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Annahme (S. 6640) 

Eingebracht wurden 

Anfragen der Abgeordneten 

Dr. Hai der, Mag. Schreiner und Genossen 
an den Bundeskanzler und den Bundesmini­
ster für Finanzen betreffend die geplante Ka­
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nalbank (2614/J) 

Edeltraud G a t tel' e r und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend ÖAR Regionalbe­
ratung (2615/1) 

Regina H eiß und Genossen an den Bundes­
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr betreffend Ortstarif für Telefonseelsorge 
(2616/J) 

Mag. K u k a c k a und Genossen an den Bun­
desminister für Unterricht und Kunst betref­
fend oberösterreichische Projekte im Rahmen 
des Förderungsschwerpunktes "Voneinander 
lernen - miteinander leben, multikulturelles 
Zusammenleben" (Regionalanliegen NI'. 85) 
(2617/J) 

Mag. K u k a c k a und Genossen an den Bun­
desminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betreffend Broschüre des Bundesmi­
nisteriums für öffentliche Wirtschaft und Ver­
kehr zur ÖBB-Reform (2618/J) 

Dipl.-Ing. F I i c k e I' und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend Zugsunglück bei Sü­
ßenbrunn (2619/J) 

Dr. Müll er, Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller, 
DDr. Niederwieser. Strobl, Mag. Guggenber­
ger und Genossen an die Bundesministerin 
für Umwelt, Jugend und Familie betreffend 
den Fortgang der Verhandlungen über die 
"Alpenkonvention" sowie über die Bewer­
bung Innsbrucks um den Sitz des Konven­
tionssekretariats (262011) 

Or. !VI ü 11 er, Oipl.-Ing. Dr. Keppelmüller, 
DDr. Niederwieser, Strobl, Mag. Guggenber­
ger und Genossen an den Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
betreffend die EG-Richtlinie "novel food" 
(2621/1) 

Or. !VI ü 11 er, DDr. Niederwieser, Gabriele 
Binder, Strobl, Mag. Guggenberger und Ge­
nossen an den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten betreffend den österreichi­
schen Beitrag im Kampf gegen die Unterdrük-

kung der Straßenkinder in Guatemala 
(2622/J) 

Or. Ha f n er, Bayr, Ing. Schwärzler und Ge­
nossen an die Bundesministerin für Frauenan­
gelegenheiten betreffend Kosten für Informa­
tionsblatt (2623/J) 

F in k und Genossen an den Bundesminister 
für Unterricht und Kunst betreffend Errich­
tung einer Handelsakademie in Fürstenfeld 
(Regionalanliegen Nr. 87) (2624/1) 

Dr. La c k ne r, Regina Heiß, Or. Lukeseh, 
Dr. Lanner, Or. Khol. Dr. Keimel und Genos­
sen an den Bundesminister für Unterricht und 
Kunst betreffend Raumnot in berufsbilden­
den mittleren und höheren Schulen Tirols 
(Regionalanliegen N r. 86) (2625/J) 

Dr. Helene Par t i k - Pa b I e, Gratzer, lng. 
Murer und Genossen an den Bundesminister 
für Inneres betreffend den Einsatz von Perso­
nalcomputern (2626/J) 

Mag. Hau p t, Rosenstingi, Mag. Schweitzer, 
Mosel' und Genossen an den Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr be­
treffend die Betriebssituation. Anlageverhält­
nisse und Ausbaumöglichkeiten der bestehen­
den Semmeringbahnstrecke (2627/J) 

Mag. Karin Pr a x m are r, Klara Motter, 
Mag. Schweitzer. Mag. Haupt und Genossen 
an den Bundesminister für Unterricht und 
Kunst betreffend Schulmanagement und Qua­
lifikation für pädagogische Leitungsfunktio­
nen (2628/J) 

Mag. Hau p t, Dr. Helene Partik-Pable, Mag. 
Karin Praxmarer, Probst, Scheibner, Klara 
Motter und Genossen an den Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung betreffend 
NO-PROBLEM-Musiktherapie (2629/J) 

Mag. Karin Pr a x m are r, Klara Motter, 
Mag. Schweitzer und Genossen an den Bun­
desminister für Unterricht und Kunst betref­
fend Attraktivitätsverlust des berufsbildenden 
mittleren Schulwesens am Bildungsmarkt 
(2630/J) 

Okfm. Holger Bau er, Mag. Schreiner, Mag. 
Haupt, Moser und Genossen an den Bundes­
minister für Finanzen betreffend fortdauern­
de schikanöse Behandlung von Dr. Winters­
berger (2631/J) 

Ing. !VI eis eh be r ger und Genossen an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung betreffend Forschungsprojekt "Öster­
reichische Zeitungslandschaft" (2632/J) 
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Mag. Hau pt, Meisinger und Genossen an 
elen Bundesminister für Finanzen betreffend 
elie Mittel des Umwelt- und Wasserwirt­
schafts- sowie des Altlastensanierungsfonels 
(2633/J) 

Edith Hall er, lng. Meischberger. Rosen­
stingi. Ute Apfelbeck unel Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend aufklärungsbeelürfti­
ge Vorkommnisse im Bereich der ÖBB-Kanti­
ne Innsbruck/Südbahnstraße (2634/J) 

Ute A P fe I be c k, Mag. Karin Praxmarer. 
Mag. Schweitzer und Genossen an den Bun­
desminister für Unterricht und Kunst betref­
fend AHS-Schulraumproblematik in Florids­
dorf (2635/1) 

Me i s i n ger. Probst, Mag. Peter und Genos­
sen an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten betreffend den Ausbau der 
Pyhrn Autobahn (A 9) (2636/J) 

Hai ger mo se r. Dr. Helene Partik-Pable 
und Genossen an den Bundesminister für In­
neres betreffend Öffnung des Archivs des 
Zentralkomitees der KPdSU in Moskau 
(2637/J) 

Hai ger m 0 s er, Dr. Helene Partik-Pable 
und Genossen an den Bundesminister für aus­
wärtige Angelegenheiten betreffend Öffnung 
des Archivs des Zentralkomitees der KPdSU 
in Moskau (2638/J) 

Edith Hall e r. Dr. Helene Partik-Pable, 
Mag. Karin Praxmarer und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend die Gestaltung der 
Tarifermäßigungen für Behinderte bei den 
ÖBB (2639/J) 

Mag. Sc h we i tz e r. Mag. Karin Praxmarer, 
Ute Apfelbeck und Genossen an den Bundes­
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
Sonderform der Hauptschule gemäß 
§ 19 SchOG (2640/1) 

Mag. Karin Pr a x m are r. Mag. Schweitzer 
und Genossen an den Bundesminister für Un­
terricht und Kunst betreffend Schulautono­
mie (2641/J) 

Mag. Karin P ra x m are r. Mag. Schweitzer 
und Genossen an den Bundesminister für Un­
terricht und Kunst betreffend Kontingentie­
rung der Lehrerwochenstunden (2642/1) 

Klara M 0 t t e r und Genossen an den Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung be­
treffend "Museum für angewandte Kunst" 
(2643/1) 

F i n k und Genossen an die Bundesministerin 
für Umwelt. Jugend und Familie betreffend 
Schredder-Anlage in Fehring (Regionalanlie­
gen Nr. 84) (2644/J) 

Sc h u S t er lind Genossen an den Bundesmi­
Llister für auswärtige Angelegenheiten betref­
fend die Teilnahme an eier Weltkonferenz für 
Umweltschutz in Rio de Janeiro (2645/J) 

S c h u S tel' und Genossen an den Bundesmi­
nister für Finanzen betreffend die Teilnahme 
an der Weltkonferenz für Umweltschutz in 
Rio de Janeiro (2646/J) 

S c h u s tel' und Genossen an elen Bundes­
kanzler betreffend die Teilnahme an der 
Weltkonferenz für Umweltschutz in Rio de 
Janeiro (2647/J) 

S c h u s t e r und Genossen an den Bundesmi­
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten be­
treffend die Teilnahme an der Weltkonferenz 
für Umweltschutz in Rio de Janeiro (2648/J) 

Sc h LI S te r LInd Genossen an die Bundesmini­
sterin für Frauenangelegenheiten betreffend 
die Teilnahme an der WeItkonferenz für Um­
weltschutz in Rio de Janeiro (2649/J) 

Sc h u S t er und Genossen an die Bundesmini­
sterin für Umwelt, Jugend und Familie betref­
fend die Teilnahme an der Weltkonferenz für 
Umweltschutz in Rio de Janeiro (2650/J) 

Sc h LI S t e r LInd Genossen an den Bundesmi­
nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend die Teilnahme an der WeItkonfe­
renz für Umweltschutz in Rio de Janeiro 
(2651/J) 

Sc h LI S t e r und Genossen an den Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft betref­
fend die Teilnahme an der Weltkonferenz für 
Umweltschutz in Rio de Janeiro (2652/J) 

K iss und Genossen an den Bundeskanzler be­
treffend Konstituierung des kroatischen 
Volksgruppenbeirates (2653/J) 

Klara Mo t t er, Mag. Karin Praxmarer und 
Genossen an den Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung betreffend Berufung 
des Universitätsprofessors Dr. Peter Husslein 
zum Ordinarius für Gynäkologie (2654/1) 

Dr. Ren 0 I d n e r, Voggenhuber und Genos­
sen an elen Bundesminister für Landesvertei­
digung betreffend die langjährige Verpflich­
tung eines vorbestraften Neonazis beim Bun­
desheer (2655/J) 

Wa b I LInd Genossen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft betreffend den 
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Entwurf 
(2656/J) 

der Gewerbeordnungsnovelle 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Zulas­
sung eines zweiten Wirkstoffs gegen Aids; 
Aussagekraft von Testverfahren (2657/J) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Eigen­
blutvorsorge (2658/J) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Plasma­
phereseverordnung (8GBI. N r. 231/1978) 
(2659/J) 

S t r 0 b I, Or. Müller LInd Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend Ersuchen der Han­
delskammer Salzburg für Salzburger Frächter 
(2660/J) 
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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 6 Minuten 

Vor si t zen d e: Präsident Dr. Fischer, 
Zweiter Präsident Dr. Lichal, Dritte Präsidentin 
Dr. Heide Schmidt. 

Präsident: Ich e r ö f f n e die 63. Sitzung des 
Nationalrates. 

Ver hin cl e r t sind die Abgeordneten Ing. 
Kar! Dittrich, Dipl.-Ing. Riegler, Dr. Stummvoll, 
Fischl, Dr. Gugerbauer, Ing. Murer und Mag. Te­
rezija Stoisits. 

Fragestunde 

Präsident: Ich beginne jetzt - um 10 Uhr 
6 Minuten - mit dem Aufruf der in der vorher­
gehenden Fragestunde nicht mehr erledigten An­
fragen. 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 
Familie 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 183/M 
der Frau Abgeordneten Monika Langthaler (Grü­
ne) . 

Frau Abgeordnete Langthaler ist am Wort. 

Abgeordnete Monika Langthaler: Frau Bun­
desministerin! Meine Frage: 

183/M 
Halten Sie trotz der negativen Erfahrungen in 

Deutschland und in Österreich an der Einführung 
der Dualen Ahfallwirtschaft fest (Stichwort ARGE 
V),? 

Präsident: Bitte, Frau Bundesminister. 

Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Fa­
milie Dkfm. Ruth Feldgrill-Zankel: Frau Abge­
ordnete! Zum einen kann man nicht von Erfah­
rungen sprechen, nachdem in Deutschland das 
System, beginnend am 1. Dezember des vergan­
genen Jahres, eingeführt wurde und erst schritt­
weise weiterentwickelt werden muß. Zum ande­
ren gibt es auch in Österreich nur einen Ansatz. 
über den wir bei der Beantwortung der in der 
letzten Fragestunde gestellten Fragen schon ge­
sprochen haben. 

Es ist uns klar, daß bei jeder Umstellung - und 
natürlich hat das Abfallwirtschaftsgesetz eine sol­
che Umstellung notwendig gemacht und mit sich 
gebracht - mit Anfangsschwierigkeiten zu rech­
nen ist, die unter anderem auch auf Fehlinforma­
tionen zurückzuführen sind oder auch auf fehlen­
de Informationen, die erst nachgeholt werden 
müssen. Das bedeutet allerdings nicht, daß das 
System, das gewählt wurde, an sich falsch wäre. 

Ein duales System soll außerdem im Bereich 
der Verpackungen nicht vorgeschrieben, sondern 
ermöglicht werden. Und ich halte das für einen 
sehr entscheidenden Unterschied. Ich halte nicht 
an einem System, wohl aber an Prinzipien fest, 
von denen ich hoffe, daß auch Sie sie mittragen. 
und diese heißen: Verursacherprinzip, Produzen­
tenverantwortlichkeit und selbstverständlich Ent­
lastung der Gemeinden von jener Aufgabe, mit 
der sie bisher fast alleingelassen wurden. 

Präsident: Zusatzfrage, bitte. 

Abgeordnete Monika Langthaler: Frau Bun­
desministerin! Zu Ihrer Information: Das duale 
System Deutschland, DSD, gibt es schon länger 
als seit Dezember 1991. Aber wenn Sie dazu Un­
terlagen brauchen, stellen wir Ihnen gerne jene 
des Grünen Klubs zur Verfügung. 

Meine Zusatzfrage lautet: Wenn Sie an diesem 
dualen Abfallsystem festhalten, gehe ich davon 
aus, daß Sie Einweggebinde, wie Aludosen, PET­
Flaschen et cetera, nicht verbieten wollen. Es gibt 
eine Summe von Resolutionen auch von ÖVP­
Bürgermeistern. Wollen Sie wirklich Aludose, 
PET-Flasche und Tetrapack oder ähnliche Ein­
wegverpackungen nicht verbieten? 

Präsident: Herr Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Sie haben jetzt selbst Ge­
tränkeverpackungen angesprochen. Sie haben na­
türlich auch in Ihrer Frage die Verpackungen an­
gesprochen. Daher darf ich Ihnen mitteilen: 
Herzlichen Dank für die angekündigte Übermitt­
lung der Unterlagen. Ich darf dankend darauf 
verzichten, nachdem sie mir zur Verfügung ste­
hen und nachdem die Verpackungsverordnung in 
Deutschland sehr wohl mit I. Dezember des ver­
gangenen Jahres eingeführt wurde. Darauf hat 
sich auch meine Beantwortung bezogen. 

Zum zweiten: Ich darf Ihnen mitteilen, daß ich 
nicht daran denke, Stoffe zu verbieten, wozu mir 
derzeit jegliche gesetzliche Handhabe fehlt. Ich 
kann Ihnen aber ebenso ankündigen, daß ich alle 
Maßnahmen ergreifen werde, um die Systeme in 
jene abfallpolitische Richtung zu lenken. die uns 
wichtig ist und die auf einen Ersatz dieser Ein­
weggebinde und deren Zurückdrängung hinaus­
läuft. 

Ihnen sind die Entwürfe unserer Verpackungs­
verordnung, die sich steigernden Anteile der 
Mehrweggebinde, die wir darin vorsehen, be­
kannt. Ich darf sie Ihnen aber gerne, so Sie das 
brauchen, noch einmal übermitteln. I Beifall bei 
der ÖVP.) 
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Präsident 

Präsident: Zweite Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordnete Monika Langthaler: Frau Bun­
desministerin! Ich habe Sie ja nicht nach der Ver­
packungsverordnung gefragt. die tatsächlich seit 
1. Dezember 1991 in Kraft ist. sondern nach der 
dualen Abfallwirtschaft. Eine solche gibt es in 
Deutschland eben schon länger. Das war meine 
Frage. die sogar schriftlich hier vorliegt. Ich habe 
Sie also nicht zur Verpackungsverordnung be­
fragt. 

Frau Minister. Sie sagten gerade. sie hätten kei­
ne gesetzliche Handhabe für das Verbot gewisser 
Stoffe. - Diesbezüglich muß ich Sie korrigieren: 
Schon vor dem Abfallwirtschaftsgesetz hatten Sie 
laut § 14 Chemikaliengesetz selbstverständlich 
die Möglichkeit zum Verbot gewisser Stoffe. bei­
spielsweise auch zum Verbot von PVc. 

Meine konkrete Frage: Werden Sie PVC in der 
nächsten Zeit verbieten? 

Präsident: Frau Bundesministerin, bitte. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Ich danke Ihnen für die KlarsteIlung. Ihre 
Fragestellung liegt mir übrigens vor, Sie haben 
sich aber auf die "ARGE V". das ist eine Arbeits­
gemeinschaft für Verpackungen. bezogen. 

Sie haben vorhin von PET -Flaschen und von 
Einweg-Gebinden gesprochen. Sie wissen ganz 
genau, daß da das Chemikaliengesetz keine 
Handhabe für ein Verbot geben würde. 

Weiters: Es sind Ihnen unsere vom Ministerium 
gesetzten Schritte im Zusammenhang mit dem 
schrittweisen Rückzug aus Chlorchemie bekannt. 
Wir haben mittlerweile einen ersten Schritt ge­
setzt, nämlich die Kunststoff-Kennzeichnungs­
verordnung, die bereits unterzeichnet ist, um so 
wenigstens die entsprechenden Sammlungen und 
Wiederverwertungen zu ermöglichen. 

Wir haben darüber hinaus ein Verbot von 
Klein-PVC vorgesehen. worüber wir allerdings -
leider - noch kein Einvernehmen erzielen konn­
ten. 

Präsident: Die nächste Zusatzfrage stellt Herr 
Abgeordneter Svihalek. Bitte sehr. 

Abgeordneter Svihalek (SPÖ): Frau Bundes­
ministerin! Den positiven Intentionen des Abfall­
winschaftsgesetzes widerläuft meiner Ansicht 
nach die "ARGE V", das ist der größte Öko-Flop 
der letzten Jahre. und das zieht in Wirklichkeit -
mit einer Privatsteuer - den Bürgerinnen und 
Bürgern das Geld aus der Tasche. (Beifall der 
Abg. Monika Lallgthaler.) 

Daher meine Frage, Frau Bundesministerin: 
Können Sie sich vorstellen. daß Sie sinnvolle Ver-

ordnungen zur Abfallwirtschaft erlassen und in 
weiterer Folge die .. ARGE V". wenn nötig, ge­
setzlich verbieten? 

Präsident: Frau Bundesministerin, bitte. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Um eine konkrete Frage - von den einlei­
tenden Bemerkungen zunächst einmal abgesehen 
- auch konkret zu beantworten: Eine ganze Rei­
he von Verordnungen in dieser Richtung ist be­
reits erlassen worden. Wir machen auch in diesem 
Sinne. wie Sie wissen. weiter. 

Ich darf Ihnen gerne die dazu erstellte Liste 
überreichen. 

Zum anderen, was die "ARGE V" betrifft und 
die von Ihnen als solche bezeichnete .,Privatsteu­
er": Das stellt einen Beitrag zur Entsorgung dar. 
Noch einmal: Die "ARGE V" ist eine private 
Vereinigung, die von der Wirtschaft gegründet 
wurde, die auf diesem Wege Entsorgungsbeiträge 
von den Konsumenten einhebt, um die Möglich­
keit zu bieten. entsprechende Materalien aus dem 
Hausmüll herauszubringen. Sollte diese Heraus­
nahme aus dem Müll sehr wohl funktionieren 
und eine Wiederverwertung möglich sein, so ist 
das als sinnvoller Beitrag und nicht als "Privat­
steuer" zu bezeichnen. Sollte das allerdings nicht 
funktionieren, so ist aufgrund der vorgegebenen 
Zielverordnung völlig klar, daß schärfere Maß­
nahmen zu ergreifen sind, da ja Möglichkeiten 
hiefür geboten werden. Ich kann Ihnen versi­
chern, daß wir von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen würden. 

Präsident: Zusatzfrage: Herr Abgeordneter 
Arthold. - Bitte. 

Abgeordneter Arthold (ÖVP): Frau Bundesmi­
nisterin! Abfallvermeidung hat bei der österrei­
chischen Bevölkerung einen hohen Stellenwert. 
Der Nationalrat hat die gesetzlichen Vorausset­
zungen zur Abfallvermeidung geschaffen. 

Ich frage Sie. Frau Minister: Welche Maßnah­
men haben Sie aufgrund der Gesetze in bezug auf 
Abfallvermeidung bereits gesetzt, beziehungswei­
se welche Maßnahmen werden Sie noch setzen? 

Präsident: Bitte, Frau Bundesministerin. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Herr Abgeordneter! Ich werde nun doch nä­
her ausführen, was ich vorher nur global ange­
kündigt habe: Es ist uns klar, daß diese Maßnah­
men Schritt um Schritt gesetzt werden müssen. 
auch gesetzt werden können, und daß wir das mit 
der nötigen Konsequenz tun. 

Ich sagte daher nur stichwortartig, was auf die­
ser Grundlage mittlerweile von uns unternom­
men wurde. nämlich auf jener Basis, die Sie, die 
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das Parlament geschaffen hat, um eine geordnete 
Abfallentsorgung zu ermöglichen. In diesem Zu­
sammenhang führe ich an: BauschuttverOl'dnung 
- tritt 1993 in Kraft. Kompostverordnung - ge­
rade erlassen, wird 1994 in Kraft treten, Verord­
nung bezüglich Batterien in Kraft. Lampenver­
ordnung in Kraft, Zielverordnungen bezüglich 
Getränkeverpackungen in Kraft. Geplant sind 
weiters ein Bündel an Verpackungsverordnun­
gen, über die mehrfach bereits gesprochen wurde. 
nämlich mit Rücknahmepflicht und Rückgabe­
pflicht; Zielquoten - unter Vorschreibung von 
Mehrwegquoten, weiters eine Kühlschrank-Ver­
ordnung, eine Elektronikschrott-Verordnung und 
eine Altauto-Verordnung. 

Ich bin ganz sicher, daß wir damit auch unser 
Ziel erreichen werden, beim Hausmüll eine Re­
duktion auf die Hälfte zu schaffen, was wir uns als 
Ziel - erreicht um die Jahrtausendwende - vor­
genommen haben. 

Darüber hinaus sollen weitere Intentionen in 
dieser Richtung forciert werden. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Frau Abgeord­
nete Aumayr. - Bitte sehr. 

Abgeordnete Anna Elisabeth Aumayr (FPÖ): 
Frau Bundesminister! Im Juli 1991 berechnete 
die staatliche ASA einen Entsorgungsbeitrag für 
Leuchtstoffröhren von 6 S; jetzt wird bereits von 
18 S gesprochen. 

Frau Minister, wie stehen Sie dazu, daß es in­
nerhalb von einigen Monaten diesbezüglich zu ei­
ner Verdreifachung des Entsorgungsbeitrages ge­
kommen ist? 

Präsident: Bitte, Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich fürchte, da muß es 
sich um eine Fehlinformation oder um ein totales 
Mißverständnis Ihrerseits handeln. Ich habe sel­
ber vor kurzem bei einer privaten Abfallsamm­
lung, derer ich mich bedient habe, gesehen, daß 
Entsorgungsbeiträge von 9,90 S hiefür verlangt 
wurden. Wir haben - in sehr harten Verhandlun­
gen mit Vertretern dieser Branche - Entsor­
gungspreise in der Höhe von zwischen 5 Sund 
7 S genannt bekommen. Ich weiß nicht, wie Sie 
auf 18 S kommen - es sei denn, es handelt sich 
um irgendwelche Speziallampen. die nicht jenen 
gängigen Modellen entsprechen, derer sich die 
Konsumenten zu 90 Prozent bedienen. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 7: Herr 
Abgeordneter Or. Hafner (ÖVP). - Bitte sehr. 

Abgeordneter Or. Hafner: Sehr geehrte Frau 
Minister! Die österreichischen Familienorganisa­
tionen verlangen seit Jahren, daß das Existenzmi­
nimum eines jeden Familienmitgliedes - egal, ob 

Kind oder Erwachsener - steuerfrei gestellt wer­
den soll. 

Ich möchte Sie daher fragen. Frau Bundesmini­
ster: 

171/M 
Werden Sie sich hei der kommenden Sreuerre­

form für ein steuerfreies Existenzminimum einset­
zen? 

Präsident: Frau Bundesministerin, bitte. 

Bundesministerin Okfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Ja. 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordneter Or. Hafner: Frau Bundesmini­
ster! Ich danke Ihnen, daß Sie sich dafür einset­
zen werden. Wir von der Österreichischen 
Volkspartei verlangen ja seit Jahren, daß der Fi­
nanzminister Kosten für Kinder im Steuerrecht 
berücksichtigt, so wie etwa Kosten für ein Auto 
oder Kosten für den Ankauf einer Aktie berück­
sichtigt werden. 

Können Sie mir sagen, Frau Bundesministerin, 
ob auch in anderen europäischen Ländern -
eben im Hinblick auf Bemühungen in Richtung 
EG-Beitritt Österreichs - eine Berücksichtigung 
von Ausgaben für Kinder im Steuerrecht erfolgt? 

Präsident: Frau Bundesministerin. bitte. 

Bundesministerin Okfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: In gebotener Kürze folgende Zusatzinforma­
tion: Sie kennen den derzeitigen Stand der Ver­
handlungen, der darauf hinausläuft, das kindbe­
zogene Existenzminimum jedenfalls steuerfrei zu 
stellen und außerdem den Absetzbetrag auch für 
Alleinverdiener, der derzeit lediglich 4 000 S be­
trägt. anzuheben. 

Ich betone noch einmal: Ich hoffe, daß es uns 
möglich sein wird, das auch für jene größeren Fa­
milien zu tun, deren Kindern wir die gleichen 
Chancen geben wollen wie anderen. Über Beträge 
werden wir zweifellos im Detail noch reden müs­
sen. - Das nur ganz kurz, um Ihre Zeit nicht zu 
sehr zu beanspruchen. 

Ihre zweite Frage bezüglich europäischer Staa­
ten, in denen es eine Staffelung nach Familien­
größe gibt: Es sind insgesamt 15 Staaten, in denen 
es Transferleistungen, gestaffelt nach eier Fami­
liengröße, gibt. Ich erwähne jetzt nur, um in al­
phabetischer Reihenfolge zu bleiben: Das gilt von 
Belgien bis Spanien, wobei die geringste Staffe­
lung bei 10 Prozent und die höchste bei ISO Pro­
zent liegt. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage? - Bitte. 
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Abgeordneter Dr. Hafner: Frau Bundesmini­
sterin! In einer Nummer der Zeitschrift des 
Österreich ischen Gewerkschaftsbundes bezie­
hungsweise des Arbeiterkammertages der Bun­
clesarbeitskammer wird mitgeteilt, daß es im Be­
reich Arbeiter und Angestellte etwa 
117 000 Familien mit drei und mehr Kindern 
gibt, bei den Bauern etwa 20 000 und bei den 
Selbständigen etwa 18 000 Familien. Das heißt, 
die überwiegende Mehrheit der Familien mit drei 
und mehr Kindern ist bei Arbeitern und bei An­
gestellten anzutreffen: das wird in dieser Zeit­
schrift mitgeteilt. 

Frau Ministerin! Ich möchte Sie fragen: Wie 
wirkt sich eine Berücksichtigung der größeren 
Familie aus, wenn eben, wie zum Beispiel bei der 
Familienbeihilfe oder beim Steuerabsetzbetrag, 
eine progressive Staffelung sozusagen nach dem 
Rang des Kindes vorgenommen wird? Wirkt sich 
das so aus, daß das Einkommen eben dieser Fa­
milie insgesamt verbessert wird, beziehungsweise 
wird damit auch die Höhe des Existenzminimums 
tatsächlich erreicht, das steuerfrei gestellt werden 
soll? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Wir können das Existenzminimum sozusagen 
kindbezogen erreichen, wenn wir - ich betone 
das - einen Durchschnittsbetrag von 445 S zu­
sätzlich zu jenen Leistungen sicherstellen können, 
die wir derzeit bereits über die Transferleistungen 
des Familienlastenausgleichsfonds geben können. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Herr Abgeord­
neter Probst. Bitte. 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Werte Frau Bun­
desminister! Je länger ich dem Familiensprecher 
der Osterreichischen Volkspartei zuhöre, desto 
mehr gelange ich zur Gewißheit, daß die ÖVP 
überhaupt kein Modell hat. was die steuerliche 
Behandlung von größeren, von kinderreichen Fa­
milien betrifft. Ich hoffe in diesem Zusammen­
han.B, daß Ihnen von der ÖVP zumindest das 
FPO-Modell des steuerlichen Familiensplittings 
bekannt ist, das ja gerade kinderreichen Familien 
zugute kommen würde. 

Frau Minister, ich frage Sie, ob Sie bereit sind, 
dieses unser Modell, das vorliegt, das klar und 
einfach ist, in Ihre künftigen Beratungen mitein­
zubeziehen beziehungsweise für diese als Grund­
lage zu nehmen. 

Präsident: Bitte, Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Okfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Lieber Herr Landsmann, Herr Abgeordneter 
Probst! Sie irren sich, was Ihre erste Bemerkung 
betrifft, aber ich werde Ihnen gerne Unterlagen 
für unsere Modelle überreichen, und im übrigen 

darf ich in diesem Zusammenhang auf jene Me­
dien verweisen, die ausführlich darüber berichtet 
haben. 

Herr Abgeordneter Probst. Ihr Modell ist, wie 
Sie zweifelsohne wissen, in mehreren Ausschuß­
sitzungen - nicht zuletzt auch im Plenum - be­
raten worden. Es hat aber dieses Modell keine 
Zustimmung gefunden, das Sie - entgegen an­
ders lautenden Meinungen - als "einfach und 
durchführbar" bezeichneten. 

Präsident: Zusatzfrage? - Frau Abgeordnete 
Heindl. Bitte. 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Frau 
Bundesministerin! Wir alle wissen aus verschiede­
nen Berichten, wie dringend notwendig in diesem 
Zusammenhang Geldmittel speziell für Frauen 
und Kinder sind. Wir wissen aber auch, daß in der 
Vergangenheit Steuerreformen besonders Besser­
verdienende - vor allem Männer - bevorzugt 
haben. 

Daher meine Frage: Werden Sie im Ministerrat 
ein Veto einlegen, wenn es eine Steuerreform 
gibt, die die Besserverdienenden nicht ausrei­
chend stärker zur Kasse bittet, eine Steuerreform, 
die ohne ein Maßnahmenpaket für die Absiche­
rung der Geldbeträge für jedes Kind - und ich 
spreche noch einmal vom Recht eines jeden ein­
zelnen Kindes auf ausreichende Absicherung ... 

Präsident: Frau Kollegin, es war meine Schuld, 
ich habe Sie ein paar Sekunden zu früh unterbro­
chen. Würden Sie bitte den letzten Satz noch ein­
mal wiederholen! 

Abgeordnete Christine Heindl (fortsetzend): 
Meine Frage war, ob die Ministerin bereit ist, 
wenn das nicht der Fall sein wird - was ich leider 
annehme -, im Ministerrat ein Veto einzulegen. 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Wenn diese Fragen, die 
mir sehr vage zu sein scheinen, konkret und deut­
lich gestellt werden, so können Sie mit mir als 
Mitkämpferin rechnen. 

Präsident: Zusatzfrage: Frau Abgeordnete Or. 
Merte!. Bitte. 

Abgeordnete Or. Ilse Mertel (SPÖ): Frau Mini­
sterin! Sie haben darauf hingewiesen, daß Fami­
lien mit mehreren Kindern mehr Kosten haben, 
haben aber nicht darauf hingewiesen, daß diese 
Belastungen aber auch vom Familieneinkommen 
abhängig sind. 

Aus der Statistik der Verbrauchsausgaben geht 
hervor, daß für das erste Kind zirka ein Viertel 
der Haushaltausgaben benötigt werden, für das 
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zweite weitere 10 Prozent und für das dritte Kind 
weitere 10 Prozent; das heißt also, daß das erste 
Kind das teuerste ist. 

Diese Werte stehen nicht im Einklang mit be­
ziehungsweise widersprechen einer Mehrkinder­
staffelu ng. 

Frau Ministerin, daher meine Frage: Sind Sie 
der Auffassung, daß im Rahmen des Familienla­
stenausgleichs die Förderung für jede Familie -
und da wieder für jedes Kind - gleich hoch sein 
soll? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Um es auf den Punkt zu 
bringen: Sie wissen ganz genau, daß es Untersu­
chungen und Statistiken gibt, aus denen hervor­
geht. daß der für das einzelne Kind zur Verfü­
gung stehende Betrag selbstverständlich auch bei 
gleicher Einkommenshöhe, je nachdem, ob eben 
mehrere Kinder da sind oder nicht, abnimmt, und 
zwar eben mit Familiengröße. nämlich progressiv 
abnimmt - und das aus durchaus einleuchtenden 
und logischen Gründen, die Ihnen zweifellos be­
kannt sind. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 8: Frau 
Abgeordnete Rosemarie Bauer IÖVP) an die 
Frau Minister. - Bitte. 

Abgeordnete Rosemarie Bauer: Sehr geehrte 
Frau Bundesminister! Meine Frage lautet: 

172/M 
Welche Auswirkungen wird die Ratifizierung der 

UN-Konvention über die Rechte des Kindes in 
Österreich haben'! 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ohne allzusehr ins Detail 
einzugehen: Ich meine, daß die Ratifizierung die­
ser Konvention zum einen die aktuelle Situation 
in Österreich nicht einmal sosehr zu verbessern 
braucht, weil wir - dabei handelt es sich um eine 
doch eher globale Konvention - einen wesent­
lich besseren Standard haben, als das etwa in je­
nen Ländern der Fall ist, an die diese Konvention 
in allererster Linie gerichtet ist. 

Ich glaube aber doch, daß es dringend notwen­
dig ist, den Bewußtseinsstand sehr wohl auch in 
Österreich diesbezüglich zu erweitern; wir wer­
den jedenfalls dazu die nötigen Maßnahmen set­
zen. 

Ich darf dem Hohen Haus zur Information da­
zusagen - oft hält man sich selbst das eigenstän­
dige Recht des Kindes viel zu wenig vor Augen -: 
Diese eigenständigen Rechte des Kindes sind das 
Recht auf Schutz und Fürsorge, gleiches Recht 

für alle Kinder, Achtung des Erziehungsrechtes 
der Eltern, das Recht auf freie Meinungsäuße­
rung der Kinder, das Recht auf gesundheitliche 
Versorgung, Schutz vor Gewalt und das Recht auf 
eigenständige Identität. 

Ich darf Sie sehr herzlich bitten, an der Propa­
gierung dieser .~n einer UN-Konvention festgeleg­
ten Rechte in Osten'eich, auch zu unser aller Be­
wußtseinsbildung, mitzuwirken. 

Präsident: Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordnete Rosemarie Bauer: Frau Bundes­
minister! Ich möchte mich genau auf Ihren letz­
ten Satz und auf das Stichwort .. Bewußtseinsbil­
dung" beziehen. 

Meine konkrete Frage: Was werden Sie unter­
nehmen, um die breite Öffentlichkeit nicht nur 
vom Inhalt dieser UN-Konvention zu informie­
ren, sondern auch was die Bewußtseinsbildung in 
dieser Richtung anlangt? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Wir nehmen diese Unterzeichnung der Kon­
vention zum Anlaß, generell den Wert des Kindes 
für unsere Gesellschaft wieder stärker in den Vor­
dergrund zu stellen. 

Ziel jener Aktivitäten, die wir vorbereitet ha­
ben, ist es vor allem, die Einstellung und das Ver­
halten Erwachsener - das ist entscheidend -
Kindern gegenüber zu verbessern, speziell das 
Zusammenleben zwischen beiden verbessern zu 
helfen. 

Wir haben im Ministerium unter anderem eine 
Broschüre erarbeitet, die den Titel trägt: .,Mein 
gutes Recht". Ich glaube, ohne Eigenlob für unser 
Haus sagen zu können, daß sie sehr gut gelungen 
ist. daß sie auch sehr gut angenommen wird. Die­
se Broschüre ist in relativ hoher Auflage erschie­
nen und wird unter anderem über die Schulen 
verteilt. 

Wir haben mehrere Veranstaltungen geplant. 
und wir haben bei bestimmten Themen - Sorgen 
der Kleinen, Gefahrenpotentiale, gewaltverherrli­
chende Computerspiele, Alltagsprobleme und so 
weiter - die Kooperation mit dem Unterrichts­
ministerium gesucht und diese - dankenswerter­
weise! - auch gefunden. Ebenso gibt es auch 
diesbezüglich Kooperation mit den Medien, die 
zu einer solchen Bewußtseinsbildung beitragen 
wollen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage? - Bitte. 

Abgeordnete Rosemarie Bauer: Frau Bundes­
minister, ich greife Ihr Stichwort "gewaltverherr­
lichende Computerspiele" auf. - Ich möchte in 
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diesem Zusammenhang sagen: Die zunehmende 
Gewalt an Kindern macht uns betroffen. erfüllt 
uns mit großer Sorge. 

Meine Frage an Sie. Frau Bundesministerin: 
Welche Maßnahmen werden Sie setzen bezie­
hungsweise setzen Sie jetzt, um dieses Maß an 
Gewalt an Kindern einzudämmen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesministerin Okfm. Ruth Feidgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich teile hundertprozen­
tig Ihre Ansicht: Es ist mir. es ist uns im Jugend­
ministerium ein ehrliches innerliches Anliegen 
und Bedürfnis. wirksam der Gewalt in Familien, 
der Gewalt gegen Kinder im besonderen - in 
welcher Erscheinungsform auch immer - entge­
genzutreten. 

Wir hatten vor kurzem, allerdings an einem 
Parlamentstag, eine Enquete zu diesem Thema. 
Wir leiten daraus konkret ab, eine Plattform zu 
gründen, ein Forum, damit alle, die daran betei­
ligt sind, auch die Möglichkeit haben, in der Pra­
xis etwas zu tun und unsere jeweiligen Bemühun­
gen in diese Richtung zu bündeln. Wir haben dar­
über hinaus eine Informationskampagne aus An­
laß und im Zusammenhang mit der Ratifizierung 
mit dem Schwerpunkt "Gewalt gegen Kinder" in 
die Wege geleitet. 

Ich darf auf die Tätigkeit der Kinder- und Ju­
gendanwältin des Bundes verweisen. Ich darf in 
diesem Zusammenhang selbstverständlich auf die 
Beratung bei Beziehungsproblemen, die dann in 
weiterer Folge oft in Gewalt münden und natür­
lich verhindert werden sollten, in unseren Fami­
lienberatungsstellen verweisen, auf die EItern­
briefe und auf jene wissenschaftlichen Studien, 
die diese unsere Tätigkeit untermauern und uns 
in dieser Richtung bestärken. 

Präsident: Die nächste Zusatzfrage stellt Herr 
Abgeordneter Herbert Scheibner. - Bitte sehr. 

Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Frau Bundes­
minister! Ich bin auch sehr froh, daß wir diese 
Konvention nun in absehbarer Zeit endlich im 
Nationalrat beraten werden, es hat ja lange genug 
gedauert. Meine Zusatzfrage bezieht sich eben­
falls auf den wichtigen Punkt "Gewalt gegen Kin­
der". Ich glaube, daß es nicht ausreicht, Konven­
tionen zu unterzeichnen und Enqueten abzuhal­
ten. 

Ich frage Sie in diesem Zusammenhang: Gibt es 
Ihrerseits Gespräche mit dem Justizminister. um 
auch auf strafrechtlicher Ebene Regelungen zu 
treffen, um die Gewalt gegen Kinder stärker ahn­
den zu können? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
keI: Herr Abgeordneter! In Ausführung der Kür­
zestformel, die ich vorhin gewählt habe: Wir ha­
ben auf der Basis jener Enquete, die auch das 
Thema "Gewalt gegen Kinder" behandelt hat, 
überhaupt in der Familie. beschlossen, eine Platt­
form ins Leben zu rufen, in die alle und selbstver­
ständlich auch die von Ihnen angesprochenen ge­
richtlichen Stellen - um es einmal so zu sagen 
-, juridischen Stellen eingebunden sind, um in 
der Praxis die Bemühungen koordinieren und 
bündeln zu können. 

Präsident: Nächste Zusatzfrage: Frau Abgeord­
nete Heindl, bitte. 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Frau 
Bundesministerin! Wenn Sie Ihre eigene Bro­
schüre und Ihre Presseaussendungen ernst neh­
men. dann müßte durch die Ratifizierung dieser 
Konvention die österreichische Politik komplett 
geändert werden. Wie es aussieht, möchten Sie 
eben die Kinder in den Mittelpunkt Ihrer Ent­
scheidungen stellen. aber das bedürfte einer voll­
ständigen Änderung unserer Politik. 

Ich möchte nur einen Bereich herausnehmen, 
den Sie selbst auch angesprochen haben. Sie ha­
ben vor zirka einem Monat gesagt, der Verkehr 
müsse geändert werden. Welche Maßnahmen 
werden Sie setzen, um Österreich für Kinder wie­
der lebenswert zu machen, anstatt alles den Au­
tos, dem Verkehr zu opfern? Was werden Sie 
konkret dafür tun, daß Ihre eigenen Worte in die 
Praxis umgesetzt werden? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Okfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Das Verkehrsressort übernehmen, wenn ich 
das jetzt etwas vielleicht nicht ganz adäquat be­
antworten darf. 

Frau Abgeordnete! Es ist mir völlig klar, daß 
ich nicht alles durchzuführen habe beziehungs­
weise aufgrund eines Ministeriengesetzes nicht 
umsetzen kann, was aufzuzeigen und vorzugeben 
selbstverständlich meine Pflicht als Jugendmini­
sterin ist. Ich danke Ihnen dafür, daß Sie ebenfalls 
der Meinung sind, daß wir zum Beispiel im Ver­
kehr viel stärker aus der Sicht des Kindes agieren 
müssen und diese viel stärker berücksichtigen 
müssen. Sie kennen auch unsere Unterlagen und 
jene Informationskampagnen, jene Aktivitäten, 
die wir, das Jugendministerium, in diesem Zu­
sammenhang setzen. 

Ich darf Ihre Wortmeldung auch so verstehen, 
daß wir diese Anliegen gemeinsam an den Herrn 
Verkehrsminister herantragen werden. 

Präsident: Zusatzfrage: Frau Abgeordnete Bu­
res, bitte. 
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Abgeordnete Doris Sures (SPÖ): Frau Buncles­
ministerin! Ich meine auch, daß die Ratifizierung 
der UN-Kinderrechtskonvention über den Be­
reich der Bewußtseinsbildung hinaus legistische 
Maßnahmen erfordert. Mich würde interessieren, 
in welchen Bereichen Ihrer Ansicht nach die Er­
lassung von Gesetzen gemäß Artikel 50 Abs. 2 
Bundes-Verfassungsgesetz erforderlich sein wird. 

Präsident: Frau Bundesminister. bitte. 

Bunclesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Bezüglich dessen, was wir 
bereits in die Wege geleitet haben, bin ich gerne 
für Vorschläge Ihrerseits offen. Ich darf Sie herz­
lich einladen, in jenem Arbeitskreis, den wir dazu 
schon eingerichtet haben, diese Ideen auch vorzu­
bringen. Wir werden sie gerne aufgreifen. (Beifall 
der Abg. Gabrielle Traxler.) 

Präsident: Wir kommen zum Fragenkomplex 
ISS/M. Frau Abgeordnete Haller (FPÖ) formu­
liert ihre Frage. 

Abgeordnete Edith Haller: Sehr geehrte Frau 
Bundesministerin! Meine Frage lautet: 

185/M 

Wie werden Sie hei den bevorstehenden Gesetz­
gebungsvorhaben im Bereich der Sozialversiche­
rung die familienpolitischen Interessen der Frau 
vertreten'? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Wenn ich Ihre Frage 
richtig verstanden habe, so muß ich sagen, läuft 
sie auf das Thema Angleichung des Pensionsalters 
hinaus. Ich darf dazu generell sagen, daß für mich 
immer klar war, daß eine solche Maßnahme nur 
dann erfolgen kann und auch meine U nterstüt­
zung finden wird, wenn gleichzeitig jene Maßnah­
men ergriffen werden, die notwendig sind, um die 
bisherigen Ungleichheiten zu beseitigen, und 
zwar festgelegt und terminisiert, wenn auch 
schrittweise angelegt. 

In diesem Zusammenhang - das ist vielleicht 
der spezifischere familien politische Aspekt, den 
Sie hier sehen - sind von uns eine Anrechnung 
der Kindererziehungszeiten - ich glaube, auch 
das ist bekannt - im Ausmaß von vier Jahren 
sowie als weitere Folge die Anrechnung von Pfle­
gezeiten vorgesehen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordnete Edith Haller: Sehr geehrte Frau 
Bundesministerin! Wie stehen Sie zu dieser An­
rechnung der Kindererziehungszeiten unabhän­
gig von Beitragszeiten? 

Präsident: Frau Bundesminister. bitte. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Ich glaube, daß das eine Frage ist. die sich in 
weiterer Folge einfach durch die Entwicklung, die 
derzeit zu beobachten und im Gange ist. weitge­
hend überholen wird. Ich glaube kaum, daß es auf 
längere Sicht viele Frauen geben wird, die nie in 
ihrem Leben berufstätig gewesen sind. 

Ich interpretiere Ihre Frage aber auch so, daß 
es für uns durchaus ein Modell, ein Ansatzpunkt 
sein soll, diese Erziehungszeiten auch pensions­
begründend zu sehen, allerdings im Zusammen­
hang mit einer Berufstätigkeit, die, wie ich auch 
aufgrund der derzeit zu beobachtenden Entwick­
lung annehme, in irgendeiner Phase in Hinkunft 
von allen Frauen wahrgenommen werden wird. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Edith Haller: Sehr geehrte Frau 
Bundesministerin! Es gibt aber noch weitere 
Überschneidungen im Bereich Sozialpolitik, Fa­
milienpolitik. Ihnen ist sicherlich das Modell 
Schweden bekannt, wo aufgrund von sozialpoliti­
schen, familienpolitischen und finanztechnischen 
Möglichkeiten innerhalb der letzten in etwa 
20 Jahre einerseits die höchste Geburtenrate Eu­
ropas und andererseits aber auch der höchste Pro­
zentsatz an berufstätigen Frauen erreicht werden 
konnten. 

Sehen Sie für Österreich auch eine Möglich­
keit, die Tendenz in diese Richtung unter Ihrer 
Mitwirkung zu lenken? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich glaube, der unmittel­
bare Konnex kommt vielleicht zu verkürzt über 
die Rampe. Ich bin ganz sicher, daß Sie natürlich 
auch alle anderen Aspekte, die in Schweden zum 
Tragen gekommen sind, mitberücksichtigt haben. 
Es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Was 
ich außerordentlich begrüße, ist, daß dort ein viel 
familien-, kinderfreundlicheres Klima herrscht, 
als wir es derzeit in Österreich haben. Das sollen 
wir durchaus sehen. 

Ich werde gerne meinen familienpolitischen 
Beitrag leisten. Sie haben mich bisher dabei un­
terstützt, und ich bitte Sie, auch weiterhin daran 
mitzuwirken. Ich freue mich, wenn es uns in der 
Familienpolitik gelingt, diesen Beitrag zu leisten. 
Wir werden gerne - und das können wir auch 
gemeinsam tun - auch an den Sozialminister mit 
der Bitte herantreten, die in seine Kompetenz fal­
lenden Bereiche entsprechend zu regeln. 

Präsident: Frau Abgeordnete Heindl, bitte. 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Frau 
Bundesministerin! Sie wissen wie alle anderen 
auch, daß die finanzielle Abhängigkeit der Frau-
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en in der heutigen Zeit einer der Gründe dafür 
ist, daß gegen die Gewalt in der Familie wenig 
getan werden kann. Viele Frauen sind von ihren 
Partnern finanziell abhängig, und darunter leiden 
die Frauen und ebenso deren Kinder. 

Daher meine Frage: Werden Sie bei diesen Ver­
handlungen neben der Berücksichtigung der Kin­
dererziehungszeiten auch Mindeststandards bei 
allen Sozialleistungen, die Einbeziehung der Vä­
ter in die Familie und vor allem die Gestaltung 
des Arbeitslebens in der Art, daß Frauen auch 
wirklich daran teilnehmen können, und zwar so 
teilnehmen können, daß sie damit auch leben 
können, fordern? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Okfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich habe mich vor weni­
gen Tagen - ich glaube, es war Anfang dieser 
Woche - dafür ausgesprochen, die bisher sehr 
einseitige, von den Familien apodiktisch gefor­
derte Orientierung an der Arbeitswelt auch inso­
fern offener und flexibler zu gestalten, als auch 
von der anderen Seite mehr Flexibilität, mehr Be­
rücksichtigung, mehr Orientierung auch an der 
Familie, an den Bedürfnissen, am Zusammenhalt 
der Familie gefordert werden. Dafür gibt es ja 
Modelle, und ich werde mich dafür ganz sicher 
einsetzen. 

Auf der anderen Seite sehe ich, was Ihre kon­
krete Frage hinsichtlich einer finanziellen Min­
destabsicherung betrifft, einen Schritt in diese 
Richtung in der prinzipiellen Überweisung oder 
Auszahlung jener Beträge, die der Staat für fami­
liäre Leistungen gewährt, direkt an die Mutter, 
direkt an die Frau. Dadurch wird die totale Ab­
hängigkeit gemindert, und es werden in diesem 
Sinn mehr Selbständigkeit, mehr Selbstverfü­
gungsrecht und damit auch ein gewisser Schutz 
vor jener Gewalt geboten, die aus der totalen Ab­
hängigkeit erwächst. 

Präsident: Frau Abgeordnete Parfuss, bitte. 

Abgeordnete Ludmilla Parfuss (SPÖ): Frau 
Bundesminister! Wieweit gehen Sie mit der For­
derung von Frauenministerin Dohnal nach Um­
setzung des Gleichbehandlungspaketes in allen 
Lebensbereichen von Frauen als Ausgleich für die 
Gleichstell ung des Pensionsanfallsalters von 
Mann und Frau konform? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich darf verweisen auf 
das, was ich vorhin gesagt habe: Ich habe immer 
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes in 
dieser Frage gerade auch als jenen Auftrag inter­
pretiert - und das sind auch mein Verständnis 
und mein Zugang -, daß jene Diskriminierungen 

beseitigt werden müssen, die bisher in der Argu­
mentation für die Ungleichheit des Pensionsalters 
herangezogen werden konnten, oder es kann die­
se Ungleichheit nicht behoben werden. 

Präsident: Frau Abgeordnete Schom. Bitte. 

Abgeordnete Hildegard Sc horn (ÖVP): Sehr 
geehrte Frau Minister~ Unser Pensionssystem ist 
auf einem Generationenvertrag aufgebaut. Das 
heißt: Die jeweils beschäftigte Generation finan­
ziert mit ihren Versicherungsbeiträgen bezie­
hungsweise mit ihrer Steuerleistung die Pensio­
nen. 

Eine Frau, die mehrere Kinder geboren und er­
zogen hat, hat somit einen wesentlichen Beitrag 
zu diesem Generationenvertrag geleistet. Viele, 
vor allem kinderreiche Mütter haben aber nicht 
die Möglichkeit oder nicht ausreichend die Mög­
lichkeit, 180 Versicherungsmonate, die derzeit 
für den Anspruch auf eine eigene Pension not­
wendig sind, zu erreichen. Diese Frauen tragen 
sehr viele Lasten und Pflichten, fallen aber der­
zeit durch das soziale Netz. 

Und Sie haben vorhin gesagt ... 

Präsident: Bitte um die Frage, Frau Abgeord­
nete. 

Abgeordnete Hildegard Schorn (fortsetzend): 
Sie haben vorhin gesagt, daß es nur mehr wenige 
Frauen geben wird, die keine Versicherungszeiten 
erwerben, aber es gibt sehr viele, die nur Versi­
cherungszeiten von einem Jahr oder zwei Jahren 
erworben haben. Und darum wollte ich Sie fra­
gen: Werden Sie sich dafür einsetzen, daß gerade 
Kindererziehungszeiten pensionsbegründend 
sind? 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich verweise auf das, was 
ich in diesem Zusammenhang vorhin schon ge­
sagt habe: Es wird - nach meiner Vorstellung -
eine Kombination von beiden Beitragszeiten sein. 
Und ich werde mich - auch darauf verweise ich 
noch einmal - dafür einsetzen, auch wenn ich 
nicht Mitglied des Verhandlungskomitees bin, 
und meinen Einfluß dahin gehend geltend ma­
chen, daß das auch pensionsbegründend ist und 
daß in der Kombination beider Modelle eine 
leichtere Erreichbarkeit dieser Beitragszeiten ge­
sichert wird. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 181/M: 
Frau Abgeordnete Haller (FPÖ) bringt sie ein. 
Bitte sehr. 

Abgeordnete Edith Haller: Sehr geehrte Frau 
Bundesministerin! Meine Frage lautet: 
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1811M 

Wie ist der Stand der Verhandlungen zwischen 
Ihnen und den anderen Mitgliedern der Bundesre­
gierung hinsichtlich des Familienförderungspake­
tes'! 

Präsident: Bitte. Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich darf zusammenfassen. 
was in mehrfachen Zusammenhängen in dieser 
Frage ja schon gesagt wurde: Es finden heute 
nachmittag neuerlich Gespräche statt. Ich hoffe 
sehr. daß sie zu einer weiteren Konkretisierung 
jener Punkte beitragen werden, die von der Gene­
rallinie einvernehmlich festgelegt sind - das sind 
der Absetzbetrag, eine Erhöhung des Alleinver­
dienerabsetzbetrages, eine Auszahlung direkt an 
die Mütter -, und daß eine Klärung auch hin­
sichtlich der derzeit noch offenen Fragen erreicht 
werden kann, nämlich der Staffelung nach der 
Familiengröße, eines zusätzlichen Alleinerzieher­
absetzbetrages, der ebenfalls notwendig geworden 
ist, LInd vor allem der finanziellen Höhe dieser 
Leistungen insgesamt, wobei ich hier meinen 
Standpunkt noch einmal deponieren und wieder­
holen darf: Es kann kein Nullsummenspiel sein, 
es muß dabei eine spürbare Erleichterung heraus­
kommen! 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordnete Edith Haller: Frau BLIndesmini­
sterin! Spätestens seit dem Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes ist uns ja bewußt, daß die 
österreichischen Familien mit Kindern in den 
letzten zehn Jahren diskriminierend, also zu 
hoch, besteuert worden sind. 

Ist Ihnen bewußt, daß unter Berücksichtigung 
der wirklich bedrohlichen wirtschaftlichen Situa­
tion eines Großteils der österreichischen Familien 
mit Kindern, insbesondere seit Wegfall der Steu­
ererleichterung vor zehn Jahren, die derzeit im 
Gespräch stehende Verbesserung nicht ausrei­
chend ist und daß im Rahmen der kalten Progres­
sionsabgeltung bei der zweiten Etappe der Steu­
erreform eine weit stärkere Dotierung möglich 
wäre? Diese ist ja bereits im Herbst von der FPÖ 
vorgeschlagen worden. 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Ich bin zu jeder Verbesse­
rung wirklich aus Überzeugung sehr gerne bereit, 
darf aber auch dazusagen, wir haben uns gerade 
im Hohen Haus vor kurzem sehr eingehend dar­
über unterhalten: Ich weiß, daß es kaum ein Land 
gibt, das die eine Säule der Familienleistungen -
ich sage noch einmal: ich freue mich, denn das ist 
das, was wir über das Familienministerium abwik­
keIn - derart hoch entwickelt hat wie Österreich. 
Es sind über 50 Milliarden Schilling, die dafür 

den Familien zur Verfügung gestellt werden. Wir 
werden nunmehr auch die zweite Säule. die Be­
rücksichtigung im Steuerrecht, entsprechend in 
Angriff zu nehmen und sicher auch weiter auszu­
bauen haben. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Edith Haller: Frau Bundesmini­
sterin! Sie waren im letzten Jahr eine Verfechte­
rin der Mehrkinderstaffelung. Das. was ich bisher 
in bezug auf Steuererleichterungen von Ihnen ge­
hört habe, läßt mich folgende Frage stellen: Pla­
nen Sie in der Zukunft diese Staffelung nur bei 
Steuerabsetzbeträgen, oder bleibt Ihre Forderung 
nach einer echten Staffelung der Familienbeihilfe 
nach der Kinderzahl aufrecht? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Da beide Leistungen si­
cher als gewisse Einheit zu sehen sind, da beide 
von der öffentlichen Hand den Familien zugute 
kommen, sehe ich hier einen ersten Ansatz in die­
se Richtung. 

Sie wissen - wir haben Sie dazu sehr herzlich 
eingeladen -, daß wir eine Reform, eine Straf­
fung, eine effizientere Gestaltung der sehr vielfäl­
tigen Leistungen aus dem Familienlastenaus­
gleichsfonds in Angriff genommen haben. Ich 
darf Sie bitten, in diesem Sinn auch Ihre Vor­
schläge einzubringen. Und Sie können sicher 
sein: Von der Linie her trage ich absolut mit und 
voran, daß wir eine Staffelung, eine Berücksichti­
gung nach der Familiengröße weiter vornehmen, 
um wirklich jedem Kind in etwa die gleichen 
Chancen zu geben und keines zu benachteiligen. 

Präsident: Frau Abgeordnete Heindl. 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Frau 
Bundesministerin! Ich glaube, daß dieser Weg 
über das Steuersystem der falsche familienpoliti­
sche Weg ist, weil er neue Diskriminierungen 
bringt: Er bringt die Diskriminierung jener Perso­
nen, die keine Kinder haben, und fördert tatsäch­
lich die Besserverdienenden. 

Meine Frage noch einmal - ich habe sie heute 
schon gestellt und möchte wirklich eine konkrete 
Antwort darauf -: Sind Sie bereit, in Diskussio­
nen darüber zu treten, daß die direkten Förde­
rungen für die Kinder besser auf die Beine gestellt 
werden, daß wir vom Modell des Flaf, wovon Sie 
selbst gesagt haben, wir sind an der Grenze, weg­
kommen? Sind Sie bereit, in Gespräche darüber 
einzutreten und davon abzugehen, daß wir -
vorgegeben vom Verfassungsgerichtshof - jetzt 
auf einmal das Steuersystem wieder als das fa­
milienpolitische Instrument sehen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 
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Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Hier handelt es sich um 
ein Mißverständnis. Ich habe davon gesprochen, 
daß wir ein e Säule sehr weit ausgebaut haben, 
worauf wir stolz sein können, und daß eine zweite 
Säule jetzt hinzukommen soll; sie sollen zusam­
menwirken. 

Frau Abgeordnete! Vielleicht können wir uns 
gemeinsam mit einem Steuerexperten unterhal­
ten und dann die Frage klären, wie ein Steuerab­
setzbetrag in einer festgesetzten Höhe, der in bar 
ausbezahlt wird, für den Fall, daß er nicht steuer­
mindernd zum Tragen kommt. weil eben zu we­
nig Steuer bezahlt wird, jemanden bevorzugen 
sollte, noch dazu jemanden, der mehr verdient. 
Wenn ich - Hausnummer - 10 000 S Steuer 
zahle. würde ich dann zum Beispiel nur 9 500 S 
zahlen oder wie immer dann eine Staffelung aus­
fällt. Wenn ich null Steuer zahle. würde ich den in 
diesem Fall erwähnten fiktiven Betrag von 500 S 
bar auf die Hand bekommen. 

Präsident: Jetzt kommt Frau Abgeordnete 
Reitsamer zu Wort. Bitte sehr. 

Abgeordnete Annemarie Reitsamer (SPÖ): 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Wie ist die 
Zusammenarbeit mit den Bundesländern in be­
zug auf die Koordination unterschiedlicher Fami­
lienförderungsmaßnahmen? Speziell interessie­
ren mich die Frage der Kinder- und Jugendanwäl­
te und als besonders großes Anliegen die flächen­
deckende Versorgung mit qualitativ hochwertigen 
Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Präsident: Bitte sehr. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Die Zusammenarbeit an 
sich ist vorgegeben durch jene Kompetenzvertei­
lung, die zwischen dem Bund und den Ländern in 
dieser Frage herrscht. Wir haben derzeit nur im 
Bund einen Kinder- und Jugendanwalt effektiv 
eingesetzt und im Bundesland oder in der Stadt 
Wien, wie immer Sie wollen. 

In den weiteren Bundesländern sind die Grund­
lagen dafür geschaffen. wir haben das auch auf 
die Tagesordnung der nächsten Tagung der Ju­
gendreferentenkonferenz gesetzt, und wir werden 
in dieser Frage ganz sicher weitermachen. 

Sollten Sie auch finanzielle Familienleistungen 
angesprochen haben, so halte ich durchaus auch 
unterschiedliche Modelle der Länder zusätzlich 
zu jenen, die wir vom Bund her als eine allgemei­
ne Leistung haben, die für alle gilt, für richtig und 
zielführend, weil in den einzelnen Ländern doch 
unterschiedliche Gegebenheiten sind, die auch 
entsprechend berücksichtigt werden sollen. 

Die Frage der Kinderbetreuungseinrichtungen 
ist ein von mir immer wieder massiv eingeforder-

tes. eingebrachtes und auch vorangetriebenes 
Thema. Ich gestehe aber offen. daß es nicht ganz 
einfach ist, hier zu jenem Ergebnis zu kommen, 
das zu erzielen wir uns vorgenommen haben. Um 
dieses Ergebnis zu verbessern und zu beschleuni­
gen, habe ich in jenen Arbeitskonferenzen, die 
wir mit den Ländern führen. zuletzt vereinbart, 
daß wir uns vom Bund aus bereit erklären, Pilot­
projekte zu fördern, und zwar in den Ländern. die 
dafür ja eigentlich zuständig sind, die der Ver­
mehrung und der Verbesserung des Angebots an 
Kinderbetreuungseinrichtungen dienen. 

Präsident: Zusatzfrage: Herr Abgeordneter 
Schwärzler, bitte. 

Abgeordneter Ing. Schwärzler (ÖVP): Sehr ge­
ehrte Frau Bundesminister! Der Familienbericht 
Ihres Ministeriums zeigt sehr klar, daß sich die 
wirtschaftliche Situation der Familie mit steigen­
der Kinderzahl dramatisch verschlechtert. Dazu 
kommt. daß Sie gesagt haben, daß bereits in 
15 Staaten die Mehrkinderstaffelung eingeführt 
ist. Ich glaube allerdings. Österreich soll nicht eu­
ropäisches Schlußlicht werden. 

Darum. Frau Bundesminister, sagen Sie mir 
bitte im Detail: Bis zu welchem Zeitpunkt soll 
diese Mehrkinderstaffelung eingeführt werden? 
Und zum zweiten; Wie sieht sie im Detail aus? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Herr Abgeordneter! Zum Zeitpunkt: Ich 
werde hinsichtlich dieser Forderung gerade in der 
jetzt aktuellen Diskussion des Aufbaus der zwei­
ten Säule, der Berücksichtigung im Steuersystem, 
heute nachmittag in die Verhandlungen hineinge­
hen und das auch weitertragen, um das natürlich 
auch entsprechend umzusetzen. Das ist mein 
Ziel, das ist ein erster Schritt in diese Richtung. 

Zur Detailfrage möchte ich sagen: Wir über­
denken derzeit verschiedene Modelle. Wir warten 
auf jene Bedeckungsvorschläge. die von seiten des 
Finanzministeriums noch auszuarbeiten sind. und 
werden auf dieser Basis dann eine Entscheidung 
zu treffen haben. Wir gehen jedenfalls davon aus, 
daß ein Grundbetrag für das erste Kind gewährt 
wird, der mit steigender Kinderzahl entsprechend 
angehoben wird, und zwar progressiv angehoben 
wird. 

Präsident: Danke schön. Damit ist die 10. An­
frage erledigt. 

Wir kommen nunmehr zur 11. Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Keppelmüller fSPÖ). Er hat 
das Wort zur Formulierung. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller: 
Sehr geehrte Frau Bundesminister! Ich glaube, 
wir Umweltschützer sind uns einig, daß es wün-
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Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 

sehenswert wäre, ein anlagenbezogenes Umwelt­
schutzgesetz zu haben. Wir sind allerdings bereits 
in der vorhergehenden ... 

Präsident: Bitte um die Formulierung der Fra­
ge. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 
I/ortsetzend): ... Periode daran gescheitert. Wir 
haben jetzt im Arbeitsübereinkommen ein umfas­
sendes Immissionsschutzgesetz vorgesehen, und 
ich möchte Sie fragen. wann mit einer Regie­
rungsvorlage zu diesem Gesetz zu rechnen ist be­
ziehungsweise welchen Fahrplan Sie sich hier 
vorstellen könnten. 

Präsident: Bitte. Herr Abgeordneter, die Ge­
schäftsordnung schreibt vor, daß der Wortlaut 
der Frage zu verlesen ist. Das hat den Zweck, daß 
die Zuseher im Fernsehen und die Öffentlichkeit 
wissen. wovon die Rede ist. Ich bitte, die Frage zu 
verlesen. Ich kann nicht anders. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 
I/ortsetzend): Ich verlese die Frage: 

179/M 

Wann ist mit einer Regierungsvorlage gemäß Ar­
beitsübereinkommen eines umfassenden Immis­
sionsschutzgesetzes mit dem Ziel einer einheitli­
chen Anlagengenehmigung zu rechnen'? 

Präsident: Bitte. Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Wir rechnen damit im Frühjahr, und wir hof­
fen, daß die Fertigstellung nach Ablauf aller ent­
sprechenden Schritte noch heuer im Herbst erfol­
gen wird, und zwar gemäß dem Arbeits­
übereinkommen. Und ich glaube, daß wir alle gut 
daran tun, einer möglichst raschen Verabschie­
dung zuzuarbeiten. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller: 
Frau Bundesminister! Weil das in einem Zusam­
menhang steht, möchte ich Sie fragen: Wie beur­
teilen Sie die Chancen, im Rahmen des UVP-Ge­
setzes noch zu konzentrierten Verwaltungsver­
fahren zu kommen, für die sicherlich ein Immis­
sionsschutzgesetz sehr nützlich wäre? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan. 
kel: Gut. Herr Abgeordneter, ohne unseren Ge­
sprächen heute nachmittag vorgreifen zu wollen. 

Präsident: Herr Abgeordneter, Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller: 
Sind Sie bereits in Gesprächen mit den Ländern 
über notwendige Kompetenzänderungen. um ein 

derart konzentriertes Verwaltungsverfahren mög­
lich zu machen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Die Gespräche laufen derzeit über die Ver­
bindungsstelle der Bundesländer unter Einbin­
dung des Föderalismusministers, und ich bin si­
cher. daß wir zu positiven Ergebnissen kommen 
werden. 

Präsident: Zusatzfrage des Herrn Abgeordne­
ten Murauer. 

Abgeordneter Murauer (ÖVP): Frau Bundes­
minister! Wir haben ein funktionierendes Smog­
alarmgesetz. Meine Frage ist: Sind im Bundesim­
missionsschutzgesetz Maßnahmen bei Grenz­
überschreitungen vorgesehen? 

Präsident: Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan· 
kel: Ja. Und wie der Name schon sagt, ist es so: 
Wenn Grenzwerte in einem Gebiet überschritten 
werden, sind Maßnahmenpläne zu erstellen, die 
innerhalb einer festgesetzten Frist zu erfüllen 
sind, und zwar durch innerösterreichische Emis­
sionsreduktionen bei Verkehr, Hausbrand, in Ge­
werbe und Industrie. Ähnliches ist auch im Was­
sen'echt vorgesehen, auch in der Schweiz wird bei 
der Luftgütesanierung in vergleichbarer Weise 
vorgegangen, und wir werden uns dieses Modell 
beim Immissionsschutzgesetz zu eigen machen. 

Präsident: Danke. Für die freiheitliche Frak­
tion ist Herr Abgeordneter Haupt vorgeschlagen. 
Bitte. 

Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr geehrte 
Frau Bundesminister! Es wäre im Zusammen­
hang mit dem Immissionsschutzgesetz nunmehr 
interessant zu erfahren, mit welchen Zeitabläufen 
für die Wirtschaft konkret zu rechnen sein wird, 
damit sich diese mit wirtschaftlichen Zukunftsop­
tionen darauf auch einstellen kann. 

Präsident: Bitte, Frau Bundesminister. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Herr Abgeordneter! Sie wissen, daß gerade 
die Langfristigkeit einer Orientierung ein Punkt 
ist. den ich für entscheidend und wichtig halte, 
ohne deshalb die Lösungen hinausschieben zu 
wollen, es muß vielmehr eine Orientierung vorge­
geben sein. Über solche Fristen - Zielwerte im 
Ausmaß von 15 Jahren sind derzeit im Gespräch 
- werden wir uns sicher bei der Behandlung die­
ser Gesetzesvorlage noch unterhalten müssen. Sie 
sind derzeit in Diskussion. 

Präsident: Danke. 

Zusatzfrage: Frau Abgeordnete Langthaler. 
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Monika Langthaler 

Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 
Frau Bundesministerin! Derzeit wird die Frage 
des Immissionsschutzes im Betriebsanlagenrecht 
über die Gewerbebehörde und über die gewerbe­
rechtlichen Genehmigungen geregelt. Nun ist ein 
Entwurf von Bundesminister Schüssel für eine 
Novellierung der Gewerbeordnung in Diskussion 
beziehungsweise liegt vor. Nach diesem soll die 
Gewerbebehörde als zentrale Behörde institutio­
nalisiert werden, um ein konzentriertes Verfah­
ren zu ermöglichen. Ich stelle mir und Ihnen in 
diesem Zusammenhang die Frage: Wie soll die 
novellierte Gewerbeordnung mit dem Bundesim­
missionsschutzgesetz in Einklang gebracht wer­
den? 

Präsident: Frau Bundesminister, bitte. 

Bundesministerin Dkfm. Ruth Feldgrill-Zan­
kel: Frau Abgeordnete! Da auf beiden Seiten Ju­
risten am Werk sind, die selbstverständlich auch 
die Übereinstimmung und das Zusammenwirken 
dieser Gesetze berücksichtigen müssen, bin ich 
ganz sicher, daß das auch im Rahmen der Be­
handlung der Gewerbeordnung auf der einen Sei­
te und der Ausarbeitung unseres Immissions­
schutzgesetzes, das im Entwurf ja bereits vorliegt, 
entsprechend abgestimmt wird. 

Präsident: Ich danke eier Frau Bundesminister 
sehr herzlich. Wir haben jetzt in den zwei Stun­
den elf Anfragen erledigt. Ich schließe die Frage­
stunde und bitte Kollegen Dr. Liehal, den Vorsitz 
zu übernehmen. (Präsident Dr. L ich a I iiber­
Ilimnu den Vorsitz.) 

Präsident Dr. Lichal: Ich übernehme den Vor­
sitz. 

Einlauf und Zu weisung 

Präsident Dr. Lichal: Den in der letzten Sit­
zung eingebrachten Antrag 312/A der Abgeord­
neten Eleonore Hostasch, Dr. Feurstein und Ge­
nossen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz geändert wird. 
weise ich dem Ausschuß für Arbeit und Soziales 
zu. 

Ankündigung einer dringlichen Anfrage 

Präsident Dr. Lichal: Die Abgeordneten Dr. 
Haider und Mag. Schreiner haben das Verlangen 
gestellt, die in dieser Sitzung eingebrachte schrift­
liche Anfrage 2640/J der Abgeordneten Dr. Hai­
der, Mag. Schreiner und Genossen an den Bun­
deskanzler und den Bundesminister für Finanzen 
betreffend die geplante Kapitalerhöhung 
der Oesterreichischen Nationalbank dringlich zu 
behandeln. 

Da dieses Verlangen darauf gerichtet ist. die 
dringliche Behandlung noch vor Eingang in die 

Tagesordnung durchzuführen, mache ich von 
dem Recht gemäß § 93 Abs. 4 der Geschäftsord­
nung Gebrauch. dieselbe an den Schluß der Sit­
zung. aber nicht über 16 Uhr hinaus zu verlegen. 

Durch diese dringliche Behandlung einer 
schriftlichen Anfrage entfällt die anberaumte Ak­
tuelle Stunde. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident Dr. Lichal: Es ist vorgeschlagen. die 
Debatte über die Punkte 2 und 3 der heutigen 
Tagesordnung zusammenzufassen. 

Wird dagegen eine Einwendung erhoben? -
Das ist nicht der Fall. 

1. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Bericht des Bundeskanzlers (111-50 der 
Beilagen), mit dem der Bericht über die Tätig­
keit des Verfassungsgerichtshofes in den Jah­
ren 1988 bis 1990 sowie der Bericht des Verwal­
tungsgerichtshofes über seine Tätigkeit in den 
Jahren 1988 bis 1990 vorgelegt werden (403 der 
Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gehen in die Tages­
ordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: Bericht 
des Verfassungsausschusses über den Bericht des 
Bundeskanzlers (IU-SO der Beilagen), mit dem 
die Berichte über die Tätigkeit des Verfassungsge­
richtshofes sowie des Verwaltungsgerichtshofes, 
jeweils in den Jahren 1988 bis 1990, vorgelegt 
werden (403 der Beilagen). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Dipl.-Ing. Flicker. Ich bitte ihn, die Debatte zu 
eröffnen. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Flicker: Herr Präsi­
dent! Hohes Haus! Im vorliegenden Bericht 
nimmt der Bundeskanzler zu verschiedenen in 
den Tätigkeitsberichten der Höchstgerichte auf­
geworfenen Fragen Stellung. 

Der Verfassungsausschuß hat elie Vorlage am 
S. Februar 1992 in Verhandlung gezogen und 
einstimmig beschlossen. dem Hohen Hause die 
Kenntnisnahme des Berichtes zu empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
A n t rag, der Nationalrat wolle den Bericht des 
Bundeskanzlers, mit dem der Bericht über die Tä­
tigkeit des Verfassungsgerichtshofes in den Jah­
ren 1988 bis 1990 sowie der Bericht des Verwal­
tungsgerichtshofes über seine Tätigkeit in den 
Jahren 1988 bis 1990 vorgelegt werden (III-SO der 
Beilagen), zur Kenntnis nehmen. 

Ich bitte, die Debatte fortzusetzen. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke eiern Herrn Be­
richterstatter für seine Ausführungen. 
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Präsident Dr. Lichal 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter 
Dr. Neisser. Ich erteile es ihm. 

J J .n5 

Abgeordneter Dr. Neisser (ÖVP): Herr Präsi­
dent! Meine Damen und Herren! Gegenstand der 
heutigen Diskussion sind zwei Berichte über die 
Tätigkeit von zwei Organen. die für unser rechts­
staatliches System eine außergewöhnliche Bedeu­
tung haben, nämlich des Verwaltungs- und des 
Verfassungsgerichtshofes. 

Wir können im allgemeinen aufgrund dieser 
Berichte feststellen, daß beide Höchstgerichte ih­
rer Aufgabe in einer Art und Weise nachkom­
men, wie es einem funktionierenden Rechtsstaat 
entspricht. Und wir haben durch diese beiden Be­
richte auch eine Bestätigung für eine Verfas­
sungsnovelle bekommen, die wir vor einigen Jah­
ren hier im Haus beschlossen haben, die unter 
dem Titel "Entlastung des Verfassungsgerichts­
hofes" diskutiert wurde, was auf der anderen Sei­
te mit der Befürchtung verbunden war, daß es 
dadurch zu einer außergewöhnlichen Belastung 
des Verwaltungsgerichtshofes kommen würde. 

Dies ist nicht eingetreten, im Gegenteil, ich 
glaube. daß wir heute eine Situation zwischen den 
beiden Gerichtshöfen haben, die auch hinsicht­
lich der tatsächlichen Inanspruchnahme elem 
Rechtsunterworfenen und Staatsbürger sehr, sehr 
entgegenkommt. 

Meine Damen und Herren! Aus dem Bericht 
des Verfassungsgerichtshofes möchte ich zwei 
Feststellungen hervorheben und unterstreichen. 
Die eine Feststellung im Bericht hat zum Inhalt, 
daß 40 Prozent aller erledigten Fälle mit einer für 
den Beschwerdeführer positiven Erledigung ge­
endet haben und zu einer Aufhebung von Rechts­
vorschriften führten. Der Verfassungsgerichtshof 
stellt hier, glaube ich, mit berechtigtem Stolz fest, 
daß somit die Erfolgsaussichten vor dem österrei­
chischen Verfassungsgerichtshof weit über dem 
europäischen Durchschnitt liegen. 

Ich möchte aber auch noch eine zweite Feststel­
lung treffen und dies hier besonders betonen: Der 
Verfassungsgerichtshof hat, wie ich glaube, zu 
Recht in den letzten Jahren verstärkt auch den 
Kontakt mit gleichartigen und vergleichbaren In­
stitutionen in anderen Länelern gesucht und seine 
internationalen Beziehungen verdichtet, was ich 
deshalb für wichtig halte, weil gerade auch in eier 
aktuellen verfassungspolitischen Entwicklung 
etwa in den früheren östlichen Systemen die Idee 
der Gründung einer Verfassungsgerichtsbarkeit. 
die sich stark am österreichischen Moelell orien­
tiert, an Aktualität zunimmt. Das gilt für U n,garn, 
das gilt aber auch in gewissem Maße für die CSFR 
und für Polen. 

Ich glaube. es kann uns mit gewissem Stolz er­
füllen. daß wir eine Institution haben. die von ih­
rer Struktur und von ihrer Bedeutung her ein 
Beispiel und ein Modell für ein demokratisches 
System ist. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Gerade im Hinblick 
auf diese Feststellung der internationalen Bedeu­
tung der österreichischen Verfassungsgerichtsbar­
keit wundert mich jene kritische Diskussion et­
was, die in den letzten zwei Monaten in Öster­
reich über elen Verfassungsgerichtshof stattgefun­
den hat unel die im besonderen auch genährt wur­
de durch das Erkenntnis, mit dem der Gerichts­
hof das bestehende System der Fami­
lienbesteuerung aufgehoben hat. 

Meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir 
am Anfang eine Feststellung. Wenn ich heute 
Kritik an den Kritikern des Verfassungsgerichts­
hofes übe, so tue ich das sehr wohl in dem Be­
wußtsein, daß in einem demokratischen System 
keine Institution aus der öffentlichen Kritik aus­
geschaltet sein und werden soll. Jede Institution 
hat sich der öffentlichen Kritik zu stellen, und das 
gilt natürlich auch für ein Höchstgericht, wie es 
der Verfassungsgerichtshof ist. (Beifall des Abg. 
Poseh.) 

Nur, meine Damen und Herren, meine ich, daß 
man gerade bei eier Kritik an einem Höchstgericht 
mit Augenmaß vorgehen und die Argumente sehr 
gut überlegen sollte. 

Mich hat die Diskussion deshalb ein bißchen 
irritiert, weil sie auch von der Wortwahl her den 
Eindruck hervorgerufen hat, daß man versucht, 
eine gewisse Stimmung gegen elen Verfassungsge­
richtshof zu erzeugen, daß man versucht, den Ge­
richtshof in einer Argumentation sozusagen als 
politisches Gremium darzustellen, und zwar als 
ein politisches Gremium, im dem rechtsstaatliche 
Erwägungen eigentlich die zweite Rolle spielen. 

Die Semantik war für mich irritierend: wenn 
ich etwa gehört habe, daß Politiker - es waren 
nicht die geringsten in diesem Lande, sondern so­
gar Spitzenpolitiker - gemeint haben, man müß­
te hier korrigierend eingreifen. irgendwo habe ich 
sogar die Worte gelesen "das Handwerk legen". 
Ich halte es ebenso gefährlich, wenn man den 
Verfassungsgerichtshof als Mitspieler in der Poli­
tik bezeichnet, wenn man von einem Zusammen­
spiel von Höchstgericht und Politik spricht und 
wenn man sagt, er sei ein Konkurrent des Gesetz­
gebers. 

Meine Damen und Herren! Ich halte diese Ar­
gumente für falsch. Ich möchte auch hier ganz 
deutlich sagen: Ich würde mich nicht scheuen, 
auch den Verfassungsgerichtshof zu kritisieren, 
wenn er die Grenzen, die ihm durch die Verfas­
sung gezogen sind, überschritte. Dann würele ich 
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Dr. Neisser 

es auch tun. Ich möchte nur festhalten - ich wer­
de das jetzt auch noch belegen -, daß der Verfas­
sungsgerichtshof eigentlich in keiner Phase der 
Zweiten Republik die Grenzen, die ihm durch die 
Verfassung gezogen worden sind, überschritten 
hat, sondern im Gegenteil durch seine Rechtspre­
chung und durch sein Verhalten ein ganz wesent­
licher Vertrauensfaktor für den Staatsbürger in 
unserer Demokratie geworden ist. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Daß der Verfas­
sungsgerichtshof wegen seiner Entscheidungen 
für politisches Aufsehen sorgte und noch sorgen 
wird. ist eine Selbstverständlichkeit. Ich möchte 
auch sagen. die jetzige Diskussion ist, glaube ich, 
ungerechtfertigt geführt worden, aber wir haben 
auch schon dramatischere Situationen erlebt. 

Ich begann meine berufliche Laufbahn zu einer 
Zeit, als der Fall Habsburg Österreich bewegt hat. 
Damals hat der Verfassungsgerichtshof für eine 
bestimmte politische Richtung konvenabel ent­
schieden und ist gelobt worden. Der Verwaltungs­
gerichtshof hat 1963 anders entschieden, Otto 
von Habsburg die Einreise erlaubt, und es war 
damals immerhin ein aktiver Justizminister, der 
das Wort "Juristenputsch" verwendet hat. 

Es ist also an sich nichts Neues, und ich möchte 
auch die jetzige Situation nicht überdramatisie­
ren, ich möchte nur von meiner Seite aus klarstel­
len, daß ich empfehlen würde, diese Diskussion 
mit einem bestimmten Augenmaß zu führen. 

Meine Damen und Herrenl Der Verfassungsge­
richtshof ist ein politischer Gerichtshof. Was 
heißt das? Und warum ist er ein politischer Ge­
richtshof? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, zwei 
Argumente für diese Feststellung: 

Erstens einmal findet die Bestellung seiner Mit­
glieder in einer Art und Weise statt, bei der der 
politische Einfluß relevanter oder deutlicher 
sichtbar ist, als es bei anderen Staatsorganen der 
Fall ist. 

Als man den Verfassungsgerichtshof im 
Jahr 1920 in Österreich gegründet hat - es ist 
nicht die erste Verfassungsgerichtsbarkeit gewe­
sen, sondern schon das Reichsgericht hat für die 
Einhaltung der Grundrechte gesorgt, aber der 
entscheidende Schritt war die Einräumung der 
Kompetenz, daß diese Institution auch prüfen 
kann, ob der Gesetzgeber verfassungskonform 
vorgeht -, gab es sogar noch ein unmittelbares 
Wahlrecht des Parlaments für die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder. Das war also eine ganz extreme 
Form der politischen Bestellung. Im Jahre 1929 
ist man dann ein bißchen zurückgegangen. hat die 
Ernennungsbefugnis ausschließlich dem Bundes­
präsidenten übertragen unter dem Gesichtspunkt 
der Entpolitisierung des Verfassungsgerichtsho-

fes. Was i..'tbriggeblieben ist. ist ein Vorschlags­
recht für einen Teil der Mitglieder und Ersatzmit­
glieder des Verfassungsgerichtshofs durch den 
Nationalrat und den Bundesrat. 

Ich glaube, es ist gerechtfertigt, zu sagen, der 
Verfassungsgerichtshof ist ein politischer Ge­
richtshof, schon vom Bestellungsvorgang her. Ich 
möchte auch hier ganz deutlich sagen, ich bin 
auch nicht glücklich darüber, und wir sollten über 
die Praxis der Zweiten Republik nachdenken, wo 
natürlich die beiden Koalitionspartner von der er­
sten Stunde an eine Art Proporz für die Beset­
zung beschlossen haben. Ich glaube, es wäre an 
der Zeit, darüber nachzudenken, genauso wie es 
an der Zeit wäre - wir haben ja in diesem Haus 
schon eine Entschließung dazu gefaßt -. daß bei 
der nächstmöglichen Gelegenheit eine Frau Mit­
glied des Verfassungsgerichtshofes wird. (Beifall 
bei ÖVP und SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Der Verfassungsge­
richtshof ist aber auch - das kann man legitimer­
weise sagen - ein politischer Gerichtshof des­
halb. weil seine Entscheidungen in einem erhöh­
ten Maße in die politische Diskussion miteinbezo­
gen werden. Die Themen, mit denen er sich aus­
einandersetzen muß, sind von einer erhöhten po­
litischen Sensibilität. Das gilt natürlich auch für 
andere Gerichtshöfe, auch der Oberste Gerichts­
hof und der Verwaltungsgerichtshof treffen Ent­
scheidungen. Ich denke an die Frage Hainburg 
oder an den Umweltschutz etwa, die eine beson­
dere politische Sensibilität und Relevanz aufwei­
sen, aber in dieser Dichte, wie es beim Verfas­
sungsgerichtshof der Fall ist, ist es bei den ande­
ren Gerichten nicht der Fall. 

Daher sage ich noch einmal: Aus diesen beiden 
Gründen kann man legitimerweise sagen, der 
Verfassungsgerichtshof ist ein politischer Ge­
richtshof, dessen Aufgaben allerdings nicht von 
Politikern wahrgenommen werden, sondern von 
unabhängigen Richtern. 

Und wenn man schon so kritisiert, natürlich 
auch den parteipolitischen Einfluß bei der Beset­
zung, meine Damen und Herren, dann muß ich 
schon eines feststeHen. und als Positivum feststel­
len, nämlich daß der Verfassungsgerichtshof in 
den letzten Jahren zunehmend auch deshalb an 
Eigenständigkeit gewonnen hat, weil ich das Ge­
fühl habe, daß diese fraktionelle Struktur im Ge­
richtshof bei den Entscheidungen weitgehend zu­
rückgedrängt wurde, und weil der sachliche Ge­
danke der Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit, 
der Einhaltung der Grundrechte in einem ver­
stärkten Maße eine Rolle spielt. 

Meine Damen und Herren! Daß die Fälle beim 
Verfassungsgerichtshof immer Anstoß für politi­
sche Diskussionen waren. ließe sich anhand einer 
langen Liste nachweisen. Ich erlaube mir, hier nur 
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einige Dinge in Erinnerung zu rufen, die Ihnen 
wahrscheinlich gar nicht so unbekannt sind. 

Meine Damen und Herren! Mein Freund Wal­
tel' Schwimmer und ich sind im Jahr 1978 hier 
gestanden und haben gegen eine Reform des Ar­
beiterkammerwahlrechtes gekämpft, wodurch die 
Familienangehörigen von Unternehmern aus 
dem Arbeiterkammerwahlrecht ausgeschlossen 
werden sollten. Wir haben in unseren Debatten­
beiträgen immer darauf hingewiesen, daß das 
nicht verfassungskonform ist. Der Verfassungsge­
richtshof hat es bestätigt und hat diese Regelung 
aufgehoben. Natürlich ein Erkenntnis von höch­
ster politischer Relevanz! Es wurde damals - das 
muß ich auch sagen - von den Fraktionen, de­
nen es nicht so gepaßt hat, eigentlich zur Kennt­
nis genommen, ohne den Verfassungsgerichtshof 
in eine Grundsatzdiskussion hineinzuziehen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat durch ein Er­
kenntnis das Auslandsösterreicherwahlrecht er­
möglicht. Das hat vielen in diesem Haus gepaßt, 
manchen nicht. Der Verfassungsgerichtshof hat 
durch ein Erkenntnis festgestellt, daß die Brief­
wahl mit der derzeitigen Verfassungslage nicht 
konform ist. Dieses Erkenntnis hat einigen ge­
paßt, anderen wieder nicht. 

Der Verfassungsgerichtshof hat einen entschei­
denden Beitrag zur wirtschaftspolitischen libera­
lität in unserem System der sozialen Marktwirt­
schaft dadurch geleistet, daß er die Bedarfsrege­
lung einmal kritisch unter dem Gesichtspunkt der 
Erwerbsfreiheit als Gntndrecht geprüft hat, beim 
Gelegenheitsverkehrsgesetz und bei vielen ande­
ren. Das war ein ganz entscheidender Sprung in 
der Judikatur, den ich persönlich positiv bewerte, 
weil er es ermöglicht, auch aus der Verfassung 
heraus ein System einer wirtschaftlichen liberali­
sierung zu legitimieren. 

Er hat die Ladenschlußregelungen aufgehoben. 
Er hat die Ruhensbestimmungen aufgehoben. Er 
hat das unterschiedliche Pensionsalter von Mann 
und Frau aufgehoben. Er hat, meine Damen und 
Herren - das möchte ich auch für diejenigen in 
Erinnerung rufen, die das kritisieren -, durch 
ein ganz entscheidendes Erkenntnis im Jahr 1985 
klargestellt, daß das Verbotsgesetz unmittelbar 
wirksam ist und angewendet werden muß. Bitte, 
das Erkenntnis hat. glaube ich. der Großteil in 
diesem Haus auch begrüßt. Er hat das Verbot der 
Abgabe der Waren unter dem Einstandspreis im 
Nahversorgungsgesetz aufgehoben. Auch diese 
Aufhebung war etwas, was einer Seite in diesem 
Haus durchaus entgegengekommen ist. 

Lassen Sie mich ein letztes Beispiel nennen. Er 
hat in seiner Judikatur dem Politpensionisten 
Alexander Götz recht gegeben. Dieses Erkenntnis 
hinsichtlich der Bezüge der Politiker haben wir 
aus unserer politischen Sicht überhaupt nicht 

goutiert, aber wir haben es zur Kenntnis genom­
men. Es hat sich in vielen Fällen keine Grund­
satzdiskussion, keine überzogene Diskussion ent­
wickelt und abgespielt, wie es jetzt im Zusam­
menhang mit dem Erkenntnis hinsichtlich der Fa­
milienbesteuerung der Fall war. 

Meine Damen und Herren! Wir müssen uns in 
dieser Diskussion schon darüber klar werden, daß 
wir als Gesetzgeber natürlich nicht im freien 
Raum agieren können, sondern daß wir an eine 
noch höhere Ordnung gebunden sind. Wir sind 
nicht nur an die Moral und Ethik gebunden -
auch das. persönlich, individuell -, sondern wir 
sind rechtlich an die Verfassung gebunden. So, 
wie der Verfassungsgerichtshof an die Verfassung 
gebunden ist, ist der Gesetzgeber an die Verfas­
sung gebunden, das möchte ich schon bei der Dis­
kussion klarstellen. damit nicht der Eindruck ent­
steht, der Gesetzgeber kann machen, was er will. 

Das ist ein bißehen ein österreichisches Pro­
blem, und das spielt auch eine Rolle. daß es über­
haupt zu dieser Diskussion kommen konnte, weil 
uns das fehlt, was man in anderen politischen Sy­
stemen weiter entwickelt hat, und das ist das soge­
nannte Verfassungsbewußtsein. 

Das beginnt schon sehr früh, das beginnt in un­
serem Bildungssystem. Im Schulsystem der Verei­
nigten Staaten von Amerika, das in vielem für uns 
sicher kein Beispiel ist, wird man aber von An­
fang so quasi schon auf die Grundsätze der Ver­
fassung der Vereinigten Staaten eingeschworen. 
Bei uns in Österreich lernt man das im Anhang 
irgendwo bei der politischen Erziehung, und 
selbst auf den Universitäten ist manches in dieser 
Frage problematisch. Meine Damen und Herren! 
Sogar an uns selbst, bitte, muß ich die Frage stel­
len: Welches Verfassungsbewußtsein hat das Par­
lament? Welches besondere Erlebnis haben wir, 
wenn wir Verfassungsrecht erzeugen? Das beson­
dere Erlebnis besteht darin, daß der Präsident 
herulllschaut, ob statt der Hälfte nunmehr zwei 
Drittel der Abgeordneten anwesend sind .. Das ist 
so, das ist der formale Akt, dann wird es publi­
ziert, lind vorher steht Verfassungsgesetz oder 
Verfassungsbestimmung, und das ist es. (Abg. Dr. 
Sc h ra Tl z: Statt einem Drittel die HäLfte.') Par­
don, Entschuldigung! Beim Präsenzquorum, ja, 
beim Konsensquorum muß er zwei Drittel fest­
stellen. Völlig richtig, Herr Kollege Schranz. 

Das ist unser Verfassungsbewußtsein. Es ist ein 
rein formales, und daher kann man sich auch 
leicht darüber hinwegsetzen - ich sage das ganz 
offen -, indem man Verfassungsbestimmungen 
dort einsetzt, wo man sie gerade politisch braucht, 
wo sie opportun sind und wo sie - aber ich hoffe, 
daß das im Haus nicht mehr vorkommt - sogar 
dazu dienen, die Judikatur des Verfassungsge­
richtshofes sozusagen zu unterlaufen. 
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Meine Damen und Herren! Das heißt. für uns 
selbst ist auch nicht sichtbar. daß wir unser ge­
setzgeberisches Tun an einem höheren Maßstab 
messen sollten. 

Noch ein Weiteres. glaube ich. ist für die der­
zeitige Diskussion im Zusammenhang mit dem 
Problem der Grundrechte charakteristisch. meine 
Damen und Herren. Wir haben einen Grund­
rechtskatalog, der reformbedürftig ist. Die 
Grundrechtsreform in Österreich ist ein einziges 
Frustrationserlebnis. Da mache ich jetzt keine 
Vorwürfe in eine bestimmte Richtung. denn ich 
müßte mir auch selbst weIche machen. ich bin ja 
von Anfang an bei diesem Prozeß. als Josef Klaus 
im Jahr 1964 eine Kommission eingesetzt hat, um 
eine großangelegte Reform herbeizuführen, dabei 
gewesen. 

Der bisherige Output war gering - ganz ge­
ring. Wir haben ein paar Grundrechte wie die 
Kunstfreiheit und das Fernmeldegeheimnis ver­
ankert. Und wir haben eine neue. systematische 
Ordnung für das Recht der persönlichen Freiheit 
gemacht. Bei allem anderen sind wir bisher ei­
gentlich nicht weitergekommen. 

Meine Damen und Herren! Ich bin sehr skep­
tisch, wenn Kollege Voggenhuber den Grundkon­
sens immer in Frage stellt. Aber es sei schon sehr 
offen gesagt: Daß die Grundrechtsreform bis heu­
te kein stärkeres Ergebnis gebracht hat, ist letzt­
lich darin begründet, daß es natürlich in einigen 
entscheidenden Fragen auch Unterschiede zwi­
schen den politischen Richtungen und Gruppen 
in dieser Gesellschaft gibt. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir soll­
ten den Verfassungsgerichtshof aber auch nicht 
kritisieren, wenn er jetzt im Bereich der Grund­
rechte sozusagen die Grenze überschreitet, die 
ihm gezogen ist. Frau Minister Dohnal hat das 
sehr deutlich in einem Zeitungsinterview artiku­
liert, indem sie gesagt hat, der Verfassungsge­
richtshof habe seine Kompetenzen in der Ausle­
gung der Grundrechte bereits überschritten, in­
dem er dem Gesetzgeber vorgibt. wie er ein auf­
gehobenes Gesetz abzuändern hätte. 

Diese Feststellung ist falsch, denn ich möchte 
auch hier noch einmal sagen, der Verfassungsge­
richtshof hat ganz deutlich die Linie beibehalten, 
die er seit Jahren verfolgt hat. Er hat gesagt, ich 
habe die Verfassungskonformität und die Grund­
rechtskonformität zu prüfen. aber ich achte pein­
lich darauf, daß der Gesetzgeber seinen gestalteri­
schen Spielraum selbstverständlich behält. Das 
"anstößige" - unter Anführungszeichen - Er­
kenntnis zur Familienbesteuerung sagt das auch 
ganz deutlich. Ich möchte diesen Satz hier zitie­
ren, damit es keine Zweifel darüber gibt. 

Es heißt in einem der beiden Erkenntnisse des 
Verfassungsgerichtshofes wörtlich: "Durch wel­
che Maßnahmen der Gesetzgeber das verfas­
sungsrechtlich gebotene Ergebnis erzielt. liegt in 
seinem Ermessen. Er kann den Tarif entspre­
chend gestalten. taugliche Frei- oder Absetzbeträ­
ge vorsehen und direkte Leistungen zum Beispiel 
aus dem Familienlastenausgleichsfonds gewähren 
und diese oder andere Maßnahmen auch neben­
einander einsetzen." 

Meine Damen und Herren! Damit ist klarge­
stellt und auch deutlich zum Ausdruck gebracht 
worden, daß der Verfassungsgerichtshof seine 
Grundlinie beibehält und daß der Gestaltungs­
raum des einfachen Gesetzgebers allerdings unter 
der Prüfungspflicht der Verfassungskonformität 
unberührt bleiben soll. 

Ich weiß schon, daß in der Praxis natürlich die­
se Linie der Judikatur nicht leicht einzuhalten ist. 
Ich möchte den Kritikern schon konzedieren, daß 
es für mich ohne weiteres eine potentielle Ge­
fährdung darstellt, wenn der Verfassungsgerichts­
hof auf der einen Seite zum Übergesetzgeber 
wird, aber - auch das ist eine Gefahr, und wir 
hatten eine Zeitlang so eine Situation - auf der 
anderen Seite sich sozusagen in der Judikatur völ­
lig asketisch verhält und sich auf formale Krite­
rien zurückzieht. 

Das war jahrelang, das war vor 15, 20 Jahren 
im großen und ganzen noch die Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes in der Frage der 
Grundrechte. Sie ist damals auch kritisiert wor­
den. indem man gesagt hat, diese formale Judika­
tur ist eigentlich nicht die Wahrnehmung dessen, 
was der Verfassungsgerichtshof vor allem im Be­
reiche der Grundrechte vornehmen sollte. 

Er hat den Stil seiner Judikatur sicher geändert, 
indem er in einem verstärkten Maße inhaltliche 
Kriterien miteinbezieht. Das ist in anderen Län­
dern gang und gäbe. Der Bundesverfassungsge­
richtshof in Ka rls ru he judiziert seit dem 
Jahr 1949 mit einer inhaltlichen Dimension und 
Dichte, die geradezu unvorstellbar ist, das ist mir 
auch schon wieder zuviel, das sage ich auch ganz 
deutlich. Aber ich begrüße es sehr, daß der Ver­
fassungsgerichtshof in elie Intensität der grund­
rechtlichen Prüfung hineingegangen ist. 

Meine Damen und Herren! Sicher ist die Gren­
ze - diese muß er selbst ziehen - ein bißehen 
eine Gratwanderung. Er darf nicht zum Überge­
setzgeber werden, aber auf der anderen Seite 
durch eine formale Verfassungsgerichtsbarkeit 
nicht auf die inhaltliche Gestaltung völlig verzich­
ten. 

Dazu muß man auch noch etwas sagen, meine 
Damen und Herren, vor allem bei dem so kriti­
sierten Erkenntnis der Familienbesteuerung. Er 
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hat hier geprüft, inwieweit diese Regelung elem 
Gleichheitssatz entspricht. Und man muß sich 
elarüber im klaren sein, daß man eine sinnvolle 
Judikatur ohne inhaltliche Beurteilung bestimm­
ter Kriterien beim Gleichheitssatz nicht durch­
führen kann, denn sonst würde sich die Prüfung 
der Konformität mit dem Gleichheitsgebot darauf 
beschränken, festzustellen. daß nicht die Gleich­
heit eier Rasse, des Geschlechtes. des Bekenntnis­
ses und so weiter verletzt wird. Über das ist man 
in den meisten Ländern weit hinaus. Wenn wir 
den Gleichheitssatz so verstehen. dann müssen 
wir dem Verfassungsgerichtshof zubilligen. daß 
er die inhaltliche Dimension beim Gleichheitssatz 
miteinbezieht. 

Wir müssen uns schon überlegen. meine Da­
men und Herren - wir haben immerhin kriti­
siert, daß er jetzt den Gesetzgeber einschränkt -, 
daß wir ihm Aufgaben übertragen. bei denen er 
herausgefordert ist, diese inhaltliche Dimension 
verstärkt zu berücksichtigen. 

Wir haben im Jahr 1984 im Parlament eine ver­
fassungsrechtliche Verankerung des Umwelt­
schutzes beschlossen. Vielleicht haben manche 
geglaubt, Gott sei Dank, das wird nur ein Pro­
grammsatz bleiben, der ohne Wirkung ist. Nein, 
der Verfassungsgerichtshof hat in einigen Er­
kenntnissen, etwa in der Frage der Raumord­
nungsgesetze der Länder, geprüft. ob das mit dem 
Prinzip und der verfassungsrechtlichen Veranke­
rung des Umweltschutzes konform ist, das ist 
ganz wichtig. 

Noch viel schwieriger wird die Situation wer­
den - und darüber müssen wir uns auch im kla­
ren sein, es gibt einen weitgehenden Konsens, ich 
formuliere das einmal sehr vorsichtig - , wenn 
wir die Verfassung durch soziale Grundrechte an­
reichern oder erweitern wollen. 

Meine Damen und Herren! Glauben Sie wirk­
lich, daß man soziale Grundrechte durch den 
Verfassungsgerichtshof garantieren kann. ohne 
daß man nicht in wesentliche inhaltliche Wer­
tungsfragen hineingeht - über die Sozialordnung 
einer Gesellschaft, über die arbeitsrechtliche Si­
tuation der Betroffenen und so weiter. Also wenn 
wir dieses Postulat aufstellen, müssen wir uns dar­
über im klaren sein, daß die Verantwortung, aber 
auch die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes 
immer größer werden. 

Wenn man den Verfassungsgerichtshof heute 
kritisiert und meint. daß er da und dort vielleicht 
seine Grenzen überschritten hat. meine Damen 
und Herren, dann muß ich sagen. ein bißchen 
selbstkritisch muß man als Politiker natürlich 
auch sein. Er hat uns in manchen Fällen sozusa­
gen dann das aufgezwungen, um das wir uns auf 
der politischen Ebene immer im Kreis bewegt ha­
ben. Das war bei den Ladenschlußzeiten so. das 

war beispielsweise bei den Ruhensbestimmungen 
so, das war aber auch bei den Judikaten zum 
Wahlrecht so, Ausländerwahlrecht, Briefwahl­
recht. 

Bitte, das sind Themen, wo wir keinen politi­
schen Konsens gefunden haben, wo wir über­
haupt nichts tun wollten; das muß man auch ganz 
offen sagen. Und jetzt dem Verfassungsgerichts­
hof womöglich daraus den Vorwurf zu machen, 
daß er den Gesetzgeber an die Kandare nimmt 
oder daß er Gesetzgeber spielt oder elaß er eine 
Konkurrenz eies Gesetzgebers ist. das halte ich 
wirklich für nicht legitim. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
zum Schluß noch eines sagen. Ich habe diesen 
Diskussionsbeitrag vor allem deshalb geleistet, 
weil ich glaube, daß wir in die kritische Diskus­
sion über den Verfassungsgerichtshof ein bißchen 
Ordnung bringen sollten, Ordnung in der Form, 
daß man durchaus Argumente überlegt und ab­
wägt, aber daß man immer so argumentiert, daß 
letztlich das Ansehen dieser Einrichtung in jenem 
Ausmaß erhalten bleibt. das für unser rechtsstaat­
liches System wichtig ist. Und ich will das jetzt gar 
nicht so pathetisch formulieren, man hat ja ein­
mal das deutsche Verfassungsgericht als die "Re­
sidenz des Rechts" bezeichnet. Man könnte ihn 
auch als Hüter der Verfassung, als Hüter der 
Grundwerte und der Grundrechte bezeichnen. 

Ich vermeide hier jede semantische Euphorie, 
aber, bitte, über eines müssen wir uns schon im 
klaren sein: daß der Verfassungsgerichtshof in 
unserer Gesellschaft, in unserer Rolle, durch sei­
ne Glaubwürdigkeit der Judikatur eine ganz ent­
scheidende Rolle auch für den Bürger spielt. Daß 
der Bürger heute das Bewußtsein hat, daß es noch 
irgendeine Instanz gibt, wo man Recht findet, ist 
sehr wesentlich. - Nicht nur! Ich möchte das 
jetzt nicht so ausgelegt wissen, daß man mir sagen 
kann. bei den anderen Gerichten sehe ich das 
ganz anders. Aber hier ist es ganz besonders wich­
tig. Ich glaube wirklich, daß auch im Rechtsbe­
wußtsein des Bürgers der Verfassungsgerichtshof 
das ist, als was ihn Kelsen in einer verfassungspo­
Htischen Konzeption des Jahres 1929 bezeichnet 
hat: ein Herzstück der Verfassung. 

Und zum Schluß jetzt noch eine politische Be­
merkung: Meine Damen und Herren! Ich bin 
durchaus nicht abgeneigt, auch über Reformen 
des Verfassungsgerichtshofes und der Verfas­
sungsgerichtsbarkeit zu diskutieren. Ich muß Ih­
nen allerdings sagen, daß die Art und Weise, wie 
die kritische Diskussion über den Verfassungsge­
richtshof geführt wird. eigentlich für einige Zeit 
jede Reformdiskussion unmöglich macht, weil na­
türlich der Eindruck entsteht, daß jetzt dem Ge­
richtshof etwas zurückgezahlt werden soll. daß 
der Gerichtshof an die Kandare genommen wer­
den soll. 
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Ich bedauere das sehr, denn über manches 
könnte man durchaus reden. Ich selbst habe vor 
Jahren eine durchaus unterschiedliche Auffas­
sung vertreten zur Frage der sogenannten dissen­
ting opinion. Was ist das? - In einem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes sollen die Mehrheit 
und die Minderheit ihren Standpunkt ausweisen 
können. Man weiß, wer dafür war und wer dage­
gen war. Das gibt es in anderen politischen Syste­
men, über das könnte man ohneweiters reden. 
Nur, meine Damen und Herren, vor dem Hinter­
grund der jetzigen politischen Diskussion sicher 
nicht! Denn eine derartige Maßnahme würde 
nichts anderes bedeuten. als daß transparent ge­
macht wird, wer dafür und wer dagegen war, und 
man könnte dann die politische Diskussion gegen 
den Gerichtshof hurtig weiterführen. 

Das bedeutet für uns - und ich möchte noch 
einmal das wiederholen, was ich hier gesagt habe 
-, wir sehen derzeit keine Möglichkeit, auch nur 
irgendeine organisatorische Reformdiskussion 
über den Verfassungsgerichtshof zu beginnen. 
Das gilt für die dissenting opinion, und das gilt 
noch viel mehr für die Idee, die wieder lanciert 
worden ist, die Funktionsdauer der Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofes zu begrenzen. 

Es sei hier in aller Deutlichkeit gesagt: Für uns 
ist der Verfassungsgerichtshof. ohne daß ich ihn 
jetzt zu einem Heiligen der Altäre hochstilisieren 
will, wirklich zu wichtig, als daß man ihn leicht­
fertig in irgendwelche vordergründigen politi­
schen Diskussionen mit hineinziehen sollte. (Bei­
fall bei der ÖVP.) 11.37 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gemeldet hat sich Abgeordneter Dr. Fuhrmann. 
Ich erteile es ihm. 

11.37 

Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ): Herr Prä­
sident! Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich teile die mit großer 
Emotion und Eloquenz vorgetragene Auffassung 
meines Kollegen Neisser, daß man in die Diskus­
sion um den Verfassungsgerichtshof Ordnung 
bringen soll. 

Ich möchte mich bemühen, in meinem Debat­
tenbeitrag einen Teil dazu zu leisten, wobei ich, 
lieber Freund, gleich eines sagen möchte: Die 
Diskussion um den Verfassungsgerichtshof oder 
eine Diskussion über den Verfassungsgerichtshof 
ist nicht eine Diskussion gegen den Verfassungs­
gerichtshof. Ich nehme an, daß das ein Lapsus 
linguae deinerseits gewesen ist (Abg. Dr. G ra 11: 
Manchmal hat man den Eindruck.'). und ich mei­
ne, Herr Kollege Graff, daß es schon sehr wichtig 
ist, das im Ansatz einmal klarzustellen. Und ich 
tue das! (Beifall bei der SPÖ. j 

Ich halte weiter fest, daß ich sehr genau regi­
striert habe, daß auch Kollege Neisser der histori­
schen Wahrheit Gerechtigkeit und Genüge getan 
hat, indem er uns erzählt hat, daß es auch schon 
in der Vergangenheit sehr oft kritische Diskussio­
nen über Entscheidungen des Verfassungsge­
richtshofes gegeben hat und daß dadurch nicht an 
den Grundfesten dieser wichtigen verfassungs­
rechtlichen Institution gerüttelt worden ist. 

Ich gehe gleich auf den konkreten Inhalt der 
Ausführungen meines Vorredners ein. Es hat na­
türlich dieses jüngst ergangene Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes in dieser steuerlichen 
Frage in der Öffentlichkeit sehr großes Interesse 
gefunden. und es war auch Gegenstand einiger 
Kritik aus politischen Kreisen; ist ja überhaupt 
keine Frage. 

Wenn wir heute die Debatte über den Tätig­
keitsbericht des Verfassungs- und Verwaltungsge­
richtshofes führen, dann ist natürlich klar, daß 
man die Möglichkeit ergreift, auch diese Diskus­
sion zu hinterfragen. Es gibt aber auch die Mög­
lichkeit, die Rollenverteilung der verfassungs­
rechtlichen Institutionen einmal ein bißehen 
grundsätzlicher zu diskutieren. Es geht um das 
Zusammenwirken und das Verhältnis oberster 
Gerichte, im speziellen Verfassungsgerichtshof 
und Verwaltungsgerichtshof - ich möchte mich 
mehr auf den Verfassungsgerichtshof konzentrie­
ren -, um das Verhältnis der obersten Gerichte 
zur Gesetzgebung und im gegenständlichen Fall 
speziell zur Verfassungsgesetzgebung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
wurde der sozialdemokratischen Fraktion und 
Repräsentanten der Sozialdemokratie dieses Lan­
des zu Unrecht unterstellt, daß wir nicht bereit 
seien, Entscheidungen des Verfassungsgerichts­
hofes dann zu akzeptieren, wenn sie im Wider­
spruch zu unserer Politik stehen. Das ist in dieser 
Form absolut unrichtig, und ich lege Wert auf 
diese Feststellung heute bei dieser Debatte über 
den Tätigkeitsbericht dieses Gerichtes, weil es 
ganz einfach nicht wahr ist. 

Richtig ist allerdings, und dazu bekenne ich 
mich, daß sich die Sozialdemokraten als die be­
stimmende politische Kraft dieses Landes auch 
nach Entscheidungen des Verfassungsgerichtsho­
fes erlauben - wie ich meine, sich zu Recht er­
lauben -, zu den Erkenntnissen des Verfassungs­
gerichtshofes gesellschaftspolitische Überlegun­
gen anzustellen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Wenn etwa in der 
"Wiener Zeitung" vom 14. Februar 1992 ein 
Kommentar zu diesem Steuerrechtserkenntnis 
eies Verfassungsgerichtshofes unter dem Titel 
"Verfassungsrichterliche Gleichheit bevorzugt 
gut verdienende Männer - frauenfeindlich durch 
die Hintertüre" erscheint, dann wird offenkundig, 

63. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)24 von 117

www.parlament.gv.at



6548 Nationalrat XVIII. GP - 63. Sitzung - 12. März 1992 

Dr. Fuhrmann 

daß das Ergebnis verfassungsrechtlicher Prüfun­
gen zu gesellschaftspolitischen Ergebnissen führt. 
die zu diskutieren wohl erlaubt sein muß. 

Meine Damen und Herren! Jede Gesetzeslage 
spiegelt ... (Abg. Dr. Gral f: Das ist der Stil der 
"Wiener Zeillll1g", ja!) Herr Kollege Graff! Ich 
lade Sie ein. meinen weiteren Ausführungen so 
aufmerksam wie bisher zuzuhören. (Abg. Dr. 
Gral f: Ja. gerne. sehr positive Ansätze.') Da wer­
den Sie dann noch einiges hören, und ich bin da­
von überzeugt, daß wir am Ende meiner Rede 
sosehr einer .... Meinung sein werden, daß Sie mir 
sogar Applaus spenden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jede 
Gesetzeslage spiegelt gesellschaftspolitische Rea­
lität wider, auch dann, wenn sie durch ein aufhe­
bendes Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
entsteht. Wenn man nun in die Diskussion über 
die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit einsteigt, 
dann sollte man sich vorerst vor Augen halten, 
mit welchen Kompetenzen das Parlament als Ver­
fassungsgesetzgeber den Verfassungsgerichtshof 
ausgestattet hat. 

Eine von vielen Aufgaben des Verfassungsge­
richtshofes - und auf diese konzentriere ich 
mich, weil es darum in dieser Diskussion geht -
ist die Prüfung von Gesetzen auf ihre Verfas­
sungsmäßigkeit. Und da, meine sehr geehrten Da­
men und Herren, wird ja bereits das Konfliktpo­
tential deutlich, da das Parlament einerseits als 
Verfassungsgesetzgeber dem Verfassungsge­
richtshof das Recht einräumt, Gesetze auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, gleichzeitig 
aber dieses Parlament, das diese Möglichkeit ein­
geräumt hat, nun auch als einfacher Gesetzgeber 
vom Ermächtigten selbst geprüft wird. 

Um jetzt jegliches Mißverständnis von vornher­
ein auszuschließen, beeile ich mich, klar und ein­
deutig festzustellen. daß ich die Rolle des Verfas­
sungsgerichtshofes - und wenn ich sage "ich", 
sage ich das als Vorsitzender meiner Fraktion und 
weiß mich eines Sinnes mit allen Kolleginnen und 
Kollegen meiner Fraktion, daher kann ich besser 
"wir" sagen -. daß wir die Rolle des Verfassungs­
gerichtshofes, dessen Tätigkeit ein Pfeiler unserer 
Staatsordnung ist, nicht in Frage stellen. Er si­
chert die Rechtmäßigkeit von Staatsfunktionen, 
und dazu ist es eben auch notwendig, daß der 
Verfassungsgerichtshof verfassungswidrige Akte 
vernichten kann. Diese negative Rechtschöpfung 
erstreckt sich also auch und selbstverständlich auf 
verfassungswidrige Gesetze. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
ist der Standpunkt der Sozialdemokraten, der so­
zialdemokratischen Fraktion, und ich bitte, das 
zur Kenntnis zu nehmen und Diskussionsbeiträge 
über einzelne Entscheidungen des Verfassungsge-

richtshofes unter diesem Lichte sehen zu wollen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Was ist aber der Maßstab für die Fragen der 
Verfassllngswidrigkeit? - Umgekehrt stellt sich 
die Frage: Was ist verfassungsmäßig? Und diese 
Frage ist nicht immer klar zu beantworten, son­
dern ganz im Gegenteil: Der Verfassllngsgesetz­
geber läßt eben sehr oft einen weiten Interpreta­
tionsspielraum, und diesen Spielraum nutzen so­
wohl der einfache Gesetzgeber als auch - im Fal­
le der Normenüberprüfung - der Verfassungsge­
richtshof. 

Und ist es, meine sehr geehrten Damen und 
Herren. in einem solchen Fall nicht zutiefst 
menschlich und auch akzeptabel, daß bei der 
Auslegung eines unbestimmten Begriffes der Ver­
fassung verschiedene Menschen zu verschiedenen 
Ergebnissen kommen können? Ist es nicht nahe­
liegend. meine Damen und Herren, daß politische 
Mandatare, wenn sie ihr Geschäft und ihren Auf­
trag ernst nehmen, nahezu die Pflicht haben, ihre 
Sichtweise zu einem bestimmten Problempunkt, 
zu einer bestimmten Frage klarzulegen und dar­
zulegen? 

Und dieses Problem quasi - quasi! - rein poli­
tischer Zielsetzungen im Verfassungsrecht hat ja 
bereits Hans Kels~n in seinem Werk "Über We­
sen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit" 
aufgeworfen. Er hat beispielhaft angeführt, daß 
die Verfassung Ideale der Gerechtigkeit, der Frei­
heit, der Gleichheit et cetera anführt, ohne nähe­
re Bestimmungen diesbezüglich zu treffen. Und 
schon Kelsen war sich darüber im klaren, daß An­
schauungen über das, was "gerecht" ,"frei", 
.,gleich" und "sittlich" ist. sehr differieren und es 
daher auch bei der Anwendung von Recht zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen kommt. 

Ich darf Kelsen zu diesem Thema und zum 
Thema "Verfassungsgerichtshof" wörtlich zitie­
ren, weil ich glaube, daß es wichtig ist, daß man 
das im Original hört und nicht in meiner Inter­
pretation. Kelsen sagt zu diesem Thema: "Gerade 
im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit aber 
können sie" - damit sind unbestimmte Gesetzes­
begriffe gemeint - .,eine höchst gefährliche Rol­
le spielen, und zwar, wenn es gilt, die Verfas­
sungsmäßigkeit von Gesetzen zu prüfen. Richtet 
die Verfassung an den Gesetzgeber die Aufforde­
rung, seine Tätigkeit im Einklang mit der Gerech­
tigkeit, Freiheit, Gleichheit zu entfalten, dann 
könnte man in diesen Worten Richtlinien für den 
Inhalt künftiger Gesetze erblicken. Gewiß nur zu 
Unrecht, da solche Richtlinien nur vorliegen, 
wenn eine bestimmte Richtung angegeben, wenn 
irgendein objektives Kriterium in der Verfassung 
selbst gegeben ist." 

Und Kelsen schreibt weiter - wieder ein wört­
liches Zitat -, daß die Möglichkeit keineswegs 
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ausgeschlossen sei, daß ein Verfassungsgericht, 
zur Entscheidung über die Frage einer Verfas­
sungsmäßigkeit eines bestimmten Gesetzes ange­
rufen, dieses Gesetz mit der Begründung .,kas­
siert", daß es ungerecht sei. denn Gerechtigkeit 
sei ein verfassungsmäßiger Grundsatz und daher 
vom Verfassungsgericht anzuwenden. - Ende 
des Zitats. 

Kelsen mahnt in der Folge den Verfassungsge­
setzgeber , unbestimmte Gesetzesbegriffe, wie 
eben etwa "Gerechtigkeit" und "Gleichheit", 
nicht zu oft zu verwenden. da im Falle einer Ge­
setzesüberprüfung die Gefahr besteht, daß die 
Verfassungsrichter ihre Wertvorstellungen zu 
stark einbringen. - Wobei das von Kelsen nicht 
als Vorwurf gemeint war und auch von mir jetzt 
durchaus nicht als Vorwurf formuliert wird, denn 
jeder Mensch hat Wertvorstellungen, auch ein 
Verfassungsrichter. Und daher ist die Gefahr ge­
geben, daß - selbstverständlich - ein Verfas­
sungsrichter seine Wertvorstellungen in seine be­
rufliche Tätigkeit genauso einfließen läßt, wie es 
ein Politiker in seiner beruflichen Tätigkeit als 
Politiker macht. 

Am Beispiel des Begriffes "Gerechtigkeit" läßt 
sich nun unschwer darlegen, wie problematisch 
dieses Spannungsverhältnis, das Kelsen schon 
aufgezeigt hat, ist. "Gerechtigkeit" und "Gleich­
heit" führen - je nach politischer Gesinnung -
zu sehr unterschiedlichen Positionen. 

Für die SPÖ ist der Gleichheitssatz eines der 
wichtigsten Vehikel sozialer Gerechtigkeit, und 
das Gebot sachlich gerechtfertigter Differenzie­
rung ist von uns, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, immer so verstanden worden, daß unter­
schiedliche Behandlungen verschiedener Sachver­
halte für den sozialen Ausgleich durchaus mög­
lich sein müssen. Und dazu bekenne ich mich 
auch an dieser Stelle weiterhin. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! So wurde zum Bei­
spiel die Auffassung vertreten, daß eine unter­
schiedliche Behandlung von Männern und Frau­
en deshalb noch sachlich gerechtfertigt sei, weil 
Frauen aufgrund ihrer Rolle in der Gesellschaft 
- Doppelbelastung et cetera; ich brauche das 
nicht näher auszuführen - stark benachteiligt 
sind. Im Falle des umstrittenen Judikates des Ver­
fassungsgerichtshofes kam dieser jedoch - im 
Gegensatz zum einfachen Gesetzgeber - zu der 
Erkenntnis, daß die Gleichstellung der Frau in 
der Gesellschaft schon so weit fortgeschritten sei, 
daß eine unterschiedliche Behandlung in der vom 
Gesetzgeber angestrebten Form mit der Gleich­
heit vor dem Gesetz nicht mehr vereinbar sei. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! An 
diesem Beispiel wird, wie ich meine, ganz eindeu­
tig klar, daß es zu einer starken Spannung zwi-

schen einfachem Gesetzgeber und Verfassungsge­
richtshof kommen kann, wenn es um die Inter­
pretation unbestimmter verfassungsrechtlicher 
Normen geht. 

Meine Damen und Herren! Noch einmal sage 
ich dazu: Diese Diskussion und das offene Aus­
sprechen solcher Spannungsverhältnisse zwischen 
verschiedenen Wertvorstellungen, die aufgrund 
unbestimmter verfassungsrechtlicher Bestim­
mungen in die Wertung einfacher Gesetze einflie­
ßen, erachte ich für äußerst legitim, wobei ich 
dem Kollegen Neisser beipflichte. daß es bei jegli­
cher politischer. gesellschaftspolitischer Diskus­
sion sinnvoll ist, wenn man sich des Grundsatzes 
befleißigt, daß man versucht, ruhig und sachlich 
zu diskutieren, und es vermeidet, sich womöglich 
nur mehr über die Form von Debattenbeiträgen 
und nicht mehr über die Inhalte derselben zu lan­
ge und zu intensiv zu unterhalten. (Ruf bei der 
FPÖ: Wie einsichtig.') Ja, diese Einsicht würde 
manchem von Ihnen sehr gut tun. Frau Kollegin 
von der FPÖ. Da haben Sie durchaus recht. (Bei­
fall bei der SPÖ.) Es ist vielleicht für die FPÖ­
Fraktion in der derzeitigen Situation besser, mich 
nicht mit Zwischenrufen zu provozieren. Aber 
wenn Sie es haben wollen, können Sie es gerne 
haben. (Zwischenruf des Abg. Dr. Fr i s c h e n -
sc h [ ag e r.) Kollege Frischenschlager, du 
kommst ohnehin gleich nach mir dran. Ich möch­
te mich bei diesem, wie ich meine, für dieses Land 
doch wirklich sehr wesentlichen Thema nicht in 
ein Zwischenrufgeplänkel einlassen LInd setze fort 
mit dem, was ich inhaltlich zu dieser Sache sagen 
möchte. 

Eine Analyse der Judikatur des Gleichheits­
grundsatzes zeigt, daß der Verfassungsgerichtshof 
immer schon und nicht erst heute und gestern 
den Gleichheitsgrundsatz um wesentliche Aspek­
te ergänzt hat. Öhlinger hat schon 1983 davon 
gesprochen. daß der Verfassungsgerichtshof gera­
de bei der Interpretation des Gleichheitsgrundsat­
zes Rechtsschöpfung betreibt. Dazu kam - und 
auch das wissen wir - eine immer extensivere 
Judikatur, und mit den jüngsten Erkenntnissen, 
speziell diesem allerjüngsten, das jetzt diese große 
Aufregung verursacht hat, wurden die Auffas­
sungsunterschiede in diesem Bereich zwischen 
Gesetzgeber und Verfassungsgerichtshof unüber­
sehbar. Das ist aber auch kein Drama, meine Da­
men und Herren, denn man kann doch Auffas­
sungsunterschiede haben und sich über diese ver­
nünftig unterhalten. 

Es handelt sich beim Gleichheitsgrundsatz 
auch nach Ansicht Kelsens ganz offenkundig um 
einen Bereich, in dem unterschiedliche Auslegun­
gen eben in extremer Weise möglich sind. Es ist 
daher nicht überraschend, wenn eine umfangrei­
che und differenzierte Judikatur zu diesem Be­
reich vorliegt, wobei diese Judikatur - selbstver-
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ständlich! - auf juristischen Interpretationen 
und Wertungen beruht, weil sie darauf beruhen 
muß, sonst könnte es eine sinnvolle Judikatur 
nicht geben. 

Zu verfassungsrechtlichen Interpretations- und 
Wertungsfragen ist aber schon niemand anderer 
als der Verfassungsgesetzgeber berufen. Ich glau­
be. da können wir alle einer Meinung sein. /Abg. 
Dr. K hol: Ncill.'! Und wenn der Verfassungsge­
setzgeber, Herr Kollege Khol, im Rahmen der 
ihm von der Verfassung als Verfassungsgesetzge­
ber übertragenen und aufgetragenen Rechte, aber 
auch Pflichten mit den durch die Verfassung fest­
geschriebenen Quora, die Kollege Neisser er­
wähnt hat, glaubt, mit einer Entwicklung nicht 
einverstanden zu sein - nicht nur beim Verfas­
sungsgerichtshof, sondern überall in diesem Land 
-, dann ist der Verfassungsgesetzgeber aufgeru­
fen, Klarstellungen zu treffen. (Abg. Dr. G r a f f: 
Aber /liche schrankenlos.') 

Herr Kollege Graff! Sie wissen ganz genau, daß 
wir deswegen in unserer Verfassung für Verfas­
sungsgesetze genaue Bestimmungen haben. Du 
hast recht, Kollege Neisser, wenn wir irgendeine 
Verfassungsbestimmung hier beschließen, dann 
hat das keinen hohen Auffälligkeitswert für die 
Kolleginnen und Kollegen und auch nicht für uns 
selbst. Es wird Routine. Aber wenn es eben in so 
grundsätzliche Dinge hineingeht, und es sich 
nicht um eine routinemäßige Verfassungsbestim­
mung handelt, die sich eben im Laufe des tägli­
chen Gesetzgebungsbetriebes ergibt, dann ist der 
Verfassungsgesetzgeber aufgerufen, nach einer 
intensiven Diskussion, nach einem Austausch der 
Meinungen mit erhöhter Aufmerksamkeit Klar­
stellungen zu treffen. 

Damit schließt sich der Kreis. Wir diskutieren 
nicht nur Rechtsfragen, wir diskutieren auch 
nicht vordringlich nur Rechtsfragen, sondern wir 
diskutieren als Politiker und insbesondere in die­
sem Parlament gesellschaftspolitische Werte und 
Wertungen, die via Gesetzgebung in das gesell­
schaftliche Leben einfließen. Und dazu - wenn 
Sie mir diese persönliche Bemerkung erlauben -
möchte ich schon sagen: Als überzeugter Demo­
krat bin ich der Auffassung, daß diese politischen 
Diskussionen im Parlament und außerhalb des 
Parlaments nicht nur geführt werden dürfen sol­
len, sondern daß diese Diskussionen - ohne das 
"dürfen" jetzt hinzuzunehmen - auch geführt 
werden sollen, und zwar in dem ordentlichen StiL 
den wir uns vorgenommen haben. 

Ich bin da eines Sinnes mit dem Präsidenten des 
Verfassungsgerichtshofes, der sich anläßlich eines 
Vortrages beim Gewerbeverein mit dem Verhält­
nis Verfassungsgerichtshof und Politik auseinan­
dergesetzt hat. Er hat dort die Sorge geäußert -
aus seiner Sicht verständlich -, daß die Tätigkeit 

des Verfassungsgerichtshofes politisch kommen­
tiert wird. 

Nun darf ich aber dem Herrn Präsidenten seine 
eigenen Worte entgegenhalten. Er hat nämlich 
gesagt - Zitat -: "Eine politikfreie Normenprü­
fung gibt es nicht unel kann es nicht geben, denn 
jeeles Gesetz ist gleichzeitig Rechtsnorm unel poli­
tischer Akt. Im demokratischen Rechtsstaat ist 
das Gesetz ein Instrument eier Politik. Ein Verfas­
sungsgerichtshof, eier die Kompetenz zur Geset­
zesprüfung hat, muß daher unweigerlich in den 
Bereich eies Politischen eingreifen." - Enele des 
Zitates der Aussage des Präsidenten eies Verfas­
sungsgerichtshofes. 

Dieser Aussage, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ist nichts hinzuzufügen. Es ergibt 
sich daraus aber auch, daß sich Politiker zum po­
litischen Teil eier Tätigkeit des Verfassungsge­
richtshofes äußern, äußern können, äußern dür­
fen, ohne daß es dann heißt, eine solche Äuße­
rung, eine solche Diskussion, auch wenn sie Kri­
tik enthält, richte sich gegen den Verfassungsge­
richtshof. 

Ich glaube, damit hat sich der Kreis der Argu­
mentation, die ich darzulegen versucht habe, 
geschlossen, und ich erlaube mir daher in aller 
gebotenen Wertschätzung, an die Herren - lei­
der sind es bis jetzt nur Herren - eies Verfas­
sungsgerichtshofes folgende Bemerkung zu rich­
ten: In den Bereichen, in denen man politisch tä­
tig ist, muß man auch mit politischer Kritik leben 
können - auch als Teil und Glied eines Herz­
stückes der Verfassung, als welches auch ich den 
Verfassungsgerichtshof sehe. (Beifall bei der SPÖ 
und bei Abgeordneten der Ö VP.) 11.59 

Präsident Dr. Lichal: Nächster auf der Redner­
liste ist Herr Abgeordneter Dr. Frischenschlager. 
Ich erteile ihm das Wort. 

11.59 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (FPÖ): 
Herr Präsident! Hohes Haus! Der Bericht über 
die Tätigkeit des Verfassungs- und Verwaltungs­
gerichtshofes gibt uns heute aufgrund eier aktuel­
len politischen Diskussion der letzten Zeit die 
Gelegenheit, uns tatsächlich über einige ganz 
grundsätzliche verfassungspolitische Fragestel­
lungen Klarheit zu verschaffen. 

Ich bin erstens sehr froh, daß Klubobmann Dr. 
Neisser diese Debatte eröffnet hat, und zweitens 
bin ich darüber froh, elaß er sich ganz klar von 
eier Position seines Parteiobmanns abgesetzt hat. 
Dieser hat ja vor einiger Zeit gemeint - ich zitie­
re wörtlich -: Hände weg von den Höchstgerich­
ten, weil sonst die Rechtsordnung und die Gewal­
tentrennung gefährdet sind! Und ich bin sehr 
froh, daß Sie eliese Linie hier nicht weitergezogen, 
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sondern ganz klar zu diesen verfassungspoliti­
schen Fragen Stellung genommen haben. 

Selbstverständlich, Kollege Fuhrmann, hat sich 
der Verfassungsgerichtshof als eine Institution 
unserer Verfassung und damit politischen Wert­
ordnung der politischen Diskussion zu stellen. -
Na selbstverständlich. (Abg. Dr. Gr alt: "Hände 
weg" hat er gesagt! Mall diskwiert ja nicht mit den 
Händen.') Ja, Kollege Graff, da haben Sie recht. 
Mit den Händen diskutiert man nicht. aber mit 
dem Kopf schon. (Abg. Dr. Gral f: Ich warte, bis 
Sie sich einmal absetzen wn Ihrem Parteiob­
mann.') Kollege Graff! Machen Sie sich um sich 
selbst Sorgen, das andere ist meine Sorge und 
meine Entscheidung. Sie selbst haben auch ein 
wechselhaftes politisches Schicksal, an das ich Sie 
erinnern darf. also lassen wir das. Lassen wir das 
beiseite! (Beifalllll1d Heiterkeit bei der FPÖ.) 

Kollege Fuhrmann! Ich glaube, es ist daher 
wichtig, sich über einiges Klarheit zu verschaffen, 
weil die Zielvorstellungen, die Organisation und 
natürlich die Entscheidungen des Verfassungsge­
richtshofes einer politischen Diskussion über­
haupt nicht entzogen werden können. Das wäre ja 
völlig absurd. Wir müssen uns aber im klaren dar­
über sein, daß der Verfassungsgerichtshof insbe­
sondere dadurch, daß er nicht nur von seinen 
Kreationsregeln her, sondern durch seine Ent­
scheidungen in die Lebensverhältnisse der Men­
schen eingreift, zwangsläufig eine gesellschaftspo­
litische Herausforderung mit sich bringt. 

Und es ist ohne weiteres die Frage diskutierbar, 
ob er seinen Spielraum in dieser oder jener Hin­
sicht inhaltlich ausfüllt und welche politischen 
Konsequenzen das hat. 

Ich meine daher, selbstverständlich - so wie es 
Präsident Fischer gemacht hat - ist die Frage, ob 
der Verfassungsgerichtshof vom Schiedsrichter 
zum tagespolitischen Mitspieler wird. diskus­
sionswürdig. Nur diesbezüglich möchte ich Präsi­
denten Fischer widersprechen: "Schiedsrichter" 
ist auch der falsche Begriff dafür. Das sind nicht 
Sie gewesen. Herr Klubobmann Dr. Fuhrmann, 
sondern Präsident Fischer, der in einer Aussen­
dung gesagt hat: Der Verfassungsgerichtshof ist 
Schiedsrichter. Schiedsrichter ist er nicht. Son­
dern: Der Verfassungsgerichtshof hat von den 
grundlegenden Wertvorstellungen unserer Bun­
desverfassung ausgehend auch den Gesetzgeber 
einer Kontrolle im Hinblick auf Verfassungskon­
formität zu unterziehen. Er ist nicht Schiedsrich­
ter zwischen Politik und Recht, sondern er ist 
"Wahrheitsrechtsfinder" im Sinne der Verfassung 
gegenüber einer politischen Instanz wie dem par­
lamentarischen Gesetzgeber. 

Das Interessante bei der familienpolitischen 
Entscheidung und in der nachfolgenden Diskus­
sion war, daß in der Folge der Gleichheitsgrund-

satz und seine Auslegung und Anwendung auf­
grund der parteipolitischen Auseinandersetzung 
in die politische Diskussion gezogen wurde. Das 
ist der eigentliche Kern der Angelegenheit, und, 
Kollege Fuhrmann, das ist jetzt die entscheidende 
und wirklich zentrale Frage: Darf denn der Ge­
setzgeber. der Verfassungsgeber mit seiner Zwei­
drittelmehrheit in eier Folge alles beschließen, 
wenn der Verfassungsgerichtshof vom Gleich­
heitsgrundsatz ausgehend eine gesetzliche Mate­
rie als änderungsnotwendig erachtet hat? Darin 
besteht die eigentliche Gefahr, Kollege Fuhr­
mann. - Nehmen wir an: Der Verfassungsge­
richtshof hat eine Entscheidung gefällt, die Ihnen 
inhaltlich nicht paßt, was Ihr gutes Recht ist. 
Wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, es soll 
hier nun der Gesetzgeber Hand anlegen - nach 
Benützung des Hirns, an den Kollegen Graff ge­
wandt -, und dieser dann materiell etwas anderes 
macht, als der Verfassungsgerichtshof als Ziel 
vorgegeben hat, dann ergibt sich eine ganz kon­
krete Frage: 

Darf diese Zweidrittelmehrheit auf diesem Weg 
alles beschließen, was ihr recht ist, nur weil das 
Zweidrittel-Mehrheitserfordernis erfüllt ist, oder 
darf sie das nicht? - Ich glaube, sie darf es nicht. 
Denn die Folge davon wäre, Kollege Fuhrmann, 
daß auch die ganz grundlegenden Wertvorstel­
lungen unserer Verfassungsordnung, wie der 
Gleichheitsgrundsatz eine ist, auf diese Art und 
Weise schleichend laufend ausgehöhlt würden, 
und am Schluß bliebe nichts übrig von den 
grundlegenden Wertvorstellungen. Und deshalb 
meine ich - das ist der Kernpunkt meiner Aussa­
ge -: Auch die Zweidrittelmehrheit. nicht ein­
mal, würde ich sagen, die hundertprozentige 
Mehrheit hier in diesem Haus darf alles. (Beifall 
bei der FPÖ. - Abg. Dr. F Cl h r man n: Da haben 
Sie recht.' Da ist nichts dagegen einzuwenden! Da 
trennt uns nichts.') 

In dem Augenblick, wo der Verfassungsge­
richtshof aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes 
eine Gesetzesmaterie bekämpft und aufgehoben 
und uns gesagt hat, wir sollen in diesem Bereich 
mit der parlamentarischen Gesetzgebung eine 
Änderung schaffen fAbg. Dr. F II h r man n: Wer­
den wir auch machen.'), und wir diese dann belie­
big machen, weil wir es mit Zweidrittelmehrheit 
beschließen, kann durch eine Fülle von Entschei­
d ungen der G leichhei tsgrundsatz letzten Endes 
inhaltlich völlig frei interpretiert werden und 
steht zur beliebigen Disposition der Mehrheit. 
Und das wollen wir nicht. 

Der Gleichheitsgrundsatz hat einen inhaltli­
chen Gehalt. Und dieser inhaltliche Gehalt ist die 
Richtschnur für den Verfassungsgerichtshof, aber 
selbstverständlich auch für uns. Und ich sehe die 
konkrete Gefahr in der Vorgangsweise, nämlich 
zu sagen: 
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Verfassungsgerichtshof, mir paßt das nicht, wie 
du das auslegst! Wir fahren mit der Zweidrittel­
mehrheit drüber, ganz Wurscht. welche inhaltli­
chen Vorstellungen der Verfassungsgerichtshof 
vorgegeben hat. - Das ist eine so rein formale 
Auslegung der Verfassung. daß ich meine, daß 
am Schluß wirklich jeder beliebige Inhalt mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden könnte. 
Und das wollen wir nicht. (Be~fall bei der FPÖ. -
Abg. Dr. F II Iz r mall Il: Das llnterstellen Sie UIlS 

aber jetzt nicht? ) 

Kollege Fuhrmann! Es geht mir jetzt nicht da­
rum, konkret zu behaupten, daß Sie das hier ver­
treten hätten (Abg. Dr. F II h r mall n: Das genügt 
mir scholl. danke.'), aber ich weise auf die Gefahr 
dieser Entwicklung hin. Die Zweidrittelmehrheit 
darf auch nicht alles, nicht einmal die hundert­
prozentige Mehrheit dieses Hauses! Wir haben 
uns an bestimmte Grundwerte zu halten, und da 
ist auch wieder an Kollegen Neisser anzuschlie­
ßen, der gesagt hat. wir haben ein unterentwickel­
tes Verfassungsbewußtsein. - Genau das ist es. 

Dafür gibt es aber verfassungshistorische Grün­
de, weshalb wir keinen Grundnormenbereich, 
sondern ein rein formales Verfassungsverständnis 
haben. Und diesbezüglich kam es zu einer ganz 
komischen Geschichte in der österreichischen 
Rechtsordnung, nämlich zu dieser Zweidrittel­
Anwendung, die zum Teil total überspannt wird. 
Bei vielen Beschlüssen. die wir hier mit Zweidrit­
telmehrheit beschließen müssen, ist diese qualifi­
zierte Mehrheit nicht notwendig. Das bezieht sich 
auf die primitivsten bildungspolitischen Bereiche. 
wo wir jede lächerliche Änderung eines Schulge­
setzes mit Zweidrittelmehrheit beschließen müs­
sen, bei der Marktordnung ist es ebenso. Wir wis­
sen, wie das alles politisch entstanden ist - das ist 
ein Überspannen der Zweidrittelmehrheit. 

Und die Kehrseite ist wiederum. daß die Ge­
fahr zumindest besteht, daß mit Zweidrittelmehr­
heit auch die wesentlichsten Inhalte der Verfas­
sung unterwaschen, ausgehöhlt werden könnten, 
wenn die Entwicklung weitergeht, wie wir sie an­
hand der familienpolitischen Debatte in der Folge 
des diesbezüglichen Verfassungsgerichtshofer­
kenntnisses gehabt haben. 

Das ist etwas, über das wir debattieren müssen 
und bei dem wir uns klar werden müssen, daß es 
bestimmte Inhalte gibt, wo die Mehrheit auch 
nichts ändern darf und soll - außer wir machen 
eine Totalrevision der Verfassung. Und selbst da. 
meine ich. gibt es bestimmte Dinge. wo wir auch 
mit einer massiven Bevölkerungsmehrheit nicht 
gerne eine Änderung wollen. (Abg. Dr. F uhr -
m a fl n: Da brauchen ~t'ir dann auch eine Volksab­
stimmung dazu.') Richtig, das ist klar. Also deswe­
gen keine hundertprozentige Mehrheit. Auch ein 
hundertprozentiges Mehrheitsverfahren kann 
nichts ändern. 

Aber noch ein zweiter Aspekt war meines Er­
achtens sehr interessant bei dieser ganzen Ausein­
andersetzung. Und das geht auch uns als Parla­
mentarier sehr an. Im Anschluß an die Debatte ist 
ein Mitglied der Bundesregierung aufgetreten 
und hat gesagt: Mich schert das überhaupt nicht. 
was die hohen Herren dort beschlossen haben. 
Das war nämlich unsere Bundesministerin für 
Frauenangelegenheiten, die gesagt hat: Solange 
nicht ganz bestimmte andere inhaltliche Dinge 
geregelt sind im Zuge der ganzen Frauenproble­
matik - es ist wiederum ihr gutes Recht, diese 
Ziele zu verfolgen, über elie möchte ich nicht de­
battieren -, wird sie alles in der Bundesregierung 
blockieren und damit überhaupt einen Stillstand 
herstellen. und die Herrschaften im Verfassungs­
gerichtshof sollen sich auf den Kopf stellen. Also 
das ist auch etwas, worüber wir debattieren müs­
sen. 

Damit hat nämlich die Frau Bundesministerin 
mit vielleicht lobenswerten Motiven und Zielen 
die gesamte Bundesregierung - wie soll ich denn 
sagen'? - an der Gurgel genommen und will sie 
auch nicht auslassen. - Ein Zustand. der nicht 
der Vorstellung vom Kollegialorgan Bundesregie­
rung entspricht, und die Regierung sollte intern 
darüber debattieren, ob dieses Verhalten gescheit 
ist. 

Die entscheidende Frage für uns Parlamenta­
rier ist: Wenn die Frau Bundesminister glaubt. sie 
kann die Gesetzesinitiative der Bundesregierung 
lahmlegen, so halte ich das zwar verfassungspoli­
tisch nicht für richtig, aber wenn die Regierung 
das so will, dann kann sie es so machen. Ich 
möchte alle Kolleginnen und Kollegen dieses Ho­
hen Hauses aber darauf aufmerksam machen: Das 
wird uns nicht der Pflicht entheben, als Ausfalls­
haftung zumindest gegenüber einer säumig wer­
denden Bundesregierung Gesetzesinitiative zu er­
greifen, wenn wir dem Verfassungsgerichtshofer­
kenntnis entsprechen wollen (Beifall bei der 
FPÖJ, wie die ÖVP zumindest sehr deutlich be­
tont hat. (Abg. Dr. G r a f f: Aber die Frall DohfZal 
. . .. ') 

Ich kündige das nur an, Kollege Graff. Sie als 
Rechtsstaats- und Verfassungsexperte werden mir 
recht geben, daß da eine ganz besondere Verant­
wortung auf uns Parlamentarier zukommt, und 
ich werde dieser mit Freude nachkommen, falls 
die Frau Bundesminister Dohnal sich in der Bun­
desregierung durchsetzen sollte. Ob wir dem ent­
gegentreten, werden wir ja hier zu entscheiden 
haben. Und wenn sie sich durchsetzen sollte und 
die Regierung blockiert, dann wird das Parlament 
seine ureigenste Aufgabe der Gesetzgebung ernst 
zu nehmen haben, quer durch Regierungs- und 
Oppositionsfraktionen. denn die Verfassung ist ja 
das Gemeinsame, was uns hier zusammenbringt, 
und der Verfassungsgerichtshof ist ja der vielzi-
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tierte Hüter der Verfassung, und das Parla!pent 
wird handeln müssen. (Beilall bei der FPO. -
Abg. Dr. G ra I t: Da erläßt die Frau Dohnal eine 
Verlassungsbestimrnul1g.' ) 

Meine Damen und Herren! Damit möchte ich 
schon zum Schluß kommen. Ich glaube, es war 
wichtig, diese Debatte heute durchzuführen. Der 
Verfassungsgerichtshof ist auch eine politische 
Institution, und er ist innerhalb der politischen 
Diskussion. Seine Ziele, seine Aufgaben, seine 
Organisation, seine Kreation stehen in der politi­
schen Diskussion. Und diese haben wir hier 
durchzuführen. Daher ist ein Diskussionsverbot 
oder ein Glassturz über den Verfassungsgerichts­
hof überhaupt nicht angebracht. 

Wir werden uns sehr bald genau überlegen die 
Kreation der Verfassungsrichter, ihre Arbeitswei­
se. Dazu ließe sich an Hand des Berichtes ja auch 
einiges sagen, was ich aber heute nicht tue, weil 
die Gt'lIndsatzdebatte meines Erachtens jetzt sehr 
wichtig ist. All das müssen wir angehen, und ich 
meine daher, daß Kollege Neisser recht gehabt 
hat, dabei mit besonderer Vorsicht gegenüber 
dem Verfassungsgerichtshof vorzugehen. 

Und außerdem soll dabei ein Verfassungsbe­
wußtsein Kernpunkt sein, das wir zumindest als 
Politiker sehr ernst nehmen sollen, wenn uns 
auch die Verfassungsgeschichte und damit unsere 
Bundesverfassung das etwas erschweren, weil das 
Verfassungsverständnis unseres B-VG ein streng 
formales ist, was mir persönlich als Politiker auch 
nicht paßt, sosehr das als Rechtswissenschafter 
durchaus gelegentlich gefallen kann. (Abg. Dr. 
G r alt: Ein Zerrissener.') 

Es ist kein Drama, wenn wir darüber debattie­
ren. Stellen wir uns der Diskussion! Es kann un­
serem Verfassungsbewußtsein im Sinne von Neis­
ser nur guttun. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 12.13 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Frau Abgeordnete Christi ne Heindl. - Bitte, 
Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. 

12.13 
Abgeordnete Christi ne Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Den Aufruf meines Vorred­
ners und den Hinweis, daß selbstverständlich 
über den Verfassungsgerichtshof diskutiert wer­
den muß, kann, soll, möchte ich unterstreichen. 
Ich finde es wirklich aufgrund der Erfahrungen 
der letzten Wochen sehr eigenartig, daß gerade 
ein Abgeordneter der FPÖ sagt, wie wichtig Dis­
kussionen und so weiter sind. Ich möchte das nur 
in die Richtung betonen. (Rufe bei der FPÖ: Mein 
GOIl! - Abg. Mag. Pet e r: Immer dieselbe Lei­
er!) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß wir, 
bevor ich in das konkrete Thema einsteigen 
möchte, zum ersten Ansatzpunkt, den heute mei-

ne Vorredner auch schon betont haben, kommen 
sollten, nämlich die Einmischung und Mitwir­
kung des Verfassungsgerichtshofes im Rahmen 
der Gesetzgebung. Ich glaube, es ist wichtig, daß 
wir uns als Parlamentarier bewußt werden, wie 
die Gewalten in Österreich getrennt sind, daß wir 
eigentlich die gesetzgebende Körperschaft sind 
und daß hier sehr. sehr große Mängel bestehen. 

Wenn Sie allein den Ablauf - und das haben 
die beiden Klubobmänner vorhin auch schon ge­
sagt und in Zeitungsmeldungen kundgetan - eier 
Gesetzesentstehung anschauen, dann müssen sie 
zugeben, es ist schwer, in der Öffentlichkeit die 
Meinung zu vertreten, das Parlament sei der Ge­
setzgeber. Es ist es auf dem Papier. Wir werden 
dafür bezahlt. Nur: Wie es hier passiert, in wel­
cher Art und Weise Abgeordnete zu den Informa­
tionen kommen, wo die Anträge herkommen und 
vor allem in welcher Art und Weise dann abge­
stimmt wird, nämlich mit dem angeblich nicht 
vorhandenen Klubzwang, zeigt die große Gefahr, 
vor der wir stehen. (Abg. Dr. G r alt: Kommen 
Sie einmal in den Justizausschuß.' ) 

Wir müssen notwendigerweise - selbstver­
ständlich, Herr Kollege Graff; ich habe Sie aku­
stisch nicht besonders gut verstanden - darüber 
reden, daß der Nationalrat tatsächlich die gesetz­
gebende Einrichtung wird, so wie es in der Ver­
fassung geplant ist. Und dann kann der Gesetzge­
ber, der Nationalrat, auch mit den Erkenntnissen 
des Verfassungsgerichtshofes entsprechend um­
gehen, denn es sind politische Entscheidungen, 
die dort getroffen werden. Es sind Entscheidun­
gen, die im Interessen- und Machtkampf Partei 
ergreifen. 

Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts­
hofes sind parteiliche Entscheidungen. Man kann 
das an verschiedenen Beispielen klarlegen. Ich 
habe mir selbstverständlich die Thematik ausge­
sucht: Wie ist es in der Machtauseinandersetzung 
zwischen Männern und Frauen? Für welche Seite 
ergreift der Verfassungsgerichtshof Partei? 

Wenn Sie sich die Urteile ansehen, meine Da­
men und Herren, dann ist klar und eindeutig, daß 
er in der momentanen Zusammensetzung nicht 
für die Frauen, sondern für die Männer Partei 
ergreift. Daß so etwas passieren kann, ist einfach 
auf die Auslegung des Gleichheitsgrundsatzes zu­
rückzuführen, der eine derartige Bandbreite vor­
gibt, wobei die politischen Entscheidungen hier 
im Hohen Haus fehlen, welche die klare und ein­
deutige Linie vorgeben: Was verstehen wir tat­
sächlich unter "gleichen Rechten" für Männer 
und Frauen in unserer Gesellschaft? Das fehlt 
hier. Und eier Verfassungsgerichtshof hat seine 
Möglichkeit in den vergangenen Jahren ganz klar 
und eindeutig dazu benutzt, er hat seine Aufgabe 
erfüllt. Bei Durchsicht der einzelnen Erkenntnis­
se ist für uns aber klar lind deutlich zu erkennen, 
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daß eine Parteiergreifung für die Männer erfolgt 
ist. 

Ich möchte ganz wenige Beispiele bringen. etwa 
das Nachtarbeitsverbotserkenntnis aus dem 
Jahr 1988. Das Verbot der Nachtarbeit für Frau­
en ist mit der Begründung nicht aufgehoben wor­
den - nicht weil der Verfassungsgerichtshof der 
Meinung wäre. daß Nachtarbeit schädlich ist -, 
weil die Frauen doch am Tag mit dem Haushalt 
beschäftigt sind. Das bedeutet ein Festschreiben 
der Rolle der Frau als haushaltsführende Person. 
Das ist genau die gleiche Formulierung, die der 
Verfassungsgerichtshof bereits 1974 bei einem 
Erkenntnis zur Anwendung gebracht hat, als es 
darum ging, die hauswirtschaftliche Berufsschule, 
die zwangsweise Vorarlberger Mädchen bis heute 
noch besuchen müssen, zu legitimieren. Er sagt, 
daß Frauen heute zum überwiegenden Teil noch 
immer den Haushalt führen und daß es deswegen 
gerechtfertigt sei, daß Mädchen gezwungen wer­
den, diese haushaltsführende Berufsschule zu be­
suchen. Das ist ein Festlegen der Frauen auf ihre 
Rolle als haushaltsführende Person. 

Wenn Sie auf der anderen Seite das Erkenntnis 
aus dem Jahr 1988 und auch das neue aus dem 
Jahr 1991 zur Berechnung der Notstandshilfe 
heranziehen, so hat der Verfassungsgerichtshof 
darin klar zum Ausdruck gebracht. daß für ihn 
wichtigste Entscheidungsgrundlage die sogenann­
te familienrechtliche Ausgleichspflicht war. Der 
Verfassungsgerichtshof hat nicht die selbständige 
finanzielle Absicherung der einzelnen Personen, 
aus denen sich die Familie zusammensetzt, in den 
Mittelpunkt seiner Entscheidung gestellt, sondern 
die familienrechtliche Ausgleichspflicht. Er hat 
damit - und das ist das Tragische an dieser Ent­
scheidung - festgeschrieben, daß die Abhängig­
keit der Frauen von den Männern in den Fami­
lien weiter beibehalten wird. 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie die Dis­
kussionen verfolgen, die gerade in dieser Woche 
wieder vehement geführt werden um die Proble­
matik Gewalt in der Familie - das war auch heu­
te ein Thema in der Fragestunde -, so muß man 
doch sagen, die Gewaltausübung der Männer ge­
gen die Frauen ist doch nur durch die finanzielle 
und ökonomische Unabhängigkeit der Frau zu 
stoppen. 

Vor diesen Tatsachen verschließt der Verfas­
sungsgerichtshof seine Augen und zieht sich zu­
rück auf die familienrechtliche Ausgleichspflicht, 
die sicherlich unproblematisch ist in jenen Fami­
lien, in denen genügend Geldmittel vorhanden 
sind, in jenen Familien, in denen alles so ist, wie 
wir es uns eigentlich alle wünschen würden. 

Nur: Gewalt in der Familie ist eine Tatsache in 
unserer Gesellschaft. Und wenn die letzte U nter­
suchung gezeigt hat, daß auch in der Mittel-

schicht bereits jede fünfte Frau körperlichen Ge­
waltanwendungen ihres Mannes ausgesetzt ist, 
dann heißt das die Augen zu verschließen vor Si­
tuationen. in der sich die Mehrheit der östen'ei­
chischen Familien befindet. 

Das Familienbesteuerungserkenntnis ist heute 
bereits im Mittelpunkt gestanden. Kollege Fuhr­
mann hat - er ist jetzt leider nicht da - zum 
Glück genau das zitiert, worauf es da ankommt. 
Er hat einen Zeitungsartikel zitiert, in dem steht. 
daß damit die Frauenfeindlichkeit durch die Hin­
tertür eingeführt wird. Wenn wir hergehen und 
über das Steuersystem ständig Familienförderung 
betreiben wollen, dann heißt das, daß wir jene 
Gruppen von Frauen, die Kinder haben, die sich 
um Kinder kümmern, die nicht im Erwerbsleben 
stehen - ich meine hier vor allem Schülerinnen, 
Studentinnen und so weiter -, ausgeschlossen 
sind. Ich meine aber auch, daß - und das ist ja in 
der Begründung des Erkenntnisses des Verfas­
sungsgerichtshofes klar und deutlich zum Aus­
druck gebracht worden - es dem Verfassungsge­
richtshof nicht um die Gleichheit aller Östen'ei­
eher ging, darum, daß jeder Österreicher, jede 
Österreicherin den Anspruch hat, eine grundle­
gende finanzielle Absicherung zu erhalten, son­
dern es ging bloß, sage ich jetzt, um den Vergleich 
zwischen gleich hohen Einkommensgruppen mit 
oder ohne Kinder. 

Und dieser Vergleich. meine Damen und Her­
ren, hat nichts in unserem Steuersystem zu su­
chen. Der Verfassungsgerichtshof ist einfach her­
gegangen und hat seinen Freiraum für seine Ent­
scheidungen genutzt. die aber. meine Damen und 
Herren, tatsächlich - da möchte ich die Über­
schrift aus dieser Zeitung unterstreichen - frau­
enfeindlich und nicht frauenfreundlich sind. Das 
sind die Konsequenzen aus diesem Erkenntnis. 

Die Konsequenzen aus dem Erkenntnis betref­
fend das Pensionsanfallsalter sind besonders tra­
gisch, vor allem dann - Kollege Frischenschlager 
ist jetzt leider nicht da -, wenn derartig frauen­
feindliche Formulierungen auch von diesem Red­
nerpult gemacht werden, daß es dann, wenn das 
Pensionsanfallsalter als der einzige momentan 
noch vorhandene Vorteil der Frauen in unserer 
Gesellschaft auch fallen soll, dringend notwendig 
ist - der Verfassungsgerichtshof hat ja darauf 
hingewiesen. daß es noch notwendig ist -, ein 
riesengroßes Paket an Maßnahmen in die Praxis 
umzusetzen, um die Frauen wirklich gleichbe­
rechtigt in unserer Gesellschaft zu machen, ihnen 
gleiche Chancen zu geben. 

Wenn man dieses Maßnahmenpaket und die 
Durchsetzungsmöglichkeiten dieses Maßnahmen­
paketes dann mit Worten kommentiert wie .. da 
hat die Ministerin die ganze Regierung an der 
Gurgel genommen", dann frage ich mich, wo das 
Verständnis des Kollegen Frischenschlager für die 
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Situation der Frauen ist. für die Situation der 
Frauen, die da heißt. für Kinder. Haushalt und so 
weiter allein verantwortlich zu sein. wesentlich 
weniger zu verdienen. kaum elie Chancen zu ha­
ben. sich frei in unserer Gesellschaft zu entschei­
den. 

Diese vielen Beispiele - es sind doch mehr ge­
worden. als ich ursprünglich gedacht hatte - zei­
gen doch. daß der Verfassungsgerichtshof ständig 
Partei für elie Männer ergreift. 

Eine Kleinigkeit am Rande: Die meisten dieser 
Anrufe an den Verfassungsgerichtshof sind von 
Männern durchgeführt worden. die gesagt haben, 
Frauen haben Vorrechte in der Gesellschaft, und 
wir fühlen uns dadurch eben nicht gleichbehan­
delt. 

Das heißt, man könnte ja annehmen, daß sich 
Männer als die benachteiligte Gruppe fühlen. Ich 
glaube, sie sind benachteiligt. Sie haben nicht die 
Verantwortung für die Hausarbeit, dort sind sie 
auf jeden Fall benachteiligt. Sie sind benachtei­
ligt, wenn es um die Pflege und Erziehung der 
Kinder geht. Dort haben sie momentan in unserer 
Gesellschaft nicht ihren Platz. Wenn wir die Löh­
ne. Gehälter und Pensionen betrachten, dann 
müssen Sie beurteilen, ob es ein Nachteil ist, dop­
pelt und dreifach soviel wie Frauen zu verdienen. 

Trotzdem, meine Damen und Herren, ist es 
dringend notwendig, jetzt herzugehen und dieses 
Vakuum, das sich ergeben hat, elas zu diesen Er­
kenntnissen des Verfassungsgerichtshofes geführt 
hat, zu schließen. Dringend notwendig wäre es, in 
unserer Verfassung klar und eindeutig festzu­
schreiben, daß jene Maßnahmen, die zu einer tat­
sächlichen Gleichstellung der Frau in unserer Ge­
sellschaft führen werden, die Männer nicht diskri­
minieren. Es ist die von den Frauen meiner Frak­
tion bereits sehr lange geforderte Verankerung 
der positiven Diskriminierungen direkt in der 
Verfassung dringend notwendig. Wenn wir das 
nicht machen, meine Damen und Herren, dann 
werden auch die nächsten Erkenntnisse des Ver­
fassungsgerichtshofes männerfreundlich sein und 
die Frauen hart treffen. 

Das wollen wir hoffentlich nicht. Zumindest 
kommt es in verbalen Äußerungen der Männer 
zum Ausdruck, daß sie es nicht wollen. Daher 
müssen wir diese Maßnahme endlich setzen. Die­
se Maßnahme ist umso notwendier, als uns sonst 
die Zeit davonläuft, die wir benötigen, in unserem 
Land Österreich die soziale Situation so zu verän­
dern, daß wir wirklich von einem Sozialstaat spre­
chen können. Sie haben das letzte Mal. als ich das 
formuliert habe, laut aufgeschrien, heute scheint 
die Stimmung etwas ruhiger zu sein. Das berührt 
anscheinend die Leute nicht mehr so stark, wenn 
man sagt, Österreich ist kein Sozialstaat, wenn 

derartig viele Personen nicht entsprechend finan­
ziell abgesichert sind. (Beifall bei den Grünen.) 

Wir müssen diese Maßnahmen treffen, meine 
Damen und Herren, weil Sie - zumindest ist das 
allen Äußerungen zu entnehmen - ganz vehe­
ment in die große Europäische Gemeinschaft. die 
Sie EG nennen, hineindrängen. Welche Möglich­
keiten wir Österreicher dann haben werden, so­
ziale Standards zu verbessern, welche Kompeten­
zen - um das in Erinnerung zu rufen - der Ver­
fassungsgerichtshof haben wird, das, meine Da­
men und Herren, werden wir erleben, Sie können 
es sich bereits heute anschauen. 

Viele kritische Leute haben Ihnen die Zahlen 
und Fakten auf den Tisch gelegt. Daher ist es 
dringend notwendig, bereits jetzt damit zu begin­
nen. ein soziales Netz aufzubauen und alle Maß­
nahmen, die hier auf dem Tisch liegen, so in die 
Praxis umzusetzen, daß sie für die Frauen etwas 
bringen. Es müssen also die Erkenntnisse des 
Verfassllngsgerichtshofes in die Praxis umgesetzt 
werden, Familienbesteuerung und Pensionsan­
fallsalter so realisiert werden, daß sie eben für die 
Frauen entsprechende Verbesserungen bringen. 

Meine Damen und Herren! Diese Änderungen 
werden nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz 
verstoßen, sondern erst die Gleichheit in unserer 
Gesellschaft bringen. 

Und ein Letztes, meine Damen und Herren, 
das zeigt, daß wir leider sehr langsam, aber doch 
im Hinblick auf Maßnahmen für Frauen die Si­
tuation im Verfassungsgerichtshof verbessern 
werden. Meine Vorredner haben schon betont, es 
sind momentan nur Männer in diesem Gremium 
vertreten, und es ist lobenswert, daß alle vier 
Fraktionen des Nationalrates beschlossen haben, 
eine Frau soll die nächste Nachbesetzung sein. 
Wir werden aber sehr lange darauf warten müs­
sen, bis - im Jahre 2004 oder später - die Pari­
tät zwischen Männern und Frauen erreicht sein 
wird. 

Meine Damen und Herren! Diese Parität zwi­
schen Männern lind Frauen ist dringend notwen­
dig. Rufen Sie sich all die Beispiele. die ich lind 
auch meine Vorredner genannt haben, in Erinne­
rung. Der Verfassungsgerichtshof ist ein politi­
sches Gremium, und dieses politische Gremium, 
meine Damen und Herren, darf die Situation un­
serer Gesellschaft nicht von einer Seite allein, 
nämlich von der männlichen Seite. betrachten. 
Daher hat dieses politische Gremium den Zugang 
für Frauen zu eröffnen, weil dort und vor allem 
dort sehr viele Entscheidungen getroffen werden, 
die stark die Situation der Frauen berühren. 

Dies wäre eine Maßnahme, damit in Zukunft 
nicht ähnlich katastrophale sozialpolitische Ent­
scheidungen, wie PensionsanfaHsalter, Familien-
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besteuerung, wenn man diese in der engen Ausle­
gungsart und -weise dann in die Praxis umsetzen 
würde, passieren können. 

Meine Damen lind Herren! Sie sind aufgerufen, 
aufgrund der Erkenntnisse des Verfassungsge­
richtshofes, die gegen die Frauen gegangen sind, 
Maßnahmen zu setzen, die in der Zukunft für die 
Frauen sein werden. - Danke. (Beifall bei den 
Grünen.) 1 ~.31 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Dr. Khol. - Bitte schön, 
Herr Abgeordneter. (Abg. Dr. Ne iss er: Andre­
as, sag aber nichts zu den Frallen.') 

1::'.31 .. 
Abgeordneter Dr. Khol (OVP): Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! In einem berühmt 
und wichtig gewordenen Erkenntnis eines 
Höchstgerichtes stand der Satz: Im Rechtsstaat 
steht niemand über dem Gesetz, im Rechtsstaat 
steht niemand neben dem Gesetz! - Daher müs­
sen es sich auch die Höchstgerichte gefallen las­
sen, daß man ihr Wirken am Gesetz mißt. Ich 
gehöre zu jenen, die das auch regelmäßig tun. 

Ich glaube aber. daß die Diskussion der letzten 
Wochen und Monate anhand von Erkenntnissen 
des Verfassungsgerichtshofes bedrohliche Aus­
maße insofern angenommen hat, als man nicht 
nur am Gesetz gemessen hat, sondern Bedrohun­
gen ausgesprochen hat, die an der richterlichen 
Unabhängigkeit rühren und damit an den Grund­
festen des Rechtsstaates. 

Man möge mich nicht mißverstehen. Ich glau­
be, der Verfassungsgerichtshof, ebenso wie der 
Oberste Gerichtshof und der Verwaltungsge­
richtshof, müssen sich kritisieren lassen, und ich 
werde das auch heute noch tun. 

Eines ist aber richtigzustellen, Frau Kollegin 
Heindl - ich steige sonst nicht auf das Niveau 
Ihrer Kritik -: Der Verfassungsgerichtshof ist 
keine politische Justiz und übt nicht politische 
Gerichtsbarkeit und keine politische Rechtspre­
chung, da seine Urteile von politischer Relevanz. 
politisch erheblich sind. (Abg. V 0 g ge nlz lt b e r: 
Wer hat denn die Realverfassllng geschützt?) Er 
hat die Realverfassung nicht nur beschützt, son­
dern er hat die Realverfassung gestaltet, und nach 
unserem Verfassungsverständnis ist es mir lieber, 
wenn der Verfassungsgerichtshof die Realverfas­
sung gestaltet als totalitäre Grüne. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Ich halte es daher für wichtig, daß heute in An­
wesenheit - ich möchte fast sagen - des kleinen 
Senats des Verfassungsgerichtshofs diese Grund­
satzdebatte geführt wird. Denn der Verfassungs­
gerichtshof ist der Schlußstein im Gebäude des 
Rechtsstaates, und wenn ich "Schlußstein" sage, 
meine ich das in dem Sinne, daß, wenn man ihn 

aus dem Bogen Rechtsstaat herausbricht, alles zu­
sammenbricht. (Abg. S lei Il ball e r: Schölle Me­
tapher!) 

In Österreich sind wir stolz auf den Rechtsstaat, 
und ich möchte meinem Freund Heinrich Neisser 
sagen, wir haben vielleicht kein Verfassungsver­
ständnis, aber wir haben eine hohe Rechtsstaats­
kultur. 

Ich vergleiche mit vielen Ländern in Europa. 
Wenn ich mir zum Beispiel die Verfassungsdebat­
te in Frankreich anschaue, die Rolle, die die Cour 
Constitutionelle in Frankreich hat, und diese mit 
der maßgeblichen Gestaltungsmöglichkeit unse­
res Verfassungsgerichtshofes vergleiche, so. muß 
ich sagen, ist Frankreich ein rechtsstaatliches Ent­
wicklungsland, und wir sind höchst entwickelt. 

Wir sind stolz auf unseren Rechtsstaat, der ge­
prägt ist durch eine vertikale Gewaltenteilung, 
das ist der Föderalismus, das ist die Gemeindeau­
tonomie, und durch eine horizontale Gewalten­
teilung, das ist die Trennung der Justiz von der 
Verwaltung, der Verwaltung von der Gesetzge­
bung. Und dieses Geflecht von vertikaler und ho­
rizontaler Gewaltenteilung bedeutet Freiheit. 

Wenn wir über den Verfassungsgerichtshof dis­
kutieren, wenn wir über die Höchstgerichte dis­
kutieren, diskutieren wir über die Qualität der 
Freiheit in diesem Land. Und Gewaltenteilung 
bedeutet eben, daß die Staatsgewalt nicht totalitär 
in einer Hand und ungeteilt ist, sondern daß sie 
eben geteilt ist zwischen sich wechselseitig kon­
trollierenden, aber voneinander unabhängigen 
Teilen der Staatsgewalt. 

Herr Dr. Fuhrmann hat heute sehr deutlich die 
eine spezifische Ausformung des österreichischen 
Rechtsstaates unter Zitierung von Kelsen bespro­
chen, indem er die besondere Ausführung unse­
rer Gewaltenteilung schilderte, nämlich die Su­
prematie des Gesetzgebers. Wir haben auch kein 
materielles Verfassungsverständnis, sondern ein 
formelles. Und formell kann der Gesetzgeber, 
wenn er das richtige Quorum hat, alles tun. Ich 
stimme hier D1'. Frischenschlager zu, wenn er 
meint, daß letzten Endes der Verfassungsgesetz­
geber keine inhaltlichen Schranken hat mit Aus­
nahme der Gesamtänderung, das heißt der Not­
wendigkeit einer allfälligen Volksabstimmung. 
Eine solche besteht allerdings nur dort, wenn die 
Baugesetze der Bundesverfassung berührt wer­
den. Ich meine, daß die Verfassungsdurchbre­
chung, das heißt also die punktuelle Änderung 
der Verfassung in bezug zu einem Grundrecht 
noch nicht gesamtändernd ist. 

Wir kennen also in Österreich eine Gewalten­
teilung mit ausgebildeter Suprematie des Gesetz­
gebers. Wir kennen kein unabänderbares Verfas­
sungsrecht, wir kennen auch jene Figuren, die 
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beispielsweise im Bonner Grundgesetz verankert 
sind, nicht. Das bedeutet aber für uns die Pflicht 
zum sorgsamen Umgang mit der Gesetzgebung 
und die Pflicht zum sorgsamen Umgang mit der 
Verfassungsgesetzgebung. 

Ich bin überzeugt, daß die Qualität der Recht­
sprechung und der Unabhängigkeit der Gerichte 
ein Wesensmerkmal für die Qualität der gesam­
ten Demokratie ist. Daher sind Angriffe auf die 
Gerichtsbarkeit - wir haben gerade heute wieder 
einen typischen unter dem Gesichtspunkt der 
Frauenideologie gehört - immer Angriffe auf 
die Qualität des Rechtsstaates. 

Die Unabhängigkeit der Gerichte ist ein ganz 
kostbares Gut, und für die Unabhängigkeit der 
Gerichte ist maßgebend ... (Abg. Dr. R e 11 0 I d -
fl er: Das iSl totalitär.') Herr Kollege Renoldner, 
ich würde Ihnen empfehlen, schauen Sie sich als 
Theologe den Corpus Juris Canonici an, und 
dann werden Sie sehen. daß auch dort für die Ge­
richte die Unabhängigkeit und die Unabsetzbar-
keit der Richter vorgesehen sind. , 

Die Unabhängigkeit der Gerichte ist also be­
sonders wichtig. Diese Qualität wird gemessen an 
der Ernennung der Richter. an der Besoldung der 
Richter. an der Amtsdauer der Richter. sie müs­
sen unversetzbar und unabsetzbar sein. Es muß 
eine unbeeinflußbare Rechtsprechung geben, und 
es müssen die Entscheidungen durchsetzbar sein. 
Wenn wir die Bilanz in Österreich anhand dieser 
Kriterien ziehen, so haben wir trotz aller Kritik 
ein hohes Niveau der Rechtsstaatlichkeit erreicht; 
eine Rechtsstaatlichkeit. die allerdings ständig der 
Gefahr der Aushöhlung unterliegt. Nichts. was in 
diesem Land gegeben ist, bleibt so, wie es ist. 
Wenn wir wollen. daß es so bleibt, wie es ist, müs­
sen wir sehr viel verändern. 

Dennoch, wir müssen sehr sensibel dafür sein, 
daß diese Gewaltenteilung ständig bedroht ist. 

Kollegin Heindl, Sie haben das unbewußt sehr 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie haben unter 
Beweis gestellt, daß die Bedrohung der Gewalten­
teilung - und das lehrt man an den Universitäten 
- vor allem von der Politik her kommt. Die Poli­
tik ist das gewaltenverbindende Element. die Poli­
tik versucht, über sensible Nahtstellen in diese 
Gewaltenteilung einzugreifen. und versucht. die 
Gewalten zu verbinden, in der Einflußnahme der 
Verwaltung, das heißt der Politik. auf die Gesetz­
gebung, wie wir es beklagen bei Regierungsvorla­
gen, über die Einflußnahme auf die Justiz durch 
Richterernennung, über die Einflußnahme in die 
Gesetzgebung auch von anderen. Sie beklagen die 
Einflußnahme auf die Gesetzgebung durch die 
Gerichtsbarkeit. Ich glaube, wir sollten uns dieser 
sensiblen Nahtstellen sehr bewußt sein. 

Die sensibelste Frage ist sicher jene der Rich­
terernennung. Wer sind die Richter? Wie werden 
sie ernannt? Mit welcher Sensibilität geht man 
vor? 

Frau Kollegin Heindl, ich habe Ihr Plädoyer für 
elen weiblichen Höchstrichter gehört. (Abg. ehrt­
stine He i 11 d I: Nicht einen!) Für viele! Ich bin 
auch sehr dafCIr. Aber wissen Sie, Geschlecht ist 
nicht alles. Es gehören zum Geschlecht auch Cha­
rakter und eine .. saubere Weste". Wir hatten eine 
einzige Höchstrichterin in diesem Land; die Er­
fahrungen, die wir mit ihr gemacht haben, haben 
deutlich gezeigt, wie wichtig es ist. daß sensibel 
vorgegangen wird bei der Richterernennung und 
daß es sicherlich notwendig ist, daß man sich sehr 
sorgfältig anschaut, woher die Dame, woher der 
Herr kommt. 

Es hat noch keinen männlichen Höchstgericht­
Präsidenten gegeben, der als Angeklagter vor ei­
nem anderen Gericht steht. (ZH-'ischellrtlfe bei der 
SPÖ und den Grünen.) 

Was sage ich damit? - Wir müssen sensibel 
vorgehen. Es muß natürlich Frauen in Höchstge­
richten geben, dazu stehe ich, aber Frau-sein al­
lein ist nicht das einzige Kriterium: das wollte ich 
Ihnen, Frau Kollegin Heindl, sagen. (Weitere Zwi­
schenrufe bei den Grünen.) 

Über die Richterernennung muß man diese 
sehr sensible Nahtstelle der Gewaltenteilung be­
wußt gestalten. Es muß Fachkunde vor Parteiin­
teresse gehen. 

Es gibt eine andere Nahtstelle: die Nahtstelle 
über das Richter-Dienstrecht. Wenn man plötz­
lich an sich auf Lebenszeit ernannten Richtern 
signalisiert: Wir wollen euch in Zukunft nicht 
mehr auf Lebenszeit. sondern nur auf Zeit!, so ist 
das eine Bedrohung. Wenn man den Richtern si­
gnalisiert: Wir wollen euer Abstimmungsverhal­
ten kennen!, wenn man sagt: Wir wollen, daß ihr 
eine dissent opinion - eine abweichende Mei­
nung - abgeben könnt!, so signalisiert man, man 
will das Abstimmungsverhalten kontrollieren. 

Und schließlich muß man sich auch der Gefahr 
des Court-packing, das heißt der massierten Rich­
terernennung in eine ideologische Richtung, sehr 
bewußt sein. Jene Praktiken, die beispielsweise in 
den Vereinigten Staaten eben zu diesem Fachaus­
druck "court-packing" geführt haben, haben wir 
zum Glück nie so gehandhabt. - Das heißt also, 
wir müssen uns davor bewahren - um es dra­
stisch mit Caligula zu sagen -, daß wir nicht "das 
Pferd" in die Höchstgerichte schicken. Caligula 
hat nämlich gesagt: Das Konsulat - da kann ich 
auch mein Pferd hinschicken als Konsul. (Abg. 
Dr. Ca p: Reden Sie lieber mit Nero!) Nein, ich 
rede nicht mit Nero, das überlasse ich Ihnen, Herr 
Kollege Cap, Sie sind ja der nächste Redner. 
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Meine Damen und Herren! Diese Bedrohung 
des Rechtsstaates durch die Bedrohung der Unab­
hängigkeit der Richter ist kein irreales Gespenst, 
sondern das alles, was ich hier jetzt sehr abstrakt 
genannt habe, nämlich die Drohung: Wenn ihr 
nicht so judiziert, wie wir wollen, werden wir den 
Gerichtshof nicht mehr auf Lebenszeit bestellen!. 
hat elie Diskussion der letzten Monate geprägt. 
Wenn ihr nicht mehr so judiziert, wie wir wollen. 
dann werden wir euer Abstimmungsverhalten 
kontrollieren! und so weiter. IAbg. Dr. 
5 ehr a fl z: ~Ver hat denn das gesagt?) Das ist er­
schließbar. Herr Kollege Schranz. 

Ich möchte hier als stellvertretender Obmann 
des Verfassungsausschusses und Fraktionsführer 
meiner Partei im Verfassungsausschuß sehr klar 
sagen: Von unserer Seite wird es "Reformen" -
unter Anführungszeichen - in diesem Sinn im 
Bereich des Verfassungsgerichtshofes nicht ge­
ben! Wir werden keine wie immer geartete Form 
der Bedrohung der Unabhängigkeit des Verfas­
sungsgerichtshofes hinnehmen. 

Eine andere Nahtstelle. an der die Gewaltentei­
lung ständig unterlaufen wird und eine maßlose 
Handhabung der Verwaltung einen Bruch bedeu­
tet, ist das Weisungsrecht an die Staatsanwälte. 
Das berührt elie Straf justiz. Und wenn ich den 
Namen Otto F. Müller nenne, wenn ich den Na­
men Otto F. Müller noch einmal nenne und wenn 
ich ihn noch einmal nenne, Otto F. Müller, so 
weiß man, was mit Weisungen an Staatsanwälte 
und von Staatsanwälten gemeint ist. 

Wenn ich den Namen Ofner mit der "zu dün­
nen Suppe" nenne, wenn ich den Namen Proksch 
nenne, wenn ich die Namen Lucona, Androsch 
und NORICUM nenne, so wissen alle, die hier in 
diesem Saal sitzen, was gemeint ist: die politische 
Steuerung der Justiz. - Auch das lehnen wir ab. 

Wir müssen aber auch selbstkritisch sein. Es 
gibt andere Nahtstellen, an denen die Gewalten­
teilung als Element der Freiheit und Garant für 
die Freiheit in Gefahr gerät: die Gefahr des exze­
dierenden Parlaments, die Gefahr des Exzesses 
von uns selbst. (Heiterkeit.) Wir müssen also 
selbstkritisch sein. 

Meine Damen und Herren! Ich war Mitglied 
des Milch-U ntersuchungsausschusses. (Abg. 
V 0 g gen hilb er: Das hätte Sie auch bleiben sol­
len.' - Heiterkeit bei den Grünen.) Wir sind in 
Bere ic he n des Milc h -U n te rsuc h u ngsaussc h usses 
sehr deutlich an den Exzeß herangekommen, wir 
wollten nämlich die Stelle der Straf justiz einneh­
men. Ich bin froh, daß die Gewaltenteilung hier 
funktioniert hat und daß durch die Nichtigkeits­
beschwerde zur Wahrung des Gesetzes - die da­
mals richtig eingesetzt wurde - der Oberste Ge­
richtshof entschieden hat, daß die Untersu-

chungsausschüsse gewisse Rechte nicht haben, die 
sie in Anspruch nehmen wollten. 

Herr Präsident! Ich muß hier sagen - selbst­
kritisch -: Wir sollten ein seit langem geplantes 
Vorhaben endlich verwirklichen und die Verfah­
rensordnungen für Untersuchungsausschüsse re­
geln, denn hier sind wir säumig, seit mehreren 
Jahren säumig. Wir sollten nicht wieder elie Fall­
gerechtigkeit anwenden, das heißt, nicht erst 
dann, wenn der Hut brennt, entsprechende Ver­
fahrensregeln erlassen, denn die Untersuchungs­
ausschüsse laufen ständig Gefahr, Aufgaben der 
Justiz wahrzunehmen. 

Wir müssen also selbstkritisch sein. Wenn wir 
andere kritisieren, so wie heute Frau Kollegin 
Heindl, die die Justiz dahin gehend kritisiert hat, 
daß sie überbordet und Aufgaben der Gesetzge­
bung wahrnimmt, müssen wir auch vor eier eige­
nen Türe kehren und unsere potentiellen Exzesse 
verhindern. (Z~visclzefZrtlf der Abg. Dr. Madeleine 
Pet I' 0 \' i c.) 

Meine Damen und Herren! Diese Stellung, die­
se hohe Stellung, dieser hohe Stellenwert, den die 
Justiz in unserem Rechtsstaat zu Recht einnimmt, 
bedeutet natürlich auch, daß die Justiz dieser 
Verantwortung entspricht. Das bedeutet Selbst­
aufsicht, das bedeutet ordentlicher Geschäfts­
gang, das bedeutet, daß die Justiz verhindert, daß 
sie selbst ins Gerede kommt. Es ist dem Ansehen 
der Justiz daher äußerst abträglich, wenn Richter 
im Gerede sind, wenn Staatsanwälte im Gerede 
sind, wenn Gerichtsunterlagen aus den Akten bei 
Nachrichtenmagazinen landen. Das alles ist nicht 
gut für das Ansehen der Justiz. Ich glaube, daß 
hier die Selbstaufsicht der Justiz Platz greifen 
müßte, und hier liegt einiges im argen. Das be­
deutet aber auch, daß die Justizverwaltung sicher­
stellen muß. daß die Rechtsprechung funktio­
niert. 

Es gibt keine gerichtsfreien Hoheitsakte in un­
serem Land, das gehört zum Rechtsstaat dazu. Ich 
habe aber schon gesagt, jedermann muß sich Kri­
tik gefallen lassen, auch die Justiz: Die Justiz muß 
sich die Kritik der Medien gefallen lassen, das ist 
die der Öffentlichkeit; sie muß sich die Kritik der 
Bürger gefallen lassen; das ist die der Volksan­
waltschaft - ich freue mich, daß Volksanwalt 
Schender auch dieser Debatte folgt -; und sie 
muß sich auch die Kritik der Politik gefallen las­
sen. Aber, meine Damen und Herren: Diese Kri­
tik muß auf dem Boden des Rechtsstaates bleiben. 
Wenn wir dabei keine inhaltlichen Schranken 
vorfinden, so finden wir sie wenigstens durch ein 
Verfassungsverstänelnis und durch ein Rechts­
staatsverständnis vor. Ich glaube, daß das Rütteln 
an den Wurzeln eier Gewaltenteilung totalitären 
Charakter hat. Ich möchte das noch einmal deut­
lich sagen: Das Rütteln an den Wurzeln der Ge­
waltenteilung hat totalitären Charakter! - Was 
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meine ich? Es ist legitim, Rechtsprechung am Ge­
setz zu messen, es ist richtig, daß man die richtige 
Auslegung am Gesetz verifiziert. 

Auch wir haben die Judikatur des Verfassungs­
gerichtshofes kritisiert. leh kann mich erinnern. 
mit welcher Verve wir das Fristenregelungser­
kenntnis bekämpft haben, mit dem der Verfas­
sungsgerichtshof damals in 1.:1- dürren Zeilen ent­
schieden hat, daß der Artikel 1 der Europäischen 
~vlenschenrechtskonvention nicht Platz greift. leh 
kann mich erinnern, mit welcher Verve wir das 
Erkenntnis zu Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes 
bekämpft haben, weil es die Hochschulautonomie 
betraf. Ich kann mich erinnern. wie wir das ORF­
Erkenntnis bekämpft haben. Wir haben die Judi­
katur des Verfassungsgerichtshofes kritisiert. weil 
sie mit unseren politischen Zielen völlig unver­
einbar war. aber unsere Kritik ist nie so weit ge­
gangen, daß wir gesagt haben: Jetzt müssen wir 
uns aber schon überlegen, ob wir die Richter des 
Verfassungsgerichtshofes nach wie vor auf Le­
benszeit ernennen! Jetzt müssen wir uns schon 
überlegen. ob wir nicht die Möglichkeit einer dis­
sent opinion sehen wollen. damit wir nachprüfen 
können. wie der einzelne Richter abgestimmt hat. 
um ihm nahezutreten! - Soweit ist unsere Kritik 
nie gegangen. Wir haben die Unabhängigkeit des 
Gerichtes nie in Frage gestellt. 

Es ist legitim, Entwicklungen der Rechtspre­
chung zu kritisieren. Ich hatte drei Jahre lang -
von 1966 bis 1969 - die Ehre, als "Lehrling" am 
Verfassungsgerichtshof zu arbeiten, als Schrift­
führer. und ich habe dabei festgestellt. wie dort 
gearbeitet wird. 

Ich muß sagen, daß ich sehr beglückt bin von 
dem neuen und inhaltlichen Grundrechtsver­
ständnis, das der Verfassungsgerichtshof entwik­
kelt hat - Heinrich Neisser hat es anhand der 
verschiedensten Erkenntnisse. die vom Verfas­
sungsgerichtshof in den letzten fünf Jahren ge­
funden wurden, dargestellt. Das mag dem einen 
in den Kram passen, dem anderen nicht. 

Ich habe, als ich .,Lehrling" im Verfassungsge­
richtshof war, es als nicht befriedigend empfun­
den, wie formelhaft damals entschieden wurde, 
wie Rechtsprechung mit der Schere gehandhabt 
wurde: Judikatur zum Gleichheitssatz war eigent­
lich immer die Schere: Man hat aus einem alten 
Erkenntnis etwas herausgeschnitten, hat es dazu­
gepickt, und das war die Entscheidung. 

Wir erleben jetzt eine materielle Interpretation 
nicht nur des Gleichheitssatzes. sondern auch ei­
ner ganzen Reihe von anderen Grundrechten: 
Das Recht auf Erwerbsfreiheit zum Beispiel hat 
neues Leben durch die Judikatur des Verfas­
sungsgerichtshofes gewonnen. Und ich muß sa­
gen, es erfüllt mich das als Verfassungsjurist und 
als Menschenrechtsvertreter mit großer Befriedi-

gung. Die ganze Entwicklung ist wirklich eine 
qualitative Verbesserung des Rechtsstaates in un­
serem Land. Es ist aber trotzdem legitim, hier kri­
tisch zu sein. 

Meine Damen und Herren~ Wir müssen aber 
auch in diesem Zusammenhang wieder selbstkri­
tisch sein und wieder vor der eigenen Tür kehren. 
Heinrich Neisser hat gesagt - ich möchte es un­
terstreichen: ich glaube. auch Frischenschlager 
hat davon gesprochen -: Viele Dinge, die uns 
hier Probleme schaffen. sind doch de facto deswe­
gen Probleme, weil hier im Parlament kein Kon­
sens zu einer Gesetzgebung gefunden werden 
kann. 

Die Fristverlängerung, die wir zum Pensionser­
kenntnis gemacht haben, zeigt doch nichts ande­
res, als daß die Koalition keinen Konsens gefun­
den hat. wie innerhalb der vom Verfassungsge­
richtshof gesetzten Frist der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofs Rechnung getragen wer­
den soll. (Abg. Ver z e l fl i l S c h: Der Gesetzge­
ber sitzt hier.') Der Gesetzgeber ist hier, ja. Aber, 
Herr Kollege Verzetnitsch. der Verfassungsge­
richtshof wacht ja nicht generell darüber, welche 
Gesetze wir machen, sondern er sagt nur, daß un­
sere Gesetze keine Privilegierungen enthalten 
dürfen. Er wacht über den Gleichheitsgrundsatz, 
und es mutet seltsam an. daß gerade an der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
zum Gleichheitsgrundsatz so gerüttelt wird, und 
zwar von jenen Kräften, denen ich durchaus zu­
traue, daß sie die Demokratie vertreten, daß sie 
die Demokratie ernst meinen. 

Was ist denn demokratischer als der Gleich­
heitsgrundsatz? - Es war doch die U rforderung 
aller für die Demokratie: keine Privilegien, keine 
Klassen. keine Standesvorrechte. (ZJ,vischenrufe 
bei den Grünen.) Und der Verfassungsgerichtshof 
ist der Hüter des Gleichheitsgrundsatzes. Und 
wer rüttelt daran? Es geht doch hier um Privile­
gien - eine Durchbrechung des Gleichheits­
grundsatzes ist ein Privileg. Und wer gegen Privi­
legien kämpft, ist meines Erachtens ein Demo­
krat. (Ironische Heiterkeit bei den Grünen.) Ich 
glaube. schon. Kommen Sie herunter, Herr Vog­
genhuber, und beweisen Sie mir das Gegenteil! 

Meine Damen und Herren! Es wäre auch tö­
richt. zu sagen. daß der Verfassungsgerichtshof 
oder andere Gerichte nur Gesetze anwenden soll­
ten, dafür hätten wir sie. sie sollten nur, so wie in 
der Justizmaschine, schauen: Hier ist das Gesetz. 
dann haben wir den Fall. den Sachverhalt. in wel­
ches Kastel paßt er hinein? und danach wird ent­
sprechend judiziert. (Zwischenruf der Abg. Chri­
stine He i fl d I.) Beruhigen Sie sich, Frau Kolle­
gin Heindl, Sie können sich noch einmal melden. 
IAbg. Dr. Ne iss er: Nein. bille nicht.') Ich höre 
ihr immer gerne zu, ich habe da ein Faible. (Abg. 
Res c 11: Dm1l1 müssen Sie sofort allj11ören.') 

63. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)36 von 117

www.parlament.gv.at



6560 Nationalrat XVIII. GP - 63. SitZLIng - 12. '\1ärz 1 ()q'2 

Dr. Khol 

Jede Rechtsanwendung, jedes Urteil, jedes Er­
kenntnis ist rechtssetzend. Das ist eine Trivialität. 
Aber über die Beispielswirkung, über die Bin­
dungswirkung für viele, viele andere Fälle ist na­
türlich jedes Gericht, jede Verwaltungsbehörde 
rechtssetzend. und naturgemäß ist auch der Ver­
fassungsgerichtshof, wenn er die Verfassung an­
wendet. ein rechtssetzendes Organ. und das ist ei­
gentlich in der Theorie auch nicht bestritten. 

Felix Ermacora hat in den fünfziger Jahren 
eine sehr interessante Arbeit veröffentlicht: "Ver­
fassungsrecht durch Richterspruch". C. F. Müller 
Verlag in Karlsruhe, in der er sehr deutlich ge­
zeigt hat, wie der Verfassungsgerichtshof durch 
seine Erkenntnisse das Gebäude der Verfassung 
überhaupt erst bewohnbar macht und eben Ver­
fassungsrecht durch Richterspruch schafft. 

Meine Damen und Herren! Aus all diesen 
Gründen sind der Gesetzgeber und auch die Ver­
waltung gefordert, sehr sensibel vorzugehen. Ich 
halte es für nicht richtig - Kollege Fuhrmann hat 
das gegenteilig ausgeführt -, wenn der Gesetzge­
ber, im Bewußtsein seiner Allmacht, EinzeIent­
scheidungen durch Gesetz korrigiert. Ich halte es 
für äußerst bedenklich, wenn der Verfassungsge­
setzgeber die Rechtsprechung des Verfassungsge­
richtshofes durch Verfassungsgesetze korrigiert. 

Ich möchte hier nicht von Motivationsfragen 
sprechen, ich glaube auch nicht, daß die Außer­
kraftsetzung eines Erkenntnisses des Verfas­
sungsgerichtshofes durch Verfassungsgesetz so 
schwerwiegend ist, daß das eine Gesamtänderung 
der Bundesverfassung wäre - das wurde in der 
Literatur gelegentlich behauptet. Aber ich halte 
ein solches Vorgehen ganz einfach - da möchte 
ich mich Heinrich Neisser anschließen - mit ei­
nem Verfassungsverständnis im Sinne der Gewal­
tenteilung für unvereinbar. 

Es gibt natürlich Fälle, in denen man nach sehr 
sorgfältiger Überlegung sachgerechte Konsequen­
zen aus Verfassungsgerichtshoferkenntnissen zie­
hen muß. Vielleicht ist das Pensionserkenntnis 
solch eine Frage, bei der man sehr genau überle­
gen muß, ob man den Gleichheitssatz wirklich so, 
wie er in der Verfassung steht und er vom Hüter 
der Verfassung ausgelegt wird, lückenlos durch­
zieht oder ob man andere Parameter anwendet. 
Aber das muß man mit großer Sensibilität tun 
und nicht als Korrektur. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
nun einige Schlußbetrachtungen zur Zivil- und 
Straf justiz machen. 

Ich habe, so glaube ich, deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß auch die Justiz kein Reservat ist, 
das neben dem Gesetz oder außerhalb eies Geset­
zes steht. 

Ich habe auch darauf hingewiesen, daß die Ju­
stiz in ihrer hervorgehobenen Stellung besondere 
Verantwortung zur Selbstkontrolle hat und auch 
die besondere Verantwortung, den ordentlichen 
Geschäftsgang sicherzustellen. Ich möchte hier 
nur sagen: beim Verwaltungsgerichtshof und 
beim Verfassungsgerichtshof Stichwort "Rück­
standsproblematik" . Wer zu lange auf eine Ent­
scheidung warten muß, der empfindet das als 
Rechtsverweigerung. Die Situation ist besser ge­
worden. Wenn der Gesetzgeber dem Verwal­
tungs- und Verfassungsgerichtshof zuwenig Per­
sonal zur Verfügung stellt, dann muß uns das ge­
sagt werden, wenn aber Rückstände durch andere 
Umstände hervorgerufen sind, dann müssen die 
Gerichte selbst dafür sorgen. daß diese Dinge ins 
Lot kommen. 

Es ist für mich als Juristen immer wieder be­
kümmernd, zu sehen, daß jedes Jahr im Bericht 
der Volksanwaltschaft die Kritik an der Justiz 
umfangreicher und inhaltsschwerer wird; die Kri­
tik an der Justiz, insbesondere an den Strafgerich­
ten, aber auch an den Zivilgerichten, nämlich daß 
Urteilsausfertigungen im Strafbereich zwei Jahre 
und länger dauern, daß das Sachverständigenwe­
sen offensichtlich in einem solch großen Miß­
stand ist, daß es große Verzögerungen der Ver­
fahren verursacht. Das ist doch nicht zumutbar. 
(Abg. Dr. Helene Par I i k - Pa bl e: Und die Ho­
norare der Sachverständigen!) Frau Kollegin Par­
tik-Pable! Sie als Richterin werden das besser wis­
sen als ich. Daß das Sachverständigenwesen im 
argen liegt, scheint mir nach den vielen Berichten 
der Volksanwälte jedoch klar zu sein. 

Dauer der Verfahren - immer wieder werden 
wir in Straßburg gerügt. Es ist für mich als Juri­
sten bedrückend, wenn der Richter im Europäi­
schen Gerichtshof für Menschenrechte, Franz 
Matscher, vor der österreichischen Juristenkom­
mission analysiert, wie oft Österreich vor dem 
Europäischen Gerichtshof Rede und Antwort ste­
hen muß und wie oft Österreich verurteilt wird. 
(Abg. Dr. Helene Part i k - Pa b I e: Man kriegt 
keitle Sachverständigen. weil die Honorare zu 
niedrig sind! Das Juslizministerium müßte sie er­
höhen!) Ich bin schon bei einem anderen Thema, 
Frau Kollegin! 

Wenn man Matscher vor der Juristenkommis­
sion hört, so stellt man fest, daß wir mit 14 Pro­
zent der Beschwerden 7mal soviel haben wie 
Deutschland mit 2 Prozent. Und in einem Viertel 
unserer Fälle erhält der Beschwerdeführer recht, 
und fast immer in Angelegenheiten der Justizver­
waltung und der Justiz. 

Das heißt, dort, wo die nachfolgende Kontrolle 
beispielsweise des Verfassungsgerichtshofes oder 
der Volksanwaltschaft nicht besteht, ist der 
Rechtsstaat bei uns doch lückenhaft und muß 
letzten Endes der Europäische Gerichtshof für 
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Menschenrechte immer wieder österreichische 
Höchstgerichte, vor allem den Obersten Gerichts­
hof, kontrollieren. 

Meine Damen und Herren! Der Oberste Ge­
richtshof ist hier nicht auf der Galerie vertreten, 
er wird meine Kritik aber wohl erfahren. Ich glau­
be, daß er hier gefordert ist, über Maßnahmen 
der Justizverwaltung dem Bürger zum Recht zu 
verhelfen. 

Meine Damen und Herren! Die heutige Grund­
satzdebatte soll dazu beitragen, daß wir uns des­
sen bewußt sind, daß unabhängige Gerichte der 
Schlußstein im Rechtsstaat sind. (Beifall bei der 
ÖVP.) 13.fIJ 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Herr Abgeordneter Dr. Cap. Bitte, Sie haben das 
Wort. 

13.0j 
Abgeordneter Dr. Cap (SPÖ): Herr Präsident! 

Hohes Haus! Ich finde es irrsinnig sinnvoll, daß 
wir hier wirklich einmal eine Grundsatzdebatte 
führen können über den Verfassungsgerichtshof. 
über das Spannungsfeld Gesetzgeber - Verfas­
sungsgerichtshof. (Abg. S t ei 11 ball e r: Was 
heißt das: .. irrsillnig"? Was heißt das Wort "irrsin­
nig"? - Abg. Dr. Sc h w i m m e r: Was heißt "irr­
sinnig sinnvoll"?!) 

Ich meine, daß das längst fällig war und unserer 
Forderung nach einer Diskussion entspricht. Und 
ich glaube, man soll diese Debatte nicht nur hier 
führen, sondern auch in der Öffentlichkeit. 

Gleich eingehend auf den Vorredner meine ich 
- ich wollte so beginnen -: Wir sollten nicht um 
den Brei herumreden (Abg. /ngrid Ti eh y -
Sc h red e r: Das tun Sie gerade.') und uns hinter 
formaljuridischen Formulierungen verstecken, 
sondern in die Substanz eingehen und das Ganze 
auf eine politischere Ebene führen. 

Daher bin ich Abgeordneten Khol dankbar. Er 
ist ja ein Garant dafür, daß er sich nicht hinter 
Formulierungen versteckt, sondern es eigentlich 
auch auf den politischen Punkt bringt. Ich würde 
mich nur gegen die Formulierung verwahren, von 
"unseren Exzessen" zu sprechen. Wir brauchen 
auch nicht Präsidenten Adamovich als einen Ex­
orzisten, der uns da die Irrungen und Wirrungen 
aus dem Körper treibt, sondern wir sollten das 
Ganze schon auf einem vernünftigen Niveau be­
trachten. (Z wischenrllf des Abg. Dr. K Jz 0 I.) 

Da, meine ich, ist es unlauter, hier zwar die 
Diskussion einzufordern, aber zugleich, wie es 
Abgeordneter Khol mit der Formulierung: Es hat 
in der Diskussion Drohungen an die richterliche 
Unabhängigkeit gegeben!, getan hat, vorzuwer­
fen, es gibt Angriffe gegen die Gerichtsbarkeit, 
die letztlich zugleich Angriffe gegen den Rechts-

staat sind. Da steckt ein Höchstmaß an Diskus­
sionsunwilligkeit dahinter. Der Weg ist natürlich 
nur ein kurzer, wenn ich Kritik gegenüber einem 
Erkenntnis formuliere, dann zu sagen: Moment! 
Das ist ja in Wirklichkeit bereits Einschüchte­
rung, Drohung, Angriff gegen elie Gerichtsbar­
keit, gegen die unabhängigen Richter. An sich ist 
Dr. Graff darauf spezialisiert. nicht Sie, Herr Ab­
geordneter Khol. Es ist etwas Neues - ich werde 
mich darauf einstellen -, daß auch Sie versu­
chen, auf diese Art eine gewisse Immunisierung, 
Tabuisierung herbeizuführen, wenn es in den po­
litischen Kram paßt. Das muß ich gleich einmal 
dazusagen. (Präsidentin Dr. Heide 5 eh m i d t 

iibeminzJ1lt den Vorsitz.) 

Das habe ich vorhin gemeint mit: nicht verstek­
ken hinter formaljuridischen Formeln, sondern es 
auf den politischen Punkt bringen. Wenn Ihnen 
ein Erkenntnis gesellschaftspolitisch oder poli­
tisch paßt, und das wird dann kritisiert, dann ist 
es genau die falsche Methode für eine seriöse, 
sinnvolle, kritische öffentliche Diskussion, wenn 
man das mit diesen exkommunizierenden Formu­
lierungen wie Angriffe auf die Gerichtsbarkeit 
und gegen den Rechtsstaat bezeichnet und denje­
nigen, der diese Kritik formuliert, fast schon zu 
einem Verfassungsfeind, aber mit ziemlicher Si­
cherheit zu einem Gegner des Verfassungsge­
richtshofes stempelt. Davon, so meine ich, sollte 
man Abstand halten, und man sollte versuchen, 
sich nicht auf diese Ebene zu begeben. 

Nun glaube ich, eben dieser Leitlinie, das deut­
licher auszusprechen, folgend: Es ist doch wirk­
lich unbestritten, und es zeigt ja auch der Verlauf 
der heutigen Diskussion, daß der Yerfassungsge­
richtshof, der ja quasi rechtsgestaltend tätig ist, an 
der Weiterentwicklung der Grundrechte mit­
wirkt, der das Recht hat, Gesetze aufzuheben 
oder dem Gesetzgeber Korrekturen aufzuerlegen, 
womöglich noch in Verbindung mit einer zeitli­
chen Limitierung, natürlich in seiner Judikatur 
von einer gewissen Wertorientierung ausgeht. Ich 
meine, es ist doch einfach lächerlich, zu sagen -
da kann ich wieder Abgeordneten Khol als Zeu­
gen dieses Ausspruches zitieren -, daß die U rtei­
le nicht politisch sind. daß sie aber politisch rele­
vant sind. 

Also selbst die Großinquisitoren des 16. Jahr­
hunderts hätten kaum eine solche Formulierung 
zustande gebracht, mit der man davon ausgeht, 
daß jeder einzelne Richter dieses Verfassungsge­
richtshofes zwar in sich politikfrei ist, aber die 
Summe des Spruches der politikfreien Richter 
dann eine politische Relevanz bekommt. Das ist 
ein "Dreifach-Axel-Purzelbaum", wie ich ihn mir 
nicht ärger vorstellen kann. 

Daher meine ich sehr wohl, daß dieses Span­
nungsfeld Gesetzgebung - Verfassungsgerichts­
hof vor allem durch das Faktum, daß ja Politik 
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Eingang findet in den Gesetzwerdungsprozeß, 
daß dahinter ja gesellschaftspolitische Entwick­
lungen stehen, die sich auch sowohl im Rahmen 
der Verfassungsgesetze als auch im Bereich einfa­
cher Gesetze ausdrücken, letztlich nicht von Poli­
tik zu trennen ist. Daher ist es meiner Auffassung 
nach eine hochpolitische Tätigkeit, und es sind 
daher natürlich - in diesem Punkt stimme ich 
überein - die Erkenntnisse von höchster politi­
scher Relevanz. 

Dazu muß man natürlich sagen. daß im Unter­
schied zum Parlament hier natürlich eine andere 
Legitimation gegeben ist. Die Abgeordneten müs­
sen gewählt werden. Sie müssen sich einer öffent­
lichen Diskussion stellen, es gibt hier das Kräfte­
spiel zwischen Abgeordneten der Opposition und 
der Regierungsparteien, es gibt hier im höchsten 
Maße Transparenz. 

Daher, glaube ich, sind wir, wenn wir erkennen, 
daß es letztlich von der politischen Wertigkeit 
ähnlich gelagert ist beim Verfassungsgerichtshof 
und seinen Erkenntnissen und daß es in den letz­
ten 15 bis 20 Jahren hier insbesondere eine Wei­
terentwicklung gegeben hat von den bloß formal­
juridischen Erkenntnissen hin zu einer stärker 
wertorientierten, möchte ich fast sagen, also ge­
seIlschaftspolitisch relevanteren Spruchpraxis, 
verpflichtet, daraus auch entsprechende Konse­
quenzen zu ziehen. 

Da will ich jetzt nicht das Kind mit dem Bade 
ausschütten, indem man zum Beispiel gleich über 
neue Bestellungsmodi nachdenkt, aber ich meine, 
daß es doch eine politisch zutiefst berechtigte 
Forderung ist, wenn man sagt, es soll eine öffent­
liche Diskussion über die Erkenntnisse des Ver­
fassungsgerichtshofes geben können. Das setzt 
aber zwei Dinge voraus: daß erstens die Mitglie­
der des Verfassungsgerichtshofes das als etwas 
Natürliches, Sinnvolles, Demokratisches im Kräf­
tespiel einer Demokratie begreifen und erkennen 
und daß dann zweitens eben nicht von Angriffen 
auf die Gerichtsbarkeit gesprochen wird, wenn 
man sich einmal kritisch mit einem Erkenntnis 
a usei nandersetzt. 

Ich glaube - das hat auch die Diskussion über 
die letzten, oft umstrittenen Erkenntnisse bewie­
sen -, daß es sinnvoll wäre, wenn auch die in der 
Minderheit gebliebenen Richter des Verfassungs­
gerichtshofes die Möglichkeit hätten, hier in 
Form eines Minderheitsberichtes ihre Position 
darzulegen, damit diese öffentliche Debatte weit 
effizienter und sinnvoller geführt werden kann. 
Ich sage gleich dazu, es wäre ja nichts Außerge­
wöhnliches. Das gibt es ja auch in anderen Län­
dern, und das hat sich wirklich auch bewährt. 

So oft ich in diesem Raum mit Klubobmann 
Neisser in manchen Fragen doch übereinstimme, 
so muß ich heute feststellen: Um diese Frage hat 

er sich in seinem Einleitungsstatement nicht ein­
mal sehr elegant herumgedrückt, indem er ge­
meint hat, im Lichte der Debatten der letzten 
Wochen und Monate hätte er eigentlich für diese 
Form Minderheitsbericht und öffentliche Diskus­
sionen nichts übrig, weil das lediglich dazu führen 
würde, herauszufinden, wer dafür und wer dage­
gen war. 

Mit diesem Argument, das er quasi als nur 
kurzzeitiges Ablehnungsargument formuliert hat, 
kann man natürlich grundsätzlich immer dagegen 
sein, ich finde aber: Wenn wir uns hier der Trans­
parenz zu stellen haben und wenn auch jeder für 
das einzustehen hat, wofür er ist, warum soll dann 
der einzelne Richter - ich will jetzt nicht sagen, 
sich hinter dem Kollegialbeschluß, hinter diesem 
Erkenntnis verstecken - nicht die Möglichkeit 
haben, wenn er eine von dem Mehrheitsbeschluß 
abweichende Meinung hat, seine Minderheitsmei­
nung in der Öffentlichkeit darzustellen und sich 
der öffentlichen Debatte zu stellen? 

Ich würde meinen, das wäre eine Bereicherung, 
eine qualitative demokratische Bereicherung, und 
das würde letztlich auch dazu führen, daß der 
Wert der öffentlichen Diskussion damit zusätz­
lich gestärkt werden könnte, daß damit auch eines 
vielleicht relativiert oder gar beseitigt wird, näm­
lich eine Art Tabuisierung der Erkenntnisse, die 
dann natürlich immer von denen betrieben wird, 
die sich gesellschaftspolitisch mit diesen Erkennt­
nissen ganz besonders identifizieren können. Es 
wäre eine der wirklich positiven Folgewirkungen, 
daß diese Tabuisierung bei den Erkenntnissen be­
seitigt werden könnte, daß Kritikfähigkeit entste­
hen würde, ja daß sich auch die Mitglieder dieses 
Gerichtshofes der öffentlichen Kritik zu stellen 
hätten und ihre Meinung eben auch begründen 
müßten. 

Das ist kein Zeichen von Mißtrauen, es ist kein 
Grund gegeben, beleidigt zu sein, das wäre, glau­
be ich, eine Fortentwicklung und eine Reform im 
Rahmen der demokratischen Möglichkeiten. Ich 
kann mir vorstellen, daß selbst Abgeordneter 
Khol oder die gesamte ÖVP doch einmal kon­
struktiv darüber nachdenken sollte und dann viel­
leicht sogar mitziehen könnte, weil das im Endef­
fekt sehr sinnvoll wäre. (Abg. Dr. K hol: Herr 
Kollege Cap! Man merkl die Absicht und ist ver­
stimmt.' Unter den Auspizien ~t'erde ich nicht . . . n 

Ich habe versucht, Begründungen hier darzu­
stellen und nicht Auspizien, um mich auf den 
Vorwurf des Abgeordneten Neisser einzulassen, 
der gemeint hat, jetzt gibt es die Debatte und so 
weiter. Ich habe es vorhin schon gesagt: Es geht 
wirklich darum, im Erkennen dessen, daß es 
letztlich kein politikfreier Raum ist. eine politi­
sche Diskussion zu ermöglichen. Ich meine, das 
wäre qualitativ eine entscheidende Verbesserung, 
elie dadurch möglich gemacht werden könnte. 
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Das hat - das war das zweite Argument, das 
mich bei Klubobmann Neisser so gestört hat -
mit dem Versuch, den Gerichtshof in irgendeiner 
Form an die Kandare zu nehmen, sei es auch über 
diese Form, absolut nichts zu tun. Ich brauche 
den Worten meines Klubobmannes Fuhrmann 
und seinem Bekenntnis zur Wichtigkeit und Wer­
tigkeit des Verfassungsgerichtshofes nichts hinzu­
zufügen. Ich glaube nur, daß seine Akzeptanz 
größer wäre, daß sich damit der Gerichtshof auch 
selbst einen besseren Dienst erweisen würde, 
wenn Sie diesen Vorschlag und diese Überlegun­
gen annehmen würden, weil das mit Sicherheit zu 
einer Verbesserung führen würde. 

Noch einmal zu den Konsequenzen: Das muß 
wirklich nicht bedeuten, am Bestellungsmodus 
herumzubasteln, es kann aber bedeuten, daß es 
eine Korrektur dieser Erkenntnisse durch diverse 
Verfassungsbestimmungen gibt. Ich selbst kann 
mich an eine erinnern, über die ich nur mäßig 
glücklich war. Das ist damals mit den Taxis in 
Zusammenhang gestanden und war eigentlich in 
einem gewissen Sinn - wenn ich mir das zu sagen 
erlauben darf - ein bißchen würdelos. Aber es 
sollte trotzdem vom Prinzip her als eine der Mög­
lichkeiten Berücksichtigung finden. Eine weitere 
Konsequenz sehe ich darin, elie öffentliche Dis­
kussion durch den Minderheitsbericht wirklich 
möglich zu machen und die unterschiedlichen Po­
sitionen in diese Debatte einbringen zu können. 
Das würde ich für ganz wesentlich halten. 

Noch einen letzten Punkt in diesem Zusam­
menhang: Wie Sie schon gesagt haben, Herr Ab­
geordneter Khol, hatten wir schon eine Frau als 
Höchstrichterin. In Ihrem Debattenbeitrag hat es 
- durch die korrigierenden Zeichen Ihrer Kolle­
ginnen haben Sie gerade noch die Kurve gekratzt 
- einen Moment lang so ausgeschaut: Wir haben 
schon einmal eine Frau gehabt, und schauen Sie, 
was dabei herausgekommen ist! Daher bleiben 
wir lieber bei Männern in den Gerichtshöfen. 
(Abg. Dr. K hol: Der Schluß ist nicht der richli­
gel) Das ist ein Unterton, der mir überhaupt nicht 
gefallen hat. (Abg. Dr. 5 eh w im m er: So hätte 
es der Cap gemeint.' ) Hätten Ihre Kolleginnen Sie 
nicht korrigiert, dann wären Sie zu dem Schluß 
gekommen. Ich glaube schon, daß es sehr, sehr 
wichtig ist, daß auch in den Obersten Gerichtshö­
fen der Anteil der Frauen möglichst paritätisch 
ist. (Abg. Dr. G ra f f: MalZ muß den Frallen noch 
einmal eilZe ChalZce geben.l ) Da kann man herum­
reden, soviel man will. Ich glaube, das wäre auch 
für die Qualität der Erkenntnisse gut. Weil es 
kein politikfreier Raum ist, kann es auch kein ge­
schlechtsfreier Raum sein (Abg. 5 1 e i 11 bau e r: 
Na, das war eine Capsche Gedanken/olge.l

) , und 
daher sollten die Frauen eine entsprechende Be­
rücksichtigung erfahren. (Beifall bei der SPÖ.) 
13.1 (j 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Petrovic. 
Ich erteile es ihr. 

/3.16 
Abgeordnete Dr. Maeleleine Petrovic (Grüne): 

Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Herr Dr. Khol! Ich 
beginne meine Rede mit einem Zitat: "Jeder 
Rechtskonflikt ist doch ein Interessen~ bezie­
hungsweise Machtkonflikt, jeder Rechtsstreit da­
her ein politischer Streit, und jeder Konflikt, der 
als Interessen-, Macht- oeler politischer Konflikt 
bezeichnet wird, kann als Rechtsstreit entschie­
den werden," - Hans Kelsen, 1931. 

Sie haben vorhin gesagt, die Kritik am Verfas­
sungsgerichtshof nehme bedrohliche Ausmaße 
an, weil sie sich einer Grundsatzkritik nähere. Ich 
glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist ja 
nicht so - das hat auch niemand gesagt -, daß 
der Verfassungsgerichtshof im luftleeren Raum 
agiert. Er agiert selbstverständlich in diesem 
Rechtsstaat, auf den Fundamenten dieses Rechts­
staates, er agiert in diesem politischen System als 
ein politischer Gerichtshof, und er agiert in die­
sem System von Wertungen, von gesellschaftli­
chen Tendenzen und Strömungen, die sich än­
dern können. 

Es besteht sehr wohl die Frage, wie die Schnitt­
stellen zwischen den Systemeinheiten definiert 
sind. Es ist ja wohlverstanden, daß es keine Wei­
sungsbeziehungen zwischen der Politik und der 
Gerichtsbarkeit geben darf, keine direkten Ein­
flußnahmen auf einzelne Erkenntnisse. Umso 
mehr hebt das die Bedeutung der Grundsatzkritik 
hervor. 

Ich erachte es als die viel größere Einflußnah­
me - dafür zeichnen die Regierungsparteien ver­
antwortlich -, daß dann, wenn ein einzelnes Er­
kenntnis politisch nicht opportun ist, der Verfas­
sungsgesetzgeber auftritt und repariert, bei den 
Taxikonzessionen, aber auch anderswo, auch bei 
den Frauenpensionen. Deswegen waren wir dage­
gen. Sie haben das gemacht, und ich erachte das 
als die stärkste, gröbste und unzulässigste Form 
der Einflußnahme (Beifall bei den Grünen), denn 
das heißt Einzelfallkorrektur. Dafür ist der Ge­
setzgeber nicht da. (Abg. Dr. K hol: Da haben Sie 
recht.') Ja, aber Ihre Parteien haben das gemacht. 
(Abg. Dr. K hol: Einmal ein Jahr Allfschub.' ) Ein­
mal ein Jahr, vielleicht das nächstemal länger. 
(Abg. Dr. K hol: Einmal ein Jahr.' - Abg. Rose­
marie B a Li e r: Nllr, tim eilZ Jahr Aufschub zu ha­
ben.' ) 

Wenn wir einer Meinung sind, daß es unzuläs­
sig ist, dann ist es für ein Jahr unzulässig, für zwei 
Jahre oder für zehn Jahre unzulässig. Es stellt 
sich aber die Frage, warum denn das so oft pas­
siert. (Abg. Rosemarie Ba tl e r: Weil die Grünen 
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so einen dicken Ancrag gestellt haben. daß >·,;ir ein 
Jahr brauchen. um uns einzuarbeiten.') 

Aha. weil die Grünen einen Antrag gestellt ha­
ben! Frau Kollegin Bauer! Selbstverständlich ha­
ben die Grünen einen Antrag gestellt. Und würde 
man schneller und ernsthafter über derartige An­
träge der Grünen wie zum Beispiel ein Antidiskri­
minierungsgesetz reden, dann könnten wir uns 
diese Feuerwehr- und Reparaturaktionen, die tat­
sächlich unzulässige Eingriffe in die unabhängige 
Gerichtsbarkeit sind, wohl sparen. Aber offen­
sichtlich besteht hier in dem Hause sehr wenig 
Bereitschaft. das rasch und zügig und mit allen 
Konsequenzen anzugehen. (Beifall bei den Grü­
nen.) 

Herr Kollege Khol! Ich teile Ihre Meinung 
(Abg. Dr. K hol: Um Gaues willen.'). wenn Sie 
gesagt haben - nur in diesem Sinne teile ich Ihre 
Meinung -, daß es Exzesse des Parlamentes gab. 
Ich fürchte, die wird es auch wieder geben so wie 
bei den Taxikonzessionen und in anderen Fällen. 

Aber zum anderen kann ich Ihnen einen Vor­
wurf nicht ersparen: Sie haben in derart vielen 
Bereichen ein gesetzgeberisches Vakuum produ­
ziert, daß Sie geradezu eine Aufforderung, eine 
Einladung an die politischen Gerichtshöfe gege­
ben haben, dieses Vakuum auszufüllen. Und diese 
Gerichtshöfe haben es ausgefüllt, wie eben ein 
Gremium bestehend aus älteren, wohlverdienen­
den Herren ein derartiges Vakuum auffüllt. Das 
ist der Vorwurf! Das ist der Vorwurf an dieses 
Haus! (Abg. Dr. K}z 0 I: Zuerst kommt das Fres­
sen. dann kommt die Moral.' Verstehe ich Sie da 
richtig?) 

Nein, nein, so ist es nicht, sondern Sie, Herr 
Kollege Khol, haben ganz bewußt in der Grund­
rechtsdiskussion geschwiegen. Es ist nichts pas­
siert, obwohl immer wieder bei politischen Stel­
lungnahmen gesagt wird: Wir brauchen ökologi­
sche Grundrechte! Wir müssen das einmal veran­
kern! - Nichts ist passiert. 

Die Folgen davon sind Gerichtserkenntnisse 
für den Lückenschluß im Autobahnsystem, Frei­
heit des Wirtschaftslebens, Freiheit des Verkehrs. 
Selbstverständlich. so schaut es aus. IAbg. Dr. 
K hoL: Da bin ich froh. daß ich geschwiegen 
habe.') 

Wir wissen. wer diejenigen sind, die die Vortei­
le aus diesem Exzeß bezüglich der automobilen 
Gesellschaft ziehen. Das sind nicht alle Staatsbür­
gerinnen und Staatsbürger. Das ist wieder ge­
schlechtsspezifisch, das ist einkommensspezifisch 
ausgerichtet. Das ist die Folge dieses politischen 
Vakuums! 

Ebenso gibt es ein sozialpolitisches Vakuum. 
Es gibt keine neue sozialpolitische Diskussion, 

obwohl es neue sozialpolitische Spannungsfelder 
gibt. Es gibt die neue Armut, es gibt neue Pro­
blemgruppen. Ausländerinnen und Ausländer. 
alte Menschen, und es gibt diesen riesigen Bereich 
der ungeheuerlichen Diskriminierungen von 
Frauen. Nichts ist wirklich dagegen passiert! Und 
dieses Gremium der älteren. wohlverdienenden 
Herren hat dieses Vakuum in einem ganz be­
stimmten Sinn, der Ihnen offensichtlich weniger 
unangenehm erscheint. ausgefüllt. 

Sie haben die Gleichheit vor dem Gesetz apo­
strophiert. Diese Gleichheit vor dem Gesetz hat 
zu einem sich selbst verstärkenden Prozeß der so­
zialen De-facto-U ngleichheit geführt. 

Das mittlere Bruttomonatseinkommen bei den 
Arbeitern beträgt für Frauen 10 484 S, für Män­
ner 16 260 S. Bei den Angestellten ist der U nter­
schied noch eklatanter. Männer verdienen 
23 427 S, Frauen 14 127 S. Das ist der Ausfluß 
einer rein formal verstandenen Gleichheit vor 
dem Gesetz! 

Es ist Ihr Verschulden, es ist Ihre Säumnis, nie­
mals vom Prinzip dieser Gleichheit vor dem Ge­
setz, von diesem formalen Prinzip. das die De­
facto-U ngleichheit einzementiert, weggegangen 
zu sein; wiewohl es eine UN-Konvention gibt, die 
im Verfassungsrang steht. die aber nicht unmittel­
bar anwendbar ist, weil Sie ein Bundesverfas­
sungsgesetz zur Anwendbarkeit dieser UN-Be­
stimmung unterlassen haben. Ich sage, Sie werden 
wohl Ihre Gründe dafür gehabt haben. Deswegen 
sieht es in der Realität so ungleich aus. Deswegen 
hat der Verfassungsgerichtshof, dieses Gremium, 
ein so weites Betätigungsfeld, in einer ganz be­
stimmten Richtung tätig zu werden. Diese Ver­
säumnisse liegen in diesem Haus. (Beifall bei den 
Grünen.) 

Aber - ich setze diese Kritik bewußt nach der 
Kritik an diesem Parlament, das zum einen exzes­
siv agiert, zum anderen ein unverantwortliches 
Vakuum geschaffen hat - auch in der Ausfüllung 
des Vakuums ist dieser Verfassungsgerichtshof 
nicht neutral vorgegangen, und ich sage: tenden­
ziös vorgegangen, denn - ich habe das bereits 
gesagt - zum einen hätte der Gerichtshof auf der 
ganzen Fülle der rechtsstaatlichen Normen zu 
agieren, zum anderen aber auch auf Basis der sich 
ändernden gesellschaftlichen Wertungen. Und da 
ist es eben nicht egal, wie sensibel Menschen sind, 
die sich ändernden Wertungen wahrzunehmen. 
Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, un­
terschiedliche Wahrnehmungen zwischen Men­
schen verschiedener Generationen, zwischen 
Menschen verschiedenen Geschlechts. Es besteht 
daher ein Wahrnehmungsdefizit in diesem Gre­
mium. Das macht sich in den Erkenntnissen be­
merkbar. 
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Da ist dann auch das Ausmaß der politischen 
Einflußnahme ganz verschieden. Denn während 
bei dem vielfach angesprochenen Gleichheits­
grundsatz tatsächlich so formal vorgegangen 
wird, daß man gesagt hat: Es gibt einzelne Frau­
en, die durchaus schon Karriere im traditionellen 
Sinn gemacht haben. daher gibt es keinen Raum 
mehr für das Aufrechterhalten sogenannter ge­
schlechtsspezifischer Privilegien, die es in der 
Praxis gerade beim Pensionsalter ohnehin nicht 
g.ibt. denn de facto gehen Männer und Frauen in 
Osterreich etwa im selben Lebensalter in Pen­
sion!. wurde dieses Vakuum hier ganz gezielt aus­
geübt. Und ich sage dazu: basierend auf dieser 
unterschiedlichen Wahrnehmungsfähigkeit, auf 
dieser unterschiedlichen Sensibilität. Denn selbst­
verständlich sind auch Richter Menschen, und 
ihre menschlichen Wahrnehmungen sind un­
trennbar von ihrer Tätigkeit als Richter. 

Deswegen ist es für uns ein unabdingbares de­
mokratisches und rechtsstaatliches Prinzip, daß 
alle, die von den Erkenntnissen derartiger politi­
scher Gerichtshöfe betroffen sind oder sein kön­
nen - das sind eben alle Staatsbürgerinnen und 
-bürger -, dort auch repräsentiert sein können 
und de facto repräsentiert sind. Dies ist nicht der 
Fall! 

Während eben im Zusammenhang mit dem 
Gleichheitsgrundsatz rein formal vorgegangen 
wird, gesagt wird: Gleichheit von Männern und 
Frauen vor dem Gesetz!, ist in anderen Fällen 
ganz bewußt die politische Argumentation betont 
worden: Besteuerung von Zinsen, Einkommens­
besteuerung auf Zinserträge. Hier ist der Ge­
richtshof nicht formal vorgegangen, hier hat er 
nicht gesagt: Wir haben ein Einkommensteuer­
recht, das sieben Einkommensarten kennt, die in 
gleichem Maße zu besteuern sind. (Abg. Dr. 
Graf f: 0 ja. das hat er gesagt.') Nein. (Abg. Dr. 
G r a f f: Doch.') Nein, Herr Dr. Graff! 

Hier hat der Gerichtshof argumentiert (Abg. 
Dr. G ra f f: Er hat gesagt. auf faktische Zahlen 
kommt es nicht an.' J, daß die De-facto-Nichtbe­
steuerung von Zinserträgen zu dulden, zu tolerie­
ren, zu entschuldigen sei (Abg. Dr. Graf f: Das 
hat er nicht gesagt.') - oja, in der Tendenz kommt 
es genau darauf hinaus -, weil sonst Kapital­
flucht et cetera drohe. IAbg. Dr. G raff: Nein, 
das hat er nicht gesagt.') 0 ja, Herr Dr. Graff, das 
hat er sehr wohl gesagt! (Abg. Dr. Graf f: Hören 
Sie mir zu. ich sage es Ihnen.' Er hat gesagt, davon. 
ob das eine Gesetz eingehalten H'ird. ist nicht die 
Verfassullgsmäßigkeit einer Regelung abhängig.' 
Das hat er gesagt.') 

Aber genau dadurch kommen Sie doch zu einer 
ele facto ungleichen Rechtsanwendung. Damit 
kommen Sie doch zu einem Freibrief für die 
Vollziehung, Gesetze anzuwenden oder zu igno­
rieren. Genau das ist nicht mehr rechtsstaatlieh, 

wenn es in den Händen der Vollziehung liegt, daß 
sie aussucht. welche Gesetze sie vollzieht oder 
welche nicht, weil es opportun ist. Da beginnt 
Ungleichheit! I Beifall bei den Grünen.) 

Ich habe auch diesem Haus immer wieder vor­
geworfen: Wenn Normen geschaffen werden, von 
denen man von vornherein weiß, daß sie gar nicht 
vollzogen werden können, dann halte ich das 
nicht für rechtsstaatlich. Ich halte es aber für 
noch weniger rechtsstaatlich. wenn unter ver­
schiedenen, in gleichem Maße gültigen Normen 
differenziert wird und man sagt: Das kann der 
Minister gar nicht einhalten. denn das würde zu 
irgendeinem Unding führen! Aber für andere Be­
reiche ist es anzuwenden, weil es der Buchstabe 
des Gesetzes ist. Das geht nicht, das führt zu einer 
wirklich unerträglichen politischen Einflußnah­
me. zu einer, die über die Kompetenzen dieses 
Gerichtshofes hinausgeht. 

Das ist meine Kritik. Und ich glaube. daß es 
sowohl eine zulässige Kritik ist, dem Verfassungs­
gerichtshof diesen Spiegel vor Augen zu halten, 
als auch eine zulässige Kritik und eine Hand­
lungsaufforderung an dieses Haus ist. in Zukunft 
sich der von mir angesprochenen Exzesse zu ent­
halten, zum anderen aber auch kein Vakuum zu 
schaffen, das dann von einer geschlechtsspezi­
fisch, männlich geprägten, mit nicht ökologischen 
Prinzipien getragenen Gerichtsbarkeit aufgefüllt 
wird. - Danke. (Beifall bei den Grünen.) f 3.32 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der Herr 
Staatssekretär hat sich zu Wort gemeldet. Ich er­
teile es ihm. 

1332 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. Ko­
stelka: Sehr geehrte Frau Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Mit 
Befriedigung ist zur Kenntnis zu nehmen, daß 
sich alle Fraktionen dieses Hauses zu dem Kelsen­
Wort bekannt haben, daß es sich bei einem Ver­
fassungsgerichtshof um ein Herzstück unserer 
Verfassung handelt und daß daher seine Unab­
hängigkeit und seine Funktion in unserem Ver­
fassungsgefüge zu wahren, zu achten und zu re­
spektieren ist. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ei­
nen Aspekt hinzufügen. Der einzige große Bruch 
dieser unserer Verfassung hat zwar von diesem 
Haus seinen Anfang genommen, wurde aber mit 
der Auflösung des Verfassungsgerichtshofes voll­
endet. Mit dieser Auflösung wurde nicht nur die 
Rechtsstaatlichkeit, sondern auch die Demokratie 
in diesem Lande eliminiert. Daher ist es eine Ba­
sis des demokratischen Gemeinbewußtseins, sich 
zu dieser Gerichtsbarkeit zu bekennen. (Beifall 
bei der SPÖ.) 
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Wir sollten daher die Diskussion über diesen 
Gerichtshof und seine sehr verantwortungsvolle 
Tätigkeit mit einem großen Maß an Vorsicht und 
Sorgsamkeit führen. Lassen Sie mich dies als Poli­
tiker auch motivieren. 

In der politischen Tätigkeit ist man gewohnt. 
mit politischer Motivation, aber auch mit gesell­
schaftlicher - das ist ja nicht zuletzt das Ziel -
und juristischer Relevanz zu handeln. Dieser 
Vielfalt von Perspektiven enthält sich der Verfas­
sungsgerichtshof aus guten Gründen. Seine Tätig­
keit ist juristisch motiviert. seine Argumentation 
und seine Handlungen sind es auch. Wenn daher 
eine Diskussion über diesen Gerichtshof und des­
sen Tätigkeit in der Öffentlichkeit entstanden ist. 
dann ist das allein auf die Tatsache zurückzufüh­
ren. daß sich keine Institution unserer Verfas­
sung, aber auch unserer Gesellschaft einer sol­
chen Diskussion entziehen kann. und das ist auch 
gut so. Ich würde meinen. daß der Ursprung die­
ser Diskussion auch relativ einsichtig ist. 

Keine Institution unserer Verfassungsordnung 
kann sich vor einer Änderung ihrer Rolle gefeit 
sehen. So wie sich die Demokratie und der Parla­
mentarismus in den letzten 25 Jahren in diesem 
Land und in diesem Haus sehr nachdrücklich ver­
ändert und intensiviert haben, so hat auch in den 
letzten 10, 15 Jahren der Verfassungsgerichtshof 
in seiner Tätigkeit eine Weiterentwicklung erfah­
ren. Es ist heute schon mehrfach gesagt worden, 
daß er im Rahmen dieser Verfassung zu einer 
wertorientierteren Judikatur gefunden hat, das ist 
nichts Außergewöhnliches, das steht durchaus im 
Gleichklang mit der Tätigkeit von Gerichtshöfen 
in anderen Verfassungsordnungen und in ande­
ren Ländern. 

Daß das natürlich zu einer entsprechenden Dis­
kussion in der Öffentlichkeit, aber auch im politi­
schen Bereich führt, ist nur natürlich und sollte 
nicht mit erhobenem Zeigefinger zur Kenntnis 
genommen werden, sondern ganz im Gegenteil, 
diese Diskussion, die aus einem natürlichen Span­
nungsverhältnis entstand, ist daher aufzunehmen 
und zu führen. In diesem Sinne möchte ich Herrn 
Klubobmann Neisser zustimmen, wenn er meint, 
daß wir ein bißchen Ordnung in diese unsere Ge­
spräche bringen sollten. 

Wenn nun eine solche wertorientiertere Judi­
katur entstanden ist. so kann man sie auch als 
eine Judikatur bezeichnen. die von sich aus 
Grundrechtsentwicklung betreibt. Das große 
Vorbild der Verfassungsjudikatur, der amerikani­
sche Verfassungsgerichtshof, hat dies ja auf seine 
Fahnen geschrieben. Er tut dies nicht zuletzt -
damit darf ich ein bißehen an die Brust sowohl 
der Regierung als auch dieses Hauses klopfen -, 
weil die Grundrechtslegistik in den letzten Jahren 
nicht - Klubobmann Neisser hat das erwähnt -
in dem Maße fortgeschritten ist. wie dies zu wün-

sehen gewesen wäre. Weite Teile unseres Grund­
rechtskatalogs stammen nach wie vor aus den 
Jahren 1862 und 1867, und es ist ein Appell an 
dieses Haus. aber auch an die Grundrechtsre­
formkommission zu richten, diese Tätigkeiten zu 
intensivieren und weiterzuentwickeln. weil. wie 
ich glaube. in vielen Bereichen eine differen.~ierte 
und zeitgemäße Grundrechtsgestaltung in Oster­
reich noch auf sich warten läßt. 

Der zweite Aspekt, der in diesem Zusammen­
hang zu beachten ist, ist die vielzitierte Diskus­
sion über die sogenannte Korrektur von Verfas­
sungsgerichtshoferkenntnissen. 

Meine Damen und Herren! Grundrechtsweiter­
entwicklung ist nicht zuletzt Aufgabe dieses Ho­
hen Hauses. Diese Verantwortung kann diesem 
Haus niemand abnehmen. Man sollte daher nie­
mals nie sagen, in der Politik grundsätzlich und in 
dieser Frage in ganz besonderem Maße nicht. Da­
mit will ich nicht einer Entwicklung wie beispiels­
weise der Korrektur des sogenannten Taxier­
kenntnisses das Wort reden, sondern ich möchte 
das Hohe Haus darauf aufmerksam machen, daß 
eine Korrektur von Erkenntnissen mit den Stim­
men der Fraktionen und der Abgeordneten des 
gesamten Hauses ja bereits mehrfach stattgefun­
den hat. 

Als beispielsweise der Verfassungsgerichtshof 
gemeint hat, daß eine Begrenzung von kumulier­
ten Bezügen von Politikern nicht untersagt wer­
den dürfte, hat dieses Hohe Haus einstimmig ge­
sagt, eine derartige Weiterentwicklung und Aus­
legung des Gleichheitsgrundsatzes im Sinne des 
Vertrauensschutzes wolle man nicht, hier sei eine 
Korrektur vorzunehmen. 

Eine solche Korrektur kann jedoch hier nach 
wohlüberlegten Diskussionen in die Tat umge­
setzt werden, wobei man nicht leichtfertig vorge­
hen darf. Die in Österreich in dieser Frage beob­
achtete Sensibilität ist in anderen Verfassungsord­
nungen völlig unbekannt. Der bundesdeutsche 
Präsident des Verfassungsgerichtshofes hat sich 
beispielsweise ausdrücklich zu solchen Korrektu­
ren bekannt. 

Ein Letztes. Ich glaube nicht, daß es einer Ver­
fassungskultur entspricht, wenn die Weiterent­
wicklung unserer Verfassung im Bereich des Ver­
fassungsgerichtshofes grundsätzlich abgeschnit­
ten wird. Ich meine damit beispielsweise den Vor­
schlag, die besonders rechtspolitisch wirksamen 
Verfassungsgerichtshoferkenntnisse auch dahin 
gehend zu erleuchten, daß dissentient opinions 
oder Minderheitsvoten in die Urteilsbegründung 
aufgenommen werden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seien 
wir uns dessen bewußt. daß in einer sich so rasch 
ändernden Judikatur sehr oft Minderheitsmei-
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nungen von heute Mehrheitsmeinungen von mor­
gen sein können, und ich würde meinen, ßaß es 
daher nur sinnvoll und gut ist. wenn die Offent­
lichkeit im Hinblick auf diese Aspekte, die von 
solchen Erkenntnissen ausgehen, auch alle in die­
sem Zusammenhang erhobenen Argumente 
kennt und sowohl in die juristische als auch in die 
politische Diskussion miteinbeziehen kann. 

Ich darf mich daher nochmals abschließend in 
dieser Diskussion zur AufrechterhaItung und zur 
Weiterentwicklung der Rolle des Verfassungsge­
richtshofes bekennen. Ich glaube, sie tut der De­
mokratie, dem Rechtsstaat. der Republik nur gut. 
- Danke. (Beifall bei der SPÖ und Beifall des 
Abg. Dr. Neisser.) /3.4/ 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als letzter zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Antoni. Ich 
erteile es ihm. 

/ JA! 
Abgeordneter Dr. Antoni (SPÖ): Frau Präsi­

dentin! Herr Staatssekretär! Ich möchte zum Un­
terschied von allen bisherigen Vorrednern nicht 
zur Problematik des Verfassungsgerichtshofes 
sprechen, sondern ich möchte mich neben der 
stattgefundenen Grundsatzdiskussion kurz dem 
Verwaltungsgerichtshof zuwenden, sowohl was 
seine innere Struktur, was seine Arbeitsbedingun­
gen anlangt als auch was die realen Gegebenhei­
ten dieses Obersten Gerichtshofes betrifft. 

Nach eingehender Befassung mit dem Bericht 
über die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
im angegebenen Zeitraum möchte ich schon ein­
gangs darauf verweisen, daß die Tätigkeiten des 
Verwaltungsgerichtshofes sowohl in qualitativer 
als auch insbesondere in quantitativer Hinsicht als 
außerordentlich einzustufen sind. 

Die Qualität der geleisteten Arbeit des Verwal­
tungsgerichtshofes steht für mich außer Zweifel. 
Auch hier ist Polemik nicht angebracht, sehr wohl 
aber die Diskussion darüber. 

Betrachtet man aber, sehr geehrte Damen und 
Herren, die quantitative Seite, so muß schon an­
gemerkt werden, daß diesem Aspekt offenbar zu­
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Stellt 
man nämlich einen Vergleich des Anfalls von Be­
schwerden über mehrere Jahre an - also nicht 
nur über die Dauer des Berichtzeitraumes -, so 
läßt sich unschwer feststellen. daß der quantitati­
ve Zuwachs von Fällen jährlich nahezu 10 Pro­
zent beträgt. Dieser permanente und für mich 
doch beachtliche Zuwachs von jährlich 10 Pro­
zent ist zweifellos auch ein Indikator dafür, daß 
der rechts- und entscheidungssuchende Bürger 
unseres Staates diesem Obergericht vertraut. Er 
vertraut ihm und erwartet von ihm, daß dort 
Recht gesprochen wird und daß ihm dort Recht 
zuteil wird. 

Selbstverständlich ist im Berichtszeitraum auch 
die Anzahl der Erledigungen erheblich gestiegen. 
Die Erledigungen bleiben aber zwangsläufig hin­
ter dem Zuwachs an neuanfallenden Rechtssa­
chen zurück. sodaß naturgemäß am Ende eines 
Berichtsjahres eine große Zahl unerledigter 
Rechtssachen verbleibt. 

Sehr geehrte Damen und Herren~ Daraus folgt 
logischerweise die Forderung des VerwaItungsge­
richtshofpräsidiums nach mehr richterlichen 
Planstellen, zumal evident ist, daß mit vorüberge­
hender Bedarfsdeckung nicht auszukommen ist 
LInd daß ein unveränderter Stellenplan keine Lö­
sung sein kann, LInd zwar keine Lösung vor allem 
für den rechtssuchenden Bürger, denn der will 
nicht zu lange auf Entscheidungen warten. Ent­
scheidungen, insbesondere aus dem Verwaltungs­
gerichtshof, sind, wenn sie zu lange auf sich war­
ten lassen. nahezu uninteressant. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf 
den Artikel 6 der Europäischen Menschenrechts­
konvention hinweisen, der sinngemäß aussagt, 
daß eine entsprechend kurze Dauer eines Verfah­
rens für das Verfahren selbst von großer Bedeu­
tung ist. 

Wenn man davon ausgeht, daß der Verwal­
tungsgerichtshof im Jahr 1988 mit 54 richter­
lichen Beamten besetzt war und zwei Jahre spä­
ter, also 1990, mit 57 Beamten, so sieht man doch 
das krasse Mißverhältnis zwischen dem Arbeits­
anfall und der personellen Ausstattung dieser In­
stitution. 

Ich möchte auf jeden Fall festhalten, daß die 
Zahlen aus dem Bericht eies Verwaltungsgerichts­
hofes eine sehr klare Sprache sprechen. die nicht 
weiterhin überhört werden sollte. 

Ich spreche mich daher mit Nachdruck für elie 
Erweiterung der Planstellen in diesem Höchstge­
richt aus. Berechnungen und Zahlen werde ich 
nicht präsentieren, da dies Sache des Verwal­
tungsgerichtshofes selbst ist, der Daten zu liefern 
hat, die einerseits für den Justizminister und an­
dererseits für den Finanzminister plausibel und 
überzeugend sein müssen. 

Der VerwaItungsgerichtshof hat aber in seinem 
Bericht auch über die besoldungsrechtliche Situa­
tion seiner Mitglieder gesprochen. Er artikuliert 
elie meines Erachtens berechtigte Sorge, daß die 
Position eines Verwaltungsrichters zum Beispiel 
für Bewerber aus dem Bereich der allgemeinen 
Verwaltung oder der Finanzverwaltung bald nicht 
mehr attraktiv sein wird, wenn nicht in absehba­
rer Zeit bestimmte finanzielle Anreize geboten 
werden. 

Ich möchte dazu anmerken und anregen, daß, 
wenn im Bereich der Verwaltung über ein lei-
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stungsbezogeneres und verantwortungsbezogenes 
Besoldungssystem diskutiert wird, insbesondere 
auch die Anliegen der Richter ernst zu nehmen 
sind. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle. meine Da­
men und Herren. auch einen kleinen Blick auf die 
Situation der Richter in Kärnten. Die Fragen ha­
ben deutliche Ähnlichkeit. Auch die Kärntner 
Richter - nicht nur jene des Verwaltungsge­
richtshofes - führen Klage darüber, daß es zuwe­
nig Planstellen gibt, sodaß es zu Arbeitsüberla­
stungen kommt. Auch die Besoldung wird zuneh­
mend kritisch betrachtet, und ich meine, daß es 
auch unsere Aufgabe ist sicherzustellen, daß in 
Kärnten und in allen anderen Bundesländern 
auch Planstellen zumindest so dotiert sind, daß 
die notwendigsten Maßnahmen getroffen werden 
können. 

Abschließend noch eine kurze Bemerkung zu 
den unabhängigen Verwaltungssenaten. Wie be­
kannt ist. sehr geehrte Damen und Herren, wur­
den diese Senate aufgrund der Bundes-Verfas­
sungsgesetz-Novelle aus dem Jahre 1988 durch 
Landesgesetze eingerichtet. Am 1. Jänner 1991 
haben die unabhängigen Verwaltungssenate ihre 
Tätigkeiten in den Ländern aufgenommen. Das 
Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungsse­
naten ist grundsätzlich genauso gestaltet wie jenes 
vor den Verwaltungsbehörden. Festzuhalten ist. 
daß die Senate ihre rechtsprechende Tätigkeit 
nunmehr voll aufgenommen haben. 

Für die Praxis ist aber von Bedeutung. daß der 
Verfassungsdienst des Kanzleramtes dafür ge­
sorgt hat. daß eine Dokumentation der Entschei­
dungen der Senate im Rechtsinformationssystem 
des Bundes möglich ist. Das Wissen über die Ent­
scheidungspraxis einerseits und der Zugang zur 
Rechtsprechung auf der anderen Seite wird für 
die weitere Arbeit der Verwaltungssenate eine 
wichtige Grundlage darstellen. Es ist also nicht 
verwunderlich, daß die Senate zugesagt haben. 
von dieser Möglichkeit intensiv Gebrauch zu ma­
chen. Ich sehe, sehr geehrte Damen und Herren. 
mit großem Interesse der ersten Berichtslegung 
der Verwaltungssenate entgegen. - Ich danke. 
(Beifall bei der SPÖ und Beifall des Abg. Dr. 
Khol.) 13..+9 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Flicker. Ich 
erteile es ihm. (Abg. Sch warzenberger: 
Das muß ein lrrlllm sein.') 

Bitte um Entschuldigung. Ich habe mich in der 
Liste geirrt. Es hat doch gestimmt, daß Herr Ab­
geordneter Antoni der letzte Redner war. 

Haben Sie ein Schlußwort zu sprechen? 
Nein, der Berichterstatter verzichtet. 

Daher kommen wir zur Ab s tim m u n g 
über den Antrag des Ausschusses, den vorliegen­
den Bericht III-50 der Beilagen zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Wer sich hiefür ausspricht. möge ein entspre­
chendes Zeichen geben. - Der Bericht ist mit 
Me h rh ei t zur K e n n t 11 i s gen 0 m -
me n. 

2. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Zwölften Bericht der Volksanwalt­
schaft (1. Jänner bis 31. Dezember 1988) (111-
5/402 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Dreizehnten Bericht der Volksanwalt­
schaft (1. Jänner bis 31. Dezember 1989) (111-
66/416 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zu den Punkten 2 und 3 der heutigen 
Tagesordnung. über welche die Debatte unter ei­
nem durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Verfassungsaus­
schusses über den Zwölften Bericht der Volksan­
waltschaft (III-5 und 402 der Beilagen) sowie den 
Dreizehnten Bericht der Volksanwaltschaft (111-
66 und 416 der Beilagen). 

Berichterstatter zu Punkt 2 ist Herr Abgeord­
neter Or. Niederwieser. Ich bitte ihn, die Debatte 
zu eröffnen und seinen Bericht zu geben. 

Berichterstatter DDr. Niederwieser: Frau Prä­
sident! Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht des 
Verfassungsausschusses über den Zwölften Be­
richt der Volksanwaltschaft für den Zeitraum 
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1988. 

Der vorliegende Bericht der Volksanwaltschaft 
wurde bereits in der abgelaufenen Gestzgebungs­
periode dem Nationalrat vorgelegt. Da er jedoch 
nicht in Verhandlung gezogen werden konnte. 
wurde er mit Beginn der XVIII. Gesetzge­
bungsperiode neuerlich eingebracht. 

Im Allgemeinen Teil wird über die Entwick­
lung des Geschäftsanfalls im Berichtszeitraum, 
Sprec.~tage, die Prüfungsverfahren, Erledigungen 
und Offentlichkeitsarbeit berichtet, im Besonde­
ren Teil über Ausführungen zu den im Berichts­
zeitraum bei der Volksanwaltschaft eingelangten 
Beschwerden. 

Der Verfassungsausschuß hat den Bericht am 
5. Februar] 992 in Verhandlung gezogen. 

Der Verfassungsausschuß stellt nach Diskus­
sion den An t rag, der Nationalrat wolle den 
Zwölften Bericht der Volksanwaltschaft zur 
Kenntnis nehmen. 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke für 
den Bericht. 

Berichterstatterin zu Punkt 3 ist Frau Abge­
ordnete Gatterer, und ich bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Edeltraud Gatterer: Sehr ge­
ehrte Frau Präsielent! Sehr geehrte Volksanwälte! 
Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht des Verfas­
sungsausschusses über den Dreizehnten Bericht 
der Volksanwaltschaft an elen Nationalrat für elen 
Zeitraum vom l. Jänner bis 31. Dezember 1989. 

Der gegenständliche, dem Verfassungsaus­
schuß zur Vorberatung zugewiesene Bericht der 
Volksanwaltschaft hat deren Tätigkeit in der Zeit 
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1989 zum Ge­
genstand. Auch dieser Bericht gliedert sich - wie 
frühere Berichte - in einen Allgemeinen, einen 
Besonderen und einen Statistischen Teil. 

Mit 30. Juni 1989 ist die Amtsperiode der 
Volksanwälte Franziska Fast, Dr. Herbert Kohl­
maier und Dipl.-Vw. Helmuth Josseck abgelau­
fen. Neu gewählt wurden die Volksanwälte Mag. 
Evelyn Messner, Dr. Herbert Kohlmaier und 
Horst Sehender. Für die Darstellung der Ge­
schäftsbereiche im Bericht wurde von der bis 
31. August 1989 geltenden Geschäftsverteilung 
ausgegangen. Der Verfassungsausschuß hat den 
Bericht am 3. März 1992 in Verhandlung gezo­
gen. Nach eingehender Diskussion hat eier Aus­
schuß einstimmig beschlossen, dem Nationalrat 
zu empfehlen, den Bericht zur Kenntnis zu neh­
men. 

Der Verfassungsausschuß stellt daher den A n -
t rag, der Nationalrat wolle elen Dreizehnten Be­
richt der Volksanwaltschaft zur Kenntnis neh­
men. 

Frau Präsident! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich, in der Diskussion 
fortzufahren. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke für 
den Bericht. 

Redezeitbeschränkung 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Bevor ich dem 
ersten gemeldeten Redner das Wort erteile, gebe 
ich bekannt, elaß mir ein Antrag der Abgeordne­
ten Dr. Fuhrmann, Dr. Neisser und Dr. HaieIer 
vorliegt, die Redezeit jedes zu Wort gemeldeten 
Abgeordneten für diese Debatte auf 15 Minuten 
zu beschränken. 

Ich lasse sogleich darüber abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die sich hiefür ausspre­
chen, um ein entsprechendes Zeichen. - Das ist 
mit Me h rh e i t an gen 0 m me n. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß gemäß § 57 
Abs. 4 eier Geschäftsordnung dem jeweils erstge­
meldeten Redner 20 Minuten zur Verfügung ste­
hen. 

Als erster zu Wort gemeldet hat sich Herr Ab­
geordneter Schranz. Ich erteile es ihm. 

13.53 .. 
Abgeordneter Dr. Schranz (SPO): Meine Da-

men und Herren! Wir behandeln heute die Volks­
anwaltschaftsberichte 1988 und 1989. Wir werden 
in einigen Wochen die Berichte 1990 und 1991 
behandeln. Es tritt also der ungewohnte Zustand 
ein, daß in einem Jahr vier Berichte der Volksan­
waltschaft auf der Tagesordnung des Hohen Hau­
ses stehen. Das ist ein Unikum, und ich hoffe, in 
Zukunft werden wir die Berichte pünktlich be­
handeln können. 

Der Berichtszeitraum erstreckt sich auch auf 
die Tätigkeit der Volksanwälte Franziska Fast 
und Josseck. 

Während des Berichtszeitraumes ist der Volks­
anwalt Dr. Franz Bauer verstorben. Wir sollten 
die heutige Debatte mit zum Anlaß nehmen, sei­
ner zu gedenken und auf seine großen Verdienste 
hinzu weisen. 

Um die Volksanwaltschaft hat sich besonders 
auch die Volksanwältin Franziska Fast verdient 
gemacht. Sie hat mit Engagement und mit erfri­
schender Aktivität und immer auf seiten der so­
zial Schwachen viel dazu beigetragen, daß die 
Yolksanwaltschaft zu einer anerkannten und 
wichtigen Institution für die rechtsschutzsLlchen­
de österreichische Bevölkerung geworden ist. 

Meine Damen und Herren! In der Zwischenzeit 
ist die Einrichtung der Volksanwaltschaft, die ur­
sprünglich auf die Initiative von Dr. Bruno Kreis­
ky zurückgegangen ist, zu einer Tradition, zu ei­
ner guten Tradition in Österreich geworden. Im­
merhin wurden 1988 rund 4 500 Beschwerdefälle 
und 1989 etwa 5 200 Beschwerdefälle verzeich­
net. Es gibt also eine rege Anteilnahme der Bevöl­
kerung an der Tätigkeit der Volksanwaltschaft. 
Ich meine, daß die dezentralisierte Tätigkeit, 
nämlich die Abhaltung von Sprechtagen viel dazu 
beiträgt, wie sich in der Statistik zeigt, daß sich 
immer mehr Österreicher rechtssuchend an die 
Volksanwaltschaft wenden. 

Bekanntlich ist die Tätigkeit der Volksanwalt­
schaft besonders auch unterstützt worden, was die 
Popularität und elen Bekanntheitsgrad betrifft, 
durch die Fernsehsendung und auch durch die 
Hörfunksendungen. Die Neugestaltung der Fern­
sehsendung ist zu begrüßen, sie hat sich bewährt, 
man muß aber dazu sagen, daß die Sendungen 
weniger nach den dramaturgischen Bedürfnissen 
des Mediums Fernsehen gestaltet werden sollten, 
sondern mehr nach dem Informationsbedürfnis 
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der österreichischen Bevölkerung. Es kommt 
nicht sosehr auf die Optik für die Fernsehaufnah­
men an, sondern mehr darauf, daß die Östen'ei­
eher sachlich darauf aufmerksam gemacht wer­
den. welche Rechte sie haben und daß sie diese 
Einrichtung in Anspruch nehmen können. 

Es ist natürlich bei solchen Sendungen so, daß 
das Bemühen der Gestalter vorhanden ist, zu ei­
ner positiven Lösung zu kommen, das heißt. den 
Einzelfall so zu lösen. daß der Beschwerdeführer 
Recht bekommt. Oft macht das Gesetzesänderun­
gen notwendig, aber meistens erfordert natürlich 
eine solche positive Lösung auch erhebliche Ko­
sten. Es geht ja nicht nur um einen einzelnen An­
spruch, sondern oft um tausende, die dadurch 
ausgelöst werden. Es sollte daher, wie das im Na­
tionalrat bei Gesetzesanträgen üblich ist, auch so 
sein, daß man bei dem Versuch, eine Verbesse­
rung von gesetzlichen Leistungen zu erreichen, 
die Kosten angibt, um die Öffentlichkeit und 
auch den Gesetzgeber aufmerksam zu machen, 
um welche Beträge es sich dabei handelt. Letzt­
lich erfordert ja jede Leistungsverbesserung eine 
entsprechende Einnahmenerhöhung. 

Während, wie gesagt. Fernsehen und Rundfunk 
von der Tätigkeit der Volksanwaltschaft ausgiebig 
berichten, vermisse ich eigentlich, daß die Print­
medien, daß die Zeitungen und Zeitschriften 
auch Fälle der Volksanwaltschaft im Sinn eines 
wohlverstandenen Leserdienstes entsprechend 
aufgreifen. Da liegt noch einiges vor uns, und hier 
könnte noch manches geschehen, um die Bevöl­
kerung beser zu informieren. 

Wie groß das Informationsbedürfnis der Bevöl­
kerung ist, zeigt ein kleiner Exkurs: In einem ein­
zigen Wiener Bezirk, nämlich im zweiten, gibt es 
eine volksanwaltschaftsähnliche Einrichtung na­
mens "Rat und Auskunft", und dort wurden be­
reits - wie gesagt, in einem einzigen Wiener Be­
zirk - 11 000 Klienten beraten. woraus man er­
sehen kann. welches Bedürfnis nach einer Rechts­
beratung, nach einer Sozialberatung und nach ei­
ner Schutzeinrichtung besteht. 

Meine Damen und Herren! Die Anregungen 
der Volksanwaltschaft werden zu einem erhebli­
chen Teil erfüllt. Es gibt einen ganzen Katalog, 
der jene Verbesserungen von Gesetzen enthält, 
die zustande gekommen sind aufgrund von Fäl­
len. die die Volksanwaltschaft behandelt hat. Na­
türlich muß man davon ausgehen. daß Gesetzes­
änderungen aufgrund von Initiativen der Volks­
anwaltschaft auch ihre Zeit in Anspruch nehmen, 
und natürlich ist es notwendig, die Bedeckung für 
Verbesserungen, für Leistungsausweitungen zu 
finden, und hier sind ja Beitragserhöhungen oder 
Abgabenerhöhungen unbedingt erforderlich. 

Meine Damen und Herren! Die Berichte der 
Volksanwaltschaft führen auch an, in wie vielen 

Fällen die einzelnen Ressorts von Beschwerden 
betroffen sind. Da entsteht aber oft ein nicht ganz 
den realen Verhältnissen entsprechendes Bild. 
denn wenn beispielsweise etwa 800 Beschwerde­
fälle - das ist der Spitzenreiter - im Bereich des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ver­
zeichnet werden, dort aber auch die Sozialversi­
cherung mit ihren Millionen von jährlichen Erle­
digungen dazugehört, so sind diese 800 Fälle im 
Bereich des Sozialministeriums weit weniger als 
etwa ein Dutzend Fälle im Bereich eines Ressorts, 
das nur - sagen wir - 1 000 Beschwerdefälle im 
Jahr zu behandeln hat. 

Man sollte also relative Zahlen angeben, die be­
legen, in welchem Prozentausmaß die Entschei­
dungen der einzelnen Ministerien bei der Volks­
anwaltschaft bekämpft werden. 

Immer wieder - weil ich gerade ein paar Wor­
te über den Sozialbereich gesagt habe - wird im 
Zusammenhang mit den Berichten der Volksan­
waltschaft auch verlangt, daß vom Antragsprinzip 
in der Sozialversicherung abgegangen werden 
soll, also vom Grundsatz, daß Leistungen der 
Krankenversicherung oder Pensionsversicherung 
beantragt werden müssen. 

Hierzu ist zu sagen. daß es nicht anders geht, 
denn die Sozialversicherungsträger sind ja nicht 
darüber informiert, ob bei jemandem der Versi­
cherungsfall der Krankheit oder der Berufsunfä­
higkeit oder ein anderer Versicherungsfall einge­
treten ist. Es muß also so sein, daß sich der An­
tragsteller an seinen Sozialversicherungsträger zu 
wenden hat. Man kann darüber reden. wie lang 
die Fristen sind, in denen das geschehen kann, 
man kann über rückwirkende Leistungszuerken­
nungen reden, aber am Antragsprinzip wird man 
nicht vorbeikommen. 

Ein Kritikpunkt im Bereich des Sozialen sind 
die Sachverständigen, die, wenn man davon aus­
geht, daß Ärzte mehrere Untersuchungen an ei­
nem Vormittag durchführen, gar nicht so schlecht 
honoriert werden, wie das hier gesagt wurde und 
manchmal behauptet wird. 

Es kommt immer wieder zu Beschwerden, daß 
bei Hilfiosenzuschußuntersuchungen oder bei 
Untersuchungen über Berufsunfähigkeit oder In­
validität sowohl aufgrund der Verfahren bei den 
Sozialversicherungsträgern als auch im Rechts­
mittelverfahren die Klienten, die Patienten. die 
Antragsteller nicht darüber erfreut sind, wie mit 
ihnen verfahren wird. Sie wenden oft ein. daß die 
Untersuchungen nicht gründlich genug durchge­
führt werden. daß man sie von oben herab behan­
delt, daß man sie - die Nichtakademiker - aka­
demisch behandelt, daß es jedenfalls zu Vorfällen 
kommt, die einer Demokratie in dem Zeitpunkt. 
in dem wir jetzt leben, nicht würdig sind. 
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Wir sollten diese Debatte daher auch zum An­
laß nehmen, einen Appell an die Versicherungs­
träger und an die Rechtsmittelinstanzen zu rich­
ten, auf ihre Sachverständigen einzuwirken. daß 
die Staatsbürger von ihnen anständig und gut be­
handelt werden. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine Damen LInd Herren! Die Volksanwalt­
schaft gehört zur österreichischen Rechtsord­
nung. sie ist aus ihr nicht mehr wegzudenken, und 
wir haben den Volksanwälten und ihren Mitarbei­
tern zu danken. (Beifall bei der SPÖ.) N.n3 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Graff. Ich erteile es ihm. 

J.I.()3 .. 
Abgeordneter Dr. Graff (OVP): Frau Präsiden-

tin! Meine Dame und meine Herren Volksanwäl­
te! Hohes Haus! Ich bitte um Verständnis dafür, 
daß ich aus den beiden zur Debatte stehenden 
Berichten der Volksanwaltschaft nur einen einzi­
gen Fall mit einem allerdings sehr aktuellen Be­
zug herausgreife. Es werden meine Kollegen Ett­
mayer und Flicker dann in aller Breite auf die 
Arbeit der VolksanwaItschaft eingehen, die in den 
Berichten ihren Niederschlag findet. 

Wir haben aber immerhin im Sinne des Arti­
kels 148a der Bundesverfassung die Feststellung, 
daß ein Mißstand im Bereich der Verwaltung vor­
liegt - Punkt 4.6 im Dreizehnten Bericht -, 
eine Feststellung, wie sie die Volksanwaltschaft 
nicht allzuoft trifft und die doch großes Gewicht 
hat und auch Beispielsfolgen haben wird und ha­
ben kann, wie ich noch ausführen werde. 

Es geht um Ereignisse im Wiener Stadtgarten­
amt in den achtziger Jahren. Die Mühlen der Ge­
rechtigkeit und ihnen folgend die Mühlen der 
Volksanwaltschaft mahlen hier etwas langsam, 
aber dafür sehr gründlich und gewissenhaft. Und 
deshalb erlauben Sie, daß ich Ihnen dieses Szena­
rio kurz noch einmal schildere. 

Die Volksanwaltschaft hat in ihrem Bericht im­
merhin festgestellt: ""', daß die ergangenen 
Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft Wien an 
die Staatsanwaltschaft weniger dazu geeignet wa­
ren, eine restlose Aufklärung eines untersu­
chungswürdigen Tatbestandes herbeizuführen, 
als vielmehr diese Aufklärung zu verhindern." 
Die Zurücklegung einer Strafanzeige sei "keines­
wegs nachvollziehbar" gewesen, und "der Sach­
verhalt konnte nur aufgrund der Vorgangsweise 
der Oberstaatsanwaltschaft Wien in der Folge 
nicht ausreichend geklärt werden". 

Es geht um den Verdacht strafbarer Handlun­
gen in großem Ausmaß, in der Größenordnung 
von 10 Millionen Schilling. Der Verdächtige ist 
gestorben, es ist nie zu einer Verurteilung gekom­
men, es gilt daher die Unschuldsvermutung. Ich 

stelle keinerlei Behauptungen auf in der Rich­
tung, daß hier eine strafbare Handlung passiert 
sei, wohl aber hat sehr intensiv der Verdacht be­
standen, daß im Stadtgartenamt Wien - und der 
Verdacht traf auch elen Leiter des Stadtgartenam­
tes - Blumen in großem Ausmaß gewerbsmäßig 
gestohlen oder sonst unbefugt verwendet wurden, 
auch für Bezirksorganisationen der SPÖ. für die 
Arbeiterheim Floridsdorf registrierte Genossen­
schaft mit beschränkter Haftung, für das Wiener 
Frauensekretariat der SPÖ oder für das Gewerk­
schaftsheim "Grimmingblick". (Abg. Dr. Ne i s­
se r: Laßt Blumen sprechen.') Schauen Sie nicht so 
grimmig, Herr Abgeordneter Neiser, mit Ihrem 
"grimmigen Blick"~ 

Die Akteure dieses Szenarios sind hier nicht 
unbekannt. Es hat da gegeben: einen Staatsanwalt 
namens Walter Geyer - er war Mitglied dieses 
Hohen Hauses -. einen Amtsführenden Stadtrat. 
verantwortlich für das Stadtgartenamt, Peter 
Schieder - Mitglied dieses Hohen Hauses -, ei­
nen Oberstaatsanwalt Otto F. Müller - der ist 
nie zu sehen, wenn es um solche Dinge geht, aber 
sein Geist schwebt im Raum - und einen Justiz­
minister Harald Ofner; ich habe ihn zwar extra 
gebeten, daß er mir die Ehre erweist bei dieser 
meiner Rede, aber er ist leider nicht da. 

Nun gut. Diesen Verdacht gehäufter Blumen­
diebstähle im Stadtgartenamt - Was ist mit den 
Blumen geschehen? - wollte Staatsanwalt Geyer 
aufklären, und die Verteidigung hat gelautet: Der 
Herr Stadtrat hat eh alles gewußt und hat das qua­
si genehmigt, war damit einverstanden. Was hät­
ten wir denn mit der Überproduktion von Blu­
men anfangen sollen? - So weit, so gut. 

Wenn der Staatsanwalt das ermittelt hätte, wie 
es bei allen anderen Staatsbürgern üblich ist, wäre 
überhaupt nichts zu sagen gewesen. Der Staatsan­
walt Geyer wollte dieses auch, er wollte den ver­
dächtigen Stadtgartendirektor einvernehmen als 
Beschuldigten, und er wollte unseren Freund und 
Kollegen Peter Schieder, den Amtsführenden 
Stadtrat, als Zeugen einvernehmen. 

Dieses ist ihm aber von der Oberstaatsanwalt­
schaft unter Ouo F. Müller verboten worden. Die 
Oberstaatsanwaltschaft hat gesagt: Tu dir nichts 
an, aus "prozeßökonomischen Gründen" begnü­
ge dich mit einem "Schreibe brief" des Stadtrates 
Schieder! Der wird schon die Wahrheit schreiben, 
was brauchen wir ihn unter Zeugenpflicht eigens 
zu vernehmen. Schriftliche Stellungnahme soll 
genügen. - Das war einmal. nämlich im Juli 
1983. 

Diese Stellungnahme wurde eingeholt, sie war 
aber nicht ausreichend. Der Staatsanwalt Geyer 
hat daraufhin noch einmal einen Bericht gemacht 
- lind das ist ein sehr langer Bericht - und ge­
sagt: Nein, ich erachte aus diesen und diesen und 
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diesen Gründen - ich gehe jetzt nicht in die De­
tails - diese Sache für weiterhin aufklärungsbe­
dürftig. und ich möchte doch bitte, liebe OSTA -
Oberstaatsanwaltschaft - noch einmal den Ver­
dächtigen und Stadtrat Schieder als Zeugen ver­
nehmen. Und abermals hat die Oberstaatsanwalt­
schaft unter Otto F. Müller gesagt: Nein, dieses 
findet nicht statt. Ermittle weiter und begnüge 
dich wieder mit einer schriftlichen Stellungnahme 
des Stadtrates Schieder! (Abg. Res c 12: Den 
Frackllilkauf. den mall IhneIl I'orgeworfen hai. hät­
te man al/ch den Otto F. Müller wllersllclzen lassen 
sollen.') Den Frackankauf? Ich habe nie einen 
Frack angekauft, Verehrtester. Ich habe von Sek­
tionschef Chaloupka als Beamter im Bundeskanz­
leramt einen Frack geschenkt gekriegt und den 
für Staatsbesuche verwendet. (Abg. Res c 11: Stel­
len Sie sich \'01'. wenll das auch der Müller behan­
delt /läHe!) Na, das weiß ich nicht, vielleicht hätte 
er das eingestellt, ja. (Heiterkeit. J 

Kurz und gut. die Sache geht ja noch weiter. 
Der Geyer, hartnäckig wie er ist - er hat ja auch 
hier schon eine zehnstündige Rede gehalten -, 
hat sich nicht zufriedengegeben und (Abg. 
Pro b S l: Übertreiben Sie nicht.' Neun waren es.' 
Und die l-varen genug.') - neun Stunden waren 
genug, ja - wollte weiterforschen. Und schließ­
lich ist von der Oberstaatsanwaltschaft, und zwar 
mit Zustimmung des Justizministers Ofner, dem 
offenbar wieder einmal die Suppe zu dünn war, 
das Verfahren eingestellt worden, und zwar ist 
dem Staatsanwalt, der dieses nicht wollte, die 
Weisung erteilt worden, er möge das Verfahren 
einstellen. - So weit, so gut. 

Bei Otto F. Müller ist es immer so - das wissen 
wir aus der Lucona-Untersuchung und aus ande­
ren -, daß er eigentlich zwar im Geiste immer im 
Raum schwebt, aber seine Unterschriften in den 
Akten nicht vorkommen. Und auch hier hat er 
prompt, da ich diese Kritik öffentlich geäußert 
hatte, verlautbaren lassen und auch einen Leser­
brief an den "Kurier" geschrieben: Im Zeitpunkt 
dieser Weisung - nämlich auf Einstellung des 
Verfahrens - war der Oberstaatsanwalt Otto F. 
Müller auf Urlaub, und er hat daher eine solche 
Weisung gar nicht erteilen können. 

Und nun, meine Damen und Herren, kann ich 
Ihnen heute Beweismaterial dafür vorlegen, daß 
diese Erklärungen des nunmehrigen Herrn Gene­
ralprokurators nur die halbe Wahrheit sind, denn 
der Vorhabensbericht an das Ministerium vom 
26. Juli 1983 der Oberstaatsanwaltschaft - ich 
zeige Ihnen hier das Aktenstück - trägt die Un­
terschrift: Otto F. Müller. Und da steht drin: Es 
ist beabsichtigt, das Vorhaben der Staatsanwalt­
schaft Wien lediglich in Punkt 2 (Zurücklegung 
einer Anzeige) zu genehmigen und die Staatsan­
waltschaft hinsichtlich Punkt 1, beabsichtigte ge­
richtliche Vorerhebungen, anzuweisen, aus "pro-

zeßökonomischen Gründen" eine schriftliche 
Stellungnahme des Amtsführenden Stadtrates Pe­
ter Schieder einzuholen. - Das ist die Extra­
wurst, Kollege Schieder, ich gönne Sie Ihnen, 
aber jeder andere Staatsbürger wird nicht so be­
handelt, sondern der muß aufmarschieren und als 
Zeuge unter Wahrheitspflicht aussagen. 

Und die zweite Weisung - der Vorhabensbe­
richt vom 14. März 1984 -, ich habe hier wieder 
ein Aktenstück, bitte. das ist ein Beweis ... (Abg. 
Dr. Seil ra Il z: Waller kriegt mall die Aktenstük­
ke? Kan/l ich die auch Ilaben?) "Woher kriegt 
man die Aktenstücke?" - eine gute Frage, Herr 
Kollege Schranz! Ich bin Ihnen sehr dankbar. 
Diese Frage gehört nämlich in mein Manuskript. 
Hätten Sie sie nicht gestellt, wäre ich enttäuscht 
gewesen. Ich habe diese Dokumente von Herrn 
Dr. Harald Ofner. - Aber auch nichts Illegales: 
eine seinerzeitige Anfragebeantwortung des Bun­
desministers für Justiz. Mein Kollege Bergmann, 
der immer schon ein besonderes Naheverhältnis 
zum Otto F. Müller gehabt hat, hat damals eine 
Anfrage gestellt, und der hat Justizminister Ofner 
alle diese Dokumente angeschlossen. Es bedurfte 
nicht einmal eines besonderen archivarischen 
Fleißes, diese Anfrage und auch die Beweismittel 
wieder auszugraben. (Abg. Dr. K hol: Jetzt seid 
ihr eingefahren.') 

Jetzt werde ich aber ernst, und jetzt will ich 
auch nicht polemisieren, sondern schon ganz 
de~~lich sagen: Ich gebe auch denen recht in der 
SPO, die uns manchmal sagen: Ihr lobt die Justiz 
immer dann, wenn es euch paßt. aber wenn es 
euch weniger paßt, seid ihr ruhig. Wir sind wenig­
stens ruhig, andere aber schimpfen in solchen 
Fällen ziemlich laut. 

Es gibt da sogar einen Artikel über die "Justiz 
als Waffe in der Politik" in der "Wiener Zeitung", 
einer der letzten Parteizeitungen, die wir in 
Österreich noch haben, gezeichnet: H. F. Darin 
steht, Nationalratspräsident Heinz Fischer meine, 
daß die Korrektheit des Otto F. Müller alle ner­
vös macht, die gewohnt sind, die Justiz als Waffe 
in der politischen Auseinandersetzung einzuset­
zen und sich sozusagen im Klima der Vorverur­
teilung bewegen. - Aber H. F. - geben Sie acht! 
- ist nicht unser Herr Präsident, sondern H. F. 
steht für Heinz Fahnler, und Dr. Fischer ist nicht 
der Verfasser, sondern der, der in dem Artikel 
vorkommt. Ich versuche halt manchmal, Sie ein 
bißchen auf die falsche Fährte zu locken. Das 
kommt aus unserer koalitionären Verbundenheit 
heraus. 

Aber in der Sache selbst ist es schon sehr ernst, 
und zwar deswegen, weil der gute Dr. Otto F. 
Müller - ob er ein "guter" ist, weiß ich aber 
nicht - nun auch in seiner Eigenschaft als Gene­
ralprokurator in der Causa Sinowatz etwas ge­
macht hat, was einem normalen Staatsbürger 
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nicht zuteil wird. Ich kenne Hunderte und Tau­
sende, die rennen herum und sagen, sie seien un­
schuldig, bei ihren Verhandlungen sei der oder 
jener Zeuge nicht vernommen worden. Und noch 
nie - wenigstens meines Wissens; ich habe die 
Entscheidungen studiert - ist wegen einer blo­
ßen Beweisfrage von der Generalprokuratur eine 
Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Geset­
zes eingebracht worden. Hier aber schon. 

Und so wie damals - und das ist die Parallele 
zum Fall Stadtgartenamt - für SPÖ-Politiker 
eine Extrawurst gebraten wurde. so steht auch 
jetzt im Raum. daß Müller, nunmehr als General­
prokurator, für Sinowatz wieder eine Extrawurst 
brät, und ich möchte wirklich ernstlich vor dieser 
Vo~~gangsweise warnen, denn es steht uns ja an 
SPO-Politiker-Verfahren leider noch einiges be­
vor. Ich will jetzt nicht unfreundlicherweise die 
Namen nennen, aber jeder weiß. um wen es geht. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang also sehr 
ernstlich an den Herrn Generalprokurator Müller 
appellieren, doch seine großen Befugnisse, die 
keine entscheidenden sind - entscheiden tut der 
Oberste Gerichtshof: wir werden schon sehen, 
was aus dieser Wahrungsbeschwerde wird; ich 
gebe ihr nicht viel Chancen, aber das Ergebnis 
kann niemand vorhersagen -, seine wichtigen 
Befugnisse, seine Möglichkeiten, ein Verfahren in 
Gang zu setzen - und zwar dort, wo der einzel­
ne, der Bürger. die Partei nicht mehr zum Ober­
sten Gerichtshof kann. wo es für den aus ist. wo 
die Entscheidung rechtskräftig ist -, nicht auszu­
nützen, um dort sozusagen noch eine Sonderrevi­
sion des Prozesses durchzuführen. 

Das ist bedenklich, und deshalb knüpfe ich an 
die von der Volksanwaltschaft aufgezeigten Vor­
kommnisse aus dem Jahr 1984 an und spreche 
eine ernste Warnung aus: Lassen wir die Justiz in 
Ruhe! Setzen wir sie vor allem - und das geht an 
jene, die schon mehrfach in dieser Richtung tätig 
geworden sind - nicht dazu ein, daß der eine 
besser behandelt wird als der andere, der Politiker 
eine Extrawurst bekommt, sondern in der Rich­
tung, daß alle Bürger vor dem G<;:setz gleich sind 
in diesem Lande! (Beifall bei der OVP.) J..t.16 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat­
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord­
neter Schieder gemeldet. Ich darf auf die Ge­
schäftsordnung hinweisen. 

J..t.l fj 
Abgeordneter Schieder (SPÖ): Frau Präsiden­

tin! Meine Dame und meine Herren Volksanwäl­
te! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich berichti­
ge erstens die Bemerkung des Abgeordneten 
Graff, daß der Auftrag ergangen sei: Begnüge 
dich mit einer schriftlichen Stellungnahme des 
Stadtrats Schieder, er wird schon die Wahrheit 
schreiben! 

Das entspricht nicht den Tatsachen. insbeson­
dere nicht der Zusatz: Er wird schon die Wahr­
heit schreiben. Ich bringe als Beweis dazu die An­
fragebeantwortung 957/AB vom 18. 12. 1984 des 
Bundesministers für Justiz, der zu einer gleich­
lautenden schriftlichen Anfrage eies Abgeordne­
ten Bergmann folgendermaßen Stellung bezogen 
hat: 

"Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat im Ein­
vernehmen mit dem Bundesministerium für Ju­
stiz die Staatsanwaltschaft Wien angewiesen. den 
damals Amtsführenden Stadtrat Peter Schieder 
zu einer schriftlichen Stellungnahme aufzufor­
dern, weil dies nach Lage des Falles aus prozeß­
ökonomischen Gründen zur abschließenden ma­
teriell-rechtlichen Beurteilung des gegenständli­
chen Straffalles hinreichend erschien, zumal Pe­
ter Schieder nach dem Bericht der Staatsanwalt­
schaft Wien vom 24. Juni 1983 schon gegenüber 
der Wirtschaftspolizei der Bundesdpolizeidirek­
tion Wien in der Sache Auskunft erteilt hatte. Es 
waren daher unter diesen Umständen von einer 
zeugenschaftlichen Vernehmung Peter Schieders 
keine anderen Angaben zu erwarten, als sie in sei­
nen beiden schriftlichen Antworten unter voller 
Verantwortung als Amtsführender Stadtrat ihren 
Niederschlag gefunden hatten." (Abg. Dr. 
G r a f J: Das wird ja hoffellllich die Wahrheit 
sein.') 

Zweitens berichtige ich den Ausdruck des Ab­
geordneten Graff, dem Amtsführenden Stadtrat 
Peter Schieder wurde eine "Extrawurst gebra­
ten", und lege als Beweis dieselbe gegenständliche 
Anfragebeantwortung des Justizministers Ofner 
vom 18. 12. 1984 zu dieser Frage vor: "Die Ein­
holung schriftlicher Stellungnahmen im Falle der 
Anhängigkeit bloßer staatsanwaltschaftlicher 
Vorerhebungen entspricht sowohl der Rechtslage 
wie auch der in gleichgelagerten Fällen geübten 
Praxis." 

Ich bedauere, daß Abgeordneter Graff zu den 
falschen Äußerungen kam, möglicherweise auch 
dadurch, daß es die Volksanwaltschaft verab­
säumt hat, diese Antwort des Justizministers auch 
in ihre Stellungnahme einfließen zu lassen. -
Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 1../.19 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer Erwi­
derung hat sich Herr Abgeordneter Graff gemel­
det. Bitte. 

J.J.l9 

Abgeordneter Dr. Graff (ÖVP): Lieber Herr 
Kollege Schieder, eine Erwiderung. Ich zitiere aus 
dem Dokument der Oberstaatsanwaltschaft Wien 
vom 9. August 1984. Da heißt es ausdrücklich: 
"Da nicht unterstellt werden kann, daß Stadtrat 
Schieder als Zeuge vor Gericht andere Angaben 
machen könnte als in dem von ihm unterfertigten 

63. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)50 von 117

www.parlament.gv.at



6574 Nationalrat XVIII. G P - 6.1. Sitzung - 12. März 1992 

Dr. Graff 

Schreiben, sind diese Erhebungen zu unterlas­
sen:' 

Ich habe das in dem Sinne interpretiert: Er wird 
hier wie dort die Wahrheit sagen. Ich habe es 
nicht in dem Sinne interpretiert, den Sie mir of­
fenbar unterstellen wollen: Der wird hier wie dort 
lügen. Ich habe das als selbstverständlich ange­
nommen, daß Sie die Wahrheit sagen. (Beifall bei 
der ÖVP. - Abg. Sc h i e der: Es ist nicht richtig 
zitiert worden von Ihnen.' Das ist es.') !.1.},1i 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Frischenschlager. Ich erteile es ihm. 

J../..:!.!i 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (FPÖ): 
Frau Präsidentin! Hohes Haus! Nach dieser sehr 
individuellen Diskussion zwischen zwei ehren­
werten Mitgliedern dieses Hohen Hauses, wobei 
ich am Kollegen Schieder bewundere, daß er of­
fensichtlich einen ganzen Schatz von Akten stän­
dig mit sich herumträgt, zu einigen generellen Be­
merkungen. IAbg. Sc Iz i e der: Ich schätze den 
Gra!! richtig ein!) Aha! Die beiden Herrschaften 
haben sich vorzeitig aufmunitioniert. 

Meine Damen und Herren! Zu einigen Punkten 
der Volksanwaltschaft. (Zwischenmf des Abg. 
A Li e r. - Heiterkeit bei der Ö VP.) Anwaltliche 
Hilfe benötige ich nicht. Und wenn, dann würde 
ich nicht zum Kollegen Graff, der sicherlich ein 
guter Jurist ist, gehen. (Abg. Dr. K hol: Vielleicht 
lieber zu Dr. Dfner?) Eher! Eher! 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich darf auf die 
Redezeitbeschränkung hinweisen und bitte daher, 
den Redner nicht zu stören. 

Abgeordneter Dr. Frischenschlager (fortset­
zend): Ich danke für den Einwurf, Frau Präsiden­
tin, aber die Kollegen haben offensichtlich ein 
großes Bedürfnis, sich um mich Sorgen zu ma­
chen. Ich darf sagen, ich bin wirklich ehrlich ge­
rührt, und mir kommen die Tränen, vor allem, 
wenn ich den Kollegen Graff da mir so gegen­
übersitzen sehe. (Abg. Dr. K hoL: Frischi. du 
weißt: Nur ein lOter Indianer ist ein gllfer India­
ner!) Das ist eben dein Irrtum! Du hast zwar ei­
nen roten Pullover an, aber ich darf dich darauf 
aufmerksam machen: Noch bin ich nicht tot, ich 
bin sehr lebendig, und ich darf allen sagen, die 
sich da vorzeitig Sorgen machen: Ihr werdet wo­
möglich noch viel mehr Rede!: von mir.~ören, als 
euch lieb ist. (Beifall bei FPO (md SPO. - Abg. 
Res c h: Wir freuen llns darauf und werden sie 
über uns ergehen lassen.') Aber vielleicht werde 
ich eure Freude auch strapazieren. Ich kann euch 
nichts aus eurer Perspektive Gutes versprechen. 
(Abg. Dr. K hol: Von einem Liberalen nehmen 
lvir das in Kauf!) Wir werden ja sehen. IAbg. Dr. 
K hoL: Mehr Frischenschlager, weniger Haider.' -

Heiterkeit.) Na gut. I Abg. Dr. P II n ti ga m: Du 
vvirst uns fehlen.') Ich bin gerührt. (Nellerliche 
Heiterkeit.) 

Hohes Haus! Meine Dame und meine Herren 
Volksanwälte! Zunächst auch von mir der Dank 
dafür, daß Sie in einer sehr wichtigen Einrichtung 
unserer politischen Kultur für den Bürger, aber 
auch für das Parlament arbeiten. Es ist zu bedau­
ern, daß wir aufgrund verschiedener Vorgänge in­
nerhalb der Volksanwaltschaft jetzt diese Häu­
fung von Berichtsdebatten haben - wir haben ja 
heute zwei Berichte der Volksanwaltschaft zu be­
arbeiten -, aber es ist anzunehmen, daß das eine 
vorübergehende Erscheinung war. 

Ich glaube, es ist wichtig, daß wir die Volksan­
wälte und ihre Berichte ernst nehmen, nicht nur, 
weil es Fälle sind, in denen sich der Bürger gegen­
über der Verwaltung, gegenüber dem "Staat" -
unter Anführungszeichen - bedrückt fühlt und 
sich an diese Einrichtung wendet, ich glaube, es 
ist auch ganz wichtig, daß wir uns heute bei dieser 
Debatte in Erinnerung rufen, daß es sich bei den 
Volksanwälten um eine Einrichtung handelt, die 
in einem besonderen Naheverhältnis zum Parla­
ment steht. 

Deshalb möchte ich auf einen Punkt besonders 
eingehen: Die Volksanwälte haben in ihren Be­
richten seit eh und je fein säuberlich die Anregun­
gen, die sie aus ihrer Tätigkeit in gesetzgeberi­
scher Hinsicht an uns herantragen, aufgelistet. 
Das ist eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, weil 
seit Beginn der Volksanwaltschaft immer klar 
war, daß es nicht nur darum geht, dem Bürger 
unmittelbar eine individuelle Beschwerdestelle, 
ein Instrument zur Durchsetzung persönlicher 
Anliegen an die Hand zu geben, sondern es war 
immer der Hintergedanke dabei, daß die Arbeit 
der Volksanwälte so etwas wie Rohmaterial für 
unsere Gesetzgebung darstellt und zugleich für 
die Regierung eine Rückinformation bedeutet, WO 

es in der von ihr zu verantwortenden Verwal­
tungstätigkeit zu Mißständen kommt. 

Ich glaube allerdings, daß wir als Gesetzgeber 
die Anregungen der Volksanwälte zu wenig ernst 
nehmen, daß wir diese Gesetzesanregungen nicht 
konsequenterweise so ernst nehmen. wie diese es 
verdienen. Die Ursache dafür liegt meiner Mei­
nung nach nicht nur darin, daß wir im Verfas­
sungsausschuß bei der Behandlung dieser Berich­
te relativ wenig Zeit haben - diesmal besonders, 
weil es eben gedrängt war -, sondern das ist vor 
allem auch darauf zurückzuführen, daß der Ver­
fassungsausschuß, der die Berichte der Volksan­
wälte bearbeitet, bei der Fülle der Gesetzesanre­
gungen, die daher logischerweise alle Ressortbe­
reiche streifen, auch inhaltlich-sachlich überfor­
dert ist. Der Verfassungsausschuß, in dem ja eher 
öffentlich-rechtlich Interessierte beisammen sind, 

63. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 51 von 117

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 63. Sitzung - 12. März 1992 6575 

Dr. Frischenschlager 

hat eben auch nicht die Detailkenntnisse für all 
diese Anregungen. 

Deshalb meine ich, daß wir das Ernstnehmen 
der Anregungen der Volksanwälte in gesetzgebe­
rischer Hinsicht dadurch unterstreichen und auch 
verbessern könnten, indem diese volksanwalt­
schaftlichen Berichte. wenn darin besonders 
wichtige Gesetzesanregungen enthalten sind. an 
elie entsprechenden Fachausschüsse des Parla­
ments weitergereicht werden. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Wenn es etwa wertvolle sozialgesetzgeberische 
Initiativen oder Hinweise der Volksanwälte gibt, 
dann sollte sich unser Sozialausschuß damit be­
fassen. Ähnlich sollten wir mit anderen Anregun­
gen verfahren. Das wäre eine ganz wichtige Sa­
che, und ich glaube. Frau Präsidentin, es ließe 
sich auch von der Geschäftsordnung her regeln, 
daß dieser Bericht vom Verfassungsausschuß 
dann auch an andere Ausschüsse zur Behandlung 
weitergereicht wird. Es ist nur Sorge dafür zu tra­
gen, daß eine rasche Behandlung erfolgt, und 
dann sollen die Fachausschüsse ja oder nein sa­
gen. Ich glaube, das ist das entscheidende. 

Es sind für uns die volksanwaltschaftlichen An­
regungen selbstverständlich keine Befehle. die 
auszuführen sind, sondern wir als Gesetzgeber 
haben zu beurteilen, ob wir das gesetzgeberisch 
verwerten wollen: Ja oder nein? Und das ist dann 
die endgültige Antwort. Wir kämen damit weg 
von dieser ellenlangen Liste von Anregungen, die 
weit zurückgehen - ich glaube. die ältesten ge­
hen in das Jahr 1978 oder 1979 oder so ähnlich 
zurück -, und wir bereinigen das. Es ist mir di­
rekt schon peinlich, wenn uns die Volksanwälte 
Jahr für Jahr diese Liste vorhalten, und in der 
Erledigungssparte daneben steht: "Anregung 
bleibt aufrecht." 

Ich glaube, das ist ungerecht gegenüber den 
Volksanwälten und auch nicht entsprechend par­
lamentarisch. Wir sollten also in Hinkunft so vor­
gehen. - Das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. 

Nun ein zweiter, der ebenfalls im Zusammen­
hang damit steht: Wir sollten nicht vergessen, daß 
die Volksanwaltschaft in einem besonderen Nahe­
verhältnis zum Parlament steht. Ich spiele da auf 
die Sommerdebatte an, als die Volksanwälte in 
einer medialen und politischen Auseinanderset­
zung um die Sendung im Fernsehen gestanden 
sind. 

Meine Damen und Herren! Ich habe den Ein­
druck - und das bezieht sich auf alle Fraktionen, 
auch auf meine Person -. bei dieser Auseinan­
dersetzung haben wir es an Solidarität gegenüber 
den Volksanwälten eigentlich fehlen tassen. In 
dieser Auseinandersetzung damals. als es darum 
ging. wer in dieser Sendung der eigentliche Volks-

anwalt ist - ist es der entsprechende Moderator 
des Fernsehens, oder sind es die von uns gewähl­
ten Volksanwälte'? -. als es darum ging. ob diese 
Sendung zum Tribunal wird über elie Verwaltung 
mit eigentlich manchmal großen Mängeln in 
Richtung Objektivität. haben wir den Volksan­
wälten den Rücken nicht gestärkt. Dabei haben 
wir vergessen, daß wir in den Debatten hier im 
Parlament bei Volksanwaltschaftsberichten ei­
gentlich sehr oft an die Adresse der Volksanwälte 
gesagt haben: Liebe Volksanwälte! Sorgt dafür, 
daß diese Sendung in einer anderen Art und Wei­
se abläuft! - Und als die Volksanwälte es ernst 
genommen haben. hat die journalistische Solida­
rität mit Herrn Strobl voll eingesetzt, aber die 
parlamentarische mit elen Volksanwälten nicht. 

Ich sage das kritisch gegenüber allen Fraktio­
nen, auch gegenüber meiner, gegen mich selbst, 
weil mir die Volksanwaltschaft immer sehr am 
Herzen gelegen ist. Ich glaube, wir sollten das tat­
sächlich als Lehre für die Zukunft auffassen und 
uns, wenn die Volksanwälte - auch wenn dies in 
einer öffentlichen Diskussion geschieht - an die 
Wand gedrückt oder ungerecht behandelt wer­
den, als Parlament vor die Volksanwälte stellen, 
weil sie unser Organ sind, das mit uns zusammen­
arbeitet. 

Das sei kein Wühlen in Wunden der ÖVP, aber 
ich habe den Eindruck, daß damals eine wirklich 
komische Situation herrschte. Es war auch davon 
die Rede, daß Herr Strobl Stadtrat wird, es sind 
da gewisse Versprechungen in den Zeitungen ge­
standen. Es ist zwar eine ÖVP-Angelegenheit, es 
sei mir aber trotzdem erlaubt. das hier zu brin­
gen. Ich habe es damals als nicht sehr fair gegen­
über den Volksanwälten. die ja alle drei Parteire­
präsentanten sind, empfunden, als dann ÖVP­
Generalsekretäre quasi Absetzungsstrategien ge­
genüber Volksanwalt Kohlmeier entfaltet haben 
und a11 diese Dinge mehr. (Abg. Dr. E I tm a y e r: 
Das war sicher nicht so gemeint.') 

Kollege Ettmayer! Wie auch immer, das ist ja 
auch Schnee vom vorigen Sommer, und er ist in­
zwischen geschmolzen. Aber ich meine, wir soll­
ten uns in Erinnerung rufen, daß Volksanwälte 
von uns gemeinsam - vom gesamten Parlament 
- nicht nur Gewählte, sondern auch Getragene 
sein sollen und daß wir die Volksanwälte aus par­
teipolitischen Clinches heraushalten sollten. auch 
aus parteiinternen - wie man sieht, kann es 
manchmal passieren, daß sie in diese hineingezo­
gen werden -, damit sie ihre Funktion wirklich 
erfüllen können: für den Bürger dazusein, aber 
auch für uns Parlamentarier. (Beifall bei der 
FPÖ.J 

Ich freue mich, daß da inzwischen eine gewisse 
Beruhigung eingetreten ist. Ich glaube, daß die 
neue Sendung qualitativ hochstehend ist - das ist 
mein persönlicher, sehr positiver Eindruck -
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lind daß die Sendung ihre Funktion erfüllt. Und 
so soll es auch bleiben! 

Mit dem Hinweis. daß wir die Berichte der 
Volksanwälte zur Kenntnis nehmen. möchte ich 
meine Rede beenden. {Beifall bei der FPÖ.} 1.J.311 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste ge­
langt Frau Abgeordnete Langthaler zu Wort. Bit­
te. 

!.J.30 
Abgeordnete Monika Langthaler (Grüne): 

Frau Präsidentin! Frau Volksanwältin! Sehr ge­
ehrte Herren Volksanwälte! Meine Damen und 
Herren! Die Volksanwaltschaft ist so etwas ge­
worden oder ist immer so etwas gewesen wie eine 
Ausweinstelle von Bürgern. die mit Gesetzen. die 
in diesem Hause beschlossen worden sind, unzu­
frieden sind. und zwar deshalb, weil sie im Rah­
men der Verwaltung und im Rahmen der Vollzie­
hung sehr oft an die Grenzen gestoßen sind. Und 
deshalb möchte ich eine Anregung und ein ganz 
wesentliches Statement meines Vorredners, des 
Kollegen Frischenschlager, noch einmal aufgrei­
fen und vielleicht ein bißchen konkretisieren. 

Ich meine auch. daß wir aufgrund dieser beiden 
Berichte vor allem uns selbst hier im Haus beim 
Schopfe nehmen lind uns einmal ansehen müs­
sen, welche Gesetze wie hier beschlossen worden 
sind und warum sehr. sehr wesentliche Einwen­
dungen von seiten der Volksanwaltschaft nicht 
berücksichtigt worden sind und auch im Moment 
offensichtlich nicht berücksichtigt werden. 

Es gibt dazu einen sehr konkreten neuen An­
laßfall, zu dem ich in der Folge auch sprechen 
möchte. Während Stellungnahmen - das sieht 
man, und ich möchte hier speziell über die Um­
weltgesetzgebung sprechen - beispielsweise von 
seiten der Bundeswirtschaftskammer, aber auch 
von seiten der Arbeiterkammer oder von anderen 
Stellen der Sozialpartnerschaft sehr wohl und 
sehr ernsthaft in den Beratungen der Fachaus­
schüsse berücksichtigt werden, geschieht das mit 
den Berichten der Volksanwaltschaft nie. 

Deshalb meine ich auch, daß wir uns hier nicht 
Neues zu der Geschäftsordnung einfallen lassen 
sollten. wie das Kollege Frischenschlager vorge­
schlagen hat, um nicht zu einer neuen Verzöge­
rung zu gelangen, sondern es müßte eigentlich 
unser ureigenstes Anliegen sein, diese Stellung­
nahmen und Kritiken der Volksanwaltschaft 
schon jetzt in den speziellen Fachausschüssen zu 
berücksichtigen lind in die Arbeit einzubeziehen. 

Ich möchte Sie vor allem auf jene Passagen im 
Bereich des Berichtes aufmerksam machen. die 
sich mit dem Bundesministerium für wirtschaftli­
che Angelegenheiten befassen und in der Folge 
auch mit der Vollziehung der Gewerbeordnung, 
also mit einem der wesentlichsten Umweltgesetze. 

Der Bericht stellt hier fest. daß es im Bereich 
des Bundesministers für Handel. Gewerbe und 
Industrie zu einer Steigerung der Beschwerdefälle 
um 60 Prozent im betreffenden Beobachtungs­
zeitraum gekommen ist. Als Grund für diese 
Häufung der Beschwerden wird in der Folge mit 
sehr drastischen Formulierungen angeführt. daß 
das Gesetz und die Novelle der Gewerbeordnung. 
so wie sie hier 1988 trotz mehrerer Einwände der 
Volksanwaltschaft beschlossen wurde. zu einem 
Vollzugsdefizit ganz massiver Art geführt hat. 

Es wird hier zum Kapitel Mangel an Amtssach­
verständigen festgehalten, daß immer wieder Per­
sonalmangel angeführt wurde, notwendige Gut­
achten nicht bereitgestellt wurden. daß es zu Ver­
fahrensverzögerungen gekommen ist, die beson­
ders erheblich sind - Originalzitat -: "Gerade 
im Bereich des Umweltschutzes ist dies ein un­
haltbarer Zustand." Es wird auf mehrere und im­
mer wieder auftretende typische Arten der Be­
schwerden gerade im Bereich des Gewerberechtes 
und gerade aufgrund der Gewerbeordnungsno­
velle von 1988 hingewiesen. 

Und da sind wir jetzt bei einem Punkt. der uns 
wirklich aktuell Anlaß geben könnte, die offenbar 
mit Ihrer Zustimmung gemachten Vorschläge des 
Kollegen Frischenschlager zu realisieren. 

Erneut gibt es hier einen Vorschlag von Bun­
desminister Schüssel, das Gewerberecht zu novel­
lieren, lind in diesem Vorschlag, der derzeit vor­
liegt, ist kein einziger der Einwände der Volksan­
waltschaft eingearbeitet worden. Ganz im Gegen­
teil! Es wurden die schon jetzt im Bericht der 
Volksanwaltschaft aufgezeigten Probleme, war­
um Verfahren lange dauern, warum hier ein Um­
weltgesetz nicht vollzogen wird, noch massiv ver­
schärft. 

Ein Beispiel: Die Gewerberechtsnovelle 1988 
hat die Einführung der sogenannten Bagatellver­
fahren mit sich gebracht. Was heißt das? - Das 
heißt. daß Betriebe mit einer elektrischen An­
schlußleistung bis zu 50 Kilowatt lind einer Be­
triebsfläche bis zu 150 m 2 mehr oder weniger aus 
dem bisherigen und normalen Genehmigungsver­
fahren - simpel gesprochen - herausfallen. 

Die Volksanwaltschaft hat in ihrem Bericht ge­
rade diesen neu geschaffenen Verfahrenstyp des 
Bagatellverfahrens massiv kritisiert. Und was pas­
siert im Entwurf zur bevorstehenden Novelle? Es 
wird darin dieses Bagatellverfahren nicht nur 
nicht rückgängig gemacht. sondern im Gegenteil 
massiv erweitert. Es kommt in der Folge laut No­
velle zu einer Vergrößerung der Anschlußlei­
stung von 50 Kilowatt auf 250 Kilowatt, also zu 
einer Verfünffachung, und bei den Größen zu ei­
ner Steigerung von 150 m 2 auf 500 m~. 
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A.ber was ich in diesem Zusammenhang für 
noch viel schlimmer und für noch viel maßgebli­
cher beteiligt an dem Zustand, daß Umweltgeset­
ze nicht vollzogen werden, halte, ist eine Neu­
überlegung des Wirtschaftsministeriums im Be­
reich der Gewerbeordnung, daß Verfahren mas­
siv konzentriert werden sollen. Das heißt, kon­
kret ist geplant, daß bei Betriebsanlagenverfahren 
die Wasserrechtsbehörde mehr oder weniger weg­
fallen soll und auch die baurechtliehe Instanz; es 
soll also der Bürgermeister in 1. Instanz wegfal­
len. Unter dem Stichwort "Verfahrenskonzentra­
tion" soll eine Megabehörde geschaffen werden, 
was bedeutet. daß die Bezirkshauptmannschaft 
als zentrale Stelle tätig werden würde. (Abg. 
A Cl er: Keine Ahnung.') 

Das ist insofern völlig abzulehnen, als es schon 
jetzt - das zeigt dieser Bericht der Volksanwalt­
schaft ganz deutlich - zu großen Verzögerungen 
im Bereich des Vollzuges der Gewerbeordnung 
kommt, die eben dadurch bedingt sind. daß es an 
Personal fehlt, daß es an Know-how fehlt. daß es 
an Wissen fehlt und daß mit den Gesetzen, so wie 
sie hier beschlossen wurden, bisher strukturell 
einfach falsch umgegangen wurde. 

Deshalb meine ich, daß wir uns angesichts eines 
sehr konkreten Falles hier und jetzt den Bericht 
und die Anregungen der Volksanwaltschaft her­
nehmen müßten, so wie es immer wieder in den 
Fachausschüssen gehandhabt wird, wenn es sich 
um einen Einwand oder eine Stellungnahme der 
Bundeswirtschaftskammer, der Arbeiterkammer 
und dergleichen handelt. Dies müßte berücksich­
tigt werden, und wir müßten diese eminent wich­
tigen Berichte und Vorschläge unmittelbar schon 
jetzt in den Fachausschüssen behandeln. 

Dazu bedarf es - würde ich meinen - keiner 
Änderung der Geschäftsordnung, sondern nur ein 
bißchen mehr Eigeninitiative, gerade von seiten 
der Abgeordneten der beiden Großparteien, da­
mit wirklich schon jetzt und unmittelbar die ent­
sprechenden und sehr massiven Kritiken im Be­
reich des Umweltrechts entsprechend eingearbei­
tet werden können. - Danke sehr. I Beifall bei 
den Grünen.) J./...IO 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Volksan­
walt Sehender hat sich zu Wort gemeldet. - Ich 
erteile es ihm. 

J.+ . .J.() 

Volksanwalt Sehender: Sehr geehrte Frau Prä­
sidentin! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Da­
men und Herren! Im 15. Jahr des Bestehens der 
Volksanwaltschaft werden dem Hohen Haus aus­
nahmsweise heuer - das hat Herr Abgeordneter 
Dr. Schranz schon erwähnt - insgesamt gleich 
vier Berichte zur Bearbeitung vorliegen. Die er­
sten beiden davon stehen, Hohes Haus, heute zur 
Diskussion. 

Der Zwölfte Bericht der Volksanwaltschaft 
über das Jahr 1988 wurde wegen der Nationalrats­
wahlen im Jahr 1990 zweimal eingebracht - ein­
mal vor und einmal nach eier Nationalratswahl; 
seither liegt er hier im Hause -, der Dreizehnte 
Bericht über das Jahr 1989 wurde wegen perso­
neller Engpässe in einem Geschäftsbereich der 
Volksanwaltschaft, durch das Ausscheiden einiger 
Mitarbeiter bedingt, leider erst im Februar dieses 
Jahres fertiggestellt und dem Nationalrat zuge­
wiesen. Der Vierzehnte Bericht über das Jahr 
1990 wird Ihnen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, allerdings schon im April vorliegen, 
und der Fünfzehnte Bericht über das Vorjahr, 
also über 1991, wird noch vor der Sommerpause 
im Nationalrat aufliegen. 

Ich ersuche Sie, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, um Nachsicht dafür, daß die Volks­
anwaltschaft im Jahr 1991 erstmals in ihrem 
15jährigen Bestehen der jährlichen Berichts­
pflicht unverschuldet nicht nachkommen konnte. 
Neben dem erwähnten Personalausfall haben ei­
nige weitere Umstände die personelle Situation 
der Volksanwaltschaft in dieser Phase erheblich 
verschärft. 

Der Beschwerdeanfall - das wurde heute 
schon erwähnt - stieg in dieser Phase stark an. 
Waren es 1988 noch 4 439 Beschwerden, sind es 
1989 schon 5 186 gewesen, und im Jahr 1990 wa­
ren es gar 5 675 Beschwerelefälle, die von der 
Volksanwaltschaft zu bearbeiten waren. Das ist 
ein absoluter Spitzenwert, der allerdings im Vor­
jahr nicht mehr erreicht wurde. 

Zur Steigerung beigetragen hat die Tatsache, 
daß die Aufgabenbereiche der Volksanwaltschaft 
durch den Verfassungsgesetzgeber, also elen Na­
tionalrat, seit 1977 mehrfach erweitert wurden. 
Mit der Aufnahme der Volksanwaltschaft als 
VII. Hauptstück in der österreichischen Bundes­
verfassung wurde die Empfehlungsbefugnis der 
Volksanwaltschaft erstmals ausgeweitet. Mit der 
Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1988 erfolgte 
eine weitere, noch viel gravierendere Erweiterung 
dieser Prüfkompetenzen der Volksanwaltschaft 
durch die Einbeziehung der Selbstverwaltungs­
körper und der weisungsfreien Behörden. Das 
heißt, daß wir in Hinkunft nicht nur die Geba­
rung und die Entscheidungen sämtlicher Gemein­
den jener Bundesländer, die sich eier Kontrolle 
durch die Volksanwaltschaft unterworfen haben, 
zu bearbeiten haben, sondern daß wir auch die 
Entscheidungen aller Disziplinarkommissionen 
und etwa auch die Entscheidungen der unabhän­
gigen Verwaltungssenate zu überprüfen haben. 

Gleichzeitig wurde vom Nationalrat auch be­
schlossen, daß die Volksanwaltschaft an der Erle­
digung der an den Nationalrat gerichteten Petitio­
nen und Bürgerinitiativen mitzuwirken hat. 
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In den Tätigkeitsberichten finden Sie auch legi­
stische Anregungen. Darauf wurde dankenswer­
terweise von zwei Abgeordneten bereits hinge­
wiesen. Mit Entschließung des Nationalrates 
wurde die Volksanwaltsehaft zu diesen legisti­
schen Anregungen ermächtigt. Etwa die Hälfte je­
ner Anregungen, die von der Volksanwaltschaft 
bisher an den Nationalrat gerichtet wurden, sind 
bisher verwirklicht worden. 

Das ist eine an sich beachtliche Zahl. die soge­
nannte A-Liste scheint aber trotzdem in Ihren Be­
richten als die kürzeste Liste auf. Das hat den 
Grund. daß in der A-Liste immer nur jene Geset­
zesinitiativen aufscheinen, elie in dem dem Be­
richt unmittelbar vorangegangenen Jahr vom Na­
tionalrat über Anregung der Volksanwaltschaft 
beschlossen worden sind. Die sogenannte B-Liste 
enthält Themen, die noch in Bearbeitung sind. 
und die C-Liste - das ist die sehr lange, sehr um­
fangreiche Liste - beinhaltet die unbearbeiteten 
Vorschläge der Volksanwaltschaft. Diese werden 
aber natürlich von Jahr zu Jahr weitergeschrieben 
und, sofern sie in der Zwischenzeit nicht unaktu­
eH geworden sind, auch dann. wenn sie bereits 
zehn Jahre von der Volksanwaltschaft hier vorge­
bracht werden, immer wieder aufs neue in die 
nächsten Berichte aufgenommen. 

Für allfällige Aufarbeitung dieser C-Listen in 
den Fachausschüssen, wie das etwa von Herrn Dr. 
Frischenschlager. aber auch von der Frau Abge­
ordneten Langthaler vorgeschlagen wurde, wür­
den die Volksanwälte selbstverständlich gerne 
persönlich und mit ihren Experten zur Verfügung 
stehen und würden gerne auch in diesen Aus­
schüssen ihre Anregungen begründen. 

Die Volksanwaltschaft ist auch in das Gesetzes­
begutachtungsverfahren eingebunden. Dadurch 
können die Erfahrungen der Volksanwälte über 
die Probleme und Anliegen der Bürger in das Be­
gutachtungsverfahren eingebracht werden. 

Zu den Aufgaben der Volksanwaltschaft gehört 
weiters die Prüfung der Verwaltung von sieben 
Bundesländern zuzüglich der Gemeinden in die­
sen Bundesländern - es sind das die sieben östli­
chen Bundesländer: die Bundesländer Tirol und 
Vorarlberg haben ja für ihren Verwaltungsbe­
reich, für die Landesverwaltungen und die Ge­
meindeverwaltungen, eigene Landesvolksanwälte 
eingerichtet -, und wir haben an diese sieben 
Landtage, die sich der Kontrolle durch die Volks­
anwaltschaft durch Verfassungsgesetze unterwor­
fen haben, auch regelmäßig Berichte zu verfas­
sen. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben stehen den 
Volksanwälten seit Jahren unverändert im Prüf­
bereich 17 A-Beamte und 4 B-Beamte, wobei 
zwei A-Beamte Halbtagskräfte sind, zur Verfü­
gung. Wir haben bei den Budgetverhandlungen 

gebeten, uns wenigstens eine Aufstockung um ei­
nen A-Posten zu bewilligen. Das ist uns leider aus 
budgetären Gründen nicht genehmigt worden, 
obwohl wir, wie Sie meinen Ausführungen ent­
nehmen konnten, durch neue AufgabensteIlun­
gen in echte personelle Schwierigkeiten geraten. 
Dadurch wird natürlich unsere Prüf tätigkeit in 
gewissem Maße doch negativ beeinflußt. 

Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Volksanwaltschaft wurde in den letzten Jah­
ren verbessert und intensiviert. Neben der we­
sentlich verstärkten Sprechtagstätigkeit - sowohl 
in Wien, besonders aber auch in den Bundeslän­
dern und in den Bezirken - verweise ich auch 
auf den seit etwa einem Jahr erscheinenden 
"Pressedienst" der Volksanwaltschaft und die 
Pressekonferenzen der Volksanwälte. Nach dem 
heute schon zitierten jähen Ende der Fernsehsen­
dung "Ein Fall für den Volksanwalt" wirken die 
Volksanwälte an der Gestaltung der Mehrzahl der 
Fälle in der neuen Sendung "Konflikte" mit. 

Hohes Haus! Die Volksanwaltschaft ist ein Or­
gan des Nationalrates und als solches auf Ihr Ver­
ständnis und Ihre Unterstützung angewiesen. Im 
Verfassungsausschuß und auch in den ersten vier 
Wortmeldungen wurde uns diese Unterstützung 
freundlicherweise wiederum zugesichert. Ich be­
danke mich im Namen meiner Kollegen hiefür 
und bitte Sie weiterhin um Ihre verständnisvolle 
Unterstützung für die Tätigkeit der Volkanwalt­
schaft. (Allgemeiner Beifall.) 1-+ . ./9 

Präsidentin Dr. Heide Sehmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Stippe\. Ich 
erteile es ihm. 

l.J . ./9 
Abgeordneter Dr. Stippel (SPÖ): Frau Präsi­

dentin! Meine Dame, meine Herren Volksanwäl­
tel Herr Volksanwalt Sehender, auch in eier fünf­
ten Wortmeldung soll diese Unterstützung zum 
Ausdruck kommen. 

Es ist von meinen Vorrednern auf die wichtig­
sten Probleme, die die Volksanwaltschaft betref­
fen, bereits hingewiesen worden, auch auf die 
Problematik im Zusammenhang mit der gleich­
zeitigen Vorlage zweier Berichte über weit zu­
rückliegende Zeiträume. Es ist erklärt worden, 
warum, und es ist auch verständlich. Auf der an­
deren Seite ergibt das für uns Abgeordnete auch 
einen kleinen Vorteil: Man hat sozusagen die Ent­
wicklung über einen längeren Zeitraum auf ein­
mal vor sich liegen. 

Wie diese Entwicklung vor sich gegangen ist, 
hat Herr Volksanwalt Sehender in seiner Wort­
meldung bereits zum Ausdruck gebracht. Die 
Entwicklung geht einerseits dahin, daß der Ar­
beitsumfang für die Volksanwälte immer größer 
wird, zeigt aber auf der anderen Seite das immer 
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größer werdende Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger an der Institution Volksanwaltschaft. 

Die Volksanwaltschaft hat sich in Österreich zu 
einem echten Bürgerservice herauskristallisiert. 
nicht nur durch die Tatsache, daß man schriftli­
che Beschwerden einbringen kann, sondern auch 
dadurch, daß sehr viele telefonische Auskünfte 
gegeben werden, daß Sprechtage in den Bundes­
Eindern abgehalten werden. Die Anzahl dieser 
Sprechtage steigt, die Zahl der Personen, die diese 
Sprechtage frequentieren, steigt ebenfalls. Alles 
in allem: ein Bürgerservice. das wir heute nicht 
mehr missen möchten. 

Die österreichische Volksanwaltschaft ist dar­
über hinaus auch international hoch angesehen. 
Sie ist Vorbild flir den Aut11au ähnlicher Institu­
tionen, vor allem in den osteuropäischen Län­
dern; mit Polen wurde begonnen, Kontakte zu an­
deren osteuropäischen Ländern sind gegeben, 
aber sogar Hilfestellungen für Länder in anderen 
Kontinenten, wenn ich an Tansania denke, hat es 
diesbezüglich in der Vergangenheit schon gege­
ben. 

Was die Fernsehsendung "Ein Fall für den 
Volksanwalt" anlangt, möchte ich gar nichts mehr 
hinzufügen. Ich möchte es nur noch einmal er­
wähnen. weil ich zu den ersten gehört habe, die 
von diesem Rednerpult aus die entwürdigende 
Art und Weise des damaligen Moderators gegen 
die übrigen an der Sendung Beteiligten zum Aus­
druck gebracht haben. Ich meine, daß die Nach­
folgesendung, die natürlich ganz anders konzi­
piert ist, eine sehr gute Sendung und durchaus in 
der Lage ist, das, was im vergangenen Jahr abge­
brochen worden ist, sinnvoll und ordentlich fort­
zusetzen. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Auch ich habe mir vorgenommen - ich kann 
mich auf wenige Sätze beschränken, weil es schon 
zweimal gekommen ist -, über die Problematik 
der legislativen Anregungen der Volksanwalt­
schaft etwas zu sagen. Ich unterstreiche all das, 
was meine Vorredner Frischenschlager und Lang­
thaler dazu gesagt haben. Es ist weniger der Fall, 
daß wir Abgeordneten die Anregungen zuwenig 
ernst nehmen würden, sondern es ist ganz einfach 
der Fall. daß wir die Berichte der Volksanwalt­
schaft im Verfassungsausschuß behandeln. Daher 
wissen nur die Mitglieder des Verfassungsaus­
schusses Bescheid, wo legislative Hebel anzuset­
zen wären, und andere Mitglieder des Hohen 
Hauses nur dann darüber informiert werden, 
wenn sie sich zufällig einen Bericht der Volksan­
waltschaft durchlesen oder wenn sie im Gespräch 
mit Mitgliedern des Verfassungsausschusses auf 
mögliche legislative Änderungen hingewiesen 
werden. Sonst wissen die übrigen Kolleginnen 
und Kollegen in diesem Haus ja nichts davon. 

Ich unterstreiche also die Forderung. daß legis­
lative Anregungen jeweils zumindest an die Vor­
sitzenden der Fachausschüsse weitergegeben wer­
den sollen und daß dann die betreffenden Fach­
ausschüsse darüber entscheiden, ob und, wenn ja, 
in welcher Form Änderungen durchgeführt wer­
den können. 

Wie wichtig die Institution Volksanwaltschaft 
ist, geht auch aus vielen Einzelberichten hervor. 
Es handelt sich um rund 5 000 Einzelfälle, und 
wenn man aus diesen 5 000 Einzelfällen manche 
herausgreift. dann wirken sie tatsächlich kurios. 
Zum Beispiel jener Fall. wo der Direktor einer 
berufsbildenden höheren Schule die Ausfertigung 
des Reifeprüfungszeugnisses deswegen verwei­
gert. weil der Betreffende nicht in ordentlicher 
Kleidung erschienen ist. Oder - eine ernste Sa­
che - noch ein Fall, auch aus dem Schulbereich: 
Wenn über die Berechtigung oder Nichtberechti­
gung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Klasse 
eine Entscheidung binnen drei Monaten getrof­
fen werden sollte und diese Frist um fast ein Jahr 
überzogen wurde, wodurch die Eingliederung des 
Schülers in die Klasse nicht mehr möglich war 
und dieser ein Schuljahr verloren hat. so sind das 
Dinge - zum Beispiel aus dem U nterrichtsbe­
reich -. über die man nur den Kopf schütteln 
kann. Und allein anhand dieser beiden Beispiele, 
die mich als Lehrer besonders betreffen, kann 
man aufzeigen, wie wichtig die Institution Volks­
anwaltschaft ist. 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen 
dieses Hauses! Auch ich möchte zum Schluß 
kommend der Frau Volksanwältin und den Her­
ren Volksanwälten für ihre Tätigkeit, aber auch 
für die Unterstützung für uns hier im Hohen 
Hause herzlichst danke schön sagen. Ich bin über­
zeugt, daß die Kooperation auch in Hinkunft eine 
fruchtbare Weiterentwicklung dieser Institution 
gewährleisten wird. (Beifall bei der SPÖ.) f../..56 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord­
neter Ettmayer hat sich als nächster zu Wort ge­
meldet. - Ich erteile es ihm. 

f../..56 
Abgeordneter Dr. Ettmayer (ÖVP): Frau Prä­

sidentin! Verehrte Frau Volksanwältin! Meine 
Herren Volksanwälte! Herr Bundesminister! 
Wenn ich jetzt ebenfalls noch einmal den Volks­
anwälten danke, dann natürlich für die geleistete 
Arbeit, aber doch noch aus einem ganz spezifi­
schen Grund. 

Ich möchte ihnen dafür danken, daß ihnen ei­
nes gelungen ist: Es ist den Volksanwälten gelun­
gen, ein echtes Vertrauensverhältnis zur Bevölke­
rung herzustellen. Ich glaube, wenn man das Miß­
trauen der österreichischen Bevölkerung gegen­
über Institutionen, gegenüber der Politik, gegen­
über der Verwaltung kennt, dann ist das eine ganz 
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besondere Leistung, die man doch erwähnen 
muß. Diese Leistung ist darauf zurückzuführen, 
daß tatsächlich viel gearbeitet wurde. daß in vie­
len Fällen Menschen geholfen wurde. 

Im vorliegenden Bericht 1989 wurden insge­
samt 5 186 Beschwerden an die Volksanwalt­
schaft herangetragen - eine nicht unerhebliche 
Steigerung zum Vorjahr, wo es 4 439 Beschwer­
den gab. Und was, glaube ich, dieses Naheverhält­
nis, dieses Vertrauensverhältnis zu dieser Institu­
tion besonders sichtbar macht, ist die Tatsache, 
daß von all diesen Beschwerden 2 446 bei Sprech­
tagen persönlich an die Frau Volksanwältin, an 
die Herren VolksanwäIte herangetragen wurden. 
In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch die 
Föderalisierung der Institution zu begrüßen; im­
merhin wurden 236 Sprechtage insgesamt durch­
geführt, davon 79 außerhalb von Wien. 

Wenn ich sage, es wurde ein Vertrauensverhält­
nis zwischen der Bevölkerung und der Volksan­
waltschaft hergestellt, so ersieht man das auch an 
der Vielzahl und an der Art der Anliegen, die an 
die Volksanwaltschaft herangetragen werden. 

Wenn sich jemand einen Finger bei einer Tür 
einzwickt und glaubt, der Bund ist dafür verant­
wortlich, geht er zur Volksanwaltschaft. Wenn 
ein Autobus einer öffentlichen Autobuslinie zu 
spät kommt, geht er zur Volksanwaltschaft. Wenn 
jemand dreimal bei der Matura durchfällt und ei­
nen vierten Termin haben will, geht er zur Volks­
anwaltschaft, und wenn jemand glaubt, es stünde 
ihm zu, unter den Auspizien des Herrn Bundes­
präsidenten zu promovieren, und das wird ihm 
von der Universtiät nicht gleich eingeräumt, dann 
geht er zur Volksanwaltschaft. 

Ich glaube, die Volksanwaltschaft ist tatsächlich 
ein Mittler geworden zwischen Verwaltung und 
Bürger, und ich möchte das ganz konkret an hand 
von Einzelfällen, die von der Volksanwaltschaft 
positiv erledigt wurden, darlegen: 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten hat zu hohe Beträge ausgezahlt, und diese 
zu hohen Beträge wurden zu spät zurückgefor­
dert. Die Volksanwaltschaft hat interveniert. und 
die Pensionsversicherung verzichtete zumindest 
teilweise auf eine Zurückzahlung. 

Anderes Beispiel: Die Pensionsversicherung 
hat eine begünstigte Anrechnung von Versiche­
rungszeiten abgelehnt. Die Volksanwaltschaft in­
tervenierte, und der Fehler bei der Pensionsbe­
rechnung wurde behoben. 

Weiteres Beispiel: Bei der Verlegung eines 
Fernmeldekabels - und das ist ein Beispiel, das 
immer wieder vorkommt - wurde ein Privat­
grundstück widerrechtlich in Anspruch genom­
men. Es wurde Beschwerde bei der Post- und Te-

legraphendirektion erhoben, und der Beschwerde 
wurde Rechnung getragen. 

Oder, was überhaupt selten vorkommt: Einmal 
hat die Post trotz einer erloschenen Bewilligung 
einer Rundfunk- und Fernsehgebühr weiterhin 
Gebühren eingehoben. Man hat sich dafür ent­
schuldigt und die eingehobenen Gebühren zu­
rückgezahlt. 

Anderes Beispiel: Bei der Verlegung einer öf­
fentlichen Wasserleitung und eines Kanals ist ein 
Schaden entstanden. und auch dieser Schaden 
wurde behoben. 

Ich glaube, ich könnte diese Liste beliebig fort­
setzen. Ich wollte nur einige Beispiele bringen, 
die zeigen, in welchem Ausmaß die Volksanwalt­
schaft in Einzelfällen hilft und damit meines Er­
achtens einen zutiefst politischen Auftrag erfüllt, 
wenn wir davon ausgehen, daß eben Politik heute 
die Erfüllung menschlicher Wünsche, die Hilfe­
stellung bei Schicksalsschlägen bedeutet. 

Über diese konkreten Einzelaktionen hinaus 
muß man auch einmal sagen, daß schon alleine 
der Bestand der Volksanwaltschaft, die Existenz 
der Volksanwaltschaft präventive Wirkung hat 
und sicherlich auch dazu beiträgt, daß da und 
dort Bürger von der Verwaltung besser behandelt 
werden. 

Neben diesen Hilfestellungen in Einzelfällen 
hat die Volksanwaltschaft auch ganz grundsätzli­
che Schritte zur Vermenschlichung und zur Mo­
dernisierung der Verwaltung gesetzt. Wenn ich 
sage "Modernisierung", dann nicht sosehr im 
technischen Bereich, sondern eben im Umgang 
der Behörde mit dem Bürger und in der Ausge­
staltung moderner Gesetze. 

Weil wir heute festgestellt haben, daß es viele 
unerledigte Anregungen gibt, muß man auch sa­
gen: Die Volksanwaltschaft hat immer wieder 
veranlaßt, daß eben über den Einzelfall hinaus 
Gesetze neu formuliert, novelliert werden, um 
eben generelle Hilfeleistungen zu ermöglichen. 
Ich möchte auch diesbezüglich einige Beispiele 
bringen. 

Durch Straßenbauarbeiten etwa ist es immer 
wieder vorgekommen, daß der Grundwasserspie­
gel beeinträchtigt wurde, daß Brunnen beschädigt 
wurden. Es kam zu einer Novelle des Bundesstra­
ßengesetzes mit der Verpflichtung, daß bei künf­
tigen Beschädigungen von der zuständigen Be­
hörde eine Ersatzwasserversorgung errichtet wer­
den muß. 

Anderes Beispiel: immer wiederkehrende Kri­
tik an der Exekutive. Es hat Kritik gegeben, daß 
Sicherheitswacheorgane unerlaubt in Wohnun­
gen eingedrungen sind, daß Übergriffe keine 
Konsequenzen gehabt haben, daß es einen wider-
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rechtlichen Freiheitsentzug da und dort gegeben 
hätte. Und nunmehr - das möchte ich schon 
auch sagen - stellt die Volksanwaltschaft fest -
und ich zitiere jetzt -, "daß ein Einsetzen eines 
positiven Umdenkprozesses erkennbar ist". 
Wenn in eier Vergangenheit gerade auch bei der 
Diskussion eies Berichtes eier Volksanwaltschaft 
immer wieder die Vorgangsweise der Exekutive 
kritisiert wurde, dann muß man auch sagen, daß 
es doch ganz entscheidend ist. daß es jetzt zu ei­
nem Umdenken gekommen ist beziehungsweise 
daß ein Umdenken zumindest in wesentlichen 
Bereichen konstatiert wird. Es ist richtig, daß 
auch im vorliegenden Bericht noch entsprechen­
de Mängel aufgezeigt werden, etwa vorsätzliche 
Mißhandlung eines Festgenommenen oder 
rechtswidriges Vorgehen einer Dienstbehörde, 
aber es muß gleichzeitig gesagt werden: Das sind 
Einzelfälle, und seitens der Exekutive ist man 
jetzt selbst bestrebt. diese Mängel entsprechend 
zu beheben. (Der Prä si den t übemim.mc den 
Vorsitz.) 

Ich könnte also über die Darstellung, wo in 
Einzelfällen Hilfe geleistet wurde, jetzt durchaus 
noch einen längeren Katalog vorbringen, wie vie­
le Gesetze hier vom Nationalrat aufgrund der An­
regungen der Volksanwaltschaft verabschiedet 
wurden. Ich möchte mich kurz fassen und nur 
mehr einige offene Fragen darlegen; einige offene 
Fragen, die durchaus auch damit im Zusammen­
hang stehen. 

Im Dreizehnten Bericht der Volksanwaltschaft 
gibt es insgesamt 108 Anregungen, die auf eine 
NovelIierung oder auf eine Neufassung von Ge­
setzen abzielen. Was ist hier das grundsätzliche 
Problem? Heute sagen wir natürlich alle: JawohL 
diese Anregungen der Volksanwaltschaft sollen 
aufgegriffen werden. Bei anderer Gelegenheit be­
klagen wir die Gesetzesflut, beklagen wir, daß wir 
seit 1945 110 000 Seiten an Bundesgesetzen ver­
abschiedet haben und daß diese Seitenzahl jähr­
lich um 4 500 Seiten wächst. 

Also ich glaube, das ist schon eine ganz grund­
sätzliche Problematik: daß man auf der einen Sei­
te wohl zu Recht die Gesetzesflut beklagt und daß 
auf der anderen Seite der moderne Leistungsstaat, 
von dem der Bürger immer mehr Leistungen ha­
ben will, diese Leistungen natürlich nur aufgrund 
von Gesetzen oder Verordnungen erbringen 
kann. Das heißt also. wir sollen all diese Anregun­
gen der Volksanwaltschaft jetzt einmal gründlich 
prüfen und dann eine klare Entscheidung treffen, 
welche Anregungen wir aufgreifen und welche 
nicht. Denn es ist sicherlich nicht sinnvoll, man­
che Anregungen über weitere Jahrzehnte mitzu­
schleppen. 

Ich schlage daher vor, daß wir in nächster Zeit 
eine parlamentarische Enquete durchführen, in 
der a11 diese Fragen geprüft werden sollen. Diese 

parlamentarische Enquete soll durchaus. wie heu­
te schon gesagt wurde. im Einvernehmen und un­
ter Einbindung der zuständigen Fachausschüsse 
stattfinden. Denn es sind schon einige sehr, sehr 
wesentliche Fragen, die seit Jahren immer wieder 
aufgezeigt werden. heute noch offen. Ich möchte 
sie nur ganz kurz anreißen. 

Etwa die Fragen der Liegenschaftsteilungen. 
Das heißt also. es kann heute noch vorkommen. 
daß eine Straße gebaut wird oder daß Wasserbau­
ten durchgeführt werden und daß ein Eigentümer 
plötzlich erfährt, daß ein Teil seines Grundstük­
kes abgetrennt wurde für dieses Bauvorhaben. 
ohne daß er davon etwas gewußt hätte. Also ich 
glaube. das entspricht nicht dem Standard eines 
modernen Rechtsstaates und sollte geregelt wer­
den. 

Oder eine weitere Frage im Zusammenhang 
mit der Bundesstraßenverwaltung: die Frage der 
Entschädigung. Heute gibt es volle Entschädigun­
gen, wenn der einzige Wohnsitz weggenommen 
wird, aber nicht etwa im Zusammenhang mit der 
Enteignung eines Betriebes oder einer Landwirt­
schaft. Also ich glaube. diese Frage sollte geklärt 
werden. - Erster Punkt für eine Enquete. 

Zweiter Punkt für eine Enquete: Seit Jahren 
lesen wir in den Berichten der Volksanwaltschaft, 
daß es bei Gerichten und bei Verwaltungsstellen 
zu unzulässigen Verfahrensverzögerungen 
kommt. Einige Beispiele aus dem vorliegenden 
Bericht: Im Bereich der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland hat 
die Bearbeitung eines Rechtsmittels vier Jahre ge­
dauert. Oder: Verzögerungen im Umweltbereich 
- über Jahre. Oder: Verzögerungen im Justizbe­
reich - die Erstellung eines Gutachtens dauerte 
zwei Jahre. Wörtlich heißt es dann: "Verzögerun­
gen bei der Ausfertigung eines Urteils in der Dau­
er von einem Jahr sind keine Seltenheit." Und ein 
ganz krasser Fall wurde hier aufgezeigt, wo es in 
einem Pflegschaftsverfahren zu einer Verzöge­
rung von 13 Monaten gekommen ist. obwohl 
schon festgestellt wurde, daß ein kleines Kind 
mißhandelt worden ist. 

Ich glaube, daß diese Verzögerungen mit einem 
modernen Rechtsstaat nicht mehr in Einklang zu 
bringen sind und daß sie sehr wohl im Rahmen 
einer parlamentarischen Enquete über die Volks­
anwaltschaft behandelt werden sollten. (Beifall 
bei der ÖVP.) 

Zwei weitere Punkte für die Enquete: Vollzieh­
barkeit von Gesetzen. Es wurde heute schon ein­
mal angeschnitten. Der vorliegende Bericht ent­
hält meines Erachtens einen wirklich gravieren­
den Satz, den wir uns zu Herzen nehmen mllssen. 
Es heißt hier: Rechte werden immer mehr ledig­
lich auf legislativer Seite zuerkannt. Die tatsächli­
che Vollziehung ist nicht mehr gewährleistet. 
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Das heißt, wir beschließen Gesetze, aber weil 
es, etwa im Umweltbereich, zuwenig Beamte gibt, 
werden die Gesetze nicht vollzogen. Oeler weil die 
Gesetze so kompliziert sind, daß sich niemand 
mehr auskennt, ist bei der Anwendung für die 
Beamtenschaft oder für den zuständigen Bearbei­
ter der größte Spielraum möglich. Oder es kann 
die Vollziehbarkeit nicht mehr kontrolliert wer­
den, wie etwa beim § 32 Wasserrechtsgesetz, wo 
es darum geht, daß bestimmte Düngemittel ver­
wendet werden können, bestimmte nicht. und wo 
kein Mensch dann kontrollieren kann, ob das tat­
sächlich so ist oder nicht. Also ich glaube, daß elie 
Nichtvollziehbarkeit von Gesetzen mit einem de­
mokratischen Standard nicht in Einklang ge­
bracht werden kann und daß auch diese Frage 
behandelt werden muß. 

Vierter Punkt: Privatisierung und Rechts­
schutz. Es hat Volksanwalt Dr. Kohlmaier zu 
Recht aufgezeigt. daß im Zusammenhang mit Pri­
vatisierung ein Kontrolldefizit entstehen kann. 
Ich will mich jetzt überhaupt nicht zur Privatisie­
rung äußern, obwohl ich weiß. daß dadurch na­
türlich für den Steuerzahler Einsparungen mög­
lich sind, daß insgesamt mehr Effizienz erzielt 
werden kann, aber andererseits glaube ich, daß 
dort, wo Private Monopole übernehmen, einer­
seits der Markt nicht funktioniert und anderer­
seits auch der Rechtsschutz nicht gewährleistet 
ist. Ich glaube. auch diese Frage sollte behandelt 
werden. 

Ich möchte jetzt nicht weiter auf dieses Thema 
eingehen, sondern nur folgendes sagen: Dort, wo 
bei Privatisierungen weiterhin der Rechnungshof 
zuständig sein wird, muß aus Gründen des 
Rechtsschutzes auch die Volksanwaltschaft zu­
ständig sein. 

Wir hätten also damit vier Punkte für eine par­
lamentarische Enquete, die demnächst stattfinden 
soll, nämlich die Verwirklichung der Anregungen 
der Volksanwaltschaft, die ganze Frage der Ver­
fahrensverzögerungen, die Frage der Vollziehbar­
keit der Gesetze und den Rechtsschutz bei Priva­
tisierungen. 

Nach 15 Jahren Volksanwaltschaft wäre es 
wirklich an der Zeit, daß wir Bilanz ziehen und 
für die Tätigkeit der Volksanwaltschaft neue 
Aspekte eröffnen. Die Volksanwaltschaft hat 
wertvolle Arbeit geleistet, und ich meine, es liegt 
an uns, diese Arbeit umzusetzen. I Beifall bei der 
ÖVP.) 15.11 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord­
neter Scheibner. Redezeit: 15 Minuten. 

15.1I 

Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Herr Präsi­
dent! Meine Damen und Herren Volksanwälte! 
Meine Damen und Herren! Der vorliegende Be-

richt - es wurde das schon einige Male angespro­
chen - hat zumindest von seinem Inhalt her fast 
schon antiquarischen Wert. Es ist wirklich 
schwierig, über Dinge zu diskutieren, die zum 
Teil schon über vier Jahre zurückliegen. Es ist das 
so wie bei einer Zeitung, die ein, zwei Wochen alt 
ist: Es ist zwar noch interessant, darin zu lesen, 
aber es ist halt problematisch, daraus Erkenntnis­
se für die Gegenwart oder sogar für elie Zukunft 
herauszuarbeiten. 

Die Volksanwaltschaft ist zweifelsohne eine un­
verzichtbare Einrichtung zur Wahrung der Bür­
gerinteressen, und sie wird ja auch in immer stär­
kerem Maß in Anspruch genommen. Es gab im 
Berichtsjahr 1989 über 5 000 Beschwerden und 
fast 10 000 Anfragen. 

Es kommt der Volksanwaltschaft aber leider -
das wurde auch immer wieder kritisiert - nicht 
immer die nötige Beachtung zu, vor allem - das 
muß man auch ganz deutlich sagen - was die 
betroffenen Dienststellen, die Behörden, die Äm­
ter anlangt. 

Die Volksanwaltschaft - das wissen wir 
kann ja nur Empfehlungen aussprechen, und lei­
der ist es dann oft der Fall, daß sich betroffene 
Ämter und Behörden nicht sehr viel um diese 
Empfehlungen kümmern. Es wäre eigentlich 
auch Aufgabe des Nationalrates, der Volksanwalt­
schaft den Rücken zu stärken, auch für eine stär­
kere Publizität zu sorgen und so Empfehlungen 
der Volksanwaltschaft stärkeren Rückhalt zu ge­
ben. 

Ein weiteres Problem, das auch immer wieder 
angesprochen wird, ist, daß in der Verwaltung die 
Tendenz zu erkennen ist, Verwaltungsaufgaben 
an quasi-private Institutionen, an Fonds abzutre­
ten, die dann von der Kontrolle der Volksanwalt­
schaft ausgenommen sind, aber noch immer zu­
mindest in indirektem Zusammenhang, in indi­
rektem Weisungszusammenhang mit den Verwal­
tungsbehörden stehen. Auch dieses Problem soll­
te man einmal thematisieren. 

Wie gesagt: Für eine echte Aufarbeitung der 
Probleme innerhalb der Verwaltung ist es not­
wendig, daß wir über aktuelle Berichte verfügen, 
und ich hoffe, daß das in Zukunft wirklich der 
Fall sein wird. 

Die Volksanwaltschaft selbst muß sich meiner 
Ansicht nach auch immer wieder in Selbstkon­
trolle üben, ob sie diese Anwaltsfunktion für die 
Bevölkerung auch optimal ausübt. Dazu ist unbe­
dingte Bürgernähe notwendig. 

Sie wissen, es gibt die Sprechtage, die sicherlich 
eine positive Einrichtung sind, aber es ist wahr­
scheinlich auch notwendig, daß sie über die Me-
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dien, vor allem über den ORF, an die Bevölke­
rung herantritt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich schon 
noch einmal kurz auf diese .. Löwingerbüh­
ne"-ähnlichen Zustände rund um die Sendung 
"Ein Fall für den Volksanwalt" eingehen. Mein 
Kollege Frischenschlager hat gemeint, der Natio­
nalrat habe den Volksanwälten in dieser Diskus­
sion vielleicht etwas zu wenig den Rücken ge­
stärkt. Ich möchte aber doch nicht verschweigen 
und sagen, daß es doch ein gewisses Unbehagen 
über das Verhalten des Volksanwaltes Kohlmaier 
in dieser Diskussion gegeben hat. Viele Menschen 
hatten das Gefühl, daß da - Kollege Voggenhu­
ber hat das hier einmal in einem Zwischenruf so 
gesagt - in Form von .. Kasperl und Krokodil" 
persönliche Konflikte ausgetragen wurden, was in 
die Wohnzimmer der Zuseher übertragen wurde. 
Wertvolle Sendezeit wurde für diverse Erklärun­
gen aufgewendet. "Höhepunkt" war dann wohl 
die Veröffentlichung von Leserumfragen, ein 
Stimmungsbarometer in Zeitungen. wobei abge­
wogen wurde: Wer liegt denn jetzt besser in der 
Gunst der Zuschauer: Herr Strobl oder Herr 
Kohlmaier? (Abg. Dr. Ne iss e r: Das können Sie 
aber nicht dem Dr. Kohlmaier \'orwerfen! Das ist 
die falsche Adresse.') Selbstverständlich nicht, das 
ist ganz klar: das habe ich auch nicht getan. 

Meine Damen und Herren! Ich bin der Mei­
nung, daß es dabei nicht um die Interessen eines 
Volksanwaltes oder eines Redakteurs geht. auch 
nicht um die Interessen einiger Medien, sondern 
einzig und allein um eine optimale Vertretung 
der Interessen von Bürgern, aber das ist meiner 
Ansicht nach bei dieser Diskussion etwas auf der 
Strecke geblieben. 

Die Volksanwälte sollen sich selbstverständlich 
fern von jeder Parteipolitik halten, und in diesem 
Punkte war aber, glaube ich, der Konflikt zwi­
schen dem Volksanwalt Kohlmaier und der ÖVP 
auch nicht ganz nutzbringend. Ich habe .. zwar Ver­
ständnis für Kohlmaiers Kritik an der OVP, denn 
wäre ich davon betroffen gewesen, würde ich 
auch austreten aus Ihrer Partei, das ist ganz klar. 
Aber gerade im Interesse dieser wichtigen Institu­
tion wäre es doch besser, diese Probleme intern 
zu regeln. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. 
Ne iss e r: Wir .. viirden Sie auch gar nicht neh­
men, Herr Kollege.' Dal1lic das klar ist.') Dazu wird 
es bestimmt nicht kommen, Herr Kollege! 

Im Bericht wird eine Fülle von Beschwerdebei­
spielen angeführt. Da gibt es zum Teil ganz gro­
teske Fälle, wie etwa einen Unfall aufgrund einer 
defekten Toilettentür im Autobahnbereich. Ich 
möchte aber gar nicht darauf eingehen. sondern 
einen anderen speziellen Fall herausgreifen, und 
zwar geht es dabei um Schadenersatzforderungen 
gegen Grundwehrdiener nach dem Organhaft­
pflichtgesetz. 

Es ist leider üblich - das hat die Volksanwalt­
schaft meiner Ansicht nach zu Recht bemängelt 
-, daß Grundwehrdiener selbst für Schäden, die 
sie leicht fahrlässig, und zwar in Ausübung ihrer 
Dienstpflicht, verursacht haben, Schadenersatz 
leisten müssen. 

Sogar das Bundesministerium für Landesvertei­
cligung hat in einigen Fällen ersucht. von einer 
solchen Regreßforderung Abstand zu nehmen -
das Bunclesministerium für Finanzen hat sich 
aber an diese Empfehlung leider nie gehalten. 

Das Organhaftpflichtgesetz sieht ja in Fällen 
leichter Fahrlässigkeit die Möglichkeit zum gänz­
lichen Verzicht auf Schadenersatzforderung vor. 
und von dieser Möglichkeit wurde zum Beispiel 
beim Bundesbusdienst auch in mehreren Fällen 
Gebrauch gemacht. 

Der Grundwehrdiener stellt ja eigentlich einen 
Sonderfall dar: Er ist zwar als Organ des Bundes 
zu werten, hat aber diese Funktion nur kraft ge­
setzlicher Verpflichtung, und zwar nur für relativ 
kurze Zeit. Er erhält ja kein Gehalt, sondern nur 
ein sehr geringes Taggeld. 

Meiner Ansicht nach ist wirklich nicht einzuse­
hen, daß ein junger Mensch wegen einer kleinen 
Unachtsamkeit, die möglicherweise dadurch be­
dingt ist. daß er keine entsprechende Ausbildung 
genossen hat, wegen einer derart leichten Fahrläs­
sigkeit für einen Schaden aufkommen muß, was 
ihm aufgrund seines eher geringen Vermögens 
nur sehr. sehr schwer möglich ist. 

Deshalb haben wir von der freiheitlichen Frak­
tion einen Entschließungsantrag eingebracht, den 
ich jetzt zur Verlesung bringen möchte: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Scheibner, Mag. Barmüller, 
Vte ApfeLbeck und Genossen betreffend Schaden­
ersatzpflicht 'VOll Grundwehrdief1ern 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die ge­
eigneten Veranlassungen zu treffen, damit in Hin­
kunft jene GrUluüvehrdiener, die in Ausübung ih­
rer DienstpfLicht Leicht fahrlässig Schäden verursa­
chen, nicht nach dem Organhaftpflichtgesclz zu 
Schadenersatzleiswngen herangezogen werden. 

Meine Damen und Herren! Mir ist ganz klar, 
daß der Nationalrat der Verwaltung keine Wei­
sungen erteilen kann. Ein Verzicht auf Schaden­
ersatzleistung liegt selbstverständlich im Ermes­
sen des Ministeriums, aber ich meine, wir haben 
die Pflicht, dazu unsere Meinung zu äußern. und 
wir haben auch dieser Empfehlung der Volksan­
waltschaft den nötigen Nachdruck zu verleihen 
und das Ministerium aufzufordern, in Fällen 
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leichter Fahrlässigkeit von der Schadenersatzfor­
denmg abzugehen. 

Meine Damen und Herren! Ich ersuche Sie -
auch wenn dieser Antrag von einer Oppositions­
partei kommt -, im Sinne der Grundwehrdiener, 
die großteils Lehrlinge, Studenten oder Schüler 
sind, diesem Antrag zuzustimmen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 15.},{} 

Präsident: Der soeben eingebrachte Entschlie­
ßungsantrag der Abgeordneten Scheibner, Mag. 
Barmüller. Ute Apfelbeck und Genossen ist genü­
gend unterstützt und steht daher mit in Vet'hand­
Jung. 

Nächster auf der Rednerliste ist Herr Abgeord­
neter Voggenhuber. Er hat das Wort. - Redezeit: 
15 Minuten. 

15.~1 

Abgeordneter Voggenhuber (Grüne): Meine 
Damen und Herren Abgeordneten! Herr Präsi­
dent! Es ist meines Erachtens heute zuwenig dar­
auf verwiesen worden, daß die Volksanwaltschaft, 
deren Berichte wir heute verspätet und in lichten 
Reihen diskutieren, ein Kontrollinstrument des 
Nationalrates ist, daß wir also ihre Tätigkeit unter 
einer gemeinsamen Verantwortung zu diskutie­
ren haben, und daß es nicht nur darum geht, hier 
Wünsche anzumelden, die Volksanwaltschaft zu 
belobigen - was ich gerne auch tun kann - , 
sondern daß es um die Tauglichkeit und um die 
Erfahrungen dieses parlamentarischen Instru­
mentes geht. 

In Ergänzung zu den Aussagen des Herrn 
Klubobmannes Dr. Neisser: Es hat das Parlament 
- außer der Funktion, "Papier zu produzieren" 
- laut Verfassung einen Auftrag wahrzunehmen, 
nämlich Kontrolle auszuüben. 

Ich meine, daß die etwas undurchsichtige, ver­
schwommene, unkonturierte Rolle, das Profil und 
das Image der Volksanwaltschaft auch ein wenig 
darüber aussagen, daß es auch mit dieser Kon­
trolltätigkeit des Parlaments nicht allzuweit her 
ist. Ich würde so sagen: Was die Kontrolle betrifft, 
ist zwar der Wille stark. aber das Fleisch schwach. 
Und ich meine, daß man das für viele Bereiche 
der Zusammenarbeit Parlament - Volksanwalt­
schaft nachweisen kann. 

Laut Bundesverfassung gibt es, wenn ich das 
richtig interpretiere. drei Aufgaben der Volksan­
waltschaft, und ich denke, daß diese in sehr unter­
schiedlichem Maße wahrgenommen werden. Ihre 
erste Aufgabe ist es - kurz gefaßt -, Instanz zu 
sein für Einzelbeschwerden seitens der Bürger. 
Ich glaube, diese Aufgabe, dem einzelnen Bürger 
im Lande zu helfen - gegen eine übermächtige 
Verwaltung, auch dort, wo Fristen versäumt, wo 
Rechtsmittel nicht mehr möglich sind, wo Rechts­
mittel überhaupt nicht möglich sind - , erfüllt 

eben die Volksanwaltschaft sehr gut. soweit man 
das eben nachprüfen kann. 

Was Einzelbeschwerden anlangt, sind aber zwei 
Bemerkungen zu machen. 

Erstens: Es müßte doch möglich sein. Einzel­
beschwerden auch nach generellen Tendenzen 
auszuwerten. Ich würde mir wünschen, daß die 
aufgrund von Einzelbeschwerden tendenziell 
sichtbar werdenden gesellschaftlichen Bedürfnis­
se stärker dargestellt beziehungsweise herausgear­
beitet werden. Ich glaube nämlich, daß die stark 
steigende Zahl der Beschwerden - jetzt wende 
ich mich an den Nationalrat - auch Ausdruck 
einer Ignoranz des Gesetzgebers vor bestimmten 
gesellschaftlichen Bedürfnissen ist. (Beifall der 
Abg. Chrisline Heindl.) 

In immer mehr und mehr Bereichen der Ge­
sellschaft entstehen Wünsche, die von den ober­
sten Organen - das ist auch beim Nationalrat der 
Fall - viele Jahre hindurch einfach nicht mehr 
wahrgenommen werden. 

So zum Beispiel gibt es zahlreiche EinzeIbe­
schwerden, was den Bereich Umwelt anlangt. 
Man kann da natürlich jede Beschwerde für sich 
behandeln, auf ihre Berechtigung oder Nichtbe­
rechtigung hin untersuchen. aber man sollte -
sowohl seitens des Nationalrates, als auch im Be­
richt der Volksanwaltschaft - den Versuch ma­
chen, bestimmte breite gesellschaftliche Bedürf­
nisse und Tendenzen zu erkennen. 

Beschwerden in bezug auf die Umwelt bezie­
hen sich doch immer wieder auf ganz bestimmte 
Grundanliegen: ParteiensteIlung zu haben, die 
das Gesetz nicht einräumt, wo sich die Bürger 
aber längst betroffen fühlen, wo sie sich immer 
wieder, etwa im Baurecht, aber auch im Gewerbe­
recht und im Wasserrecht, daran stoßen. daß ih­
nen das Gesetz keine ParteiensteIlung, keine 
Wahrnehmung ihrer Interessen zugesteht, ob­
wohl sie sich betroffen fühlen. Das ist ein ganz 
wesentliches gesellschaftliches Bedürfnis, das im­
mer übersehen wird. 

In bezug auf den Umweltschutzbereich bricht 
immer wieder der Wunsch nach Bedarfsprüfun­
gen vor einer Beschlußfassung für neue Projekte 
durch Kommunen oder Hoheitsverwaltungen 
durch. Im Energiebereich, im Kraftwerksbereich, 
im Bereich Straße, bei Standortbereichen, bei der 
Flächenwidmung, in der Gewerbeansiedlung, bei 
Hochhausbauten et cetera: Bei all diesen Berei­
chen gibt es den berechtigten Wunsch der Bevöl­
kerung, vor solchen Verfahren Bedarfsprüfungen 
durchzuführen. Auch das ist ein Punkt, wo immer 
wieder hoheitliche Planung, politische Planung, 
kommunale Planung mit den Bedürfnissen der 
Bevölkerung kollidiert. Der Gesetzgeber, aber 
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auch die Volksanwaltschaft nehmen solche Be­
dürfnisse nicht entsprechend wahr. 

Ich würde mir also wünschen. daß auch in den 
Berichten der Volksanwaltschaft diesem Bereich 
wesentlich mehr Raum gewidmet wird. Informa­
tionsbedürfnisse der Bevölkerung sind ebenfalls 
etwas, dem mit großer Ignoranz begegnet wird. 

Die Bürger stellen heute an die Behörden, an 
die Verwaltung einen wesentlich höheren An­
spruch in bezug auf Transparenz und Informa­
tionsrechten, als ihnen unsere Rechtsprechung 
das zugestehen möchte. 

Bei durchaus positiver Beurteilung dieser er­
sten Aufgabe seien also auch diese Wünsche an 
das Parlament und an die Volksanwaltschaft an­
gemeldet. 

Ich überspringe jetzt einen Bereich; der dritte 
Bereich wäre der der Mitwirkung bei den Petitio­
nen. Ich habe mich erkundigt, und ich meine, 
auch diesbezüglich ist der Volksanwaltschaft all­
gemein ein Lob auszustellen. Ich glaube, die Mit­
wirkung ist sehr intensiv, wenn auch hauptsäch­
lich auf schriftlichem Weg. Ich könnte mir vor­
stellen, daß man in den Petitionsausschüssen 
selbst stärker von Ihrer Seite her teilnimmt. 

Zum zweiten Bereich - auch in Kurzfassung 
-: selbständige Prüfung von vermuteten Miß­
ständen in der Verwaltung. Ich glaube - ich habe 
das schon in einer Sitzung des Verfassungsaus­
schusses angemerkt -, das ist jener Bereich, wo 
von der Volksanwaltschaft noch viel zu wünschen 
ist, wo von ihr aus noch viel für die Erfüllung 
dieses verfassungsrechtlichen Auftrages zu tun 
ist. 

Ich glaube, daß man hier auch ein bißehen at­
mosphärisch diskutieren muß: Der Einzelfall le­
gitimiert die Volksanwaltschaft quasi, in einen 
Mißstand einzusteigen; politischer Widerstand 
oder politische Brisanz ist da im allgemeinen 
nicht zu erwarten. 

Wenn die Volksanwaltschaft aber bei vermute­
ten Mißständen, wie es in der Verfassung heißt, 
selbständig die Prüfung aufnimmt. dann, glaube 
ich, kollidiert sie stärker mit der nicht gerade 
großartig entwickelten Kontrollbereitschaft in der 
Verwaltung. 

Insofern bedaure ich es außerordentlich - wir 
Abgeordneten sind ja auch Beschwerdeinstanz, 
und insofern kann man, glaube ich, Erfahrungs­
vergleiche machen -, daß es die Volksanwalt­
schaft in ganz wesentlichen gesellschaftlichen Be­
reichen und auch Mißständen unterlassen hat. 
eine solche selbständige Prüfung vorzunehmen. 

Ich führe in diesem Zusammenhang nur ein 
paar Beispiele an. Wir haben hier im Nationalrat 

in den letzten Monaten im Bereich des Strafvoll­
zuges, vor allem bei der U-Haft, von indiskuta­
blen Fehlentwicklungen erfahren, denen sich alle 
Fraktionen gestellt haben, auch der Justizminister 
mit seiner Reform. - Aus der Volksanwaltschaft 
haben wir zu diesem ganzen Bereich eigentlich 
keinerlei Beschwerden gehört, obwohl aller An­
laß bestand. Mißstände zu vermuten. 

Daß wir in der Flüchtlingsfrage - die in unse­
rer Gesellschaft ein Zusammentreffen von Äng­
sten, aber auch von auf mieseste Art geschürten 
Instinkten, Vorbehalten und dem Schicksal ein­
zelner, Schwächster der Gesellschaft gezeigt hat 
- von der Volksanwaltschaft keine Anwaltschaft 
für die Flüchtlinge feststellen konnten, bedaure 
ich ganz besonders, umso mehr, als es da ja ganz 
gravierende Mißstände bei der Vollziehung von 
Gesetzen gab. 

Parteibuch in der öffentlichen Verwaltung: ein 
Mißstand, der dieses Land seit vielen Jahrzehnten 
quält, der Zehntausende Menschen quält, ein 
Mißstand. eier nicht behoben wird, der Karrieren 
knickt, berufliche Laufbahnen beeinträchtigt, ja 
von der Wiege bis zur Bahre, von den Wohnun­
gen bis zum Beruflichen auftritt. Auch da habe 
ich nichts gehört und keine wesentliche Tätigkeit 
der Volksanwälte feststellen können. 

Zum Thema Wahrung der Persönlichkeitsrech­
te in den Medien. 

Daß man sich nach einer Berichterstattung 
über das "Schweinchen" in der "Krone" beispiels­
weise als Volksanwalt nicht bemüßigt fühlt. die 
Frage der Persönlichkeitsrechte in den Medien 
aufzugreifen, verstehe ich nicht. Wenn ich Sie 
falsch beurteile in dieser Frage, bitte korrigieren 
Sie mich. Ich habe es als großes Defizit verstan­
den. 

Meine Damen und Herren! Eine vierte Aufga­
be, über die wir schon die ganze Zeit reden, steht 
nicht in der Verfassung. Es ist die Frage der legi­
stischen Anregungen beziehungsweise sogar 
Empfehlungen. das heißt also die unmittelbare 
Anregung an den Nationalrat, Gesetze zu ändern, 
gesellschaftliche Bedürfnisse wahrzunehmen, ei­
nen Regelungsbedarf zu erkennen, allgemeine 
Fehlentwicklungen wahrzunehmen und auf elen 
Gesetzgeber einzuwirken, darauf zu reagieren. 
Die derzeitige Praxis der Volksanwaltschaft be­
ruht, wie ich jetzt gerade erfahren habe, lediglich 
auf einem Entschließungsantrag des Nationalra­
tes, der übrigens auch ganz lustig ist und ein Licht 
auf elie Demokratieentwicklung in Österreich 
wirft. 

Der Nationalrat hat in diesem Entschließungs­
antrag nicht etwa seine Volksanwaltschaft aufge­
fordert, ihm Empfehlungen zu machen, sondern 
- und das dürfte in Europa wohl einzigartig sein 
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und stellt die Unterwerfung dieses Nationalrates 
der Regierung dar - der Nationalrat hat sein ei­
genes Instrument über die Regierung aufgefor­
dert, er hat nämlich einen Entschließungsantrag 
beschlossen. in dem er die Regierung ersucht. die 
Volksanwaltschaft zu ersuchen. dem Nationalrat 
Gesetzesanregungen zu geben. 

Also wer hier von parlamentarischer Demokra­
tie in Österreich spricht und von Gewaltentren­
nung, wie das heute vormittag so emphatisch ge­
schehen ist, der soll sich diese Dokumente politi­
scher Kultur einmal anschauen. mit denen dieser 
Nationalrat zeigt. daß er nicht einmal mehr im­
stande ist, mit seinem eigenen Organ direkt zu 
verkehren, sondern dazu die völlig unzuständige 
Bundesregierung einschaltet. Aber das war nicht 
das wichtigste. 

Meine Damen und Herren! Das Anregungs­
recht an den Nationalrat, das heute schon disku­
tiert wurde und das ich als die vierte und sehr 
notwendige Aufgabe der Volksanwaltschaft be­
zeichnen würde, um gesellschaftliche Bedürfnisse 
hier verstärkt einzubringen, um die Ignoranz der 
Wünsche des Bürgers hier zu beseitigen, ist ge­
setzlich nicht geregelt, und daher kommt es auch 
zu dem Mißstand, daß zahllose Anregungen hier 
im Hause unbehandelt bleiben, unerledigt blei­
ben, ja ich würde sogar sagen: unbemerkt bleiben 
und in Listen über die Jahre immer wieder ange­
führt werden. 

Ich möchte also heute vorschlagen, daß man 
dieses Anregungsrecht der Volksanwaltschaft als 
vierte Aufgabe in die Verfassung aufnimmt. Dann 
kann man auch regeln. wie die einzelnen Fach­
ausschüsse. der Verfassungsausschuß und das Ple­
num des Nationalrates damit umgehen. 

Meine Damen und Herren! Ich würde aber ei­
nen Schritt weiter gehen. Ich halte angesichts des 
Gesagten einen Ausbau der Volksanwaltschaft in 
Österreich für dringend geboten. Ich glaube. daß 
sich viele Befürchtungen verschiedener Fraktio­
nen, vor allem der Regierungsfraktionen. hin­
sichtlich einer allzu mächtigen oder gar partei po­
litisch bestimmten Volksanwaltschaft in keiner 
Weise erfüllt haben und daß wir heute über eine 
Ausbau der Volksanwaltschaft reden könnten. Ich 
würde das in der Weise vorschlagen, daß man der 
Volksanwaltschaft ein ganz formelles Initiativ­
recht im Nationalrat einräumt (Beifall bei den 
Grünen), es also der Volksanwaltschaft ermög­
licht. Initiativanträge im Nationalrat zu stellen. 
und der Volksanwaltschaft zumindest ein allge­
meines Rederecht, wie es die Mitglieder der Bun­
desregierung ja auch haben. ebenfalls im Natio­
nah·at einräumt. 

Meine Damen und Herren! Wenn der National­
rat bei seiner Kontrolltätigkeit und in seinen De­
batten die betroffenen Regierungsmitglieder je-

derzeit anhört. die durch das unbeschränkte Re­
derecht sogar mehr Rechte als der einzelne 
Abgeordnete haben, dann sollte doch das Rede­
recht des eigenen Kontrollinstrumentes nicht ge­
ringer sein. 

Ich glaube, damit könnten vielleicht eInIge 
neue Impulse in die so notwendige Aufwertung 
der Volksanwaltschaft eingebracht werden. und 
ich hoffe, daß der Verfassungsausschuß beim 
nächsten Bericht. den wir ja in Kürze vorgelegt 
bekommen, in eine konkrete Debatte über die 
Aufwertung der Volksanwaltschaft eintritt. -
Danke. (Beifall bei den Grünen.) 15.35 

Präsident: Als nächster gelangt Herr Abgeord­
neter Antoni zu Wort. - Redezeit ist bekannt. 

15.35 

Abgeordneter Dr. Antoni (SPÖ): Herr Präsi­
dent! Frau Volksanwältin! Sehr geehrte Herren 
Volksanwälte! Ich möchte trotz aufmerksamen 
Durcharbeitens der beiden zur Diskussion ste­
henden Berichte in meinem Debattenbeitrag kei­
ne Einzelfälle aufgreifen, sondern ich möchte 
vielmehr versuchen, die österreichische Volksan­
waltschaft im internationalen Rahmen zu sehen 
und zu bewerten. 

Die österreichische Volksanwaltschaft hat sich 
nach dem nunmehr 20jährigen Bestand zu einer 
klassischen Ombudsmann-Einrichtung entwik­
kelt. Sie hat mittlerweile internationales Interesse, 
aber auch internationales Ansehen gewonnen. 
Diese Tatsache ist wohl darauf zurückzuführen, 
daß die Volksanwaltschaft eine umfassende Prü­
fungskompetenz aufweist, daß sie eine beachtli­
che Akzeptanz durch die Bevölkerung erfährt 
und daß auch die Wirksamkeit der Ergebnisse in 
der Öffentlichkeit unbestritten ist. 

Die österreichische Volksanwaltschaft hat heu­
te Kontakt mit nahezu alten ausländischen Om­
budsmann-Einrichtungen, wobei es zu einem re­
gelmäßigen Erfahrungs- und Berichtsaustausch 
kommt. Nach den unterschiedlichen Demokrati­
sierungsprozessen in den osteuropäischen Län­
dern werden heute, sehr stark beeinflußt durch 
Österreich, auch in diesen Ländern Ombuds­
mann-Einrichtungen geplant, vorbereitet und 
zum Teil bereits geschaffen. Die österreichische 
Volksanwaltschaft hat für viele dieser Länder ge­
radezu vorbildhafte Wirkung. Das ist an sich 
nicht verwunderlich. wenn man bedenkt, daß die 
österreichischen Vorbedingungen in vielen 
Aspekten äußerst positiv sind. Man denke nur an 
unseren neutralen Status. man denke an den Um­
stand, daß das Europäische Ombudsmann-Insti­
tut seinen Sitz in Österreich hat, oder auch an die 
internationale Reputation unserer Volksanwalt­
schaft. 
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So ist beispielsweise bereits 1988 in Polen ein 
parlamentarischer Ombudsmann eingerichtet 
worden. nachdem es zuvor zu intensiven und 
konkreten Kontakten mit eier österreichischen 
Volksanwaltschaft gekommen war. Auch Ungarn 
hat nach einem intensiven Erfahrungsaustausch 
mit unserer Einrichtung einen Ombudsmann in 
der neuen Verfassung ~erankert. Die Tschecho­
slowakei hat um Informationen gebeten, und 
auch Slowenien ist derzeit auf der Suche nach ei­
ner Kontaktnahme mit der österreichischen 
Volksanwaltschaft. 

Die KSZE bewertet die Ombudsmann-Einrich­
tungen als wichtige Institution in elen sogenann­
ten neuen Demokratien. Und auch der Europarat 
hält die Tätigkeit der Ombudsmänner in den Mit­
gliedsstaaten für einen wertvollen Beitrag zum 
Schutz und zur Durchsetzung der Menschenrech­
te. 

Lassen Sie mich nunmehr einige Bemerkungen 
zur internationalen Vernetzung der österreichi­
schen Ombudsmann-Einrichtung sagen. Das Eu­
ropäische Ombudsmann-Institut, dem nahezu 
alle europäischen Ombudsmänner als Mitglieder 
angehören, hat seinen Sitz in Innsbruck. Es sei 
hier festgehalten, daß der Direktor der Volksan­
waltschaft. Herr Honorarprofessor D1'. Viktor 
Pick!, der Präsident dieser wissenschaftlichen 
Einrichtung ist. 

Das Internationale Ombudsmann-Institut als 
Plattform für alle Institutionen dieser Art der 
Welt hat seinen Sitz in Kanada. Es gibt derzeit 
etwa in 50 Ländern mehr als 150 staatliche Om­
budsmänner. Das internationale Institut, das ich 
angesprochen habe, veranstaltet jedes vierte Jahr 
eine WeIt-Ombudsmann-Konferenz. Derartige 
Veranstaltungen beziehungsweise Konferenzen 
gab es bisher in Kanada, in Israel, in Schweden 
und in Australien. Und es ist schon eine ganz be­
sondere Auszeichnung und Hervorhebung der 
österreichischen Volksanwaltschaft. daß sie damit 
beauftragt wurde, die fünfte internationale Kon­
ferenz im Oktober 1992 in Wien vorzubereiten 
und entsprechend zu gestalten. 

Die österreichische Präsidentschaft im Euro­
päischen Institut und die Vorbereitung der inter­
nationalen Konferenz unterstreichen, wie ich 
meine, die Reputation unserer Einrichtung wohl 
ohne Zweifel. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ohne die EG 
kann auch die Volksanwaltschaft oder die Om­
budsmann-Einrichtung nicht abgehandelt wer­
den. Deshalb noch eine kurze Bemerkung zu den 
EG-Absichten in dieser Frage. 

Es gibt im Rahmen der Europäischen Gemein­
schaft bislang noch keinen Ombudsmann. Es gibt 
allerdings einen Petitionsausschuß, der beim Eu-

ropäischen Parlament in Luxemburg eingerichtet 
ist und der entsprechende Beschwerden bearbei­
tet. Es gibt aber in der EG-Kommission bereits 
Überlegungen in elie Richtung. doch eine speziel­
le Ombudsmann-Institution für die EG einzu­
richten, wobei man daran denkt. daß die Kon­
struktion dieser Einrichtung nach österreich i­
schem Vorbild zu erfolgen hätte. 

Zwischen der Volksanwaltschaft und den Om­
budsmännern aus den EG-Mitgliedsstaaten beste­
hen aber bereits konkrete KOl~takte zur Behand­
lung von Beschwerden über Bereiche. die aus 
dem nationalen Zuständigkeitsbereich in elen su­
pranationalen Zuständigkeitsbereich übergeführt 
werden sollen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Nach der 
dargestellten internationalen Vernetzung der 
österreichischen Yolksanwaltschaft, aber auch 
nach den festgestellten Kompetenzen, der Aner­
kennung und der Wertschätzung dieser österrei­
chischen Institution durch die Staaten Europas 
und die Staaten der Welt gilt es für uns Österrei­
cher, glaube ich, nicht zu fragen, ob Österreich in 
diesem Bereich europareif ist. Die Frage müßte 
vielmehr so formuliert werden: Ist die EG in der 
Realisierung der Ombudsmann-Idee österreich­
reif? 

Ich möchte, zum Schluß kommend, noch zum 
Entschließungsantrag der freiheitlichen Fraktion 
des Hauses kurz Stellung nehmen. 

Sehr geehrte Damen und Herren der freiheitli­
chen Fraktion! Die sozialdemokratische Fraktion 
im Haus ist sich eies Problems der Schadenersatz­
verpflichtung bei Unfällen während der Grund­
wehrdienstzeit, die auf Fahrlässigkeiten zurück­
zuführen sind. bewußt. In zahlreichen Interven­
tionsfällen wurde bisher auch versucht, auf seiten 
der Grundwehrdienstverpflichteten korrigierend 
einzugreifen. 

Meine Damen und Herren! Zum vorliegenden 
Entschließungsantrag der freiheitlichen Fraktion, 
der diese Thematik ebenfalls berührt, möchte ich 
aber doch bemerken, daß es für die Mehrheits­
fraktion im Haus unmöglich ist, auf einen Antrag, 
der innerhalb einer laufenden Debatte einge­
bracht worden ist, ohne umfassende und objekti­
ve Beratung in den zuständigen Gremien schon 
die Zustimmung zu geben. 

Ich möchte aber hier in der öffentlichen Debat­
te schon anregen, auf die Frage der Schadener­
satzverpflichtung von Grundwehrdienern einzu­
gehen. Und ich möchte anregen. die Diskussion 
darüber zunächst, wie das eben in der Geschäfts­
ordnung vorgesehen ist, im parlamentarischen 
Landesverteidigungsausschuß, der dafür zustän­
dig ist, zu führen, damit ohne Druck eine optima­
le Lösung, die durchaus im Sinne Ihres Antrages 
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liegen kann, erarbeitet werden kann. - Danke 
schön. (Beifall bei der SPÖ.) 15.-+-+ 

Präsident: Nächster Redner ist der Abgeordne­
te Flicker. Seine Redezeit beträgt 15 Minuten. 
Das deckt sich genau mit den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung über den Beginn der dringli­
chen Anfrage. Bitte. Herr Abgeordneter. 

/5.-+-+ .. 
Abgeordneter Dipl.-Ing. Flicker (OVP): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! "Der 
Volksanwalt. das unbekannte Wesen" - das gilt 
schon länger nicht mehr. Man kann über Medien 
denken, wie man will, aber seit der Sendung "Ein 
Fall für den Volksanwalt" ist die volksanwalt­
schaftliehe Einrichtung, die das Parlament ge­
schaffen hat. nahezu jedem Österreicher bekannt. 

Und damit bin ich bei einem Thema. das ich 
anläßlich dieses Berichtes kurz ansprechen will, 
dem Thema "Macht und Medien". für das die 
Sendung "Ein Fall für den Volksanwalt" ein Bei­
spiel ist. 

In diesem Haus und in allen unseren rechts­
staatlichen Demokratien westlicher Prägung wird 
ja schon lange von der "vierten Gewalt" gespro­
chen, den Medien. Und ich möchte aus meiner 
persönlichen Erfahrung und Darstellung dazu 
auch kurz replizieren. Ich glaube, die Medien be­
wegen in unseren Demokratien - ich möchte sa­
gen: Gott sei Dank - wirklich sehr viel. 

Ich weiß nicht, ob mir das heute noch passieren 
würde, angesichts dieses Mechanismus des Bewe­
gens über die Medien in Demokratien, was mir als 
jüngerer Abgeordneter passiert ist, als ich auch 
einmal an einer Verwaltungsbehörde anstreifen 
mußte, weil ein Akt nicht erledigt war in der Zeit. 
die. wie mir schien, geboten gewesen wäre. Da hat 
mir dann ein hoher Beamter - ich habe aber nur 
einen dieser Art getroffen in meiner neunjährigen 
Tätigkeit - gesagt: .,Herr Abgeordneter! Was re­
gen Sie sich denn auf? Mich wird es noch geben, 
da sind Sie längst nicht mehr Abgeordneter. Ihr 
Politiker kommt und geht, aber wir Beamte blei­
ben." 

Nun, das ist ein bekannter Spruch. (Abg. 
Sc h i e der: Das stammt ron Ancon Kuh.') Ja, das 
ist eine alte Erfahrung, ist aber auch eine EinzeI­
erscheinung seit langem in unseren Verwaltungs­
organen. denn ich habe. das muß ich auch sagen. 
in meiner Abgeordnetentätigkeit - wir sind ja im 
wesentlichen auch Volksanwälte - viele Beamte 
niederen und hohen Ranges getroffen, vor denen 
ich tiefen Respekt habe, vor deren Kompetenz. 
vor deren Fleiß und auch vor deren Bürgerre­
spekt. Das möchte ich auch anmerken. 

Meine Damen und Herren! Was Medien bewe­
gen. erleben wir einmal so, einmal so. Wir haben 
das Glück. in einer geschichtlichen Epoche zu le-

ben, in der elie Bedrohung durch elie größte Dik­
tatur der Welt. die sich im Osten unseres Konti­
nents etablierte. zusammengebrochen ist. Diese 
Entwicklung mag mehrere Ursachen haben, eine 
davon ist sicher, daß das demokratische Europa 
durch seinen Einigungsprozeß einfach einen 
Zugzwang im Osten hervorgerufen hat. Das ist 
eine sehr positive Dimension der Einigung Euro­
pas in der Europäischen Gemeinschaft und in der 
Europäischen Union. 

Das andere ist die politische Auswirkung des­
sen - anfangs von vielen Medien und von uns 
belächelt -. daß man in der KSZE der damals 
gewaltigen Sowjetmacht die Freiheit der Informa­
tion, das Zulassen von Medien aus dem Ausland 
abgerungen hat. Das hat nicht zuletzt mit der 
Verankerung der Beachtung der Bürgerrechte, zu 
denen sich die Sowjetmacht bei der KSZE-Ab­
schlußkonferenz ja verpflichtet hat, dazu geführt, 
daß sich die Bürger in diesen Diktaturen gestärkt 
gefühlt haben, daß sie in den ausländischen Me­
dien gesehen haben, wie die WeIt wirklich aus­
sieht. und dieses System von innen her zerbre­
chen konnten. Und es ist zerfallen. 

Wir haben auch jetzt in diesem furchtbaren 
Drama an unserer Süd-ast-Grenze bei der Ag­
gression eier Serbokommunisten gegen das kroati­
sche Volk erlebt. wie die Medien doch nach lan­
gem die Weltöffentlichkeit wachgerüttelt haben 
durch die Aussendung der Bilder über die Greu­
eltaten dieses Krieges. Merkwürdigerweise nicht 
sosehr, als die Bilder über die verstümmelten und 
bestialisch zugerichteten Menschen gesendet wur­
den, sondern erst dann, als eine Kulturperle Eu­
ropas. Dubrovnik, von der jugoslawischen Bun­
desarmee zertrümmert wurde, hat sich etwas be­
wegt. Das soll uns schon zeigen, wie hartherzig 
eigentlich die Weltöffentlichkeit oder der Bürger 
geworden ist. 

Die Medien haben auch ihre Grenzen. Das ist 
gut so, denn niemand soll übermächtig werden. 

Ich habe anläßlich der Kampagne - das dürfen 
wir wohl so sagen, denn das war eine - einer 
Zeitung in Österreich gegen das Donaukraftwerk 
Hainburg in einer begleitenden wissenschaftli­
chen Studie der Universität gelesen, daß vor der 
Kampagne gegen das Donaukraftwerk, das da­
mals die rot-blaue Koalition errichten wollte, die 
Zustimmung der Österreicher bei 40 Prozent lag, 
hingegen während der Kampagne auf 50 Prozent 
gestiegen ist - trotz einer großen Medienkampa­
gne, meine Damen und Herren! Also einmal so 
und einmal so. 

Jetzt komme ich zurück zur Sendung des 
Volksanwaltes. Wir haben erlebt. daß dabei die 
Gesellschaft, die Zuseher leidenschaftlich gespal­
ten wurden. Da fängt das Problem an, wenn etwas 
zu sehr in Leidenschaft ausartet. 
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Im übrigen mahnt uns der Erbauer dieses Hau­
ses mit seiner so wunderschönen Symbolik, die er 
in diesem Haus zum Ausdruck gebracht hat, gera­
de mit der Figur der Rossezwinger auf der Ring­
straße dazu, daß wir als Parlamentarier, als De­
mokraten die Leidenschaften ZlI bezwingen ha­
ben, um zur Verständigung fähig zu sein, denn 
sonst würden wir uns ja die Schädel einschlagen. 

Die Medien sind für uns gewählte Volksvertre­
ter eine Unterstützung. und sie sollen es auch 
sein. Denn wir selbst spüren auch das, was der 
Bürger immer wieder spürt, selbst in einer Demo­
kratie, nämlich daß er bezüglich vieler Dinge 
ohnmächtig ist. Auch wir Volksvertreter sind be­
züglich vieler Dinge ohnmächtig, und die Volks­
anwaltschaft und die Medienöffentlichkeit sollen 
uns helfen, diesen Mangel für den Bürger und für 
lIns abzubauen. 

Ich begegne aber auch - das möchte ich damit 
kritisch anmerken - bei der genaueren Betrach­
tung der Medien einem Wort, das auch des öfte­
ren zu hören ist, nämlich der Medienverdrossen­
heit. In letzter Zeit begegne ich vermehrt Bür­
gern, die sich weigern, Medien zu konsumieren. 

Das ist etwas, das uns alle zum Nachdenken an­
regen soll. Das hat nichts damit zu tun. ob der 
einzelne mehr oder weniger gebildet ist. Erst vor 
wenigen Tagen hat ein einfacher Bauer aus einem 
kleinen Dorf nahe der tschechischen Grenze in 
meiner Region gesagt, als wir allgemein über Me­
dien sprachen: Hören Sie doch auf mit den Me­
dien, Herr Abgeordneter. die verfolgen doch nur 
ihre Interessen! - Das mag ein Pauschalurteil 
sein, aber das zeigt, daß der Bürger. wenn überzo­
gen wird - das ist gut so -, das richtige Gespür 
entwickelt. Wir alle wissen, wenn wir gewisse Zei­
tungen aufschlagen und Kolumnen lesen. schon 
von vornherein, für wen Partei ergriffen wird, 
egal was derjenige oder diejenige tut. 

Wir haben eine Studie vorgelegt bekommen, 
die vom Präsidenten des Hauses veranlaßt wurde, 
die sich mit folgenden Fragen beschäftigt: Was 
will der Bürger? Wem will er mehr Macht in un­
serer Demokratie zuordnen? Wessen Macht will 
er einschränken? - Aus dieser Studie ist ersicht­
lich, daß der Bürger den Parteien und den Me­
dien weniger Macht zuordnen will. hingegen den 
Parlamenten und den gewählten Volksvertretern 
mehr Macht. 

Ich darf daher als einfacher Abgeordneter heu­
te und hier von diesem Rednerpult erneut - wie 
manche andere Kollegen auch - an die in den 
Medien Verantwortung Tragenden und Tätigen, 
die ihre Aufgaben zum Großteil wirklich ordent­
lich erledigen, appellieren. sich dieser ihrer gro­
ßen Verantwortung in der Demokratie mehr und 
mehr bewußt zu werden. 

Erst heute habe ich im " Wiener Journal" gele­
sen - das ist vielleicht auch ein passender Appell 
-, daß der österreichische Bundesschulsprecher 
gesagt hat: Die Medien werden aufgerufen, zum 
Thema Rechtsextremismus und zu anderen The­
men mehr zu informieren und weniger zu drama­
tisieren, 

Ich rufe den Bürger auf. seine beginnende kriti­
sche Haltung den Medien gegenüber. wie er sie 
elen Parteien gegenüber schon lange hat, weiter 
auszubauen. Denn dann werden jene in unserer 
rechtsstaatlichen Demokratie, die diese rechts­
staatliche Demokratie mißachten - und solche 
hat es immer wieder gegeben -, keine Chance 
haben. im Gegenteil. dann wird es uns gemeinsam 
- Medien, Bürger und Politik - möglich sein, 
unsere rechtsstaatliche Demokratie. das heißt das 
Recht des Bürgers und elie Macht des Bürgers, 
weiter zu festigen und auszubauen. (Beifall bei 
der ÖVP.) /5.56 

Präsident: Als nächste stünde Frau Abgeordne­
te Heindl auf der Rednerliste. Ich frage sie, ob sie 
noch vier Minuten reden will. (Abg. Christine 
He in d I: Nein.') Da dies nicht der Fall ist, unter­
breche ich jetzt die Beratungen über die Berichte 
der Volksanwaltschaft und auch ganz kurz die 
Sitzung und beginne um 16 Uhr mit der Behand­
lung der dringlichen Anfrage. 

Die jetzige Sitzung ist LI n t erb r 0 ehe n. 

(Die Sitzung wird um 15 Uhr 56 Minuten 
llil te r b r 0 c hell lind um 16 Uhr wie der -
all f gen 0 m m e 11.) 

Präsident: Ich n e h m e die unterbrochene 
Sitzung wie der auf. 

Dringliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Haider , Mag. Schreiner 
und Genossen an den Bundeskanzler und den 
Bundesminister für Finanzen betreffend die ge­
plante Kapitalerhöhung der Oesterreichischen 
Nationalbank (2614/J) 

Präsident: Wir gelangen zur dringlichen Be­
handlung der schriftlichen Anfrage 2614/J an den 
Herrn Bundeskanzler lind an den Herrn Finanz­
minister. 

Da diese Anfrage inzwischen allen Abgeordne­
ten zugegangen ist, erübrigt sich eine Verlesung 
durch den Herrn Schriftführer. 

Die dringliche Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Zeilllngsberichren ).t'ar zu entnehmen. daß durch 
eine Novelle zum Nationalbankgesetz das Grund­
kapital der Oesterreichischen Nalionalbank von 
derzeit 150 Millionen Schilling deutlich aufge­
stockt werden soll. Dem Ventehmen nach ist dabei 
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an eine Aufstockllng des Grundkapitals um 
..J50 Millionen Schilling auf 600 Millionen ge­
dacht. Diese Kapitalerhöhllflg soll angeblich allS 
Gesellsclzaflsmitleln erfolgen. Bei einer solchen 
Erhöhung leisten die Aktionäre keine Kapicalein­
zahlung. sondem die Erhöhung erfolgt allS ange­
sanll11elten Gesellschaftsge1t'illnen. 

Das Grundkapical der Oesterreiclzischell Natio­
luzlbank Ivird derzeit zu 50 Prozent \"Gm Bund ge­
halten. Die andere Hälfte des Grundkapitals befin­
det sich im direkten Einflußbereich von SPÖ lind 
ÖVP. Seil dem sogenannten Honollllu-Abkommen 
allS dem Jahre 196/ ist auch der großkoalitiolläre 
Parteienproporz in der Nationalbank fest veran­
kert. 

Im SPÖ-nahen Bereich halten der sozialistische 
Verlag, der Öscerreichische Ge~verkschaflSbtmd 
so~vie der KonSllm Österreich Anteile von jeH'eils 
12.5 Millionen Schilling am Grundkapital der 
Bank. 

Im ÖVP-nahen Bereich hält die Bundeskammer 
der ge~verblichell Wirtschaft 12,5 Millionen, die 
Raiffeisen Zentralbank AG 10,5 Millionen wut 
die Bundesländer Versicherungsaktiengesellschafl 
..J,O Millionen Schilling vom Grundkapital der Na­
tionalbank. Der Rest verceilt sich auf einige kleine­
re Anteile ebenfalls im ÖVP-nahen Bereich. 

Durch die geplame Aufstockung des Grundkapi­
tals von 150 auf 600 Millionen Schilling würden 
sich damit diese Gesellschaftsanteile vervierfachen 
lind auch die jährlichen Dividendenzahlungen der 
Natiollalbank elllsprechend ansteigen. 

Insbesondere der sozialistische Verlag (Vor­
wänsverlag, AZ) ~j/llrde schon in der Vergangen­
heit allS Nationalbankdividenden finanziert. Zu 
diesen indirekten Subventionen kamen noch massi­
ve Direktsubventiollen aus der Presseförderung des 
Bundeskanzleramtes, wofür direkt der Bundes­
kanzler verantwortlich ist. 

Im internationalen Vergleich verfügt die Oester­
reichische Nationalbank über eine angemessene 
Grundkapitalallsslattung und außerdem über 
enorme Rücklagen mit Eigenkapitalcharakter. Die 
geplante Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmiueln 
ist daher Zllr Eigenkapitalstärkung nicht erforder­
lich und dient ausschließlich der Finanzierung der 
angeführten GeseLlschaften im parteipolitischen 
Einflllßbereich. Von der geplamen Kapitalerhö­
hllng um ..J50 Millionen Schilling ef1lfällt analog 
dem Grundkapitalanteil die Hälfte also 
225 Millionen SchilLing - auf diese Gesellschaf­
ten irn roi-schwarzen Proporzbereich. 

Die ulllerzeichneten Abgeordnecen richten daher 
die folgende 

drillgliche Anfrage: 

a) an den Bundeskanzler: 

1) In welcher Höhe erhielt der sozialistische 
Verlag beziehungsweise die AZ in den letzteIl zehn 
Jahrcil Pressefördcrul1gen vom Bundeskanzler­
amt? 

2) Halten Sie eine Erhöhung des Grundkapitals 
der Nationalbank für erforderlich? 

3) Soll diese KapitaLerlzöhung allS Gesellschafts­
mitteln erfolgen? 

..J) Welche Ameile sollen nach der Kapiwlerhö­
htUzg allf die eillzelnen Aktionäre entfallen? 

5) Werden sich dadurch die Dividendenzahlun­
gen an die einzelnen Aktionäre erhöhen? 

6) Welche genehmigenden oder ab~veisenden 
Entscheidungen hat die österreichische Bundesre­
gierlllzg bisher gemäß § 9 Abs. 3 Narionalbankge­
selz über die Zulassung zur Zeichnung 1'011 Nalio­
nalbankkapital getroffen? 

7) Welche Erwägungen waren für die Zustim­
mung oder Ablehnung maßgebend, wie ~i'urde der 
jeweilige Amrag begründec und wer waren die An­
tragsteller? 

8) Wurden im Rahmen einer solchen Zulassung 
gemäß § 9 Abs. 3 Nacionalbankgesetz auch Treu­
handschaften über Nationalballkameile geneh­
migt? 

b) an den Bundesminister für Finanzen: 

1) Halten Sie aLs Eigentümenertreter des Bun­
des eine Erhöhung des Grundkapitals der Natio­
nalbank für erforderlich? 

2) Warum hat das Bundesminiscerium für Finan­
zef1 bisher diesbezüglich eine ablehnende Haltung 
eingenommen? 

3) Soll die geplame Kapitalerhöhung allS Gesell­
schaftsmitleln erfolgen? 

..J) Welche Anteile soLLen nach der Kapitalerhö­
hung auf die einzelnen Aktionäre entfallen? 

5) Werden sich dadurch die Dividendenzahlun­
gef1 an die einzelnen Aktionäre erhöhen? 

6) Welche genehmigenden oder abweisenden 
Entscheidungen har die österreichische BUlldesre­
giertlflg bisher gemäß § 9 Abs. 3 Narionalbankge­
setz über die Zulassung zur Zeiclzf1lmg 1'011 Nalio­
fullbankkapital getroffen? 

7) Welche Erwägungen waren für die Zllslim­
I11llfzg oder Ablehnung maßgebend? 
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8) Wie >tottrde der jeweilige Aillrag begründet 
wut \rer waren die Antragsteller? 

In formeller Hinsicht ~vird beantragt, diese An­
frage gemäß § 93 der Geschäftsordnung des Natio­
nalrates als dringlich zu behandeln lind dem Ersl­
ullterzeichner \'01' Eingang in die Tagesordnung 
Gelegenfzeic zur Begründung zu geben. 

Präsident: Zur Begründung der Anfrage er­
langt Herr Abgeordneter Dr. Haider das Wort. 
Ich erteile es ihm. 

I f).() I 

Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Der Gegenstand der 
dringlichen Anfrage. die die freiheitliche Frak­
tion heute eingebracht hat, hat einerseits die Ziel­
setzung. die Regierung vor einem schweren Feh­
ler in der Finanz- und Bankenpolitik zu bewah­
ren. und andererseits den Hintergrund. auch auf 
das Sittenbild der politischen Realverfassung un­
serer Demokratie einen Blick zu werfen, die 
doch, wenn man den Gegenstand eingehend ana­
lysiert. deutlich macht. wie stark sich dieses Land 
heute nicht nur im Zugriff der beiden Regie­
rungsparteien befindet, sondern auch der Willkür 
eines demokratisch nicht immer legitimierten und 
kontrollierbaren Parteienstaates ausgesetzt ist. 

Zwar gibt es viele Sonntagsreden, in denen Be­
kenntnisse über die Funktionsfähigkeit der De­
mokratie und die Notwendigkeit des Machtver­
zichtes abgegeben werden, doch die Wirklichkeit 
ist eine andere. Und somit stellt sich die Frage, 
worin denn dieser Grundkonsens in dieser Repu­
blik besteht, der immer wieder beschworen wird. 
Besteht der Grundkonsens darin. daß die Bürger 
durch die Allmacht der Parteien in eine fortge­
setzte Abhängigkeit gebracht werden? Besteht 
der Grundkonsens zu dieser Republik darin, daß 
Proporzvereinbarungen die Vormundschaft ge­
genüber von der Verfassung freien Bürgern be­
wenden sollen? Besteht der Grundkonsens darin, 
daß Parteien im öffentlichen Leben so weit Ein­
fluß gewinnen, daß sie sich an öffentlichen Insti­
tutionen gleich einem Selbstbedienungsladen 
zum Nulltarif bedienen können? Und besteht der 
Grundkonsens darin, dieses Land zum per.~önli­
chen Eigentum von Rot und Schw~Fz in Oster­
reich zu machen? (Beifall bei der FPO.) 

Diese Frage stellt sich umso mehr, als der Chef­
redakteur der "Salzburger Nachrichten", Profes­
sor Ritschel. vor nicht allzu langer Zeit in einem 
Artikel gemeint hat: " Wir haben nach wie vor -
darüber dürfen zaghafte Ansätze einer Reprivati­
sierung nicht hinwegtäuschen - eine starke staat­
liche Dominanz, ausgelöst durch den unheilvol­
len Parteienstaat mit seinem brutalen Proporz­
denken. Immer mehr wird in den ehemaligen 

Ostblockländern die Macht der Parteien demon­
tiert. Österreich gerät zunehmend in Gefahr, in 
Europa ein Museum des Parteienstaates zu wer­
den." 

Ein Museum des Parteienstaates, von dem der 
StaatsrechtleI' Professor Marcic schon einmal ge­
sagt hat, diese Republik bestehe eigentlich nicht. 
wie wir meinen, aus einem Staat, sondern sei in 
Wirklichkeit in eine Republik der Sozialistischen 
Partei und in eine Republik der Österreichischen 
Volkspartei geteilt. 

Sind wir also auf dem Weg in ein Parteien­
staatsmuseum? - Durchaus eine berechtigte Fra­
gestellung. Denn immerhin. so entnehme ich den 
"Salzburger Nachrichten" und ihrer Analyse, sind 
40 Prozent aller Österreicher direkt oder indirekt 
im Einfluß einer politischen Partei in Österreich. 
- Wohnen. Arbeitsplätze, Beamte. 

Ich gebe schon zu. daß das die Regierungspar­
teien nicht sonderlich bewegt, denn sie leben in 
ihrer Macht davon. daß sie die Menschen in poli­
tische Abhängigkeit beim Wohnen, bei den Ar­
beitsplätzen zwingen. Ebenso üben die Regie­
rungsparteien ihre Macht aus auf Beamte. die auf 
Einladungslisten stehen, wie etwa Sektionsleiter 
Reiter im Verteidigungsministerium, der vor kur­
zem einen Vortrag im Rahmen des Wirtschafts­
ministeriums halten sollte zur umfassenden wirt­
schaftlichen Landesverteidigung, aber über 
höchstpersönliche Intervention des Herrn Bun­
deskanzlers sein Referat nicht halten durfte, weil 
er ein unliebsamer Denker in Neutralitätsfragen 
und zum anderen politisch nicht richtig orientiert 
ist. 

Ich frage Sie daher, ob Sie dieses Parteienstaats­
museum nicht bewegt, wie Ritschel m~.int, wenn 
rote und schwarze Machtaufteilung in Osterreich 
dazu führt, daß wir nicht nur rote lind schwarze 
Kammern haben, rote und schwarze Sozialversi­
cherungen, rote und schwarze Krankenkassen. 
rote und schwarze Schulen und ihre Direktoren. 
rote und schwarze Wohnbaugenossenschaften 
und rot und schwarz geführte staatliche Banken, 
die bis zum Bundesheer dafür sorgen, daß der 
Bürger im Grunde genommen von dieser Partei­
allmacht erfaßt wird. 

Wenn Sie bedenken, daß heute im österreichi­
schen Bundesheer eine Verordnung existieren 
kann, in der ... 

Präsident: Hohes Haus! Ich bitte, den Lärmpe­
gel etwas niedriger zu halten. Ich darf wirklich 
darum ersuchen. 

Abgeordneter Dr. Haider (fortsetzend): Wenn 
man also bedenkt, daß in diesem Land eine Ver­
ordnung des Verteidigungsministers existiert, der­
zufolge Versicherungen für Präsenzdiener und 
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Bundesheerangehörige ausschließlich von den 
beiden politischen Paradeversicherungen. der ro­
ten Wiener Städtischen und der schwarzen Bun­
desländer-Versicherung, gemacht werden dürfen. 
wenn man bedenkt. daß jahrelang bestritten wur­
de. daß die Wohnbaugenossenschaften von Rot 
und Schwarz 8 Milliarden Schilling Reserven zu 
Unrecht aus Wohnbauförderungsgeldern gebildet 
haben. die sie auf die hohe Kante gelegt und da­
mit dazu beigetragen haben. daß wir heute eine 
~ohnungsnot. 250 000 Wohnungssuchende in 
Osterreich haben. aber ihre Wohnbaugenossen­
schaften jene Gelder, die fleißige Leute mit 
Wohnbauförderungsbeiträgen eingezahlt haben, 
dem Wohnbau für soziale Zwecke entzogen ha­
ben. wenn man bedenkt. daß die Sozialversiche­
rungsanstalten, die jedes Jahr zur Regierung und 
zum Parlament kommen, daß die Beiträge erhöht 
werden müssen, 26 Milliarden Schilling auf der 
hohen Kante haben, gleichzeitig aber vom Bürger 
immer neue Abgaben verlangen, dann ist es be­
rechtigt, die Frage zu stellen: Ist es nicht Zeit. 
grundlegende Veränderungen auch in der 
Machtstruktur unseres staatlichen Gefüges vorzu-
nehmen? (Beifall bei der FPÖ.) '-' 

Ist nicht der Staat so etwas wie eine "Melkkuh" 
des rot-schwarzen Machtkartells, das seit Jahr­
zehnten dieses Österreich beherrscht? 

Erinnern wir uns an die Arbeiterkammerfonds­
Geschichte, daran, wie hier Zwangsbeiträge der 
Arbeitnehmer zu politischen Zwecken miß­
braucht worden sind. Der Fall Rechberger ist al­
len in Erinnerung. 

Erinnern wir uns an den strafrechtlich verur­
teilten SPÖ-Politiker Braun, der den Zugriff zu 
Gewerkschafts- und Arbeiterkammergeldern ge­
funden hat und dafür auch verurteilt worden ist. 

Erinnern wir uns daran, daß es vor wenigen 
Wochen eine Verurteilung im österreichischen 
Presserat gegeben hat, die vorgesehen hat, daß 
eine Zeitung, die von sozialistischen Arbeiter­
kammerfraktionen Geld dafür bekommen hat, 
daß sie gegen den politischen Gegner Artikel ver­
faßt, die nicht als PR-Beiträge gezeichnet worden 
sind, verurteilt wird. 

Denken wir daran, daß in den Gebietskranken­
kassen. wie etwa in Salzburg, ein Selbstbedie­
nungsladen für Funktionäre eingerichtet worden 
ist. wo auf Krankenschein für rote und schwarze 
Funktionäre ToiletteartikeL Parfumeriewaren ab­
gegeben wurden, während gleichzeitig die Gebüh­
ren und Beiträge für die kleinen Leute in astrono­
mische Höhen klettern. 

Denken wir daran, daß der Rechnungshof sehr 
stark inkriminiert hat, daß Mittel der Arbeits­
marktförderung nicht für Arbeitsplatzsicherun­
gen eingesetzt werden, sondern zur Hilfestellung 

für politisch ins Schleudern geratene Parteiverla­
ge. Etwa: Gibst du dem roten "Vorwärts"-Verlag, 
dann geben wir dem schwarzen .,Herold"-Verlag 
die gleiche Höhe an Millionen aus Arbeitnehmer­
förderungs- und Al:~eitsmarktförderungsmitteln. 
Das hat auch die OVP dazu bewogen. wie wir 
wissen. eine ursprünglich gestellte kritische An­
frage im Parlament zurückzuziehen und sich mit 
den Millionen für ihren Parteiverlag zufriedenzu­
geben. 

Daher ist es auch richtig, daß wir Freiheitliche 
heute die Frage stellen, wann denn ein Ende die­
ses Selbstbedienungsladens in Österreich durch 
SPÖ und ÖVP eingeläutet werden wird, wenn 
man weiß, daß der nächste Stein des Anstoßes. 
elen wir heute zur Diskussion stellen. program­
miert ist. 

Es geht hier um die Grundkapitalerhöhung der 
Oesterreichischen Nationalbank. die seit vielen 
Jahren betrieben wird und von der die .,Presse" 
am 30. Jänner 1992 zu berichten weiß. daß eine 
deutliche Aufstockung des Aktienkapitals von 
derzeit 150 Millionen Schilling auf mindestens 
600 Millionen geplant sein soll. 

Da stellt sich die Frage: Wozu muß denn eine 
Eigenkapitalaufstockung eines an sich sehr rei­
chen Bankinstitutes gemacht werden? Hat die 
Oesterreichische Nationalbank Eigenkapitalpro­
bleme? Ist sie schlecht finanziert? Ist sie im inter­
~ationalen Wettbewerb, der mit der europäischen 
Offnung kommen wird, nicht gerüstet? 

Ich glaube, ein Ausschnitt aus dem "Wirt­
schaftsmagazin" der "Kronen-Zeitung" vom 
7. September 1991 zeichnet ein anderes Bild, das 
unbestritten ist. Die "Kronen-Zeitung" schreibt: 
Im Vergleich zu anderen heimischen Unterneh­
men hat die Oesterreichische Nationalbank keine 
Geldsorgen. Sie ist vor allem das mit Abstand 
reichste Unternehmen Österreichs. Das Geld 
quillt förmlich aus Fenstern und Portal eier reprä­
sentativen Zentrale in Wien. Allein mit den Zin­
senerträgen der Pensionsreserven von 17 Milliar­
den Schilling könnte man den Gehaltsaufwand 
für Beschäftigte (1 Milliarde) und obendrein die 
Pensionen (knapp 700 Millionen) bezahlen. 
Theoretisch müßte in der Notenbank niemand 
mehr einen Finger krumm machen, jeder könnte 
weiter sein Spitzengehalt beziehen, trotzdem 
würde das Geld nicht weniger werden. 

Und obwohl die Oesterreichische Nationalbank 
freie Reserven von 60 Milliarden Schilling hat. 
geht man her und sagt, wir brauchen eine Erhö­
hung des Grundkapitals. Das hat mit internatio­
naler Wettbewerbsfähigkeit gar nichts zu tun, 
meine Damen und Herren, das ist ausschließlich 
durch die Gier der politischen Parteien, die an 
dieser Oesterreichischen Nationalbank beteiligt 
sind. bedingt. (Beifall bei der FPÖ.) Es gibt dort 
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seit dem legendären Honolulu-Abkommen nicht 
nur ein perfektes rot-schwarzes Proporzsystem 
bei der Personalbesetzung, sondern es gibt auch 
viele Unternehmungen im Umfeld der Sozialisti­
schen Partei und der Österreichischen Volkspar­
tei, die 50 Prozent der Eigentumsrechte an der 
Oesterreichischen Nationalbank halten. Es ist ein 
ungewöhnlicher Vorgang im europäischen Ver­
gleich, einmalig in Europa überhaupt in dieser 
Form, daß Parteien oder parteinahe U nterneh­
mungen direkt an der Oesterreichischen Natio­
nalbank beteiligt sind und damit Anteil am Gold­
schatz, an elen Währungsreserven unel damit am 
Reichtum dieses öffentlichen Institutes haben. 

Daran sind beteiligt etwa der Österreichische 
Gewerkschaftsbund, der Konsum Österreich, die 
~ozialistische Verlags-GesmbH, und auf der 
OVP-Seite: die Bundeswirtschaftskammer, der 
Raiffeisen-Riese, die Bundesländer-Versicherung, 
die Landwirtschaftskammer Niederösterreich; all 
das sind Institutionen, in denen es einen bestim­
menden Einfluß der jeweiligen politischen Partei 
gibt. 

Nun ist es so, daß der Geldbedarf der Parteien 
offenbar seit Jahren an die Oesterreichische Na­
tionalbank herangetragen wird und man Ver­
ständnis auch beim Finanzminister erwecken will 
dafür, daß dieses Grundkapital erhöht werden 
soll, und zwar auf eine sehr lockere Weise, indem 
man einfach hergeht und aus den angesammelten 
Gewinnen der Oesterreichischen Nationalbank 
diese Grundkapitalaufstockung finanzieren 
möchte, damit sich Rot und Schwarz einen Zu­
schuß aus eigenen Mitteln ersparen, der zur Kapi­
talaufstockung führen könnte. Das ergibt dann 
für jene roten und schwarzen Betriebe eine er­
höhte Dividende, das ergibt aber auch die Mög­
lichkeit, daß man, wenn die Partei in Finanzie­
rungsproblemen steckt oder wenn etwa eine Zei­
tung, wie die "Arbeiter-Zeitung", vom Konkurs 
bedroht ist, diese Nationalbankanteile günstig 
verpfänden kann, weil hier ebenfalls für interna­
tionale und bankenmäßige Gepflogenheiten 
abenteuerliche Vorgänge passieren. (Abg. Dkfm. 
Ho/ger Ball er: Gesetzwidrig.') So etwa hat der 
Sozialistische Verlag, der an dieser Oesterreichi­
schen Nationalbank beteiligt ist, Aktien der Oe­
sterreichischen Nationalbank zur Geldbeschaf­
fung für die Sozialistische Partei im Verhältnis 
von 15: 1 an die BAWAG verpfändet. (Abg. 
Dkfm. Holger Ball e r: Das ist ein Deal!) Ich bitte 
Sie, zu bedenken, was das bedeutet. 

Wenn Sie heute als kleiner Staatsbürger zu Ih­
rer Sparkasse gehen und bei einem Vermögen 
von 1 000 Seinen Kreditbedarf haben, dann gibt 
Ihnen die Bank maximal 500 S Kredit. Hier ist es 
umgekehrt. Wenn sie 1 Million an Aktienkapital 
verpfänden, bekommen Sie 15 Millionen Schil-

ling Kredit, obwohl dem keine wirkliche Besiche­
rung gegenübersteht. 

Man kann sich nun fragen: Ist das die Behaup­
tung der Opposition? - Nein. Es ist dokumen­
tiert in einem Schriftstück, das immerhin ein akti­
ver Bundesrat des österreichischen Parlaments, 
Albrecht Konecny, seinerzeit Geschäftsführer der 
Sozialistischen Verlags-GesmbH, geschrieben hat. 
Er hat schon 1984 diese Kapitalaufstockung auf 
600 Millionen Schilling haben wollen. 

Ich darf Ihnen diesen Brief nun zur Kenntnis 
bringen, denn er ist ein Gustostückerl dafür, wie 
in Osterreich elie beiden Regierungsparteien 
staatliche Institutionen wie die Oesterreichische 
Nationalbank für ihre eigenen Geldsorgen miß­
brauchen und wie hier schonungslos die Macht 
eingesetzt wird, um diese Oesterreichische Natio­
nalbank für Parteizwecke zu plündern. 

Da schreibt also - persönlich-vertraulich -
Herr Konecny an den Genossen Sinowatz, der da­
mals noch Bundeskanzler war: 

"Lieber Genosse Sinowatz, 

im Zusammenhang mit den Bemühungen, die 
künftige Finanzierung der "AZ" sicherzustellen, 
möchte ich Dich noch auf eine weitere Möglich­
keit aufmerksam machen, die zumindest indirekt 
eine substantielle Entlastung für die "AZ" bezie­
hungsweise für den Eigentümer Bundespartei 
darstellen könnte." (Abg. Dkfm. Holger Ba lt e r: 
Unglaublich.' ) 

"Aus der Gründungszeit der Republik leitet 
sich die Tatsache her, daß der Sozialistische Ver­
lag Aktienkapital von Nominale 12,5 Millionen 
Schilling an der Oesterreichischen Nationalbank 
hält. Diese Aktien werden vom Sozialistischen 
Verlag" - interessanterweise - "treuhändig für 
die SPÖ gehalten." (Abg. Dkfm. Holger Ball e r: 
Gesetzeswidrig!) "Der auf sie entfallende Nettodi­
videndenbetrag beträgt jährlich 1 Million Schil­
ling; dieser Betrag wird der SPÖ-Bundespartei als 
Eigentümerleistung gutgeschrieben. 

Es ist mir bekannt, daß von diesen 12,5 Millio­
nen Schilling 5,4 Millionen Schilling an die BA­
W AG verpfändet sind, wobei die Verpfändung 
glaublich zu einem Kurs von 15 : 1 erfolgte. Die 
restlichen 7,1 Millionen Schilling werden als 
theoretische Besicherung zum Kurs von knapp 
2 : I der Städtischen Versicherung verpfändet, 
um die kreditmäßige Aufbringung der Rückstän­
de Eigentümerleistungen von 13 Millionen Schil­
ling zu gewährleisten. 

Die OeNB verfügt über ein bei ihrem Bilanzvo­
lumen relativ geringfügiges Grundkapital von ins­
gesamt 150 Millionen Schilling, von dem der 
Bund 50 Prozent und 6 Eigentümergruppen 
(darunter ÖGB und Konsum) je die erwähnten 
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12.5 Millionen Schilling halten. Seitens der ver­
antwortlichen Genossen der Nationalbank wurde 
bereits wiederholt ein Vorstoß unternommen. um 
eine Erhöhung des Grundkapitals auf zumindest 
600 Millionen Schilling zu erreichen. Eine solche 
Kapitalerhöhung wäre jederzeit durch entspre­
chende Umwandlungen von freien Reserven der 
OeNB möglich. ohne daß dadurch eier satzungs­
mäßige Gewinnanteil des Bundes oder die Divi­
denclenausschüttung an den Bund gefährdet wäre. 

Für eine solche K~pitalerhöhung sprechen eine 
Reihe von gewichtigen Gesichtspunkten: 

Der Wert der Bundespartei gehörigen Aktien­
anteile würden auf nominal 50 Millionen Schil­
ling erhöht werden. was zumindest eine günstige­
re Verpfändung des ,freien' Teils von 7,1 Millio­
nen Schilling ermöglichen würde. 

Die Dividendenzahlung würde von 1 Million 
auf 4 Millionen steigen, was den ,AZ'-Beitrag der 
Bundespartei um jährlich 3 Millionen Schilling 
reduzieren würde. (Abg. Dkfm. Ho/ger Bau e r: 
U nglaltbl ich.', 

Gen.Dir. Flöttl von der BA W AG hat mit sei­
nen Bilanzprüfern bisher immer Probleme wegen 
des hohen Begebungskurses der verpfändeten Na­
tionalbankaktien gehabt" - 15 : 1 ist eben unge­
wöhnlich -; "ein Kurs von rund 4 : 1 wäre hinge­
gen bei einer garantierten 1 Oprozentigen Divi­
dendenerweiterung absolut unproblematisch, 

Von seiten der ÖVP-nahen Oesterreichischen 
Nationalbankaktionäre besteht gegen eine solche 
Maßnahme kein Einwand," (Lebhafte Heiterkeit 
bei der FPÖ,) "Auch" - ganz friedlich - "für 
unseren KONSUM würde eine solche Maßnahme 
eine beachtliche positive Beeinflussung der Bi­
lanz darstellen," (Rufe bei der FPÖ: Aha!) "Nach 
meinen Informationen ist lediglich Präsident Ko­
ren" - der war damals im Amt - "einem sol­
chen Schritt gegenüber negativ eingestellt." (Zwi­
schenrufe bei der FPÖ.) "Angesichts der durchaus 
kooperativen Behandlung der jüngsten Personal­
fragen der Oesterreichischen Nationalbank hat 
aber wohl die Sozialistische Partei bei ihm ein 
moralisches Guthaben" (lebhafte Heiterkeit bei 
der FPÖ). "das, wenn das in der nächsten Zeit der 
Fall ist, wohl in Anspruch genommen werden 
könnte. 

Sowohl die Genossen der Nationalbank wie 
auch ich haben in den letzten Jahren dieses The­
ma wiederholt zu aktualisieren versucht. haben 
jedoch insbesondere beim Finanzminister keine 
Gegenliebe gefunden, Ich darf Dich bitten, dieses 
Thema nun doch aufzugreifen lind insbesondere 
mit dem Genossen Dr. Salcher zu besprechen. 

Mit freundschaftlichen Grüßen Albrecht Ko­
necny 

Geschäftsführer" 

(Lebhafte Heiterkeit und Zwischenrufe bei der 
FPÖ,) 

Meine Damen und Herren! Dieses Dokument 
belegt einmal mehr, in welch ungeheuerlicher 
Weise hier Rot und Schwarz einen "Filz" gegen­
über der Oesterreichischen Nationalbank entwik­
kein, um ihre finanziellen Bedürfnisse zu befrie­
digen. Auch die jetzt zur Diskussion stehende Ka­
pitalerhöhung hat ausschließlich den Zweck der 
Parteienfinanzierung und entspricht nicht der 
Notwendigkeit einer besseren Ausstattung der 
Oe~~erreichischen Nationalbank. (Beifall bei der 
FPO,) 

Es ist bezeichnend. daß Finanzminister Salcher 
schon wenige Monate nach dieser Verhandlung, 
wo er sich quergelegt hatte, zurücktreten mußte 
und kein Geringerer als Franz Vranitzky als Fi­
nanzminister ins Amt kam (Rilfe bei der FPÖ: 
Aha,' - Abg. 5 t e i 11 ball e r: Die FPÖ war da­
mals Koalitiollspartner.'), der offenbar nun in sei­
ner Eigenschaft als Bundeskanzler den Herrn Fi­
nanzminister Lacina zu einer verstärkten Gegen­
liebe und zu einem Stimmungsumschwung für 
eine Grundkapitalerhöhung bewegen konnte. 
Denn, meine Damen lind Herren, die Oesterrei­
chisehe Nationalbank würde bei dieser strengen 
rot-schwarzen Proporzbesetzung sicherlich nicht 
verlautbaren, daß eine Grundkapitalerhöhung 
nun doch möglich ist, hätte es nicht entsprechen­
de Vorgespräche und Verhandlungen mit den zu­
ständigen Regierungsstellen gegeben, Die Grund­
kapitalerhöhung ist - nachdem es sich bei der 
Oesterreichischen Nationalbank um ein reiches 
Institut, oder, wie die "Kronen-Zeitung" sagt, um 
das "reichste Unternehmen" Österreichs. handelt 
- sicherlich ausschließlich aus Gründen der Par­
teienfinanzierung, damit über den Sozialistischen 
Verlag weiterhin direkt erhöhte Dividenden in 
die Kassen der Sozialistischen Partei wandern 
können, gemacht beziehungsweise geplant wor­
den. Eine Parteienfinanzierung, meine Damen 
und Herren, die offenbar im Parlament nicht 
mehr versucht wird, weil man ein Niveau der Par­
teienfinanzierung erreicht hat, daß man sich kei­
ne neuen Anträge mehr zu stellen traut, und 
gleichzeitig auch die Opposition natürlich von ei­
ner Mitbeteiligung ausschließen will, denn bei der 
Nationalbank bleibt ja die ehrenwerte Gesell­
schaft unter sich, und Rot und Schwarz teilen sich 
den Kuchen des Gewinnertrages. (Beifall bei der 
FPÖ,) 

Es ist ein geradezu rührender Offenbarungseid, 
den Bundesrat Konecny in seinem Brief über den 
Sittenzustand dieses Parteienfilzes in der politi­
schen Landschaft Österreichs abgelegt hat: wenn 
er so liebevoll von "unserem KONSUM" schreibt, 
der durch ein paar Millionen aus der National­
bank wieder flottgemacht werden soll; wenn er 
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von den verantwortungsvollen "Genossen" in der 
Nationalbank spricht - die Herren, die dort tätig 
sind, sind offenbar nicht im Interesse der Repu­
blik tätig, sondern als direkte Beauftragte der Par­
tei dorthin gesetzt, damit sie für ihre politische 
Gruppe die Geldgeschäfte organisieren -: wel~n 
er davon spricht, daß die Dividende der SPO­
Bundespartei natürlich gutgeschrieben würde. 
denn man macht das ja nur, damit die Partei eine 
Finanzierung bekommt; wenn er davon spricht, 
daß in der Personalfrage die ÖVP entgegenge­
kommen ist und daher ein moralisches Guthaben 
der SPÖ für eine verstärkte Finanzierung der 
Partei aus dieser geplanten Kapitalerhöhung ha­
ben soll. 

Meine Damen und Herren! Konecny ist nicht 
mehr Geschäftsführer. aber er ist Bundesrat und 
gehört der Sozialistischen Partei an. In der Zwi­
schenzeit hat aber auch die Sozialistische Verlags­
Gesellschaft neue Gesellschafter bekommen. 
Nicht mehr Konecny ist Gesellschafter, sondern 
es hat. den neuen Machtverhältnissen in der So­
zialistischen Partei entsprechend, Vranitzky dafür 
gesorgt, daß sein Zentralsekretär Peter Marizzi 
neuer Geschäftsführer dieser Sozialistischen Ver­
lags-Gesellschaft ist. (Zwischenruf bei der FPÖ.) 
Franz Vranitzky hat auch dafür gesorgt. daß Herr 
Obermayer. der Kassier der Sozialistischen Par­
tei. der zweite Geschäftsführer dieser Sozialisti­
schen Verlags-Gesellschaft ist. eine Verlagsgesell­
schaft, meine Damen und Herren, die eine Geset­
zesänderung braucht, damit die sozialistischen 
Geldnöte mit Hilfe der Oesterreichischen Natio­
nalbank beseitigt werden können. 

Ich sage das in dieser Nüchternheit und mit al­
ler Ruhe, um Ihnen deutlich zu machen, daß die 
österreichische Bevölkerung kein Verständnis da­
für hat, daß Sie, ohne daß es eine wirtschaftliche, 
ohne daß es eine europäische, eine ökonomische 
Notwendigkeit gäbe, diese Oesterreichische Na­
tionalbank zum Spielball des rot-schwarzen Pro­
porzes, aber auch der Geldbeschaffungsaktionen 
für die Sozialistische Partei machen. Es ist unge­
heuerlich, wie Sie hier mit Institutionen dieser 
Republik umgehen. die nicht Eigentum der Par­
teien sind. sondern die letztlich im Eigentum der 
österreichischen Staatsbürger stehen, was von Ih­
nen auch respektiert werden müßte. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Man darf sich nicht wundern. wenn dann die 
Leitartikler jener Zeitungen, die Ihnen sonst sehr 
gewogen sind, weil sie die große Koalition immer 
wieder über Wasser halten, auch in Kommenta­
ren, recht kritisch schreiben, wie etwa Krawagna­
Pfeifer, in den "Salzburger Nachrichten", wenn 
sie sagt: Es kommt ein gefährlicher Unmut hoch. 
Der Bürger spürt, daß die Parteien ihre Vorfeld­
institutionen. ihre Bürokratien zu Nutznießern 
des Systems machen. Denn es ist schwer zu erklä-

ren, warum Kammern und andere Institutionen 
Milliardenrücklagen über noch dazu undurch­
schaubare Finanzierungs- und Einhebungsquel­
len horten können. Die Gelder gehen dann bei 
Lösungen anderer Probleme, wie zum Beispiel 
der Pensionsfinanzierung und der Gesundheits­
vorsorge, ab. 

Es kommt noch etwas dazu: Die Oesterreichi­
sche Nationalbank verfügt über ein sehr strenges 
Gesetz, ein Gesetz, das über Anregung des Ge­
schäftsführers der Sozialistischen Verlags­
GesmbH geändert werden sollte, ein Gesetz, das 
zumindest Treuhandverhältnisse ausschließt. 
Denn die Bestimmung des § 9 des Oesterreichi­
schen Nationalbank-Gesetzes sieht vor, daß aus­
schließlich die österreichische Bundesregierung 
bestimmt, wer - welche Personen und welche 
Unternehmungen - Aktienkapital an der Oester­
reichischen Nationalbank erwerben kann. Das hat 
einen sehr realen Grund: Es soll durch diese vor­
sichtigen Bestimmungen verhindert werden, daß 
durch Weiterverkauf von Aktien, daß durch un­
kontrollierte Verpfändungen und Belehnungen, 
wie das hier passiert, dieses Aktienkapital in fal­
sche Hände kommt und sich auf einmal ein Paket 
der Aktien der Oesterreichischen Nationalbank 
im festen Besitz etwa der Mafia befindet. nur weil 
eine Partei in Pleiteängsten eine Bank suchen 
mußte, die ihr die günstigsten Zinssätze gibt und 
die das wieder weitergereicht hat. 

Darüber hinaus sieht diese Bestimmung des § 9 
des österreichischen Nationalbankgesetzes auch 
ein Verbot der Treuhandschaft vor. weil damit 
eine Verschleierung der unwahren Eigentumsver­
hältnisse erfolgen würde. Es stellt sich für mich 
die Frage: Hat Bundeskanzler Vranitzky die In­
formation vom sozialistischen Parteiobmann Vra­
nitzky bekommen, daß hier ein Treuhandschafts­
verhältnis besteht, das auch durch einen Notari­
atsakt, der sich in unseren Händen befindet, do­
kumentiert ist? Hat der sozialistische Parteivorsit­
zende Vranitzky den Bundeskanzler Vranitzky 
ersucht, einen gesetzeskonformen Zustand bei 
Bekanntwerden dieses Treuhandverhältnisses 
herzustellen? Hat der Bundeskanzler Vranitzky 
den Sanierungsplan des Parteivorsitzenden Vra­
nitzky im Zusammenhang mit der "Arbeiter-Zei­
tung" gekannt, der ja letztlich auch Ausfluß für 
die Bemühungen ist, um durch eine Grundkapi­
talaufstockung mehr für die Partei und damit 
mehr für die Schuldenabtragung dieses Pleiteun­
ternehmens zu finanzieren, wo ja auch die Presse­
förderung des Bundes mit rund 40 Millionen 
Schilling für die "Arbeiter-Zeitung" bemüht wor­
den ist? 

Nachdem aber die "Arbeiter-Zeitung" gestor­
ben ist, stellt sich die Frage, welchen Grund gäbe 
es sonst noch, jetzt noch immer die Kapitalerhö­
hung zu verfolgen, wenn die Nationalbank reich 
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genug ist, daß sie keil~ Eigenkapital braucht, und 
wenn die Republik Osterreich jederzeit in der 
Lage ist, von dieser Nationalbank mit ihrem 
Reichtum sich Geld zu beschaffen, ohne eine 
Grundkapitalerhöhung vorzunehmen. Bleibt ei­
gentlich nur mehr eier Grund. elaß die Parteien 
Finanzierungsbeelürfnisse haben, die in der Form, 
wie sie im Brief Konecnys sehr offengelegt wor­
den sind, nun zur Durchführung gelangen sollten. 
(Abg. Hai ger l1l 0 S er: So ~vird es h'olzl sein.') 

Ich frage mich: Kann es sich ein Bundeskanzler 
Vranitzky leisten, daß er in seiner Eigenschaft als 
sozialistischer Partei vorsitzender vom Bundes­
kanzler dieser Republik verlangt, daß er die Zu­
stimmung gibt zu einem Weg, wo die Oesterrei­
chische Nationalbank ausschließlich und in erster 
Linie zum Instrument der Parteienfinanzierung 
für seine eigene politische Gruppe, die sich in fi­
nanziellen Nöten befindet, gemacht wird? 

Der Vorgang, Herr Bundeskanzler, ist mora­
lisch in hohem Maße bedenklich. Der Vorgang ist 
politisch unredlich. 

Wir haben daher diese Anfrage zu einem Zeit­
punkt gestellt, zu dem Sie noch nicht die Be­
schlußfassung dieser Grundkapitalerhöhung über 
die Bühne gebracht haben. weil wir der Meinung 
sind, es sollte die Chance ergriffen werden, diesen 
Mißbrauch der Oesterreichischen Nationalbank 
für Zwecke der Parteienfinanzierung zugunsten 
Ihrer eigenen Partei hintanzuhalten, weil Sie es 
sich nicht leisten sollten als Vorsitzender einer 
Bundesregierung, durch Treuhandverhältnisse, 
die Sie nicht offengelegt haben, einen Weg zu be­
schreiten, der letztlich dieses Land neuerlich ne­
gativ in die Schlagzeilen bringen könnte. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Das ist auch mit ein Grund dafür, daß es in 
diesem Land eine nicht mehr verkennbare Poli­
tikverdrossenheit gibt, eine Politikverdrossenheit 
vor allem gegenüber den Parteien und ihrem Ge­
haben, die immer wieder Geld, das die Österrei­
cher erarbeitet haben, Rücklagen, die in öffentli­
chen Institutionen angesammelt sind, für Partei­
zwecke abzweigen, anstatt die Bedürfnisse dieser 
Bevölkerung im sozialen und wirtschaftlichen Be­
reich zu finanzieren. 

Ich sage Ihnen daher, Herr Bundeskanzler: 
Hände weg von der Oesterreichischen National­
bank! Lassen Sie davon ab, dieses Institut für Ihre 
persönlichen Parteizwecke zu mißbrauchen. (Bei­
fall bei der FPÖ.) Denn letztlich ist die Zeit ein­
fach vorbei, in der Sie die Meinung vertreten kön­
nen: Wir waren die ersten in Österreich, wir ha­
ben nach 1945 durch die Bewilligung der Besat­
zungsmächte die Lizenz erhalten, als erste poli­
tisch wirksam zu werden. daher gehört dieser 
Staat uns! Die Menschen sollen froh sein, daß es 
uns rote und schwarze Parteifunktionäre gibt. 

Was uns gehört, kann auch von uns mißbraucht 
werden. Und wer das in Frage stellt, ist eben ein 
Aufwiegler, ein Demokratieschänder oder gar ein 
Faschist, weil er das kritisch bewertet. (Abg. 
He in z i IZ ger: Bunzm.' Bcmzm.') 

Ich glaube, daß das, was Hans Rauscher im 
"Kurier'" gesagt hat, richtig ist; er meint: Wir be­
finden uns im Stadium einer autoritären Entwick­
lungsdemokratie, wo überhebliche Funktionäre 
nicht davor zurückschrecken, dieses Land für 
persönliche Zwecke oder für Zwecke ihrer eige­
nen Partei auf dem Rücken der Bürger zu miß­
brauchen." 

Wir Freiheitlichen fordern Sie auf: Lassen Sie 
davon ab und nehmen Sie heute in einer klaren 
Erklärung davon Abstand, diese Grundkapitaler­
höhung, die ausschließlich diesen Zweck der Par­
teienfinanzierung hat, vorzunehmen. Aber regeln 
Sie auch ein gesetzwidriges Vorgehen in bezug 
auf die Nationalbank, indem Sie nicht öffentlich 
machen, daß in Wirklichkeit die Sozialistische 
Verlags-Gesellschaft nur ein Durchgangsinstitut 
für die Parteienfinanzierung ist, und dieses Treu­
handverhältnis, das Sie als Parteiobmann bisher 
zur Kenntnis genommen haben, das auch nach 
dem österreichischen Nationalbankgesetz nicht 
gedeckt ist, womit sich, wenn Sie das nicht än­
dern, auch der Herr Bundeskanzler eines Rechts­
bruches schuldig macht. 

Wir fordern Sie auf, davon Abstand zu neh­
men, Ihren Kurs zu korrigieren und endlich die­
sen Selbstbedienungsladen Republik Österreich 
durch Rot und Schwarz zu beenden. (Anhaltender 
Beifall bei der FPÖ.) 16.35 

Präsident: Zur Beantwortung der an ihn ge­
richteten Anfragen hat sich der Herr Bundes­
kanzler zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

16.35 
Bundeskanzler Dr. Vranitzky: Herr Präsident! 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die vorliegende Anfrage gibt mir die 
willkommene Gelegenheit, auf die Funktion der 
Oesterreichischen Nationalbank in der Wirtschaft 
. .. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Die kennen 
wir!) Ich bin bei Ihnen, Herr Bauer, nicht so si­
cher, ob Sie sie wirklich kennen! (Beifall bei SPÖ 
lind ÖVP. - Abg. Dkfm. Holger Ball e r: Hoch­
mut kommt vor den Fall!) Herr Bauer, bei Ihnen 
ist es kein Problem, bei Ihnen fehlt die Fallhöhe! 
(Heiterkeit cmd Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Die Rolle der Oesterreichischen Nationalbank 
bei der Sicherung des harten österreichischen 
Schillings ist durch das Gesetz gesichert, und das 
Gesetz gibt der Oesterreichischen Nationalbank 
eine von der Bundesregierung unabhängige Posi­
tion und daher jenen Spielraum, der nötig ist, um 
die auf dem Währungsgebiet notwendigen Maß-
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nahmen zur Sicherung der Stabilität des Schil­
lings zu setzen. 

Es war Grundkonsens der politisch Verant­
wortlichen unseres Landes. daß man unter dem 
Eindruck der katastrophalen Wirtschaftssituation 
in der Ersten Republik nach 1945 eine starke 
Wirtschaft mit einer stabilen Währung schaffen 
wollte. 

Einer der wichtigsten Eckpfeiler dabei war die 
Neugründung der Oesterreichischen National­
bank. Die Oesterreichische Nationalbank ist ge­
mäß Notenbankgesetz 1955 berufen, als .. Hüterin 
der Währung" mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln dahin zu wirken, daß der Wert des öster­
reichischen Geldes in seiner Kaufkraft im Inland 
sowie in seinem Verhältnis zu den wertbeständi­
gen Währungen des Auslandes erhalten bleibt. 

Und wie alle internationalen Vergleiche zeigen, 
hat die Oesterreichische Nationalbank diese Auf­
gabe bestmöglich erfüllt. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.J Österreich zählt seit Jahren zu den wäh­
rungsstabilsten Ländern der Welt, und für den 
einzelnen Staatsbürger bedeutet dies, daß die rea­
le Kaufkraft seines Einkommens erhalten wird. 

Nach dem Zusammenbruch des Währungssy­
stems von Bretton Woods und dem Ende des Sy­
stems fixer Wechselkurse ging unsere Notenbank 
in der Mitte der siebziger Jahre zur Hartwäh­
rungspolitik über. Der Außenwert des Schillings 
orientiert sich seither an den wertstabilsten Wäh­
rungen Europas, wodurch der importierte Preis­
anstieg weitgehend hintangehalten wird. 

Die Politik des harten Schillings wurde durch 
eine an gesamtwirtschaftlichen Zielen orientierte 
Einkommenspolitik im Zusammenwirken mit 
den Sozialpartnern und durch wirtschaftspoliti­
sche Maßnahmen der Bundesregierung abgesi­
chert. (Abg. Mag. 5 c h I,ve i t zer: Eine Gllte­
Nacht-Geschichte!) Ich bin in der glücklichen 
Lage, nicht zu verstehen, was Sie sagen! (Heiter­
keit und Beifall bei der SPÖ. J 

Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
verfolgte Währungspolitik wurde in den letzten 
Jahren von westeuropäischen und nordeuropäi­
schen Ländern übernommen. (Abg. Mag. 
Sc h \ve i I zer: Der Wähler wird es besser rerste­
hen.') 

Österreich erfüllt als eines der wenigen Länder 
der EG und der EFT A alle Kriterien für eine Mit­
gliedschaft in der Wirtschafts- und Währungs­
union, und die von der Oesterreichischen Natio­
nalbank verfolgte Geld- und Währungspolitik hat 
dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Las­
sen Sie mich in diesem Zusammenhang auch auf 
das hohe internationale Ansehen der Oesten-ei-

chischen Nationalbank hinweisen. Die National­
bank wurde vom Internationalen Währungsfonds 
eingeladen, bei der Organisation ... (Abg. Dkfm. 
Holger B a Li e 1': Zllr Sache.') 

Der Herr Haider hat 15 Minuten über die auf 
Krankenschein abgegebenen Toiletteartikel gere­
det bei seiner Anfrage zur Nationalbank. Also ein 
bisserl Geduld noch. Ich verspreche Ihnen, nicht 
über Toiletteartikel zu sprechen. (Heiterkeit und 
Beifall bei SPÖ uild ÖVP.) 

Die Nationalbank wurde vom Währungsfonds 
eingeladen. bei der Organisation beziehungsweise 
Reorganisation von Notenbanken in den Reform­
staaten mitzuwirken. So wurden und werden Ex­
perten unserer Nationalbank beispielsweise in Po­
len, der Tschechoslowakei. in Rußland, Slowe­
nien und Kasachstan eingesetzt. (Abg. Pro b s t: 
Das ist ja eine Märclzenslllnde von Ali Baba. Herr 
Bllndeskanzler.' ) 

Ich appelliere wirklich an Sie, meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren von der Opposition, 
die Oesterreichische Nationalbank nicht in den 
Tagesstreit hineinzuziehen (Abg. Mag. 
Sc Iz we i l zer: Die Parteienfinanzierung!) und 
am währungspolitischen Grundkonsens der Zwei­
ten Republik, der in der einvernehmlichen Verab­
schiedung des Nationalbankgesetzes 1955 und al­
ler seither ergangenen Novellen zum Ausdruck 
gekommen ist, festzuhalten. 

Entsprechend der der Oesterreichischen Natio­
nalbank zugedachten zentralen Rolle in der öster­
reichischen Wirtschaft übertrug das National­
bankgesetz 1955 50 Prozent ihres Grundkapitals 
an den Bund (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Geh, 
\virklich? Das Izöre ich zum erslenmal.' J, und die 
restlichen - können Sie ausrechnen, wie viele 
noch fehlen? (Heiterkeit bei der SPÖ) -. und die 
restlichen 50 Prozent wurden den relevanten 
Gruppen und Unternehmungen des österreichi­
schen Wirtschaftslebens übertragen. Seit diesem 
Gründungsakt hat die österreichische Bundesre­
gierung entsprechend den gesetzlichen Vorschrif­
ten keinen Einfluß mehr auf die Übertragung von 
Kapitalanteilen der OeNB ausgeübt. 

Um die ihr übertragenen Aufgaben effizient er­
füllen zu können, muß die Nationalbank danach 
trachten, ausreichende Reserven beziehungsweise 
auch ein dem wirtschaftlichen Potential des Un­
ternehmens entsprechendes Grundkapital auszu­
weisen. Dieses Grundkapital ist im übrigen seit 
1955 - also Nationalbankgesetz hier im Parla­
ment - nie erhöht worden. Zieht man allein die 
in diesen 37 Jahren eingetretene Geldentwertung 
zur Beurteilung heran, wäre allerdings schon zu 
fragen, ob eine Erhöhung des Grundkapitals 
nicht angemessen wäre, obgleich eine solche Er­
höhung an mich bisher weder herangetragen 
noch von mir betrieben worden ist. 
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Herr Dr. Haider, Sie haben sich hier gestern im 
Parlament als Schnelldenker vorgestellt, und Sie 
haben auch elie Fähigkeit des Sehr-schnell-Le­
sens, Sie haben nur eines überaus langsam getan, 
nämlich auf elas Datum dieses Briefes, elen Sie 
hier lang vorgelesen haben, wirklich einzugehen. 
(Abg. Dr. Hai der: Habe ich gesagt!) Er ist vom 
S. Mai 1984, und heute ist das Jahr 1992. (Abg. 
Mag. 5 c h we i t zer: Wo ist der Umersclzied?) 
Und es ist keine einzige der in diesem Brief -
tiber den ich gar nicht urteilen möchte, ich war 
nicht dabei (ironische Heiterkeit bei der FPÖ) -
angeführten Maßnahmen, die Sie so lange hier 
vorgelesen haben und wo Ihre Kollegen so herz­
lich gelacht haben, auch wirklich umgesetzt wor­
den. (Abg. Dr. H Cl i der: Jetzt habt ihr es ange­
kündigt.') Acht Jahre lang ist es nicht gemacht 
worden. Wäre es gemacht worden, hätten Sie viel­
leicht Veranlassung für Ihre parlamentarische 
Anfrage, aber das ist alles nicht geschehen, und es 
ist daher heute keine Veranlassung. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP. - Abg. Dr. Hai der: Am 
30. Jällner ist es angekündigt ""'orden, daß es eille 
Kapitaierhöhllllg geben wird! Am 30. Jänner des 
heurigen Jahres.') 

Im übrigen, weil Sie in Ihrem, wie jeder Mensch 
sehen kann, so agitationslosen Stil hier und heute 
auch von der "ehrenwerten Gesellschaft" gespro­
chen haben, so möchte ich vielleicht Ihrer Erin­
nerung freundlichst insofern auf die Sprünge hel­
fen, als ich Ihnen sage: Dieser "ehrenwerten Ge­
seilschaft". nämlich dem Generalrat der National­
bank. gehört als Vizepräsident der freiheitliche 
Dipl.-Ing. Rüsch an. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Mir liegt kein An­
trag von irgend jemandem aus der Oesterreichi­
sehen Nationalbank auf Kapitalerhöhung vor. 
Mir liegt daher auch keine Information darüber 
vor - aber das werden Sie wahrscheinlich besser 
wissen -, ob sich Ihr Vertreter Dipl.-Ing. Rüsch, 
Vizepräsident der Oesterreichischen National­
bank. Mitglied der ,.ehrenwerten Gesellschaft", 
dagegen ausgesprochen hätte. Aber das werden 
wir ja noch hören im Zuge der nächsten Verhand­
lungen, sofern es dazu kommt. (Heiterkeit bei der 
SPO.i 

Die Fragen, die an mich gestellt wurden, beant­
worte ich wie folgt: 

Zur Frage 1: Diese Frage steht in keinem wie 
immer gearteten Zusammenhang mit der Oester­
reichischen Nationalbank. Und auch wenn die 
Unterlagen zur Presseförderung ohnehin öffent­
lich sind, gebe ich den Antragstellern gerne die 
Summe aller einzelnen Jahre bekannt. 

Im Zeitraum von 1982 bis 1991 erhielt die 
"AZ" beziehungsweise ihr Verleger 130 Mil­
lionen Schilling an allgemeiner und besonderer 
Presseförderung laut Presseförderungsgesetz. Im 

selben Zeitraum betrug die gesamte Presseförde­
rung - ich wiederhole noch einmal: 130 Mil­
lionen Schilling -, also die gesamte Presseförde­
rung 1 180 Millionen Schilling. (Abg. R 0 P -
per t: Na. \{'as sagt ihr jetzt?) 

Die Fragen 6 bis 8 der vorliegenden dringlichen 
Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die Frage der Zulassung zur Zeichnung hat 
sich ausschließlich im Jahr 1955. unmittelbar 
nach lnkrafttreten des Nationalbankgesetzes, ge­
steilt. Seither konnte eine Befassung der Bundes­
regierung schon von Gesetzes wegen nicht mehr 
in Betracht kommen. (Anhaltender BeifaLL bei 
SPÖ und ÖVP.) 16.46 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister für Finanzen. Ich erteile es 
ihm. 

16.46 

Bundesminister für Finanzen Dkfm. Lacina: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Mei­
ne sehr verehrten Damen und Herren! In Ergän­
zung der Beantwortung der dringlichen Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Haider und Mag. Schreiner 
durch den Herrn Bundeskanzler beantworte ich 
die meinen Zuständigkeitsbereich betreffenden 
Fragen wie folgt: 

Der Bundeskanzler hat bereits darauf hinge­
wiesen - das zu den Fragen 1 und 2 -, daß das 
Grundkapital der Nationalbank seit 1955 nicht 
verändert worden ist. Es ist daher legitim, eine 
Anpassung an heutige Wertverhältnisse zu über­
legen. Auch im internationalen Vergleich ist das 
Grundkapital in Relation zu den Reserven außer­
gewöhnlich niedrig. 

Aus diesen Gründen erschiene eine Erhöhung 
sinnvoll. Sie erfordert aber eine Novellierung des 
Nationalbankgesetzes, mit der der Nationalrat 
erst befaßt werden müßte. 

Zu einer solchen Novelle hat das Bundesmini­
sterium für Finanzen bisher nicht Stellung ge­
nommen, da meines Wissens keine solchen Vor­
schläge an das Bundesministerium für Finanzen 
herangetragen worden sind. 

Zur Frage 3: Eine Erhöhung zur Herstellung 
einer neuen Relation zwischen Nominalkapital 
und Rücklagen müßte aus Gesellschaftsmitteln 
erfolgen, wenn sie diesen Sinn erfUllen soll, und 
erhöht damit natürlich auch das Aktienkapital des 
Bundes. 

Zur Frage 4. Eine Grundkapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln - das ergibt sich aus der De­
finition dieser Erhöhung - verändert grundsätz­
lich die Eigentümerstruktur nicht. 
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Zur Frage 5: Die Gewinnausschüttung der Oe­
sterreichischen Nationalbank ist gemäß § 69 
Abs. 3 Nationalbankgesetz mit höchstens 10 Pro­
zent des Grundkapitals begrenzt. Die Höhe der 
tatsächlichen Ausschüttung wird jährlich von der 
Generalversammlung gemäß § 16 Nationalbank­
gesetz beschlossen. 

Hinsichtlich der Fragen 6 bis 8 erlaube ich mir 
auf die durch den Herrn Bundeskanzler erfolgte 
Beantwortung zu verweisen. - Danke sehr. (Bei­
fall bei SPÖ und ÖVP.) 16..18 

Präsident: 1m Sinne der Bestimmungen der 
Geschäftsordnung gehen wir jetzt in die Debatte 
ein. Kein Redner darf bei einer dringlichen An­
frage länger als 15 Minuten sprechen. 

Der erste in der Rednerliste ist Herr Abgeord­
neter Mag. Schreiner. Bitte sehr. 

/6 . ../9 
Abgeordneter Mag. Schreiner (FPÖ): Sehr ge­

ehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bun­
desminister! Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 
Hohes Haus! Die Anfragebeantwortung bezüglich 
der Oesterreichischen Nationalbank gibt mir Ge­
legenheit, einmal mit der Behauptung aufzuräu­
men, daß die Kapitalausstattung der Oesterreichi­
sehen Nationalbank im internationalen Vergleich 
zu gering wäre. Es ist richtig, daß die Oesterrei­
chische Nationalbank ein Eigenkapital von 
150 Millionen Schilling hat. Im internationalen 
Vergleich, wenn man sich die wesentlichen No­
tenbanken unserer Nachbarländer ansieht: Es hat 
zum Beispiel Belgien, ein mit Österreich durch­
aus vergleichbarer Staat (Abg. Sc h i e der: Eher 
kein Nachbarland.'), 20 Millionen Holländische 
Gulden, das entspricht in etwa 132 Millionen 
Schilling. 

Die Niederlande haben ein Grundkapital ... 
(Abg. 5 chi e der: Auch kein Nachbarland.'), die 
Schweiz hat ein Grundkapital von 420 Millionen 
Schilling, Italien hat ein Grundkapital von 
2.1 Milliarden Schilling. 

Als Grund für die Erhöhung dieses Grundkapi­
tals können sicher nicht Probleme mit der Wett­
bewerbsfähigkeit der Oesterreichischen National­
bank, der Wettbewerbsfähigkeit, die verbessert 
werden müßte. angegeben werden. denn dieses 
sogenannte nachrangige Eigenkapital, das für die 
Erhöhung des Aktienkapitals Verwendung finden 
könnte, ist ja in der Bilanz der Notenbank vor­
handen. Es wird nicht zur Dividendenberechnung 
und zur Auszahlung dieser Dividenden herange­
zogen, aber es ist Kapital. das vorhanden ist. Und 
jeder, der eine Bilanz liest. sagt, daß dieses Kapi­
tal nachrangiges Eigenkapital ist. 

Im internationalen Vergleich ist auch die Ge­
winnentwicklung dieser Notenbank sicherlich 
sehr herausragend: Im Jahr 1991 hatte die Noten-

bank einen Gewinn von 11,6 Milliarden Schilling 
erwirtschaftet, und sie hat 10 Prozent Fixdividen­
de an alle Namensaktionäre ausgeschüttet. Der 
Rest ging in die berühmte Rücklage. in die ver­
steuerte beziehungsweise freie Rücklage. 

Wenn man sich nun die einzelnen Namensak­
tionäre genauer ansieht. dann kommt man natür­
lich auch aufgrund dieses Briefes der .,AT' an 
den seinerzeitigen Bundeskanzler darauf, daß 
eine Erhöhung der Dividenden, zum Beispiel des 
ÖGB, bedeutet, daß eben die Gewinnausschüt­
tung von 1 250 000 S pro Jahr auf 5 Millionen 
Schilling ansteigt. Beim Sozialistischen Verlag ist 
es das gleiche, ebenso beim Konsum Österreich. 

Dazu kommt noch, daß bei der Verpfändung 
dieser Anteile natürlich auch die Belehnungs­
möglichkeiten sehr ansteigen. und zwar deshalb, 
weil das Grundkapital, das quasi eine Namensak­
tie ist. auf einmal in seinem Wert vervierfacht 
wird und daher die Besicherungsmöglichkeit für 
einen etwaigen Kredit ganz einfach verbessert 
wird. Und diese Belehnungsmöglichkeit zusam­
men mit dieser Gewinnausschüttung, Herr Bun­
deskanzler, ist ja der Mißbrauch, den wir Ihnen 
hier vorwerfen. (Beifall bei der FPÖ.) 

In Ihrer Anfragebeantwortung haben Sie zu 
den Fragen 6 bis 8 hier lediglich erklärt, die Fra­
ge der Zulassung zur Zeichnung habe sich aus­
schließlich im Jahr 1985 (Abg. 5 chi e der: 55.'), 
1955, unmittelbar nach Inkrafttreten des Natio­
nalbankgesetzes, gestellt. Seither konnte eine Be­
fassung der Bundesregierung schon von Gesetzes 
wegen nicht mehr in Betracht gezogen werden. 

Herr Bundeskanzler! Ich muß Sie darauf hin­
weisen, daß es aufgrund dieser Zulassung eine 
ganz genaue Liste von Namensaktionären gibt. 
Da mein Vorredner diese Liste der Namensaktio­
näre nicht vollständig dargelegt hat, möchte ich 
sie hier noch einmal zur Verlesung bringen. 

Diese Liste der Namensaktionäre enthält zu­
nächst einmal die Republik Österreich - logi­
scherweise - mit 50 Prozent, die Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft. den Österreichi­
schen Gewerkschaftsbund. die Sozialistische Ver­
lag GesmbH, Konsum Österreich, die Raiffeisen­
Zentralbank, die Versicherungsanstalt der Raiff­
eisen-Zentralbank. die Vereinigung Österreich i­
scher Industrieller, die Schoeller-Bank und so 
weiter bis hin zu ganz kleinen Anteilen mit maxi­
mal 100000 S. 

Und nun, Herr Bundeskanzler, das muß ich Ih­
nen sagen, ist es schon wesentlich und muß natür­
lich überprüft werden, ob das wirklich gesetzes­
konform ist, ob Sie nicht hier bei dieser Anfrage­
beantwortung die Unwahrheit gesagt haben. Mir 
liegt nämlich ein Notariatsakt vor, aus dem ein­
deutig hervorgeht, daß in der Liste der Namens-
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aktionäre nicht die Sozialistische VerlagsGesmbH 
mit einem Aktienkapital von 12,5 Milliarden 
Schilling aufscheint, sondern - ich zitiere den 
Punkt 1 dieses Notariatsaktes, aus dem das sehr 
klar hervorgeht -: Die Sozialistische Ver­
lagsGesmbH als Treuhänderin für die Sozialisti­
sche Partei Österreichs ist Eigentümerin von Ak­
tien der Oesterreichischen Nationalbank. (Abg. 
Dkfm. Holger Ball e r: Geselzeswidrig.') 

Herr Bundesminister Lacina! Sie lassen durch 
Ihre Betriebsprüfer bei allen Betriebsprüfungen 
natürlich immer die Frage stellen: Wer ist der 
wirtschaftliche Eigentümer weicher Gesell­
schaftsanteile? (Beifall bei der FPÖ.) Ich kann Ih­
nen sagen, es gibt Hunderte Betriebsprüfungen, 
bei denen Sie, sobald nicht der wahre Eigentümer 
offengelegt ist, sofort mit § 22 der BAO kommen 
und sagen: Mißbrauch der Gestaltungsmöglich­
keiten des bürgerlichen Rechtes! Und hier. bitte. 
ist eindeutig erwiesen, daß der wahre Eigentümer 
von 12 500 000 S nicht die Sozialistische Ver­
lagsGesmbH ist, sondern die Sozialistische Partei 
Österreichs. 

Herr Bundeskanzler! Sie haben daher in Ihrer 
Anfragebeantwortung zu den Fragen 6 bis 8 mei­
ner Meinung nach eindeutig die Unwahrheit ge­
sagt. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. F Li h r -
In an n: Er versteht es nicht!) 

Man kann davon ausgehen, daß Sie wissen müs­
sen, daß die wahren wirtschaftlichen Verhältnisse 
so sind, daß nicht die Sozialistische Ver­
lagsGesmbH, sondern die Sozialistische Partei die 
wahre Eigentümerin dieser Namensaktien ist. 
Und wenn Sie als Parteivorsitzender einmal Ihren 
Tresor aufmachen und hineinsehen, dann sehen 
Sie vielleicht diesen Notariatsakt und ersehen dar­
aus ganz genau die Abtretung dieser Gesell­
schaftsanteile von der Sozialistischen Ver­
lagsGesmbH an Ihre Partei. Denn nur dadurch ist 
das Schreiben des Jahres 1984 erklärbar. in dem 
Konecny quasi eine Aufstockung des Grundkapi­
tals moniert, weil damit natürlich eine Vervierfa­
chung der Dividende verbunden ist, ebenso eine 
Vervierfachung der Belehnungsmöglichkeiten, 
wenn man diese Aktien als Besicherung heran­
zieht. 

Herr Bundesminister und Herr Bundeskanzler! 
Ich muß Ihnen eines sagen: Die Frage dieser Ka­
pitalaufstockung muß man wirklich in diesem 
Lichte sehen, denn es ist wirklich ein Problem, 
daß eine politische Partei praktisch Aktionärin 
der Nationalbank ist, wo Sie doch in Ihrer Anfra­
gebeantwortung ganz am Beginn sehr schön aus­
geführt haben, daß die Oesterreichische National­
bank gemäß Notenbankgesetz 1955 berufen ist, 
Hüterin der Währung zu sein, und daß diese Na­
tionalbank von wesentlichen Repräsentanten und 
Organisationen der österreichischen Wirtschaft 
gegründet worden ist. 

Ich unterstreiche das! Wenn man sich zum Bei­
spiel die Nationalbank in Italien ansieht, so stellt 
man fest. daß sie von Sparkassen, Kreditinstitu­
ten. nationalen Banken, regionalen Banken getra­
gen wird: auch in anderen Staaten findet man eine 
ähnliche Streuung des Eigentums. Aber bitte. 
Herr Bundesminister und Herr Bundeskanzler, 
die Sozialistische Partei Österreichs ist doch 
wahrlich kein bedeutendes wirtschaftliches U n­
ternehmen (Beifall hei der FPÖ), das ist eine poli­
tische Partei, die sich dem Wähler zu stellen hat, 
aber doch kein Wirtschaftskörper. (Präsident Dr. 
Li eh Cl l übernimmt den Vorsitz.) 

Ein Wirtschaftskörper ist, wenn er im Banken­
bereich angesiedelt ist, natürlich ohneweiters be­
fähigt und auch absolut berechtigt, Aktionär der 
Oesterreichischen Nationalbank zu sein. Ich sage 
Ihnen auch, warum: weil die Naktionalbank ihre 
rund 11,6 Milliarden Schilling Gewinn in etwa 
durch zwei Dinge erwirtschaftet: 

Erstens einmal durch die Mindestreservenpoli­
tik, mit der sie den einzelnen Banken aufhälst, 
gewisse Mindestreserven von ihren liquiden Mit­
teln bei der Nationalbank zu einem gewissen 
niedrigen Zinssatz einzubezahlen. Sie handelt 
ganz einfach mit Devisen. Und deshalb sind na­
türlich gewisse Banken daran interessiert, sich an 
der Nationalbank zu beteiligen, um sich dadurch 
quasi ihre binnenwirtschaftlichen, binnenbetrieb­
lichen Verluste wieder durch Beteiligungserträge 
ausgleichen zu lassen. (Abg. Dr. F II h r In an n: 
Kollege Schreiner! ErLauben Sie mir eine Zwi­
schenfrage? Meinen Sie das wirklich, was Sie da 
sagen? Es muß Ihnen doch angeschafft worden 
sein, als Steuerberater so etwas zu verzapfen.') 

Aber die Sozialistische Partei hat lediglich ein 
einziges Interesse, durch diese verdeckte Treu­
handschaft an der Nationalbank beteiligt zu sein, 
nämlich daß sie einen Ertrag bekommt aus einer 
Beteiligung, die ihr an sich gar nicht zusteht. Und 
weshalb ihr diese Beteiligung nicht zusteht, ist 
von Ihnen eindeutig beantwortet worden: Diese 
Beteiligung wäre lediglich an Wirtschaftsunter­
nehmen von der Bundesregierung gegeben wor­
den und nicht an eine politische Partei. Daher ist 
der Vorwurf der klassischen Parteienfinanzie­
rung, der klassischen Umgehung dieses National­
bankgesetzes eindeutig berechtigt, und diese Um­
gehung wird von uns wirklich auf das äußerste 
bekämpft und nicht akzeptiert. 

Eines muß ich Ihnen noch sagen: Die National­
bank ist eine so wichtige Einrichtung, daß man 
wirklich die Forderung erheben könnte, daß man 
- so wie in vergleichbaren Nachbarstaaten - die 
Nationalbank umstrukturiert, daß man sie entwe­
der wie in Italien den Banken quasi verkauft, die­
se Beteiligung an Banken veräußert oder den 
zweiten Weg geht, nämlich daß die Republik 
Österreich unter Kontrolle des Rechnungshofes, 
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unter Kontrolle des Parlaments die alleinige Ei­
gentümerin dieser Nationalbank ist. Diese Natio­
nalbank hat natürlich das Problem, von der Inter­
essenlage her mit gewissen Banken in einen ge­
wissen Konkurrenzkampf einzutreten, denn die 
Banken kritisieren sehr oft die Geldpolitik der 
Nationalbank, die aber der Finanzminister sehr 
oft aus budgetären Gründen befürworten muß. 

Eines ist nicht zu akzeptieren: daß die Natio­
nalbank zum Selbstbedienungsladen politischer 
Parteien für Parteienfinanzierung wird, daß sie 
ein Selbstbedienungsladen für politische Parteien 
wird, wo Namensaktien über verschachtelte Treu­
handschaften in Depots von Parteisekretariaten 
wandern und damit Parteienfinanzierung auf 
Kreditwegen ermöglicht wird. Das ist wirklich ab­
zulehnen! (Beifall bei der FPÖ.) 17.113 

Präsident Dr. Lichal: Herr Abgeordneter Hai­
der meldet sich zur Geschäftsordnung. - Bitte 
sehr. 

17.03 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ) (zur Ge-

schäftsordnung): Ich ersuche Sie um Sitzungsun­
terbrechung wegen unrichtiger und unvollständi­
ger Beantwortung der Anfrage durch den Herrn 
Bundeskanzler. (Abg. Dr. Ne iss e r: Da kommt 
ihr aber spät drallf!) 17.03 

Präsident Dr. Lichal: Herr Abgeordneter Dr. 
Fuhrmann, bitte. 

17JJ3 
Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ) (zur Ge­

schäftsordnung): Herr Präsident! Ich ersuche, den 
Klubobmann der FPÖ aufzufordern, diese Be­
hauptung zu präzisieren. Im übrigen weise ich 
darauf hin, daß wir uns bereits in die Debatte be­
geben haben und daher nach meiner Auffassung 
das Begehren durch die Geschäftsordnung nicht 
mehr gedeckt ist. Das hätte der Herr Klubob­
mann Haider gleich nach der Beantwortung 
durch die Regierungsmitglieder machen sollen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 17.1J.1 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zur Ge­
schäftsordnung hat sich Herr Klubobmann Dr. 
Neisser gemeldet. 

17.IJ4 
Abgeordneter Dr. Neisser (ÖVP) (zur Ge­

schäftsordnung): Herr Präsident! Ich teile die 
Auffassung des Klubobmannes Dr. Fuhrmann. 
(Ironische Heiterkeit bei der FPÖ. - Abg. Dr. 
Hai der: Ihr ~vollt H'eiter verlieren.') flJ)4 

Präsident Dr. Lichal: Herr Dr. Haider, bitte. 

17.(1.1· 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ) (zur Ge­

schäftsordnung): Herr Präsident! Ich habe Ver­
ständnis, daß in dieser Angelegenheit einer rot­
schwarzen Bankenfinanzierung für die Parteien 

die beiden Klubobleute zusammenhalten. Ich 
stelle aber fest, daß Abgeordneter Schreiner be­
gründet hat, warum er die Unvollständigkeit und 
Unrichtigkeit der Anfragebeantwortung durch 
den Herrn Bundeskanzler aus der Sicht meiner 
Fraktion sieht, und stelle daher in Konsequenz 
seiner Darlegungen den Antrag auf Sitzungsun­
terbrechung. (Abg. Dkfm. Ho/ger Ba Li e r: Dem 
wurde immer slaugegebel1.' - Abg. Dr. Hai der: 
Das war immer üblich.') /7.0j 

Präsident Dr. Lichal: Herr Klubobmann! Es 
kann kein Antrag gestellt werden, nur eine Anre­
gung erfolgen, der ich nachkommen kann oder 
nicht. 

Wir hören uns jetzt die weiteren Wortmeldun­
gen zur Geschäftsordnung an. 

Zur Geschäftsordnung hat sich noch einmal 
Herr Klubobmann Dr. Fuhrmann gemeldet. 

17.1!5 

Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ) (zur Ge­
schäftsordI1U1zg): Herr Präsident! Noch einmal zur 
Geschäftsordnung: Ich verstehe schon, der Herr 
Klubobmann Haider ist erst seit zwei Tagen Klub­
obmann und hat die Zeit, in der er früher Klub­
obmann gewesen ist, vielleicht schon wieder ver­
gessen. Herr Klubobmann Haider , nehmen Sie 
bitte folgendes zur Kenntnis: Wenn in diesem 
Haus die Behauptung aufgestellt wurde und wird, 
daß ein Regierungsmitglied eine Anfrage nicht 
korrekt oder nicht vollständig beantwortet, dann 
ist zu präzisieren, welche Frage in welcher Form 
nicht korrekt beantwortet worden ist. 

Einfach nur eine pauschale Behauptung aufzu­
stellen, das ist ein Geschäftsordnungsgag, den Sie 
jetzt gemacht haben, um sich als neuer Klubob­
mann hier einzuführen. 

Im übrigen, Herr Präsident, werden Sie. wie Sie 
schon gesagt haben, selbst zu entscheiden haben, 
ob Sie diesem Verlangen von Klubobmann Hai­
der nach einer Sitzungsunterbrechung Folge lei­
sten wollen. (Abg. Dkfm. Ho/ger Ball e r: Was 
immer üblich war.') 17JJ6 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste zur Ge­
schäftsordnung hat sich Frau Dr. Petrovic gemel­
det. - Bitte, Sie haben das Wort. 

f7.06 

Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne) 
(zur Geschäftsordnung): Ich kann die Ausführun­
gen des Herrn Bundeskanzlers inhaltlich zwar 
auch kritisieren, ich würde aber hinsichtlich des 
Vorwurfes der Unrichtigkeit den Herrn Dr. Hai­
der um eine Präzisierung ersuchen. 17.07 

Präsident Dr. Lichal: Nächste Wortmeldung: 
Dr. Neisser. 
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17J)7 .. 
Abgeordneter Dr. Neisser (OVP) (zur Ge-

schäftsordnung): Herr Präsident! Ich möchte dar­
auf aufmerksam machen, daß es ständige lind un­
bestrittene Praxis in diesem Halls war lind ist, daß 
die Frage der Richtigkeit oder der Unrichtigkeit 
einer Beantwortung im Rahmen einer dringlichen 
Anfrage Gegenstand der Diskussion über die 
dringliche Anfrage ist lind daher nicht zum Anlaß 
genommen werden kann, eine Sitzungsunterbre­
chung herbeizuführen. !.ch bitte, bei"dieser Praxis 
zu bleiben. I Beifall bei OVP wut SPO.) /-:'.()8 

Präsident Or. Lichal: Noch einmal zur Ge­
schäftsordnung: Klubobmann Dr. Haider. 

/7.08 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ) (zur Ge­

schäftsordnung): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Ich habe gebeten, die Sitzung zu unterbrechen 
wegen Unrichtigkeit lind Unvollständigkeit der 
Anfragebeantwortung. Ich präzisiere den Vor­
wurf der Unvollständigkeit, damit Kollege Neis­
seI' beruhigt ist, und beziehe mich auf die Nicht­
beantwortung der Frage 8. Da ist eindeutig eine 
Frage über den Informationsstand des Herrn 
Bundeskanzlers gestellt worden, nämlich ob er 
weiß, daß ein Treuhandverhältnis zwischen der 
sozialistischen Verlagsgesellschaft und der Sozia­
listischen Partei Österreichs beim Oividendenbe­
zug aus der Nationalbank besteht. 

Ich nehme an, daß wir Anspruch darauf haben, 
daß diese Anfrage beantwortet wird, denn sie ist 
eine Wissensfrage, die der Bundeskanzler wissen 
muß, weil er als Vorsitzender des Regierungskol­
legiums gemäß § 9 Abs. 3 des österreichischen 
Nationalbankgesetzes verpflichtet ist, derartige 
Genehmigungen zu erteilen oder nicht. I Beifall 
bei der FPÖ.) I7JJ9 

Präsident Dr. Lichal: Noch einmal zur Ge­
schäftsordnung. Bitte, kommen wir dann mit der 
geschäftsordnungsmäßigen Abhandlung zum 
Schluß. Ich werde dann darüber entscheiden. 

Bitte, Herr Abgeordneter Or. Fuhrmann. 

1~09 M 

Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPO) (zllr Ge­
schäftsordnung): Herr Präsident, zur Geschäfts­
ordnung! Es handelt sich hier offensichtlich um 
einen Gag des Klubobmanns Haicler, oder er ver­
langt eine Sitzungsunterbrechung deshalb, weil er 
nicht weiterweiß, weil er gemerkt hat, daß seine 
Debattenredner überhaupt nicht wissen, wo~on 
sie hier reden. (ironische Heilerkeit bei der FPO.) 

Die Beantwortung des Bundeskanzlers hat ge­
lautet: Die Frage der Zulassung zur Zeichnung 
hat sich ausschließlich im Jahr 1955 unmittelbar 
nach lnkrafttreten des Nationalbankgesetzes ge­
steilt. Seither konnte eine Befassung der Bundes-

regierung schon von Gesetzes wegen nicht mehr 
in Betracht kommen. 

Meine sehr geehrten Damen lind Herren! 
Wenn ich das in Beziehung zur Frage Nr. 8 setze, 
dann muß ich Sie, Herr Klubobmann Haider, fra­
gen: Wollen Sie in Zukunft ernst genommen wer­
den, wenn Sie behaupten, daß damit nicht die 
Frage 8 Ihrer dringlichen Anfrage korr~.kt beant­
wortet worden ist? (Beifall bei der SPO llnd bei 
Abgeordneten der ÖVP.) J7.10 

Präsident Dr. Lichal: Herr Klubobmann Dr. 
Haicler, bitte nochmals zur Geschäftsordnung, 
aber dann setzen wir, bitte, nicht mit den inhaltli­
chen Debattenbeiträgen vom Platz aus fort, son­
dern ich werde Ihnen dann meine Meinung sagen. 
- Bitte, Herr Or. Haider. 

17.lO 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ) (zur Ge­

schäftsordnung): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Ich gehe nicht inhaltlich darauf ein, aber schon 
die Lautstärke der Meinungsäußerung des Kolle­
gen Fuhrmann zur Geschäftsordnung beweist 
einmal mehr, daß er sich seiner Sache nicht mehr 
so sicher ist und Angst hat, daß sein Bundeskanz­
ler in dieser Frage hängen bleibt. 

Aber ich ersuche Sie, den Gepflogenheiten des 
Hauses Rechnung zu tragen, die darin bestehen, 
daß, wenn der Wunsch eines Fraktionsvorsitzen­
den an den Präsidenten herangetragen wurde, aus 
einem solchen Anlaß die Sitzung zu unterbre­
chen, diesem Rechnung zu tragen ist, denn es gibt 
diesbezügliche Präzedenzfälle, wie mir auch mei­
ne Kollegen bestätigt haben, und es ist nicht ein­
zusehen, warum das gerade in diesem Fall nicht 
gegeben sein soll. (Abg. Dkfm. Ho/ger Bau e r: 
Das ist immer genelunigt worden.') 17.11 

Präsident Dr. Lichal: Meine Damen und Her­
ren! Ich glaube, daß die geschäftsordnungsmäßige 
Frage jetzt hinlänglich diskutiert wurde. Ich mei­
ne, daß Behauptungen über die Anfrage und An­
fragebeantwortung selbstverständlich in der Dis­
kussion noch näher beleuchtet werden können. 
Und ich komme daher der Anregung des Herrn 
Dr. Haider, die Sitzung zu unterbrechen, jetzt 
nicht nach und gehe in der Rednerliste weiter. 

Als nächster kommt Herr Abgeordneter Dr. 
Nowotny zu Wort. Bitte schön. 

t7.lI .. 
Abgeordneter Dr. Nowotny (SPO): Herr Präsi-

dent! Hohes Haus! Herr Bundeskanzler! Herr 
Bundesminister! Ich freue mich, daß wir nach 
diesen versuchten Geschäftsordnungstricks nun 
wieder in die inhaltliche Debatte eingehen kön­
nen. 

Was wir heute vor uns haben, ist die erste 
dringliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Or. 
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Haider, die er als Klubobmann vorgelegt hat. und 
er hat das getan mit der freundlichen Absicht. die 
Regierung vor Fehlern zu bewahren, die diese Re­
gierung sowieso nie gemacht hätte. (Heiterkeit bei 
der FPÖ.) Daher glaube ich, daß sich diese Anfra­
ge schon jetzt als weitgehend inhaltsleer erwiesen 
hat. (Abg. Pro b s t: Euch siezt der Schreck in der 
Hose.') 

Aber immerhin hat der Herr Altlandeshaupt­
mann Dr. Haider in den letzten Tagen von seinen 
Parteifreunden attestiert bekommen, daß er eine 
gewisse Lernfähigkeit aufzuweisen hat, und ich 
möchte das auch bestätigen. Es ist ja noch nicht so 
lange her, daß der damalige Landeshauptmann 
Haider schlichtweg die Abschaffung der Noten­
bank verlangt hat. Und es war damals Herr Abge­
ordneter Mautner Markhof, der gemeint hat, je­
mand, der so etwas verlangt. könne von Wirt­
schaft nichts verstehen. Ich muß dazu sagen: Wie 
recht hatte er! (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Herr Altlandeshauptmann Haider begnügt sich 
heute mit einer Kritik am Grundkapital der öster­
reichischen Notenbank. Ich würde das als einen 
gewissen Fortschritt sehen, wenn auch als keinen 
sehr großen, und ich bin auch gar nicht so sicher, 
ob die Anregung des Herrn Kollegen Schreiner, 
unsere Notenbankpolitik sollte sich ein Beispiel 
an der italienischen nehmen, wirklich eine Anre­
gung ist, die von weiten Teilen der österreichi­
schen Bevölkerung begrüßt werden würde. (Bei­
fall und Heiterkeit bei SPÖ lind ÖVP. - Z~t'i­
schenruf des Abg. Mag. Sc h re i Il e r.) 

Es tut mir leid, Herr Kollege Schreiner, ich 
habe Sie nur zitiert. Wenn Sie jetzt davon Ab­
stand nehmen, umso besser. Die Lernfähigkeit 
greift anscheinend um sich, das freut mich. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 

Herr Präsident! Hohes Haus! Es ist so, daß die 
dringliche Anfrage eines der schärfsten Mittel der 
Opposition ist, und es ist meines Wissens das er­
ste Mal, daß sich eine dringliche Anfrage in die­
sem Haus mit der Oesterreichischen National­
bank beschäftigt. Sicherlich hat jede Partei das 
Recht, die Notenbank in die politische Diskussion 
hineinzuziehen. Ich muß aber doch ganz deutlich 
sagen: Ich halte eine solche Vorgangsweise im In­
teresse unseres Staates für gefährlich und auch 
für wenig verantwortungsbewußt. Daran ändert 
sich auch nichts, wenn man hier Briefe aus dem 
Jahr 1984 herauszieht, die also vor acht Jahren 
geschrieben worden sind, die ohne jede Relevanz 
für die heutige Diskussion sind, sodaß hier eine 
künstliche Aufregung ausgelöst wird, die sich in 
Luft auflöst. Es ist ein Nullum, um das es hier 
gegangen ist. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich möchte daher sagen: Über Fragen der No­
tenbankpolitik zu sprechen. steht zweifellos je-

dem in diesem Hause zu. aber ich bin doch dafür. 
das in einer seriösen Weise zu machen. 

Und ich darf weiter sagen: Ich habe mich als 
Vorsitzender des Finanzausschusses immer be­
müht. einen regelmäßigen Dialog zwischen Fi­
nanzausschuß und Notenbank einzuleiten. Wir 
hatten voriges Jahr ein sehr gutes Gespräch zwi­
schen den Mitgliedern des Finanzausschusses, 
dem Direktorium und dem Präsidenten der Na­
tionalbank. wir haben für heuer schon den Ter­
min für ein solches Gespräch vereinbart. es sind 
alle Abgeordneten des Finallzausschusses eingela­
den, und ich glaube. daß das eine vernünftige, se­
riöse Weise ist, mit solchen Dingen umzugehen. 
Und ich würde alle sehr herzlich einladen, diese. 
wie ich glaube. vernünftige und bewährte Form 
weiter beizubehalten. (Beifall bei der SPÖ lind bei 
Abgeordneten der ÖVP.) 

Es geht sicherlich nicht darum, die Notenbank 
völlig zu immunisieren. aber ich meine doch, daß 
die Notenbank eine jener Institutionen ist. die au­
ßerhalb des täglichen politischen Meinungsstrei­
tes stehen sollten. Ich glaube. die österreichische 
Notenbank hat sich in diesem Sinn Autorität und 
Glaubwürdigkeit erworben, und zwar durch eine 
gute Arbeit durch Jahrzehnte hindurch, die dazu 
geführt hat, daß Österreich heute über eine Wäh­
rung verfügt, die international anerkannt wird, 
durch eine Arbeit, die darin besteht, daß wir in 
Österreich tatsächlich eine Notenbank haben, auf 
die wir stolz sein können. (Abg. Dr. Hai der: 
Wie ist das mit eurer Beteiligung?) Und ich möch­
te das betonen: Wir als Sozialdemokratische Par­
tei. aber nicht nur die Sozialdemokratische Partei, 
sondern alle Österreicher können auf die Wäh­
rungspolitik, die in Österreich von Notenbank 
und Regierung gemeinsam betrieben wird, stolz 
sein. Wir haben alle davon profitiert. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Hohes Haus! Es ist ja wirklich keine Enthül­
lung, wenn man darauf hinweist. daß nach dem 
Notenbankgesetz 50 Prozent des Grundkapitals 
der Oesterreichischen Nationalbank Institutionen 
der Sozialpartnerschaft in weiterem Sinn zuge­
hört. fAbg. Dr. Hai der: Zum Therna.') Und ich 
glaube auch, daß es richtig ist, eine solche Lösung 
zu finden. denn dadurch ist eben die Oesterrei­
chisehe Nationalbank direkt in das System der 
Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft eingebun­
den. fAbg. Dr. Hai der: Was ist mit eurer Treu­
hand? ) 

Ich muß ganz offen sagen: Ich empfinde das 
überhaupt nicht als Vorwurf, im Gegenteil. das ist 
eben genau das Geheimnis des Erfolges der Wirt­
schaftspolitik in Österreich (Beifall bei der SPÖ), 
daß wir eben ein System haben. in dem wichtige 
wirtschaftspolitische Instanzen nicht gegeneinan­
der, sondern miteinander in Kooperation arbeiten 
können. 
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Man muß doch ganz klar sehen: Erfolgreiche 
Wirtschaftspolitik ist nur durch Kooperation der 
wirtschaftspolitischen Akteure möglich. (Abg. Dr. 
Hai der: Wie ist das jetzt mit der Treuhand? Das 
müßten Sie eigentlich wissen.') Es kann die Geld­
politik einer Notenbank nicht ohne Mitwirkung 
der Fiskalpolitik und ohne Mitwirkung der ent­
sprechenden Sozialpartner erfolgreich sein. Ich 
glaube. es ist daher richtig, daß hier eine Einkom­
menspolitik entwickelt worden ist. die Noten­
bank, Sozialpartner und Bundespolitik gemein­
sam umfaßt. Und es ist ja gerade die OECD. der 
Währungsfonds, gewesen. der diese Art der Ein­
kommenspolitik in Österreich als beispielgebend 
für andere Staaten bezeichnet hat. Ich glaube, 
auch darauf sollten wir stolz sein. (Beifall bei der 
SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Diese Mitwirkung hat natürlich zur Folge und 
ist ja die Voraussetzung dafür, daß es sich da 
nicht nur um eine externe, sondern auch um eine 
interne Kooperation handelt. Es ist daher völlig 
klar und überhaupt kein Geheimnis. daß Mitglie­
der im Generalrat Institutionen der Sozialpart­
nerschaft vertreten, daß wir im Präsidium der Na­
tionalbank etwa einen ehemaligen Finanzminister 
hatten, das war Kamitz, einen ehemaligen Klub­
obmann, das war Koren. daß wir jetzt eine Präsi­
dentin haben. die vorher in der Landespolitik tä­
tig war. Ich würde sagen: All das ist nicht Partei­
politik, das ist nicht Proporz. sondern das ist Aus­
druck der langfristigen Zusammenarbeit, die 
eben das Geheimnis der österreichischen Wirt­
schaftserfolge darstellt. (Beifall bei der SPÖ. -
Abg. Hai ger m 0 s e r: Das ist ein schönes Ge­
heimnis.' ) 

Herr Klubobmann Haider hat ja auch richtiger­
weise - ich glaube, das muß man sehr deutlich 
sagen - gesagt: Das ist eben ein Teil des Systems 
der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft, gegen 
das die FPÖ auftritt, wie sie eben überhaupt ge­
gen zentrale, politische Strukturen unserer Zwei­
ten Republik auftritt. Die Attacke gegen die No­
tenbank ist eben nur ein Teil dieses Gesamtkon­
zepts. Das ist ja eine Legitime Position, das kann 
man diskutieren, und es ist auch durchaus legitim, 
das zu diskutieren. Nur möchte ich sagen: Wir 
Sozialdemokraten sind nicht bereit. diese bewähr­
ten Fundamente, auf denen wesentliche Erfolge 
Österreichs beruhen, zerstören zu lassen. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Wir sind auch nicht bereit, hier einzugehen auf 
eine Demontage wichtiger Grundlagen des Wohl­
standes, den wir alle gemeinsam auf diesen Fun­
damenten aufgebaut haben. 

Die Eigentumsverhältnisse in der österreichi­
schen Notenbank sind nicht als Pfründe und in 
Zusammenhang mit Parteifragen zu sehen, son­
dern sie sind Teil der institutionellen Grundlagen 
der österreich ischen Wirtschafts- und Sozialpart-

nerschaft. Ich weiß. das kann man verschieden se­
hen. wir aber glauben, die Tatsache sprechen für 
sich: Österreich ist mit diesem System gut gefah­
ren! 

Die politische Ausrichtung der Oesterreichi­
schen Nationalbank im Sinne ihrer Einbindung in 
die Sozialpartnerschaft wirkt natürlich auf die in­
nere Organisation zurück, wobei das allerdings 
nicht so simpel ist, wie das in der Anfrage vom 
Herrn Altlandeshauptmann vertreten worden ist. 
Ich glaube, es dürfte wirklich der Aufmerksam­
keit des Herrn Altlandeshauptmanns entgangen 
sein, daß es in der Oesterreichischen National­
bank einen Vizepräsidenten gibt. der zweifellos 
der FPÖ nahesteht. der Landesrat in Vorarlberg 
war, der heute in der FPÖ aktiv tätig ist, was ja 
alles sein gutes Recht ist, das möchte ich über­
haupt nicht bestreiten. Nur: Ein großkoalitionä­
res Prinzip ist es sicher nicht. Ich glaube, man 
muß das hier sehr deutlich sagen: So einfach sind 
die Dinge nicht gestrickt, wie das hier gezeigt 
wurde. 

Wir werden daher zweifellos im Bereich der 
Oesterreichischen Nationalbank, gerade wenn es 
darum geht, sie in das europäische Konzert einzu­
binden, dynamische Veränderungen haben. Gera­
de die jetzige Führung der Notenbank, Generaldi­
rektor Wala, Präsident Schaumayer, haben ja or­
ganisatorische Änderungen angekündigt, und die 
sind auch in Ordnung, aber Änderungen auf der 
Basis des Grundkonsenses, den wir haben, näm­
lich die Notenbank als Teil des gesamten sozial­
pannerschaftLichen Ansatzes zu betrachten, den 
wir weiterhin verfolgen wollen. 

Dritter und letzter Punkt: die Frage der Erhö­
hung des Grundkapitals. Ich würde sagen. primär 
ist das eine Frage, die zweifellos nicht die Politik 
betrifft, sondern die Institutsleitung selber zu be­
urteilen hat, wo sie selber Überlegungen über die 
Funktionsfähigkeit ihres Institutes anzustellen 
hat. Es gibt halt wenig Unternehmen in Öster­
reich, die seit 1955 ihr Grundkapital nicht erhöht 
haben. Wenn Herr Abgeordneter Schreiner hier 
Zahlen betreffend das Ausland genannt hat, so 
muß man das, glaube ich. in der richtigen Rela­
tion sehen. Die entscheidende Größenordnung ist 
ja hier immer die Frage: Wie sieht das Verhältnis 
zwischen Grundkapital und Reserven aus? Ich 
nehme die Beispiele her, die er genannt hat. In 
Belgien beträgt das Verhältnis Grundkapital zur 
Reserven 1: 57, in Deutschland - Deutsche 
Bundesbank, immerhin nicht das schlechteste 
Unternehmen - 1 : 21, und in Österreich ist es 
1 : 387. Das heißt, wir haben eben durch den 
Stillstand ein wesentlich schlechteres Verhältnis 
zwischen Grundkapital und Reserven, und es liegt 
daher auch nahe, und es Liegt auf der Hand, daß 
da eine Anpassung erfolgen soll. Die europäische 
Zentralbank soll ein Verhältnis 1 : 10 haben. 

63. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 81 von 117

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 6J. Sitzung - 12. März [992 6605 

Dr. Nowotny 

Ich glaube, es ist dahet' ökonomisch sofort be­
gründbar, und daher sind ja auch die Anregun­
gen, die aus dem Haus Notenbank gekommen 
sind. zweifellos vernünftig. wobei man jetzt noch 
einmal dazusagen muß: Die Tatsache des Mitei­
gentums heißt ja nicht. daß in diesem Prozentsatz 
der Ertrag der Notenbank verteilt wird. 1991 hat 
die Notenbank ungefähr 12 Milliarden Schilling 
Gewinn gehabt, davon sind an die privaten Aktio­
näre 7,5 Millionen ausgeschüttet worden. Die 
höchste Einzelausschüttung war 1,2 Millionen. 
Ich glaube, auch da muß man die Größenordnun­
gen sehen. die sonst oft leicht untergehen. 

leh möchte abschließend an alle politischen 
Gruppierungen in diesem Land. sowohl Regie­
rungsparteien wie Oppositionsparteien, appellie­
ren, die Notenbank aus einem Klima politischer 
Unterstellung und auch aus dem politischen Ta­
gesstreit herauszuhalten. Herr Klubobmann Hai­
der hat für den FPÖ-Klub ja gestern noch größe­
re Seriosität der Arbeit angekündigt. und ich 
glaube, ein Teil dieser Seriosität müßte es sein, 
zentrale Einrichtungen unserer Wirtschaftspoli­
tik aus der unnötigen negativen Diskussion her­
auszuhalten. Ich bin ganz sicher, daß die ge­
schätzten Kollegen vo; der FPÖ, die etwas von 
Wirtschaft verstehen. genau derselben Meinung 
sind, und ich hoffe sehr, sie werden mit ihren er­
zieherischen Beistand dabei leisten. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.) 17.25 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Mag. 
Schreiner gemeldet. Ich mache ihn auf die 3 Mi­
nuten Redezeitbeschränkung aufmerksam und 
darauf, daß es sich um eine Sachverhaltsberichti­
gung handeln muß. Bitte, Sie haben das Wort. 

17.25 
Abgeordneter Mag. Schreiner (FPÖ): Herr 

Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr Bundesmi­
nister! Wenn Sie mir bei Ihrer für uns unrichtigen 
Anfragebeantwortung den Vogel zeigen, wird sie 
auch nicht richtiger. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. 
Dr. F II h r man n: Das ist unerhört, nehmen Sie 
das sofort zurück!) 

Herr Abgeordneter Nowotny! Ich muß Sie nun 
berichtigen, da Sie mich völlig falsch zitiert ha­
ben. Mir tun Ihre armen Studenten leid, die Sie 
bei der Prüfung als Prüfer haben und deren Ant­
worten dann offenbar immer mißdeutet werden. 
Ich habe hinsichtlich Italien nicht gesagt, daß ich 
mich mit der Notenbankpolitik der Republik Ita­
lien inhaltlich einverstanden erkläre. Ich habe le­
diglich darauf hingewiesen - das möchte ich fest­
halten, und da berichtige ich Sie -, daß ich mich 
mit der Eigentümerstruktur der Notenbank in 
Italien einverstanden erklären könnte, und ich 
habe an Beispielen dargelegt, daß da Sparkassen, 
Kreditinstitute öffentlichen Rechts und nationale 
Banken im regionalen Besitz beteiligt sind, weil 

gerade diese Banken hinsichtlich ihrer Gewinnsi­
tuation öfters unter Entscheidungen der Noten­
bank leiden müssen und sie auf diesem Umweg 
daher auch Möglichkeiten bekommen, an Gewin­
nen der Notenbank zu partizipieren. Ihre Be­
hauptung ist absolut unrichtig. Sie haben mich 
hier völlig falsch zitiert. (Beifall bei der FPÖ.) 
17.27 

Präsident Dr. Lichal: Nächster auf eier Redner­
liste ist Herr Abgeordneter Rieder. Ich erteile ihm 
das Wort. 

17.:'7 

Abgeordneter Rieder (ÖVP): Herr Präsident! 
Herr Bundeskanzler! Herr Bundesminister! Ho­
hes Haus! Meine Damen und Herren! Wenn der 
Herr Klubobmann Haider diese Thematik Natio­
nalbank in ein Szenario von Parteienfilz und von 
Skandalen und in ein Umfeld der ehrenwerten 
Gesellschaft. wie er sich auszudrücken beliebte, 
rückt, dann muß ich sagen: Ich glaube, er geht mit 
einer solchen Tat ni<:~t den richtigen Weg, eE geht 
einen Weg, den die Osterreicherinnen und Oster­
reicher sicher nicht verstehen werden. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ,) 

Denn für diese ist die Nationalbank immer 
noch, seit 1945, ein wichtiges Instrument der 
Währungspolitik, das heißt für die Stabilität unse­
rer Währung, für die Geldwertsicherheit. Es ge­
hört zu den größten Errungenschaften dieser Re­
publik, daß sie eine Hartwährungspolitik betrei­
ben konnte, daß sie sie erfolgreich betrieben hat 
und daß der kleine Sparer keine Angst mehr um 
seine Einlagen haben muß. Er weiß vielmehr, daß 
die österreichische Währung eben in der Natio­
nalbank aufgrund ihrer Politik in guten Händen 
ist. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der 
SPÖ.) 

Wir sollten uns bei diesem Thema eigentlich an 
den demokratischen Grundkonsens erinnern. 
(Abg. Pro b s t: Parteienfinanzierung kanll kein 
demokratischer Grundkonsens sein.') Wir sollten 
gemeinsam diese Dinge besprechen und sie nicht 
in die Nähe oder in das Umfeld, wie ich schon 
gesagt habe, von Skandalen und von Dingen brin­
gen, die im Zusammenhang mit der Nationalbank 
schlichtweg nicht richtig sind. 

Dieser demokratische Grundkonsens besteht 
nicht nur zwischen den beiden Regierungspartei­
en, zwischen ÖVP und SPÖ, es ist durchaus auch 
die FPÖ durch den Vizepräsidenten Rüsch in die 
Arbeit der Nationalbank eingebunden. und er 
trägt diese Arbeit voll mit, und man hat noch nie 
gehört, daß er da eine andere Meinung vertreten 
würde. (Abg. Sc h e ibn e r: Jetzt erklären Sie llns 
das rnil der Treuhandschaft.') 

Meine Damen und Herren! Es ist natürlich 
jetzt zu überlegen - darüber sollte man ruhig 
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und überlegt und nicht kontrovers reden -. ob es 
richtig gewesen ist, im Jahr 1955 zusätzlich zum 
Staat noch private Eigentümer hereinzunehmen 
und sie damit zu beauftragen, da mitzuarbeiten. 

Ich meine. es ist sehr richtig gewesen, daß man 
1955, als die Dinge noch lange nicht geschafft wa­
ren, als es noch große Probleme wegen der Stabi­
lität gegeben hat, als ein großer Teil unseres wirt­
schaftlichen Aufbaus noch vor uns gelegen ist 
(Abg. Dr. H Cl i der: Herr Rieder.' Sind Sie für 
Parreienfinl1nziertlng?) , diesen sozialpartner­
schaftlichen Eigentümer hereingenommen hat. 
Es war durchaus richtig, das zu tun. Das zeigt der 
erfolgreiche Weg, und das zeigen die gro.~en 
Rücklag.~n der Nationalbank. (Beifall bei OVP 
ulld SPO.) 

Der Nationalbank war es dadurch möglich, sich 
doch etwas vom Staat insofern unabhängig zu 
machen, sich selbständig zu machen, sich auch 
von der Tagespolitik fernzuhalten. es nicht mehr 
einfach der Regierung oder dem Finanzminister, 
in welchen Nöten er immer auch wäre, zu über­
lassen. Durch diesen 50-Prozent-Mitaktionär, 
durch diesen privaten Mitaktionär, ist 1955 schon 
sehr viel an Philosophie eingeflossen, die wir heu­
te alle gemeinsam vertreten, indem wir sagen, wir 
wollen weniger Staat und mehr Privat. Das ist 
1955 in diesem Bereich schon erfolgreich gesche­
hen, und das sollte man heute nicht in Frage stel­
len. 

Diese Miteigentümer, diese Aktionäre, haben 
1955 ihre Anteile in Geld eingebracht, sie haben 
sie eingezahlt, sie haben die Anteile nicht ge­
schenkt bekommen. (Zwischenruf des Abg. Dr. 
Hai der.) Deswegen ist es nur redlich, sie auch 
heute daran teilhaben zu lassen und nicht zu ver­
staatlichen, sie nicht einfach mit einem Butter­
brot abzufinden, obwohl man zwei Dinge jetzt 
ganz deutlich herausarbeiten muß, die, glaube 
ich, bei den Menschen draußen gar nicht so be­
kannt sind, weil es auch da eben deswegen zu 
Täuschungen kommen kann. 

Es ist doch einfach so - Punkt 1 -: Der Jah­
resgewinn - wir haben es schon gehört - bewegt 
sich der Größenordnung von 12 Milliarden Schil­
ling. Wenn man nun sagt, 50 Prozent des Aktien­
kapitals hat eben dieser nichtstaatliche Bereich, 
dann könnte man annehmen, er müßte 6 Mil­
liarden Schilling ausbezahlt bekommen. Das ist ja 
überhaupt nicht richtig, sondern - gesetzlich ist 
das eindeutig geregelt - maximal 10 Prozent des 
nominellen Aktienkapitals kann da als Gewinnbe­
teiligung jährlich zur Ausschüttung kommen. 
Und das sind von 150 Millionen Schilling ... 
(Abg. Dr. Hai der: Sie reden um Ihr eigenes Ge­
schäft.' Sie wollen für die ÖVP auch eine Erhö­
/lllng haben.') Es ist so. Es ist einfach so, lieber 
Haider. Man muß einmal die Wahrheit ordentlich 
und vollständig sagen. Denn wenn man die Wahr-

heit nur teilweise sagt und nicht vollständig, dann 
kommen eben Mißverständnisse heraus. Und, lie­
ber Freund Haider, Sie leben ja zum Großteil von 
Mißverständnissen, die Sie bewußt herbeiführen. 
(Beifall bei Ö VP wut SPÖ.) 

Und deswegen muß man das sagen. Von 
150 Millionen Schilling ... (Abg. Mag. Sc h re i -

11 er: Können Sie allsschließen, daß die Landwirt­
schaftskammer . .. ?) Schreiner, darf ich das sa­
gen? Lasse mich das einmal sagen. Wir haben 
dich ja auch ausreden lassen. Wirst du so freund­
lich sein, mich jetzt ausreden zu lassen? Das wäre 
sehr schön von dir. 

Also ich bleibe dabei: Von 150 Millionen Schil­
ling Nomimalkapital werden maximal 15 Mil­
lionen Schilling ausgeschüttet. Maximal 15 Mil­
lionen Schilling! Und diese 15 Millionen Schilling 
sind schon die Obergrenze. Das sind 1,25 Pro­
zent, etwas mehr als ein Hundertstel des Gesamt­
gewinns. Also ein bescheidener Betrag! (Abg, Dr. 
Hai der: Mehr Geld für die ÖVP.') 

Und wir verlangen nicht die Erhöhung dieses 
Prozentsatzes, sondern es gibt einfach die ver­
nünftige Überlegung, ob man dieses Kapital, das 
sich in 37 Jahren, seit 1955, ja verzinst hat, aber 
das sich natürlich auch durch die Geldentwertung 
reduziert - 426 Prozent ist, haben wir gehört, 
seither die Inflationssumme gewesen -, nicht an­
passen könnte, quasi wertsichern könnte. (Abg. 
Dr. Hai der: ALso doch.') Das ist doch eine ver­
nünftige, durchaus legitime Überlegung. Jedem 
anderen würden Sie das auch zugestehen. Warum 
soll man das den nichtstaatlichen Eigentümern 
nicht zugestehen und dem Staat selbst natürlich 
auch? (Zwischenruf des Abg. Sc h ei b Tl e r. -
Abg. Anna Elisabeth A um a y r: Wofür stehen Sie 
jetzt?) 

Das ist die eine Seite: die limitierte Auszahlung 
des Gewinnes. Und das zweite - das ist über­
haupt nicht zur Sprache gekommen - ist auch 
ein ganz gewichtiger Gesichtspunkt. Es ist einfach 
so, daß diese Aktiengesellschaft eine Gesellschaft 
ganz besonderer Art ist. Sie ist durch Gesetz ganz 
besonders streng geregelt. Nun ist es auch so, daß 
am inneren Wert, an den stillen Reserven und 
überhaupt am Wert dieser Aktiengesellschaft die­
se Namensaktionäre nicht beteiligt sind. Wenn es 
zu einer Liquidation, zu einer Auflösung der Na­
tionalbank kommen sollte, dann würden sie sonst 
nichts zurückbekommen als das Geld, das sie ein­
mal eingezahlt haben. Das ist doch ein ganz emi­
nenter Unterschied! Das müssen Sie doch auch 
sehen. Das ist in keiner anderen Aktiengesell­
schaft so. Das ist eine vernünftige und richtige 
Beschränkung. Deswegen ist die ganze Aufregung 
ja gar nicht zu verstehen. Diese privaten Aktionä­
re sind auf das beschränkt, was sie eingezahlt ha­
ben, und nur das bekommen sie zurück, wenn es 
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im Hinblick auf die EG zu einer Auflösung, zu 
einer Liquidation kommen sollte. 

Vorher sollten wir und brauchen wir die Natio­
nalbank überhaupt nicht aufzulösen. Das war 
auch nur eine Idee von Herrn Klubobmann Hai­
der. Und ihm ist ja hier widersprochen worden 
von Herrn Georg Mautner Markhof. (Zwischen­
ruf des Abg. Dr. F II h r m a f1 11.) Heute gibt es 
hier elen Georg Mautner Markhof nicht mehr. 
Jetzt gibt es diese vernünftige Bremse nicht mehr. 
Und jetzt scheint es so zu sein. daß man vielleicht 
auch wieder von Auflösung reden könnte oder 
daß das hier der Hintergrund sein könnte. (Beifall 
bei Ö VP wut SPÖ.) '-' 

Nun noch einmal zur Relation. Es ist gesagt 
worden. die Relation wäre unvernünftig. Wir ha­
ben jetzt bei einer Bank. die insgesamt Reserven 
in der Größenordnung von 60 Milliarden Schil­
ling hat - 60 Milliarden Schilling! -, nur ein 
Nominalkapital von 150 Millionen Schilling. Das 
ist doch ein ganz geringer Betrag. Wenn die Eu­
ropäische Zentralbank für Österreich. sollte es zu 
einem EG-Beitritt kommen. einen Anteil von 
2.5 Prozent von deren Gesamtkapital von 5 Mil­
liarden ECU vorsieht. so wären das 1,8 Mil­
liarden Schilling. In Anbetracht dessen ist es ja 
nur vernünftig. auch dieses österreichische Kapi­
tal wenigstens in die Nähe dieses Betrages zu 
bringen. Die Nationalbank kann es sich aufgrund 
ihrer Reserven und ihrer Erträge durchaus lei­
sten, das zu tun. Seien wir doch froh! Natürlich 
hat die Nationalbank ganz besondere Bedingun­
gen. Das weiß ich als Wirtschafter zu gut. Also 
mir können Sie nichts anderes erzählen. Aber sie 
hat erfolgreich gearbeitet. und das muß man auch 
in diesem Zusammenhang sehen. Sie war und ist 
wirtschaftlich erfolgreich. (Beifall bei Ö VP und 
SPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Nicht durch diese 
dringliche Anfrage. sondern an und für sich ist ja 
evident und bekannt, daß es Überlegungen gibt 
zu einer Novelle des Nationalbankgesetzes. und in 
dieser Novelle sind natürlich verschiedene Dinge 
vernünftigerweise zu regeln, nicht nur die allfälli­
ge Kapitalerhöhung. sondern auch andere Dinge. 
Es wäre zum Beispiel sinnvoll. daß ausdrücklich 
geregelt wird, daß die Übertragung innerhalb des 
privaten Eigentümerkreises nur mehr mit Zu­
stimmung des Generalrates vor sich gehen kann 
- eine durchaus sinnvolle Sache, die wir werden 
diskutieren müssen und die uns sicherlich mit der 
Novelle vorgetragen wird - oder daß man auch 
Strukturprobleme im Personalbereich angeht 
(Zwischenruf des Abg. Hai ger mo s e r) und 
überlegt, das Direktorium zu verkleinern. Auch 
das kann man mit einer neuen Novelle regeln. 

Also wir sollten durchaus die Nationalbank und 
ihre Institutionen arbeiten lassen. Wir sollten sie 
die Ideen ausformulieren lassen. Diese werden 

dann über die Regierung mit einer Regierungs­
vorlage ins Haus kommen. Erst dann werden wir 
das gemeinsam debattieren. gemeinsam überlegen 
und, wie ich glaube. letztlich beschließen. Es 
scheint jedenfalls der falsche Weg zu sein, gerade 
die Nationalbank zum Aufhänger für populisti­
sehe, vordergründige Politik zu machen. Sagen 
wir den Menschen draußen die Wahrheit! (Be~fall 
des Abg. Mag. BanniWer.) Sagen wir ihnen die 
volle Wahrheit! Dann. glaube ich. braucht es kei­
ne Verunsicherung mehr in dieset!.l Punkt zu ge­
ben. - Danke schön. (Beifall bei OVP llild SPO.) 
17.39 

Präsident Dr. Lichal: Als nächste auf der Red­
nerliste scheint Frau Abgeordnete Dr. Madeleine 
Petrovic auf. Ich erteile ihr elas Wort. (Abg. 
5 lei 11 b a Li e r: Die Stimme der Frau.' Übrigens 
könnten wir wegen Haider wieder iiber die Tier­
I'ersllche reden!) 

17.39 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr Bun­
desminister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Angesichts der Anfragebeantwortung des 
Herrn Bundeskanzlers zu den Fragen 6 bis 8 fällt 
es mir schwer. eine Qualifizierung zu finden, für 
die ich nicht den Ordnungsruf bekomme. Ich 
kann zumindest sagen - und das wird ja wohl 
gestattet sein -: Es ist im äußersten Maße brüs­
kierend. 

Da ist es egal, ob das inhaltlich richtig oder 
falsch ist - das wäre ja noch eine Unfaßlichkeit, 
wenn es in der Sache falsch wäre -. aber es ist auf 
jeden Fall politisch ungeheuerlich! Aber es ist ja 
seit längerem bekannt, daß da so vorgegangen 
wird. 

Was den genannten Brief aus eiern Jahr 1984 
betrifft. so ist er zwar alt, aber nichtsdestotrotz 
(Abg. Dr. Hai der: Aktuell.') ergäbe sich daraus 
die dringende Notwendigkeit, Konsequenzen zu 
ziehen, denn Herr Konecny ist ja nicht irgendwer. 
Ich würde meinen: Wer solche Briefe schreibt, 
der kann und darf in diesem Haus kein Volksver­
treter sein. Herr Bundeskanzler, ziehen Sie die 
Konsequenzen! (Beifall bei den Grünen und bei 
der FPÖ.J 

Nun zu dem. was Dr. Nowotny gemeint hat: 
Die Sozialpartnerschaft sei eine schöne und 
staatstragende Einrichtung in diesem Hause. 
(Abg. Dr. Pr eiß: In dieser Republik. nicht in die­
sem Haus.') Zum einen: Verankert ist sie halt nir­
gends, und zum anderen ist es ja durchaus auch 
etwas Neues. daß der Sozialistische Verlag, der 
Konsum, Raiffeisenzentralbank, Bundesländer, 
Grazer Wechselseitige, Pensionsfoncls der Nieder­
österreichischen Landeslandwirtschaftskammer, 
Erste Niederösterreichische Branelschadensversi­
cherungsaktiengesellschaft, sämtliche regionalen 
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Raiffeisenverbände, Kathrein & CO. jetzt auch 
schon zu den Sozialpartnern gehören. 

Dies ist ja etwas gänzlich Neues! Das sind aber 
Hälfte-Eigentümer der Oesterreichischen Natio­
nalbank. Da sollten Sie schon auch auf internatio­
nale Usancen, mit denen Sie es ja sonst so gerne 
halten, eingehen, denn ich glaube, es ist den öster­
reichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 
nicht bewußt, wer die Anteile der Oesterreichi­
schen Nationalbank hält. Ich jedenfalls finde es 
schon bemerkenswert, wenn private Gesellschaf­
ten, von denen wir auch wissen, daß sie den Re­
gierungsparteien nahestehen, Anteile halten. 

Mit den "kleinen" Gewinnsummen ist es ja 
auch nicht so! Immerhin beläuft sich der Profit, 
der überwiegend aus den beschlossenen Mindest­
reservenvorschriften resultiert, für 1991 auf etwa 
62 Milliarden Schilling. Hälfte-Eigentümer sind 
eben Private, die keinesfalls zum Kreis der Sozial­
partner gehören. 

Herr Abgeordneter Nowotny! Es geht aber 
noch weiter. Die Nationalbank, die zur Hälfte 
keinesfalls nur Sozialpartnern gehört - auch das 
fände ich nicht richtig, wenn sie den Sozialpart­
nern gehörte -, diese Nationalbank kann ja noch 
mehr, außer, gedeckt mit den Beschlüssen dieses 
Hauses. unglaubliche Profite scheffeln. Die Na­
tionalbank bekam im Dezember des vergangenen 
Jahres - trotz massiver Kritik der Grünen, insbe­
sondere meiner massiven Kritik - auch das 
Recht. Verordnungen zu erlassen, Verordnungen, 
die beispielsweise finanzielle Sanktionen ermögli­
chen, wenn bewaffnete Konflikte, schwere Men­
schenrechtsverletzungen stattfinden. 

Im Falle schwerer Menschenrechtsverletzun­
gen, im Falle kriegerischer Ereignisse, sollen un­
ter Mitbeteiligung von Konsum, von der Bundes­
länder-Versicherung, der Grazer Wechselseitigen, 
des gesamten Raiffeisenverbandes, der Nieder­
österreichischen Brandschadensversicherung, des 
Sozialistischen Verlages, Verordnungen getroffen 
werden, Verordnungen, die beispielsweise Gutha­
ben einfrieren sollen. Ich habe derartige Maßnah­
men . . . I Abg. Dr. G ra f f: Das hat es immer 
schon gegeben.') 

Ja, daß es das immer schon gegeben hat, macht 
es deshalb nicht besser. Herr Kollege Graff! Es ist 
nicht zulässig in einem Rechtsstaat, daß der Kon­
sum Verordnungen macht! (Beifall bei den Grü­
nen und bei der FPÖ.J Oder auch nie h t Ver­
ordnungen macht, denn ich finde, gerade in Zu­
sammenhang mit den kriegerischen Ereignissen 
rund um Österreich wäre es ja angesagt. daß 
staatspolitische Handlungen erfolgen, und nicht, 
daß da gewisse private, den Parteien nahestehen­
de Einrichtungen aus ganz anderen Motiven han­
deln als staatspolitischen. (Abg. 5 c Iz H/ a r zell -

be r ger: Ein Abgeordneter allein macht auch 
kein Gesetz.') 

Es geht ja noch weiter: Es ist ja nicht nur die 
Nationalbank. sondern die Handschrift des Ban­
kenapparates zieht sich ja seit langem wie ein ro­
ter Faden durch die Gesetzgebung dieses Hauses. 
Oder ist es vielleicht umgekehrt? Ich habe, seiner­
zeit zwar heftig widersprochen vor allem von 
Herrn Dr. Nowotny und vom Abgeordneten 
Schmidtmeier. ja schon seit langem gemutmaßt, 
daß da andere Interessen die Gesetzgebung prä­
gen. Ich habe nie Verständnis dafür gehabt, daß 
der Steuerzahler keinen Einblick bekommt in 
das, was da passiert, und ich habe auch heute kein 
Verständnis dafür, daß der Herr Bundeskanzler 
sagt, die Frage der Zulassung zur Zeichnung hat 
sich nur 1955 gestellt. (Abg. Mag. Brigille E d e -
re r: Das ist Gesetz, Madeieine.') 

Das ist Gesetz, ja, aber der Gesetzgeber sitzt 
hier! Der Gesetzgeber sind wir, und derselbe Ge­
setzgeber, der da so irgendwie mit dem Banken­
apparat verbandelt ist, dieser Gesetzgeber hat es 
zum Beispiel im Rahmen eines Budgetüberschrei­
tungsgesetzes für angebracht gehalten, der Öster­
reichischen Länderbank Ende des vergangenen 
Jahres 136 Millionen Schilling zusätzlich zu 
2,4 Milliarden im Wege der Finanzierungsgaran­
tiegesellschaft zu geben. Heute wissen wir, war­
um. 

Ich habe danach dreimal im Zuge von Plenar­
debatten gefragt, Stellungnahmen dazu gefordert. 
Es wurde mit Zwischenrufen wie "Geh, bitte!" 
abgetan, als ich behauptet habe, daß da die Per­
son des Bundeskanzlers als ehemaliger Länder­
banker und künftiger Länderbankpensionsemp­
fänger eine gewisse Rolle gespielt haben dürfte. 
(Beifall bei den Grünen und bei der FPÖ. - Z\-1.·'i­
schenruf des Abg. Hof man n.) 

Ich kann für die äußerste Verschiedenbehand­
lung des Steuerzahlers, nämlich daß man zur Kas­
sa gebeten wird, wann immer es notwendig ist, 
wenn es hingegen vielleicht um Einblicknahme 
geht, um Kontrolltätigkeit, dann herrscht da 
Ebbe, kein Verständnis aufbringen. Kreditwesen­
gesetz: Dezidiert wird da schon gesagt, man än­
dert die Liquiditätsvorschriften. weil sich die 
größte Bank Österreichs, die Bank Austria AG, 
gebildet hat. (Abg. Mag. Brigiue E der e r: Alles 
Phantasie.' ) 

Man könnte diese Reihe fortsetzen. Natürlich 
bleibt es auch nicht nur bei der Förderung nach 
dem Pressegesetz, es sind ja auch Förderungen 
aus der Arbeitsmarktverwaltung erfolgt, und zwar 
nicht gerade in geringem Ausmaße. 

Ich glaube daher wirklich, daß es hoch an der 
Zeit wäre, wenn der Herr Bundesminister Lacina 
mit grundlegend neuen Vorstellungen hinsicht-
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lich der Transparenz im Bankenapparat. insbe­
sondere die Nationalbank betreffend, in Vorlage 
tritt und wenn er endlich einmal Rede und Ant­
wort steht. wie es passieren konnte. daß sich hin­
ter den Kulissen derartige Dinge ereignet haben. 
nämlich daß Milliardengeschenke an parteinahe 
Banken und Sparkassen gegeben wurden, wäh­
rend von Kontrolle eigentlich keine Rede mehr 
ist. 

Es ist schon die nächste Anfrage betreffend 
Bausparen in Vorbereitung. Auch diesbezüglich 
vermute ich, daß da Leichen im Keller sind. und 
ich hoffe. daß es der Bundesminister nicht wieder 
so lange anstehen läßt. bis es die Spatzen von den 
Dächern pfeifen oder bis vertrauliche Kontrollbe­
richte an die Öffentlichkeit gelangen, bevor dar­
über ein klärendes Wort gesprochen wird, denn 
volkswirtschaftlich ist die zu Jahreswechsel er­
folgte Aufstockung des Bausparens nicht zu 
rechtfertigen. Das muß andere Gründe haben. 

Herr Bundeskanzler und Herr Bundesminister 
Lacina! Da ist dringender Handlungsbedarf gege­
ben. Das wird sich nicht mehr mit Dreizeilern be­
antworten lassen. 

Aber auch ein Wort zu den Freiheitlichen. 
(Abg. Hai ger m 0 S e r: Das habe ich befürchtet.' 
Abg. Dr. Hai der: Jetzt kommt der Rüsch.') Es 
kommt nicht der Rüsch, obwohl Sie ja zu wissen 
scheinen, daß es eben nicht mehr ganz so ist. daß 
es nur Deals zwischen den Regierungsparteien 
gibt. Offensichtlich treibt Sie nicht nur die Verär­
gerung über den Herrn Bundeskanzler und den 
Herrn Finanzminister, sondern vielleicht auch die 
Verärgerung, daß Sie halt da nicht ganz so zum 
Zug kommen. wie Sie glauben. daß es Ihrer pro­
zentuellen Stärke entspricht. (Beifall bei den Grü­
nen. - Abg. Hai ger m 0 s e r: Kurz gelacht.') 

Herr Klubobmann. Herr Bundesparteiobmann! 
Es ist ja auch schon durch die Medien gegangen 
- und da könnten Sie ein klärendes Wort zu uns 
allen noch sprechen -, daß sich beispielsweise 
Material für Ihr Volksbegehren gegen die Partei­
buchwirtschaft in reichem Ausmaß im Bereich 
des Rechnungshofes hätte finden lassen. Sie ken­
nen wohl die Namen Winfried Wolf, Waldemar 
Wagner, Alois Kremnitzer oder Peter Lechthaler. 
Auch da gab es andere Reihungen von Beset­
zungskommissionen. Da hat halt der Ihnen nahe­
stehende Präsident ein Machtwort gesprochen, 
und da äußern Sie sich nicht zur Parteibuchwirt­
schaft. Von Ihrer Kritik habe ich diesbezüglich 
noch nicht viel vernommen. Da sind Sie schon 
weit zaghafter. (Abg. Hai ger l1l os e r: Wie ha­
ben Sie Ihren Job bekommen?) 

Na, warten Sie einmal ab, warten Sie einmal ab, 
Herr Kollege Haigermoser! Warten Sie einmal ab, 
vielleicht kommen da noch ganz schöne Überra­
schungen auf Sie zu. 

Auch mit dem Geld des Steuerzahlers läßt sich 
natürlich sparsamer umgehen. denn wenn sich 
aus Ihren Reihen Leute. die Abfertigungsansprü­
che erworben haben (Abg. Dr. Hai der: Wir ha­
ben keine Leute in der Nationalballk!). so irgend­
wie verflüchtigen, dann fragt man sich halt schon, 
ob eine Abfertigung von 120 000 S im Monat, auf 
ein Jahr bezogen. denn notwendig war. Offen­
sichtlich gab es aus Ihrer Machtfülle heraus so 
eine Entscheidung. Man hätte da sehr viel steuer­
schonender vorgehen können. IAbg. Hai ger­
m os e r: Voggenhuber war das.' Lalldesrat.' Salz­
burg.' Meinen Sie den Voggenhllber?) 

Nein. nein, ich meine den Herrn Candussi und 
die Art. in der er um sein Amt gekommen ist und 
wie der Steuerzahler halt wieder für alles gerade­
stehen muß. Was sich sonst noch im Zuge dieser 
Personalrochaden ergeben wird, darüber werden 
wir noch eine gesonderte Rechnung einmal an­
stellen, um zu wissen, was das die Steuerzahler 
wieder gekostet hat. Ich bin überzeugt. da werden 
sich Leute finden, die uns beim Rechnen helfen 
werden (Z~t'ischellruf des Abg. Dr. Hai der). 
denn da rechnen ja alle gerne, wenn wir so sparen 
können. (Beifall bei den Grünen.) 

Was können wir nun als positiven Impuls aus 
dieser dringlichen Anfrage mitnehmen? Ich wür­
de doch dringend appellieren, daß Sie, Herr Bun­
desminister Lacina, diese Praktiken, wie sie sich 
bei der Nationalbank. bei der Länderbank und 
sonstwo eingeschlichen haben, durchleuchten, 
und daß Sie in Hinkunft solche Deals, um irgend­
welche hart angeschlagenen Flaggschiffe zu stüt­
zen, die den Steuerzahler ganz ungeniert in die 
Pflicht nehmen, unterbinden. denn insgesamt ist 
das Ganze sehr unappetitlich. - Danke. (Beifall 
bei den Grünen.) 17.53 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Böhacker. Ich erteile es 
ihm. 

/7.53 
Abgeordneter Böhacker (FPÖ): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr Bun­
desfinanzminister! Als ich vor wenigen Stunden 
Unterlagen über diese unglaublichen, seit Jahr­
zehnten praktizierten Vorkommnisse bei der Oe­
sterreichischen Nationalbank bekommen habe. 
war ich zunächst tief erschüttert. Nach der Beant­
wortung dieser dringlichen Anfrage bin ich nicht 
nur erschüttert, sondern auch traurig. (Beifall bei 
der FPÖ.) Traurig darüber, daß sich die Mehrheit 
der Abgeordneten. der frei gewählten Abgeord­
neten hier in diesem Hohen Haus, eine derartige 
Art und Weise der Anfragebeantwortung gefallen 
lassen. 

Ich muß Sie, meine Damen und Herren von der 
SPÖ und von der ÖVP, wirklich fragen: Gibt es 
denn in diesem Österreich. in dieser Republik 
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Österreich noch einen winzigkleinen Bereich, wo 
rot und schwarz nicht ihre Finger drinnen haben? 
Ist das wirklich so? 

Ich darf noch eines sagen, meine Damen und 
Herren: Den Gipfelpunkt in der Anfragebeant­
wortung hat wohl der Herr Bundeskanzler ge­
setzt, denn er hat, wenn ich es recht gesehen habe, 
bei der Rede des Kollegen Schreiner eine für 
mich sehr verdächtige Handbewegung gemacht, 
und zwar eine, die darauf schließen läßt, daß der 
Kollege Schreiner verrückt sei. (Beifall bei der 
FPÖ.) Ich hoffe. daß das auf Video aufgezeichnet 
wurde. (Z~vischeflrufe bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Daß eine Institu­
tion, wie sie die Oesterreichische Nationalbank 
darstellt, zur Parteienfinanzierung herangezogen 
wird (Zwischenruf der Abg. Mag. Brigitte 
E der e ri, zeigt ganz klar, Frau Kollegin Ederer, 
daß beiden Regierungsparteien jegliche morali­
sche und politische Sauberkeit abhanden gekom­
men ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich habe versucht, eine Begründung zu finden, 
mit welcher es ermöglicht wird, daß mit Erträgen 
aus der Beteiligung an der Nationalbank Parteien­
finanzierung betrieben werden kann. Ich habe die 
allgemeinen Bestimmungen des Nationalbankge­
setzes ausführlich studiert, aber ich habe nichts 
gefunden. Es ist also eine ungesetzliche Maßnah­
me. 

Allein schon die Tatsache, daß anläßlich der 
Gründung der Oesterreichischen Nationalbank 
parteinahe Unternehmen - das sind keine So­
zialpartner, wie schon vorhin ausgeführt wurde 
- mit einer Beteiligung ausgestattet wurden, ist 
meiner Ansicht nach verwerflich und wird nicht 
besser dadurch, daß dies jahrzehntelang andauert. 

Daß nun etwa vier Jahrzehnte nach der Grün­
dung der Oesterreichischen Nationalbank und an­
gesichts der Tatsache, daß Altbundespräsident 
Dr. Kirchschläger jahrelang vehement die Trok­
kenlegung der politischen Sümpfe gefordert hat, 
noch immer Gelder aus ihr beziehungsweise aus 
der Beteiligung an ihr für Parteienfinanzierung 
verwendet werden, zeigt das wahre Gesicht der 
beiden Regierungsparteien. (Beifall bei der FPÖ.) 

Für mich besonders unhygienisch ist die Tatsa­
che, daß die Sozialistische Partei vermeint, ihr Ei­
gentum an einem Aktienpaket an der National­
bank verschleiern zu müssen, indem sie als Treu­
händer die Sozialistische Verlags-GmbH dazwi­
schenschaltet. Ich möchte dazu ausdrücklich fest­
halten, daß es allgemeine Expertenmeinung ist, 
daß eine derartige treuhändige Haltung von Na­
tionalbankaktien unzulässig ist. Nicht umsonst 
wurden da Namensaktien gewählt. Meines Erach­
tens muß die Republik Österreich zweifellos ein 
elementares Interesse daran haben, zu wissen, wer 

Aktien hält, denn sonst könnte es nur allzu leicht 
passieren, daß Aktien der Oesterreichischen Na­
tionalbank in unrechte Hände kommen könnten. 
(Abg. 5 c Iz war z e fl b erg er: Zum Beispiel zum 
Biirentaler.' ) 

Herr Kollege aus Salzburg! So lustig ist die Sa­
che nicht. Wenn ich eine derartige Vorgangsweise 
wähle, daß treuhändige Aktien gehalten werden. 
und diese Aktien unter der Hand, ohne Genehmi­
gung - eier § 9 Abs. 3 erfordert hier nicht die 
Genehmigung der zuständigen Bundesregierung 
- verkauft. verschachert werden können, wie 
können Sie dann garantieren, daß diese Aktien 
nicht in die Hände des Gaddafi kommen? Wie 
können Sie das garantieren? Gar nicht! Nicht in 
die Hände des Bärentalers, Das ist eine blöde U n­
terstellung, entschuldigen Sie den Ausdruck. (Bei­
fall bei der FPÖ. - Abg. Mag. Brigiue E der e r: 
Sie setzen den Bärentaler mit dem Gaddafi 
gleich?) 

Und diese elementare Forderung nach Erfül­
lung der Namensaktien wurde meiner Ansicht 
nach durch die Vorgangweise der SPÖ klar unter­
laufen. Im § 9 Abs. 3 wird sicherlich sehr genau 
definiert, daß die Bundesregierung bestimmt, 
welche Personen und Unternehmen zur Zeich­
nung des rechtlichen Grundkapitals der Bank zu­
gelassen werden. (Abg. Dr. G ra f J: Zur Zeich­
nung,') Zur Zeichnung, Herr Kolleg~ Graff, klar, 
das ist der erste Vorgang, nicht die Ubertragung, 
nicht die Verpfändung et cetera, das ist mir völlig 
klar. Sind wir auf einer Linie? 

Nun stellt sich aber für mich die Frage: Wurde 
bereits anläßlich der Zeichnung der Treuhand­
vertrag abgeschlossen? Wenn ja, so war dazu si­
cherlich die Zustimmung der Bundesregierung 
erforderlich. Es ist aber auch nicht ausgeschlos­
sen, daß dieser Treuhandvertrag damals der Bun­
desregierung gar nicht vorgelegt wurde, damit ein 
Teil der Bundesregierung hinters Licht geführt 
wird. 

Ich frage daher den Bundeskanzler und Vorsit­
zenden der SPÖ: Haben Sie gewußt oder wissen 
Sie, daß die SPÖ über Treuhänder am Grundka­
pital der Oesterreichischen Nationalbank und da­
mit am Vermögen der Nationalbank beteiligt ist? 
Und ich frage Sie weiters: Wann wurde dieser 
Treuhandvertrag abgeschlossen? Ich frage Sie 
auch: Wo und unter weIchem Titel haben Sie in 
der Bilanz der SPÖ die Erträgnisse aus diesem 
Aktienpaket verbucht und ausgewiesen? An den 
Finanzminister stelle ich die Frage: Wo und wie 
wurden die Erträgnisse aus dem der SPÖ gehö­
renden Aktienpaket versteuert? 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich an 
dieser Stelle noch einmal auf die Diskriminierung 
der privaten Unternehmen gegenüber parteina­
hen und öffentlichen Institutionen hinweisen. 
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(Abg. Pro b s t: Sie werden beide ganz sicher kei­
ne Anlli'Ort geben.' Davon bill ich iiberzellgt.') 

Herr Bundesminister für Finanzen! Sie wissen 
doch ganz genau. daß alle Treuhandverhältnisse 
im Bereich von Kapitalgesellschaften durch Ihre 
Beamten und Prüfer auf die penibelste Art und 
Weise geprüft werden. Bis hinab zur ehemaligen 
kleinen 100000-Schilling-GesmbH, jetzigen 
500000-Schilling-GmbH. werden Treuhandver­
hältnisse fiskalpolitisch zerlegt und in den mei­
sten Fällen unter Hinweis auf § 22 Bundesabga­
benordnung als Mißbrauch von Formen und Ge­
staltungsmöglichkeiten verworfen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Ich frage Sie daher, Herr Bundesminister: Ha­
ben Sie beziehungsweise hat Ihre Behörde im ge­
genständlichen Fall genauso penibel gehandelt? 
Wenn nein, warum eigentlich nicht? 

Oder haben Sie, Herr Bundesminister, diese 
Treuhandvariante vielleicht gar nicht gekannt? 
Und wenn Sie sie jetzt kennen, dann fordere ich 
Sie auf, unverzüglich alle Maßnahmen zu setzen, 
um den wahren wirtschaftlichen Gehalt dieser 
Vereinbarung festzustellen und entsprechende 
fiskalpolitische Schlüsse, wie sie für jeden - un­
ter Anführungszeichen - "normalen" Abgaben­
pflichtigen zu gelten haben, zu ziehen. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Vor allem aber fordere ich Sie auf, alle nicht im 
Besitz der Republik Österreich befindlichen Ak­
tienpakete beziehungsweise deren Eigentümer zu 
überprüfen und festzustellen, ob nicht auch dort 
irgendwo ein verstecktes Treuhandverhältnis vor­
liegt, ob nicht auch noch andere Parteien viel­
leicht über Treuhänder am Vermögen und am 
Ertrag der Oesterreichischen Nationalbank betei­
ligt sind. (Beifall bei der FPÖ.) 

Und eines lassen Sie mich hier mit aller Deut­
lichkeit sagen: Solange all diese Zweifel nicht aus­
geräumt sind, besteht für mich der dringende 
Verdacht, daß auch weitere Aktienpakete im Par­
teieigentum über Treuhänder stehen, LInd das. 
meine Damen und Herren, wäre schlichtweg ein 
Skandal. 

Um in Zukunft aber alle derartigen dubiosen 
Geschäfte rund um die Aktienhaltung der Oester­
reichischen Nationalbank auszuschließen, bin ich 
der Meinung, daß die Bundesregierung alles un­
ternehmen sollte, damit die nicht im Besitz des 
Bundes stehenden Aktien in das Eigentum der 
Republik Österreich zurückgeführt werden. (Bei­
fall bei der FPÖ. - ZIj,'ischel1rtlf des Abg. 
Sc h \.j,' ar zen be r ger.) 

Und wenn Sie. Herr Kollege Schwarzenberger, 
meine sehr geehrten Damen und Herren von den 
Regierungsparteien, auch nur ein einziges Mal 

Worte wie "politische Moral", .,Sauberkeit", 
"Gleichheit vor dem Gesetz" in den Mund neh­
men wollen, so gehen Sie heute noch daran und 
stellen Sie fest, wieviel Millionen Sie unzulässi­
gerweise für Zwecke der Parteienfinanzierung 
aus den Erträgnissen eier Oesterreichischen Na­
tionalbank-Aktien vereinnahmt haben. (Beifall 
bei der FPÖ.J Sorgen Sie dafür, daß diese Mittel 
wieder an die Republik Österreich zurückgeführt 
werden! 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben hier die Mög­
lichkeit. die "Kraft der Verantwortung" zu zei­
gen. (Beifall bei der FPÖ.) /8.1J3 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Frau Abgeordnete Mag. Brigitte Ederer. Ich 
erteile es ihr. 

18.li3 

Abgeordnete Mag. Brigitte Ederer (SPÖ): Herr 
Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr Bundesmi­
nister! Sehr geehrte Damen und Herren! Kollege 
Böhacker! Ich habe mit Interesse gerade verfolgt, 
wie Sie für die gänzliche Verstaatlichung der Na­
tionalbank eingetreten sind. Ich werde Sie zu ge­
gebenem Anlaß erinnern, wenn Sie wieder die 
nächste "Privatisierungsattacke" reiten werden. 
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der 
ÖVP.) 

Bevor ich mich aber in die Niederungen einer 
dringlichen Anfrage hinabbegebe. möchte ich 
doch einen Bereich klarstellen. weil mir der zu 
wichtig ist, um hier, wie gesagt, in den Niederun­
gen der dringlichen Anfrage abgehandelt zu wer­
den. (Abg. Pro b s t: Wieso sagen Sie "Niederun­
gen der Dringlichen"? Ist das Parlament für Sie 
eine Niederung?) 

Die Frage Nummer 8 an den Bundeskanzler 
war: "Wurden im Rahmen einer solchen Zulas­
sung gemäß § 9 Abs. 3 Nationalbankgesetz auch 
Treuhandschaften über Nationalbankanteile ge­
nehmigt?" 

Ich bin nicht Juristin und habe daher die Kolle­
gen Schreiner und Graff - danke für die Nach­
hilfe in dieser Frage - um ihre Meinung befragt. 
Tatsache ist, daß § 9 Abs. 3 lediglich über die 
Zeichnung etwas aussagt. Als Nicht-Juristin kann 
ich das nur so erklären, daß zu Beginn, 1955, als 
die Aktien ausgegeben worden sind, die Zustim­
mung der Bundesregierung notwendig war. 

Und jetzt kommt es: Es steht auch in diesem 
Kommentar - der nicht von der Sozialdemokra­
tie geschrieben wurde, obwohl das Buch rot ist, 
sondern von anerkannten Juristen -, daß bei 
späteren Übertragungen von Nationalbankaktien 
die Zustimmung der Bundesregierung nicht mehr 
einzuholen ist. 
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Selbst wenn dieser Notariatsakt aus dem 
Jahr 1984, den Sie in Händen haben, ein Treu­
handverhältnis vorsieht, wäre er nicht genehmi­
gungspflichtig gewesen. Das heißt - noch einmal 
zur Klärung -, die Antwort des Herrn Bundes­
kanzlers auf die Frage 8 war nicht nur richtig, 
son~lern sie war die einzig richtige. (Beifall bei der 
SPO lind bei Abgeordneten der OVP.) 

Und jetzt kommen wir ein bißehen zur FPÖ 
und zum Herrn Bundesparteiobmann und Altlan­
deshauptmann, der sich so wahnsinnig große Sor­
gen um dieses Land macht, der die Frage stellt: 
Dieses Land wird an die Parteien verkauft? 

Ich möchte mich damit ein bißehen näher be­
schäftigen, denn das war der Kern seiner Rede 
und seiner Anfrage. Und ich mache mir, wie im­
mer, ein wenig Sorgen um die FPÖ. Das ist seit 
längerer Zeit meine Aufgabe hier in diesem Haus, 
weil es offensichtlich immer unterschiedliche 
Meinungen gibt. Ich versuche seit Jahren heraus­
zufinden, was richtig ist. 

Gehen wir es jetzt durch: Der Altlandeshaupt­
mann hat gesagt: "Dieses Land ist zwischen Rot 
und Schwarz aufgeteilt." 

Es finden Landtagswahlen in der Steiermark 
statt. Danach gibt es gewisse Veränderungen, 
meine Damen und Herren: Die FPÖ hat dort ge­
wonnen. 

Ich zitiere jetzt einen "Standard"-Artikel, mei­
ne Damen und Herren, vom 22. 2. 1992, in dem 
steht: "Im Aufsichtsrat des E-Versorgungsunter­
nehmens Steweag mußte für zwei FP-Mitglieder 
Platz gemacht werden" - ich nenne die Namen: 
Dipl.-Ing. Hansjörg Tengg, Ing. Gerold Raidl -, 
"der Gesellschafterausschuß der Forschungsge­
sellschaft ,Joanneum research' wurde um einen 
FP-Sitz erweitert" - das war Herr Landesrat Mi­
chael Schmid -, "die Landes-Hypo" - wir sind 
noch immer beim Aufteilen der Parteien - "muß 
sich um einen blauen Sessel umschauen" - da 
bemüht man sich derzeit um eine Satzungsände­
rung, daß man einen FPÖler unterbringt -, .. und 
auch beim größten Arbeitgeber des Landes, der 
Krankenanstalten GesmbH, wurde im höchsten 
Gremium ein Platz für die FP freigemacht." Es 
handelt sich wieder um den Herrn Landesrat 
Schmid. Er ist Architekt. Ich nehme nicht an, daß 
er allzuviel von Krankenanstalten versteht, außer 
daß er sie vielleicht bauen könnte. "Die nächsten 
Besetzungswünsche: die ausgegliederte Wirt­
schaftsförderung und die Landesholding .• , (Abg. 
Ing. Me i sc h be r ger: Was hat das mit der Na­
tiona/bank zu um? - Weitere ZI1'ischenrllfe.) 

Jetzt, meine Damen und Herren, komme ich zu 
meinem Problem. Da gibt es einen Altlandes­
hauptmann, der sich redlich bemüht, den Partei­
enproporz in diesem Land zu bekämpfen. Er be-

müht sich. Er hat eine Anfrage unterschrieben, 
aus der hervorgeht. daß er sich wirklich Sorgen 
macht. (Abg. Dr. F uhr man n: Sagt er!) Und da 
gibt es - ich möchte nicht das Wort "Hofnarren" 
verwenden - Menschen, die beinhart Parteien­
proporz durchsetzen, lind zwar in Ländern, wo 
sie gewonnen haben oder starke Zuwächse zu ver­
zeichnen hatten. 

Jetzt habe ich ein Problem: Wäre der Herr Alt­
landeshauptmann ein autoritärer Parteiobmann, 
würde er zum Beispiel Herrn Ing. Schmiel hinaus­
werfen. weil er proporzmäßig besetzt. Das ist er 
natürlich nicht, sondern er läßt ihn gewähren. 

Ich würde mit den Worten des Herrn Mautner 
Markhof sprechen: Eigentlich ist der Herr Altlan­
deshauptmann ein armer Mensch. weil ihn an lind 
für sich die Parteikollegen offensichtlich ununter­
bro~hen hinters Licht führen ... (Beifall bei der 
SPO llnd bei Abgeordneten der OVP.) 

Viel ärger - weil da könnte man ja noch sagen. 
das passiert in der Steiermark, darüber muß er 
nicht unbedingt Bescheid wissen - muß es aber 
in Kärnten sein, wo man das neben ihm gemacht 
haben muß. Ich finde das traurig. Ich mache mir 
ja wirklich Sorgen um die FPÖ. 

Ich habe hier jetzt eine ganze Liste, aus der her­
vorgeht, welche Parteibesetzungen es durch die 
FPO gegeben hat. Ich sehe den Mann im blauen 
Anzug zum Beispiel (die Rednerin zeigt in Rich­
lung Rwnpold, der im blauen Anzug auf der Gale­
rie sitzt): Der Herr Abgeordnete, der Herr Altlan­
deshautpmann hat zum Beispiel heute gesagt: Das 
Land ist aufgeteilt in rote und schwarze Wohn­
baugenossenschaften. 

Wissen Sie, wer Aufsichtsrat in der "Neuen 
Heimat" in Kärnten ist? Wollen Sie selbst antwor­
ten, oder darf ich Ihren Namen nennen? (Heiter­
keit.) 

Also daß es nicht der Fall sein kann, daß das 
Land nur zwischen Rot und Schwarz aufgeteilt 
ist, zeigt schon die Farbe des Sakkos. Herr Gernot 
Rumpold und Herr Armin Kordesch sind dort 
Aufsichtsräte. 

Aufsichtsräte zum Beispiel in der Tauern Auto­
bahn AG ist Herr Dr. Josef Moser, seines Zei­
chens Sekretär des Herrn Altlancleshauptmanns. 
Es ist klar, Sekretäre gehören versorgt, offen­
sichtlich hat er sich auch hinreißen lassen, oder er 
weiß nichts davon, das kann auch sein. Das muß 
man immer in dieser Frage berü.~ksichtigen. I Hei­
terkeit wut Beifall bei SPO und OVP.) 

Dann gibt es einen ehemaligen FPÖ-Obmann 
in Kärnten, der muß versorgt werden, und zwar 
ist er jetzt Aufsichtsrat der Hypobank und im 
Präsidium der Hypo-Holding. Offensichtlich ist 
dieses Land aufgeteilt, aber nicht nur in Rot und 
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Schwarz. Da gäbe es noch eine lange Liste in 
Kärnten. Tatsache dürfte sein. daß sich der Herr 
Altlandeshauptmann solche Sorgen um den Par­
teienproporz macht und auch wirklich vehement 
dagegen kämpft. daß in der FPÖ um ihn herum 
Dinge gemacht werden. die wirklich problema­
tisch sind und die meiner }vleinut:J:g nach abgestellt 
gehören. (Beifall bei SPO und 0 V P. - Abg. Dr. 
F Il h r m lln n: Giui, er hat den Schmerz nicht 
mehr ertragen.') 

Es gibt einen Grundsatzbeschluß eier FPÖ -
ich bin bestens informiert über Ihre Sachen -. 
der besagt, daß die Funktion von Vizepräsidenten 
der Landesschulräte abzuschaffen ist. Argumen­
tiert wurde vor zwei Jahren so, daß man gesagt 
hat, das ist ein Relikt der großen Koalition An­
fang der sechziger Jahre, das paßt nicht zu unse­
rer modernen Partei, wir wollen das abschaffen, 
sollten wir irgendwann einmal etwas zu reden ha­
ben. 

Dann fanden Wahlen in Wien statt, die FPÖ 
wurde zweitstärkste Partei. Nach der alten Ver­
einbarung ist ihr ein Vizepräsident des Stadt­
schulrates zugestanden. Man könnte jetzt anneh­
men, Sie würden vielleicht denken, die Bundes­
FPÖ hat laut ihrem Grundsatzbeschluß diesen 
Posten sicher nicht angenommen. Leider falsch, 
er ist natürlich angenommen worden. Beim er­
sten Posten, der sich in Wien gestellt hat, hat man 
sofort zugeschnappt, und dieser Posten wurde be­
setzt mit dem Kollegen Rudolph, der noch dazu 
Klubsekretär im Wiener Landtagsklub ist, also 
kaum eine Oualifikation für die Position eines 
Landesschulratspräsidenten hat. 

Jetzt darf ich Ihren Generalsekretär zitieren -
bei mir regen Sie sich immer auf, aber Ihrem Ge­
neralsekretär werden Sie doch eher glauben -, 
ich zitiere aus der "Wiener Stadtzeitung" , "Ku­
rier" vom 17. 2. 1992: Ich bin entsetzt, daß meine 
Parteifreunde in Wien einen Grundsatzbeschluß 
unserer Fraktion übergehen. Im Jahr 1990 haben 
wir festgeschrieben, diesen Proporzposten ohne 
jegliche Kompetenz abzuschaffen, und jetzt sitzt 
einer von uns darauf - Zitatende -, ist FPÖ­
Generalsekretär Schnell empört. (Zwischenrufe.) 
Da hat er unbestritten recht. 

Ich komme zum Schluß: Aufgrund der wirt­
schaftlichen Situation gab es sicher keine Dring­
lichkeit für die heutige Anfrage. Man könnte ver­
muten, wenrf man gutmütig. ist, daß es eine gewis­
se Dringlichkeit in der FPÜ gibt, zusätzliche Po­
sten zu organisieren. Jetzt haben wir schon die 
Position des Rechnungshofpräsidenten mit einem 
abgelegten Klubobmann besetzt. Vielleicht gibt es 
in Zukunft zehn neue Kandidaten aus Ihren Rei­
hen, die man schnell in Gremien eier National­
bank unterbringen sollte. Ich kann Ihnen aber zu­
sagen, diese Strukturen sind hoffentlich zu Ende. 
- Danke schön. (Beifall bei SPÖ wut Ö VP.) 18./4 

Präsident Dr. Lichal: Zu tatsächlichen Berich­
tigungen haben sich die Abgeordneten Böhacker 
und Probst gemeldet. Ich mache nochmals auf die 
drei Minuten Redezeitbeschränkung aufmerk­
sam. Aber, bitte. es dürfen keine Debattenbeiträ­
ge werden, und es ist eine Sachverhaltsberichti­
gung vorzunehmen. Bitte auf diese geschäftsorcl­
nungsmäßige Bestimmung zu achten. 

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

18.J.J 

Abgeordneter Böhacker (FPÖ): Meine Vorred­
nerin, Frau Kollegin Mag. Ederer, hat erklärt, der 
Notariatsakt aus dem Jahr 1984 stellt einen Treu­
handvertrag dar. Das ist unrichtig. Dieser Notari­
atsakt stellt einen Kaufvertrag dar. - Danke. 
(Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. F II h r man 11: 

Geben Sie uns eine Kopie.') /8.15 

Präsident Dr. Lichal: Nächste tatsächliche Be­
richtigung: Herr Abgeordneter Probst. 

18./5 

Abgeordneter Probst (FPÖ): Hohes Haus! Mei­
ne Damen und Herren! Ich berichtige die Aus­
führungen von Frau Mag. Ederer. Frau Magistra! 
Sie haben wissentlich falsch behauptet, daß elie 
Nominierung von zwei Aufsichtsräten in die Ste­
weag Parteipackelei oder Proporz oder derglei­
chen sei. Ich berichtige, das ist in der Steiermark 
. . . (Abg. S c h \.1.' ar zen b erg e 1': Das hat sich 
zufällig ergeben.' - Z~vischenrtlf des Abg. 
Sc h i e der.) Sie hat uns das vorgehalten, Herr 
Kollege Schieder.( Weitere heftige Z~i'ischeflrufe.) 

Tatsache ist, daß das steirische Landesgesetz 
vorsieht, daß je nach Stärke der im Landtag ver­
tretenen Parteien die landeseigene Elektroversor­
gungsgesellschaft Steweag von den Parteien mit 
Aufsichtsräten zu beschicken ist. Und wir haben 
entsprechend unserer Stärke in Vorschlag ge­
bracht Herrn Dipl.-Ing. Hansjörg Tengg, vormals 
DoKW-Vorstandsdirektor und erstklassiger Fach­
mann, nicht Parteimitglied der Freiheitlichen 
Partei, und den Wirtschaftstreibenden Ing. Raid!. 
Genauso Gesetz ist die Beschickung des Landes­
schulrates nach den Erfordernissen der Stärke im 
Landtag. 

Meine Damen und Herren! Ihre Argumente 
sind äußerst schwächlich und verlegen, die Blei­
che der einzelnen Redner zeigt das, und das ganze 
letzte Gerede war ein Ablenkungsmanöver. Tat­
sache ist - auch das ist zu berichtigen -, daß die 
Sozialistische Partei direkt Geld von der Natio­
nalbank bekommt und diese Tatsache durch ei­
nen Treuhandvertrag zu verschleiern versucht. 
(Beifall bei der FPÖ. - Abg. Sc h i e der: Das ist 
keine Berichtigung.' - Weitere Z~vischellrufe.) 
/8.17 
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Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Dkfm. Mag. Mühlbach­
ler. Ich erteile es ihm. 

18.17 

Abgeordneter Dkfm. Mag. Mühlbachler 
(ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich frage mich. wie 
sich denn Herr Dkfm. Holger Bauer fühlt. Sein 
Klubobmann. Schnelldenker, Sprecher, stellt sich 
da heraus. entwirft ein Sittenbild der beiden Re­
gierl!pgsparteien, liest uns einen Brief vor, macht 
der Offentlichkeit glaubhaft, der wäre von höch­
ster Aktualität, verschweigt aber total, daß er aus 
dem Jahre 1984 stammt (Rufe bei der FPÖ: 
Stimmt nicht.'), und sagt auch nicht, wer damals in 
der Mitverantwortung stand. 

Wenn ich da eine Zeile herauslesen darf. in der 
es heißt: Nach meinen Informationen ist lediglich 
Präsident Koren einem solchen Schritt gegenüber 
negativ eingestellt. dann schließe ich scharf und 
sage: Wenn die FPÖ damals mitverantwortlich 
war. dann muß sie in Kenntnis gewesen sein über 
die Absicht, und dann muß sie diese Absicht mit­
getragen haben. Erinnern Sie sich, Herr Kollege 
Bauer? (Beifall bei der Ö VP und bei Abgeordne­
ten der SPÖ.) War das so? 

Aber es ist ja herrlich: Da stellt man sich her­
aus, entwirft ein Sittenbild von den ach so 
schlechten Parteien, reklamiert die Personalpoli­
tik der Roten und der Schwarzen. Frau Kollegin 
Ederer hat in Ermangelung von Zeit nur einen 
Teil dessen vorgelesen, was die FPÖ in Personal­
angelegenheiten betreibt. (Beifall bei der Ö VP 
lind bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Ist es Ihnen denn entgangen oder glauben Sie, 
die Bevölkerung darüber hinwegtäuschen zu kön­
nen, daß Sie in personalpolitische Angelegenhei­
ten überall dort, wo Sie gerade ein bißchen an 
Macht gewonnen haben, Ihre Finger sofort tief 
hineinstecken? 

Und da entwerfen Sie ein Sittenbild von den 
anderen Parteien? Wissen Sie. diese Methode, auf 
der einen Seite laut zu schreien: Haltet den Dieb!, 
und auf der anderen Seite verdächtiges Gut in der 
Tasche zu haben, gehört wirklich einmal aufge­
deckt, und heute ist der Zei!punkt zum f.\ufdek­
ken gekommen. (Beifall bei OVP lind SPO.) 

Es wird sich so mancher der Kolleginnen und 
Kollegen fragen: Hat Herr Klubobmann Haider 
von 1984 bis jetzt gebraucht, um eine Dringliche 
zu konstruieren? Oder hat er zwei Tage ge­
braucht, um eine Dringliche zu konstruieren? 
(Abg. Dr. Ne iss e r: Acht Jahre für eine dringli­
che Anfrage.') Irrtum! Nein, er hat die ganze Wo­
che gebraucht, u.~ eine Dringliche zu konstruie­
ren. (Beifall bei OVP und SPO.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der FPÖ! Wie lange betreiben Sie noch diese 
Journalismuspolitik? (Ironische Heiterkeit bei der 
FPÖ.) Legen Sie doch irgendwann einmal ver­
nünftige Lösungen auf den Tisch! (Zwischenrufe 
bei der FPÖ.) Immer dann, wenn ein großer Arti­
kel in der Zeitung steht. muß man fast schon 
fürchten, daß die FPÖ in übertriebener. ja 
manchmal unsachlicher Art und Weise (Abg. Dr. 
F II h r 111 Cl n 11: Meistells.') daraus eine dringliche 
Debatte hier im Parlament einfordert. Mehr 
Sachlichkeit, meine sehr geehrten Damen und 
Herren von der FPÖ, ist gefordert! (Z'rvischenrtlf 
des Abg. Dr. 0 f ne r.! 

Ich habe mir auch in der Sache etwas erwartet, 
denn immerhin ist ja eines unbestritten: Ange­
sichts der Tatsache, daß wir uns der EG unauf­
haltsam nähern. ist es tatsächlich an der Zeit, daß 
wir dieses Nationalbankgesetz diskutieren -
ohne Zweifel. Tatsache ist auch, daß passieren 
könnte, daß beispielsweise im Falle einer Liquida­
tion - man weiß ja nicht, welche Rechtskon­
strukte es geben wird - der Rechtsnachfolger die 
Europäische Zentralbank wäre. Nach jetziger 
Rechtslage würde dann das Vermögen der Natio­
nalbank an diese übergehen. Daher ist es, glaube 
ich, mehr als legitim, daß über eine NovelIierung 
des Nationalbankgesetzes gesprochen wird. In der 
Art und Weise, wie es heute geschehen ist, die 
Bevölkerung zu verunsichern und die National­
bank in die Nähe eines Skandals zu rücken. das 
halte ich schlechthin für unverantwortlich! (Bei­
fall bei ÖVP und SPÖ.J 

Denken Sie doch an die vielen Sparer, die 3uf­
grund der hervorragenden Politik dieser Natio­
nalbank Vertrauen gefunden haben in den Geld­
wert des Schillings und die Jahr für Jahr Sparlei­
stungen erbringen, die uns an den - weltweit ge­
sehen - dritten Rang der Sparleistungen bringen. 
Und da stellen Sie sich heraus und untergraben 
dieses Vertrauen dieser Nationalbank! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
ist nicht mehr Mut. was Sie hier beweisen, das ist 
schon Hochmut. gefährlicher Hochmut! fAbg. 
Hai ger mo S er: Mühlbachler.' Ich möchte noch 
einige Tage in Wien bleiben. bevor du nach Hause 
fährst.' Bis das alles vergessen ist, I-vas du da erzählt 
hast! ) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der FPÖ! Zeigen Sie etwas mehr Sensibilität dem 
gegenüber, was man darf und was man nicht 
mehr darf. Haben Sie wirklich die Absicht. die 
Nationalbank in die Tagesdebatten einzubezie­
hen, um damit unter Beweis zu stellen, daß Sie 
überhaupt keine Tabus mehr kennen? Ist Ihnen 
wirklich kein Einsatz mehr zu hoch? Sind für Sie 
Sparer. Kreditnehmer, die tragenden Säulen un­
serer Wirtschaft, schon so bedeutungslos gewor­
den, daß Sie, nur um bestimmten Printmedien et-

63. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 91 von 117

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 63. Sitzung - 1:2. März 1992 6615 

Dkfm. Mag. \1ühlbachler 

was in die Hände zu spielen. jedwede Sensibilität 
für Verantwortung ablegen? (Abg. Mag. 
Sc h re i 11 C r: Wenn Sie so weiterredcn. sind Sie 
.... ') 

Gestern. Herr Kollege Schreiner. hat Ihr Klub­
obmann das Ende von Aktionismus und Aggres­
sion versprochen. Sie hätten nicht deutlicher un­
ter Beweis stellen können. wieviel Ihre Verspre­
chungen wert sind und wie .. lange Ihre yerspre­
chungen halten! (Beifall bei OVP und SPO.) UC5 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Mag. 
Barmüller gemeldet. Ich erinnere ihn an die ge­
schäftsordnungsmäßigen Bestimmungen. - Bit­
te, Herr Abgeordneter. 

/8.::'5 .. 
Abgeordneter Mag. Barmüller (FPO): Herr 

Präsident! Herr Bundesminister! Herr Bundes­
kanzler! Meine Damen und Herren! Abgeordne­
ter Mühlbachler hat behauptet. Abgeordneter 
Haider hätte verschwiegen. daß der zitierte Brief, 
der persönlich LInd vertraulich an Bundeskanzler 
Vranitzky gerichtet ist, aus dem Jahre 1984 
stammt. (Abg. Dr. Sc h H.I imIn e r: Nein.' Sie be­
richtigen etwas, was er gar nicht gesagt hat.' Sie 
haben nicht zllgehört.' - Weitere Zwischenrufe bei 
SPÖ und ÖVP.) 

Ich berichtige tatsächlich: Abgeordneter Haider 
hat klar und deutlich gesagt, daß der Brief aus 
dem Jahre 1984 stammt, zumal wir ihn auch an 
Sie alle ausgeteilt haben. weshalb es gar keinen 
Sinn gehabt hätte, das zu verschweigen. - Dan­
ke. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. Ne iss e r: 
Und den Notarialsakt aber auch.' Das war eille 
fälsclzLiche Berichtigung, keine tatsächliche Berich­
tigung.' - Abg. Dr. F uhr man n: Wo ist der No­
tariatsakt? - Abg. Dr. Sc h 1-1-' im m e r: Das war 
der zweite Selbstfaller nach dem Probst.' - Weite­
re heftige Z~9ischenrtlfe bei SPÖ und ÖVP.) l<'L~6 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge­
meldet ist Herr Abgeordneter Haigermoser. Ich 
erteile es ihm. 

lS.::'fJ .. 
Abgeordneter Haigermoser (FPO): Meine Da­

men und Herren! Herr Bundeskanzler! Herr Fi­
nanzminister! Herr Präsident! Vorerst darf ich 
richtigstelIen, daß uns Mautner Markhof nicht 
abhanden gekommen ist. Er sitzt in den Reihen 
der freiheitlichen Fraktion. (Abg. Dr. Sc h ~v i /1l -

In e r: Da ist der Haider rausgegangen, bei der 
Rede.') Es gibt Menschen, Herr Kollege Schwim­
mer, die haben es wenigstens zu einer 6-Ta­
ge-Klubobmannschaft gebracht - zum Unter­
schied von Ihnenl Bei Ihrer politischen Zukunft, 
glaube ich, werden Sie das nicht schaffen. Zumin­
dest bei der nächsten Wahl werden wir uns die 
Geschichte anschauen. (Beifall bei der FPÖ. -
Abg. Dr. Ne iss e r: Wie lange darfst du noch im 

Parlament bleiben, Haigermoser? Wie lange er­
laubt Haider die Anwesenheit? - Weitere heflige 
Zwischenrufe bei SPÖ und ÖVP.) 

Herr Kollege Schwimmer! Ich würde es bedau­
ern, wenn Sie diesem Haus nicht mehr angehören 
würden. Aber gut, der Wähler wird sprechen. 
(Abg. Dr. F uhr In an 11: Wird dir das flichl scha­
den. wenn dtl Klubobmalll1 FOI1 Gugerbauers Gna­
den warst?) 

Herr Kollege Mühlbachler! Sie in Oberöster­
reich erkennen nicht einmal Wahlergebnisse an. 
Sie haben mit den Stimmen der Wähler gedealt, 
indem Sie auf einem freiheitlichen Regierungs­
mandat sitzenl Das ist ein Skandal! Dieser Ding~ 
sollten Sie sich annehm~n. (Be/fall bei der FPO. 
- Z~vischenrufe bei SPO und OVP.) Ihnen, Herr 
Kollege Mühlbachler, müßte eigentlich die 
Schamröte ins Gesicht steigen. Das schlechte Ge­
wissen, das Sie herumgetragen haben, hat bei Ih­
rer aufgesetzten Rede bewiesen, wer Sie sind 
(Abg. Dr. F Cl h r man n: Das ist llngerecht.') , näm­
lich der Pflichtverteidiger der sozialistischen Koa­
litionsregierung. Ein armer Bursche sind Sie. 
Herr Kollege Mühlbachler! (Be!fall beJ der FPÖ. 
- Weitere Z~'vischenrllfe bei SPO lind OVP.J 

Denn wenn Sie, Herr Kollege, Ihrem Steuerbe­
ratergewissen folgen würden, dann hätten Sie 
heute hier diesem Hause und der Öffentlichkeit 
eine andere Rede mitteilen müssen. (Heflige Z~vi­
schenrufe bei SPÖ und ÖVP.) 

Wir haben keine Probleme, Herr Kollege! Die­
ser Freitag, der 13., ist offensichtlich wirklich ein 
schwarzer Tag für diese Regierungskoalition, 
meine Damen und Herren! (Abg. Sc h war zen­
be r ger: Heute ist Donnerstag. der 12 .. ' - Abg. 
Dr. Ne iss e r: Keine fälschlichen Berichtigungen.' 
- Weitere heftige Zwischenrufe.) Wenn Sie mich 
reizen, dann werden wir die Sitzung so verlän­
gern, daß Freitag, der 13., noch eintritt, meine 
Damen und Herren, und dann werden wir Ihnen 
noch einige andere Dinge erzählen. (Abg. Dr. 
F II h r man n: Donnerstag ist heUle.' - Weitere 
anhaltende heftige Z'.i'ischeflrtlfe.) Auf diesen 
Zwischenruf habe ich nur gewartet. 

Meine Damen und Herren! Man müßte sich ei­
gentlich mit vielen Ausführungen befassen, die 
wir hier gehört haben. (Abg. Dr. Sc h w im m e r: 
Mit der von Haigennoser sicher nicht.') Es wurden 
Ablenkungsmanöver inszeniert. Kollege Rieder 
hat eine Pflichtverteidigung gemacht. Dies alles 
erinnert mich an die dunkelsten Zeiten am Ende 
der sozialistisch-freiheitlichen Koalition. (Abg. 
Dr. Sc h w i m m e r: Haider ist schOll gegangen 
bei der Rede.') leh gebe zu, Herr Kollege, da ha­
ben bei mir bei Verteidigungsreden die Reifen 
ähnlich gequietscht. Man muß auch klüger wer­
den und lernen aus der Vergangenheit. (Abg. Dr. 
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5 c h IV im m e r: Der Haider ist allch schon kliiger 
geworden llnd ist bei der Rede schon gegangen.') 

Als die sozialistisch-freiheitliche Koalition dem 
Ende zuging, war die Situation ähnlich wie Ihre 
heute. Aber trotzdem sollten Sie von mir eines 
mitnehmen. Kollege Rieder: Es ist schlecht, Ver­
teidigungsreden zu halten. von denen man nicht 
einen einzigen Satz glaubt. Denn spätestens bei 
deiner Heimkehr in den Pinzgau werden dich die 
Wähler fragen, was du in Wien gesagt hast. IAbg. 
lngrid Ti c Iz y - Sc h red e r: Der freut sich dar­
aul') Da wird die G 'schichte ein bisserl anders 
ausschauen. (Belfall beißer FPÖ. - Heftige Zwi­
schenrllfe bei SPO lind GVP.) 

Aber ich bin gern bereit, mit dir eine Diskus­
sion zu führen. im Pinzgau, auch in Maishofen, 
wo dich die Leute gut kennen. Und dann kannst 
du mir erklären, wie falsch wir mit unserer dring­
lichen Anfrage liegen. Wir werden sehen, wer 
dort recht bekommt: du oder ich. rAbg. Dr. 
5 c Iz w i m m e r: Den Rieder kennen sie ja inl Ge­
gensarz Zll Haigermoser.' Den Haigermoser fragt 
niemand.' Den kennt keiner.' - Weitere Zwischell­
rufe bei SPÖ lind ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! So einfach, Frau 
Kollegin Ederer, wird es nicht sein, zu behaupten, 
daß hier alles legitim und astrein sei, was Sie uns 
vorgerechnet haben. 

Es ist legitim, von den eigentlichen Gründen 
der heutigen dringlichen Anfrage abzulenken, 
meine Damen und Herren! Sie haben gemeint, na 
ja, die Freiheitliche Partei hätte Posten besetzt, 
hiefür gebe es gesetzliche Besetzungskriterien, 
die wir selbstverständlich ändern können. Aber es 
hat sicher nichts mit dem Gesetz zu tun. wenn 
sich die Sozialistische Partei via Treuhandvertrag 
am Vermögen der Nationalbank bedient. Wenn 
Sie meinen, das damit zudecken zu können, daß 
zum Beispiel ein Herr Tengg jetzt im E-Werksbe­
reich in der Steiermark tätig ist, dann ist das ein 
weiteres Armutszeugnis für die sozialistische li­
nie, die Sie heute hier aufgebaut haben. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Nowotny! Wir haben eine Anfra­
ge bezüglich Ihrer Doppelbezüge gestellt. Wir ha­
ben diese zurückgezogen, weil Sie begonnen ha­
ben zurückzuzahlen. Das ist ehrenwert. man soll­
te auch diese Dinge anerkennen. Zweifelsohne ist 
es auch in Ihrem Haus legitim und notwendig. so 
zu diskutieren, und unsere Abgeordneten. die 
Einbringer, haben diese Anfrage zurückgezogen. 
Aufgrund dieser Glaubwürdigkeit sollten und 
müßten Sie darangehen. falls die Behauptung 
stimmt - auf die Antwort warten wir noch -, 
daß via Treuhandvertrag vom sozialistischen Ver­
lag Gelder in die Parteikassen der Sozialistischen 
Partei geflossen sind, diese schleunigst und ehe-

baldigst zurückzuzahlen, meine Damen und Her­
ren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich fordere Sie daher auf. Herr Kollege Nowot­
ny, nicht auf halbem Wege stehenzubleiben. son­
dern auch den zweiten Schritt zu setzen. Erst 
dann haben Sie das Recht. die freiheitliche Oppo­
sition zu beschuldigen, mit dieser Anfrage tages­
politisches Kleingeld machen zu wollen. meine 
Damen und Herren! 

Daher werden wir es Ihnen nicht durchgehen 
lassen. Herr Bundeskanzler und Herr Finanzmi­
nister, daß Sie mit halbherzigen Antworten ver­
sucht haben. über das Problem hinwegzuturnen. 

Ich komme noch einmal auf dieses inkriminier­
te Schreiben zurück, weil über das Datum disku­
tiert wurde. "Fredi-Papa, die Nationalbank ham­
ma", hat schon am 8. 5. 1984 Herr Albrecht Ko­
necny - meines Wissens nach immer noch Bun­
desrat, also immerhin ein hochrangigel' 
sozialistischer Funktionär (Zwischenruf des Abg. 
5 t ei 11. b a Cl er) - in diesem vertraulichen Brief 
sinngemäß geschrieben. Und dieser war nicht 
umsonst" vertraulich", denn das wird er ja nicht 
aus Jux und Tollerei daraufgeschrieben haben, 
damit die Frau "SchmauslaberI" oder die Sekretä­
rin das nicht erfährt, sondern weil er ein bißchen 
ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Ein bißehen 
ein schlechtes Gewissen werden wir schon noch 
haben dürfen, hat Herr Konecny gemeint und hat 
dann mit Fettschrift "vertraulich" draufgeschrie­
ben, damit das nur Papa Sinowatz erfährt. 

Er leitet ein, fordert bei den ÖVP-Freunden in 
der Nationalbank moralisches Recht, daß man so 
ein G'schichtel machen müßte. damit man zu 
Geld komme, damit es endlich passe. Und das hat 
überhaupt nichts mit Postenbesetzungen zu tun, 
sondern das hat mit Moral in diesem Land etwas 
zu tun, das hat mit dem System in diesem Lande 
etwas zu tun. Und über dieses System haben Sie 
kein einziges Wort verloren, nur das eine haben 
Sie gesagt: Na ja, das ist ja die Sozialpartnerschaft, 
die "heilige Kuh", und jeder. der diese Sozialpart­
nerschaft österreichischer Prägung angreift, ist 
ein Staatsfeind. 

Herr Kollege Maderthaner! Wir sind für eine 
neue Qualität der Sozialpartnerschaft, aber nicht 
für diese Sozialpartnerschaft. an der Sie sich auch 
über die Bundeswirtschaftskammer an den Gold­
reserven. die zirka 640 Milliarden Schilling aus­
machen I Z'0.'ischenruf des Abg. lng. M ade r I h a -
11 er), indirekt beteiligen. Der Bundeswirtschafts­
kammer und der Sozialistischen Partei - das ha­
ben wir heute gehört - gehören ein Teil der 
Goldreserven. Das müssen Sie ja den Österreiche­
rinnen und Österreichern erzählen, daß das legi­
tim. rechtens und notwendig ist, meine Damen 
und Herren! Das müssen Sie den Österreicherin­
nen und Österreichern erzählen. (Beifall bei der 
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FPÖ. - Abg. lngrid Ti c h Y - Sc h re Li er: Sie 
haben keine Ahnung!) 

Wenn das privat sein soll. daß - es ist ja schon 
mehrmals zitiert worden - die sozialistische Ver­
lagsgesellschaft 12,5 Millionen Schilling zu 
125 Stimmen hat, das gleiche bei der Raiffeisen 
Zentralbank. beim Konsum Österreich und so 
weiter, dann möchte ich nicht in einem Land le­
ben und mit einer Partei diskutieren. die "mehr 
privat. weniger Staat" einmal als ihr Dogma be­
zeichnet hat. meine Damen und Herren! 

Das Teuflische an diesem System ist. daß die 
Österreicher hier mitzahlen. daß auch indirekt 
die kleinen Sparer mitzahlen. Wenn in bezug auf 
dieses System Ihr Parteiobmann Busek kritisch 
am 1. September 1991 in einer APA-Aussendung 
gemeint hat. eine Kritik an der Nationalbank sei 
ein Angriff auf die Substanz Österreichs, dann 
rufe ich Ihnen, Herr Busek, zu: Diese Kritik, wel­
che wir heute hören mußten, ist notwendig! 
Wenn Sie zudecken und vertuschen wollen, dann 
machen Sie sich mitschuldig. 

Ich hätte mir heute von der Österreich ischen 
Volkspartei erwartet - Frau Kollegin Ederer, es 
wurde Ihnen ja schon gesagt, daß dieser Notari­
atsakt ein Kaufvertrag ist, und als kleiner Kauf­
mann, als Geschäftsführer einer 
500 OOO-S-Gesellschaft weiß ich. daß ein Unter­
schied zwischen einem Kaufvertrag und einem 
Abtretungsvertrag besteht -. daß sie hier dage­
gen aufgetreten wäre und dem Koalitionspartner 
Flagge gezeigt hätte. Oder sind Sie bei der 
G 'schicht' dabei. wie es Kollege Böhacker mo­
niert hat? Sind Sie auch dabei? (Abg. R i e der: 
Zeigen Sie uns den Notariatsakt.') Ist es das 
schlechte Gewissen, das Herrn Rieder dazu verlei­
tet hat, eine peinliche Ablenkungsmanöverrede 
hier zu halten, meine Damen und Herren! Diese 
Frage stellt sich. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich sage Ihnen aber noch etwas: Dr. Klaus 
Mündl, Direktor der Bankabteilung der Oester­
reichischen Nationalbank, sagt wörtlich: Wichtig 
ist nicht - zu dieser Goldgeschichte, weil ich die 
Zwischenrufe von der Regierungsbank aufge­
nommen habe - die Bedeutung, die das Gold 
wirklich hat, wichtig ist die Bedeutung, die man 
ihm zuschreibt. Die Bevölkerung hält diese Re­
serve für wesentlich. - Ende des Zitats. 

Nun geht es ans "Eingemachte", ans Themati­
sche, Herr Finanzminister! Seit urdenklichen Zei­
ten hat dieses gelbe Metall eine gewisse Bedeu­
tung, strahlt Sicherheit aus, und deswegen hat 
man diese Goldreserve. Wenn wir jetzt wissen, 
daß die Sozialistische Partei mit den Sozialpart­
nern als "Dagobert Duck" auf den Goldbarren 
herumtanzt. müssen wir feststellen: Sie haben 
grob fahrlässig gehandelt. weil Sie das währungs­
politisehe Klima in diesem Lande mit derartigen 

Maßnahmen zerstören. meine Damen und Her­
ren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Zu diesem Thema sind mehr als eInIge 
Schrecksekunden angebracht. Es fällt einem Ro­
nald Barazon ein. der in den "Salzburger Nach­
richten" vom 12. 2. 1992 Kritik am System übt. 
- Die Freiheitliche Partei. diese böse Opposi­
tion. reißt hier den Mund auf. weiß nichts und hat 
keine Ahnung, denn nur wir, die Regierungspar­
teien. haben die Weisheit gepachtet. 

Obrigkeit in Verlegenheit. sagt Herr Ronalel 
Barazon. Die Obrigkeiten seien auf eier Jagd nach 
Macht. Der Mangel an natürlicher Autorität, an 
Überzeugungskraft lasse sie nach Gesetzen rufen, 
die ihnen Stärke verleihen sollen. Die Einrichtun­
gen, die mit Hilfe eines Gesetzes zu neuem Leben 
erweckt werden sollen, seien die Oesterreichische 
Nationalbank und die Spitzeninstitute der mehr­
stufigen Sektoren im Kreditwesen. 

Dann geht es weiter in der Betrachtung der Si­
tuation, und zum Schluß meint er, die Konse­
quenz bleibe nicht aus, schon formiere sich der 
Widerstand, und die Revolution nehme bereits 
Konturen an. Das sagt Barazon und nicht die 
Freiheitliche Partei. 

Sie hören nicht mehr auf den Wähler, Sie mer­
ken nicht mehr die Unsicherheit bei den Bürgern 
dieses Landes. Sie merken überhaupt nicht mehr, 
worum es geht, weil Sie meinen, hier im Parla­
ment, unter dem Glassturz sozusagen, könnten 
Sie Ihre Ablenkungsmanöver über das Redner­
pult hinweglassen. meine Damen und Herren! 

Von wegen "die Nationalbank in Ruhe lassen", 
Herr Kollege Nowotny! Meine Damen und Her­
ren von der Sozialistischen Partei, geben Sie Ge­
dankenfreiheit! Und wenn wir darüber nachden­
ken . . . (Abg. Dr. F II h r mall n: Das mußt du 
dem Haider sagen, nicht UIlS!) Herr Kollege Fuhr­
mann! Lenk' bitte nicht von dem Deal ab, den ihr 
heute zugeben mußtet, der aufgedeckt wurde und 
der offensichtlich aus einem Tresor eurer soziali­
stischen Parteiorganisation herausgekommen ist. 
(Abg. Dr. F uhr m a 11 11: Haigermoser.' Sag' dem 
Haider, daß du Gedankenfreiheit willst.') 

Und du glaubst jetzt, Kollege Fuhrmann, daß 
eier Bote schuld ist. Das ist ein altrömischer 
Brauch gewesen, aber heute gilt er nicht mehr, 
Kollege Fuhrmann! Heute wird der Bote weiter­
reiten, der freiheitliche Bote wird diese Botschaft 
(Abg. Dr. F II h r man n: Was ist allrömischer 
Brauclz?) vom Deal der sozialistischen Koalitions­
regierung mit Helfershelfersräuberleiter durch 
die Österreichische Volkspartei verkünden. 

Sie haben heute keine Antworten auf die drän­
genden Fragen bezüglich Nationalbank gegeben. 
Sie sind hinsichtlich der Wahrheit alles schuldig 
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geblieben. Wir gehen davon aus, wenn das nicht 
durch klare Antworten Ihrerseits ausgeräumt 
wird, daß die Parteienfinanzierung wahrschein­
lich mit den Geldern, mit den Anteilen der Natio­
nalbank erfolgt ist. Schämen Sie sich! (Beifall bei 
der FPÖ.) 18 . ..;71 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge­
meldet hat sich Herr Abgeordneter Dkfm. Holger 
Bauer. Bitte. Herr Abgeordneter. (Abg. Dr. 
F II h r III a 11 n: Ho/ger.' Jetzt wirst du gleich w{~der 
schreien! - Weitere Zwischenrufe bei der SPO.) 

18.";0 

Abgeordneter Dkfm. Holger Bauer (FPÖ): 
Meine Herren! Ich freue mich über dieses offen­
sichtlich als Antrittsapplaus gemeintes Gemurmel 
Ihrerseits. (Abg. Sc h war z e fl b erg er: Weil 
wir nicht H:issen, wie lange Sie noch bei UIlS sein 
dürfen') Das weiß niemand von uns. Das weiß der 
liebe Gott und der Wähler, Herr Kollege! (Abg. 
S c h H' a r zen b erg e r: Und der Haider.' ) Bei 
uns der Wähler und der liebe Gott. (Abg. Dr. 
F uh r 111 all 11: Jetzt hast du die innerparteiliche 
Allmacht deines Parteiobl1lalll1eS geleugnet.') 
Siehst du, so liberal und freiheitlich sind wir. 
I Heiterkeit.) 

Lieber Willi! Lieber Klubobmann! (Abg. Dr. 
F II h r man n: Holger.' Holger! Ich mache mir 
Sorgen um dich.') Die Ablenkungs- und Vernebe­
lungsversuche der vereinten sozialistischen Koali­
tion im Rahmen der Beantwortung dieser dringli­
chen Anfrage waren zwar über weite Strecken 
sehr engagiert - was mich nicht verwundert hat, 
geht es doch um Macht, Einfluß und Geld für die 
beiden Koalitionsparteien -, waren aber in der 
Sache selber rührend bis hilflos, meine sehr ge­
ehrten Damen und Herren! (Beifall bei der FPO.) 

Beim Herrn Kollegen MühlbachleI' haben sogar 
die "armen kleinen Sparer" herhalten müssen, die 
durch diese dringliche Anfrage verunsichert wer­
den. Herr Kollege Diplomkaufmann! Wenn Sie 
das wirklich glauben, was Sie hier gesagt haben, 
dann lassen Sie sich Ihr Diplom zurückgeben. Die 
kleinen Sparer haben mit der Frage, wieviel Sie 
und die Sozialistische Partei an den Gewinnen der 
Oesterreichischen Nationalbank mitschneiden, 
überhaupt nichts zu tun, und sie können daher 
nicht verunsichert werden, wenn wir diesen Miß­
brauch, an dem Sie beteiligt sind, hier aufzeigen. 

Ich hätte mich überhaupt, Herr Kollege Mühl­
bachler und ~eine geschätzten Kolleginnen und 
Kollegen der Osterreichischen Volkspartei, an Ih­
rer Stelle ein bißchen mehr zurückgehalten. Sie 
waren ja gar nicht in der Ziehung, vordringlich, in 
der vordersten Linie, aber Sie haben natürlich ge­
meint mit dem Ihnen eigentümlichen Zug der 
Lemminge, sofort, wenn Ihrem sozialistischen 
Koalitionspartner etwas am Zeug geflickt wird, 
hilfreich beispringen zu müssen. 

Ich gebe schon zu. Sie partizipieren mit an die­
sem System, aber offensichtlich nicht so unver­
schämt und letztlich gesetzeswidrig, wie das die 
Sozialistische Partei tut. Ich hätte Ihnen daher 
empfohlen, sich ein wenig mehr zurückzuhalten, 
dann wäre weniger klargeworden, daß Sie an die­
sem System genauso .,mitschneiden" wie Ihre so­
zialistischen Regierungskollegen. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Ich habe auch den Herrn Kollegen Nowotny 
schon lange nicht mehr so zahm gesehen wie heu­
te. Mit Engelszungen hat er auf uns eingeredet 
IAbg. Dr. F II Jz r man n: Staatsmännisch.' Zum 
Unterschied 1'011 euch.'), wir sollen doch 
die Oesterreichische Nationalbank aus dem tages­
politischen Streit herauslassen. (Abg. Dr. F uhr­
man 11: Das wäre gescheit!! Ich sage Ihnen eines 
dazu: Sie können mit mir über diese Dinge durch­
aus reden (Abg. Dr. F uhr 111 a 1111: Mit dir schon, 
aber mit deinem Parteichef nicht!) - auch mit der 
FPÖ -, aber auch die Nationalbank ist und darf 
kein sakrosankter Teilbereich dieser Republik 
sein, auch sie untersteht letztlich dem Kontroll­
recht des österreichischen Nationalrates. (Beifall 
bei der FPÖ.) Das zum ersten. (Abg. Dr. F uhr­
HZ an n: Bist du wie Haider dafür, die National­
bank aufzulösen? Sag uns das.') 

Zweitens: Wir diskutieren ja hier nicht die 
Grundstruktur der Oesterreichischen National­
bank. Wir diskutieren ja hier nicht die Arbeit der 
Oesterreichischen Nationalbank, sondern wir dis­
kutieren ja hier und heute darüber, daß sich SPÖ 
und ÖVP schamlos dieser Oesterreichischen Na­
tionalbank als Parteienfinanzierungsinstrument 
bedienen und sie damit mißbrauchen. Darüber 
diskutieren wir! I Beifall bei der FPÖ.) 

Daß es Ihnen und dem Herrn Kollegen Nowot­
ny natürlich recht wäre, darüber den Mantel des 
Schweigens zu breiten mit dem Hinweis, man 
möge sie aus dem tagespolitischen Streit heraus­
halten, kann ich verstehen. Wir werden es aber 
nicht tun. Wir werden erst dann sehr ernsthaft 
und seriös über die Aufgaben der Oesterreichi­
schen Nationalbank, etwa mit Blickrichtung auf 
unseren Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft, 
diskutieren, wenn sie diesen Mißbrauch, der welt­
weit unüblich ist, der ein österreichisches Uni­
kum darstellt, nämlich daß Parteien beziehungs­
weise ihnen nahestehende Organisationen an den 
Gewinnen der Oesterreichischen Nationalbank 
beteiligt sind und dort "mitschneiden", abstellen. 
Erst dann werden wir in der von Ihnen geforder­
ten und von Ihnen gewünschten Form durchaus 
bereit sein, auch andere Dinge der Oesterreichi­
schen Nationalbank einer seriösen Behandlung 
und Diskussion zu unterziehen. 

Rührend waren letztlich auch - ich muß das 
sagen - die Ablenkungsversuche des von Ihnen 
so geschätzten Herrn Bundeskanzlers im Rahmen 
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seiner Anfragebeantwortung. (Abg. Dr. F II Iz r -
111 a fll1: Selbstverständlich schälze ich ihn.') Es 
war rührend. Ich gehe gar nicht auf die Verlesung 
der Funktionen der Oesterreichischen National­
bank ein, die er uns hier dargebracht hat. Ich hät­
te mir vorstellen können. d;ß er die als ehemali­
ger von der SPÖ dorthin entsandter Angestellter 
auswendig weiß, aber bitte. das ist sein Problem. 
Ich gehe auch nicht ein auf die dünnen Witzehen. 
Apen;us und verletzenden Gesten. deren er sich 
gegenüber den Mandataren der Freiheitlichen 
Partei befleißigt hat. Ich gehe darauf nicht ein! 
Ich nehme das aber als ein Zeichen dafür, wie 
sehr diese Anfrage gesessen hat. Ich habe ihn 
schon besser erlebt. den Herrn Bundeskanzler. 
das muß ich Ihnen schon sagen. 

Es war für mich interessant. wie der Chef der 
Republik reagiert, wenn ihn etwas unvorbereitet 
trifft. Nicht sehr souverän, sondern mit dünnen 
Witzehen, Apen;us und verletzenden Gesten. Das 
war letztlich seine Verantwortung, und das war 
letztlich die Antwort, die er dem Hohen Hause 
auf die von uns aufgeworfenen Fragen gegeben 
hat. 

Ich sage Ihnen aber noch einmal - bevor die 
Dinge hier bewußt zerredet und vernebelt werden 
sollen -, worum es eigentlich wirklich geht. ich 
sage Ihnen das noch einmal zum Abschluß -
wahrscheinlich - dieser Diskussion: Es geht dar­
um, daß bei Gründung der Oesterreichischen Na­
tionalbank partei nahe Organisationen von SPÖ 
und ÖVP mit Beteiligungen an der Oesterreichi­
sehen Nationalbank ausschließlich zu dem Zweck 
ausgestattet worden sind, daß sie an den Gewin­
nen der Oesterreichischen Nationalbank ,.mit­
schneiden" können. 

Es sind diese einzelnen Bereiche von ÖVP und 
SPÖ schon aufgezählt worden, die als Teilhaber, 
als Aktionäre aufscheinen. Ich sage Ihnen noch 
einmal dazu: Das ist ein weltweites Unikum, das 
gibt es nur im Staate Österreich, das gibt es nur 
bei uns, wo man eben geglaubt hat und immer 
noch glaubt, dieser Staat gehört '!.ns, nämlich der 
Sozialistischen Partei und der Osterreichischen 
Volkspartei. 

Bei der Sozialistischen Partei geht es um die 
Frage, in weIcher Form die Sozialistische Partei 
an den Gewinnen .,mitschneidet". Sie "schneidet" 
über die Konstruktion einer Treuhandschaft. die 
in Wahrheit ein Kaufvertrag ist. "mit". Ich habe 
hier zufälligerweise den Rechenschaftsbericht der 
Sozialistischen Partei Österreichs in Händen, und 
zwar für das Jahr 1990, und hier finde ich bei den 
Einnahmen unter Punkt 4, Erträge aus Unter­
nehmensbeteiligungen, 1.25 Millionen Schilling. 
Das entspricht exakt der 10prozentigen Dividen­
de, die der sozialistische Verlag als Gewinnbeteili­
gung von der Oesterreichischen Nationalbank er­
hält. 

lch frage mich daher - wenn es diesen von uns 
behaupteten Zusammenhang nicht gibt -: Wie 
kommen denn diese 10 Prozent Dividende der 
Oesterreichischen Nationalbank in die Einnah­
menaufstellung der Sozialistischen Partei? - Na­
türlich über den von uns erwähnten Treuhand­
beziehungsweise Kaufvertrag, der uns im Wort­
laut vorliegt. Das einmal dazu. 

Sie haben auch gesagt, diese Anfrage sei nicht 
dringlich, dieser Brief stamme aus dem Jah­
re 1984. Dieser Brief ist schon allein vom Inhalt 
her interessant und zeigt, welche Geisteskinder 
sich in Ihren Reihen befinden, wie sozialistische 
Mandatare, und nicht die geringsten und die 
kleinsten. diese Dinge sehen, und daß sie eben 
tatsächlich der Auffassung sind, dieser Staat ge­
hört uns, diese Republik gehört uns. Ich gebe zu, 
es ist damals offensichtlich nicht zu dem gekom­
men, was Herr Konecny vorgeschlagen hat. 

Aber die Aktualität dieser Frage ergibt sich 
daraus, daß es nun Hinweise, daß es Meldungen 
gibt, daß es zu einer Novellierung des österrei­
chischen Nationalbankgesetzes kommen soll. 
Und Herr Dkfm. Mühlbachler hat ja auch gesagt: 
Ja, ja, wir müssen das österreichische National­
bankgesetz novellieren. wir müssen die Oesterrei­
chische Nationalbank EG-reif machen. Herr Kol­
lege Mühlbachler, darum geht es ja nicht! Es geht 
darum, daß schlicht und einfach das Grundkapi­
tal der Oesterreichischen Nationalbank aufge­
stockt werden soll, vervierfacht werden soll, weil 
dann diejenigen Parteien, die an der Oesterreichi­
sehen Nationalbank beteiligt sind, durch diese 
Vervierfachung der Aufstockung des Grundkapi­
tals eine Vervierfachung ihrer Dividende erwar­
ten können, weil das eben so festgelegt ist. - Wo­
bei nur noch am Rande vermerkt werden soll, daß 
diese Aufstockung nicht die Aktionäre vorneh­
men, sondern die Aufstockung soll aus den Ge­
winnrücklagen der Oesterreichischen National­
bank erfolgen. Das heißt, die Kapitalaufstockung 
zahlt die Nationalbank selbst. den Gewinn aus der 
Sache, den Nutzen aus der Sache ziehen die Ihnen 
nahestehenden Gruppierungen und Organisatio­
nen beziehungsweise zieht im Falle der Sozialisti­
schen Partei diese Partei höchstpersönlich und 
selbst. 

Zum Abschluß, meine sehr geehrten Damen 
und Herren der sozialistischen Fraktion: Meines 
Wissens ist mittlerweile nicht mehr Herr Konecny 
zuständig für diesen Bereich, sondern Herr Zen­
tralsekretär Marizzi und der Herr Obermayer, 
der übrigens bezeichnenderweise, was auch inter­
essant ist, angeblich Kassier in Ihrer Partei ist. Da 
ließ man überhaupt die Maske fallen und hat 
gleich den Kassier damit beauftragt, hier elie Din­
ge ins rechte Lot zu bringen, damit er gleich di­
rekt dabeisitzt, wenn es etwas zu kassieren gibt. 
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Aber ich frage den Herrn Zentralsekretär Ma­
rizzi: Haben Sie Ihrem Parteiobmann, dem Herrn 
Bundeskanzler Dr.Vranitzky, über diesen beste­
henden Treuhand- beziehungsweise Kaufvertrag 
- er liegt uns hier vor - berichtet. ja oder nein? 
(Abg. 5 lei 11 ball e r: Was ist es jetzt? Ein Trell­
hand- oder ein Kaufl'ertrag?) Sie müßten es ja ge­
tan haben. Und ich sage Ihnen auch: Der Herr 
Bundeskanzler ist in seiner Eigenschaft als Vor­
sitzender der Sozialistischen Partei verpflichtet. 
über diese parteiinternen Vorgänge informiert zu 
sein, und ich gehe auch davon aus, daß er es ist. 
und daher seine ausweichende Beantwortung der 
Fagen 6 bis 8, die wir hier zum Vorwurf gemacht 
haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 
betrachten nach wie vor jedes Mittel als legitim, 
an Geld, an die Kassen dieser Republik zu kom­
men, Sie benützen dazu auch die Oesterreichi­
sche Nationalbank ohne Genierer. Sie wissen, daß 
nur Sie dort drinnen sitzen. Sie umgehen damit 
natürlich auch den Bereich der Parteienfinanzie­
rung, und das tun Sie deswegen, weil Sie wissen: 
Wenn Sie die Parteienfinanzierung aufstocken, 
dann würde die von Ihnen ungeliebte Opposition 
auch zum Zuge kommen. Aber das wollen wir 
nicht, darum geht es uns nicht. Ich sage Ihnen 
nur: Sie versuchen hier, sich auf Umwegen aus 
den Töpfen der Oesterreichischen Nationalbank 
zu bedienen und sich damit einmal mehr am Geld 
der österreichischen Steuerzahler zu bereichern, 
und zwar auf ungesetzliche, unrechtmäßige Art 
und Weise. 

Das muß und soll hier im österreichischen Na­
tionalrat festgehalten werden, das muß der Öf­
fentlichkeit gesagt werden, und die Aktualität die­
ser dringlichen Anfrage ergibt sich daraus. daß 
eine Novellierung des österreichischen National­
bankgesetzes in der von mir aufgezeigten Rich­
tung bevorsteht, damit Sie sich noch um ein 
Stückehen mehr unverschämter bedienen kön­
nen. (Beifall bei der FPÖ.) 18.5'; 

Präsident Dr. Lichal: Der nächste auf der Red­
nerliste: Herr Abgeordneter Wabl. Ich erteile ihm 
das Wort. 

18.54 
Abgeordneter Wabl (Grüne): Herr Präsident! 

Herr Bundesminister! Herr Staatssekretär! Ich 
begrüße auch die Volksanwaltschaft! Meine Da­
men und Herren! Ich bin immer ganz gerührt 
über die viele Aufregung da herunten, und es ist 
ja wirklich ganz. ganz schlimm, was da so in der 
Gründerzeit passiert ist, nach 1945, als sich diese 
Republik entwickelt hat. Wir diskutieren das ja 
sehr häufig in diesem Haus, bei allen möglichen 
und unmöglichen Anlässen, und ich habe es als 
Pikanterie empfunden. daß hier Herr Abgeordne­
ter Holger Bauer heruntergegangen ist. nämlich 
aus dem einfachen Grund: Wir haben das schon 

einmal diskutiert. Parteibuchwirtschaft. Parteien­
einfluß auf Posten et cetera. Und ich kann mich 
noch genau erinnern an die Debatte, als Herr Ab­
geordneter Holger Bauer den Herrn Bundeskanz­
ler attackiert hat und der Herr Bundeskanzler 
dann kurz innegehalten und gesagt hat: Ich kann 
mich doch erinnern, Herr Abgeordneter Holger 
Bauer. Sie waren doch damals Staatssekretär. als 
Sie sich immer eingesetzt haben für Ihre Partei­
freunde, damit sie Posten bekommen. Da war 
eine konkrete Geschichte mit der Finanzlandesdi­
rektion Salzburg. (Abg. Hai ger mo S er: Was 
beschimpfst du die Pensionisten. Wabl?) Ich habe 
das damals so pikant gefunden. Es war dann gro­
ßes Schweigen innerhalb der FPÖ. - Was aber 
überhaupt nichts daran ändert, Herr Abgeordne­
ter Holger Bauer, daß das, was hier zur Debatte 
steht, ein unglaublicher Zustand ist. 

Aber die Grünen sind eine sehr großzügige und 
tolerante und liberale Partei (lebhafte Heiterkeit 
bei ÖVP und SPÖ,. sie sind nicht so groß, aber 
sehr großzügig (anhaltende Heiterkeit - Beifall 
bei den Grünen), und sie denken sich: Es muß 
doch einmal ein Ende haben mit dieser Intranspa­
renz, mit diesen Mutmaßungen, mit diesen an­
onymen Geldflüssen, mit diesen Parteispenden, 
mit diesen Zuwendungen. wo man nicht weiß, ob 
sie von der Industriellenvereinigung für die FPÖ 
oder die ÖVP kommen, von dem Sektor zur SPÖ 
oder wohin auch immer, oder ob sie von der Na­
tionalbank direkt oder indirekt kommen. Meine 
Damen und Herren! Das ist furchtbar kompli­
ziert. Im Rechnungshof haben wir da immer 
größte Schwierigkeiten. diese Kanäle wirklich zu 
ergründen, denn jeder klettert nicht gerne in ei­
nen Kanal hinein. Aber wir haben heute eine 
wunderbare Gelegenheit dazu. Die Grünen haben 
einen Entschließungsantrag vorbereitet, meine 
Damen und Herren - eine Sensation! Eigentlich 
hätten Sie bei dieser Sensation schon 1987 zu­
stimmen können, aber damals ist diese Sensation 
noch nicht so richtig erkannt worden und auch 
eine dringliche Anfrage ist in dieser Form nicht 
vorgelegen. 

Aber heute, meine Damen und Herren von der 
SPÖ, von der ÖVP und von der FPÖ. können Sie 
diese historische Chance nützen und einem Ent­
schließungsantrag der Grünen zustimmen, wo es 
darum geht, daß all diese Geldflüsse aus diesem 
dunklen, vernebelten. umwölkten Kanal heraus­
kommen an das Licht der Öffentlichkeit, meine 
Damen und Herren! Wir verlangen in diesem 
Entschließungsantrag, daß sämtliche Geldflüsse, 
die zum Zwecke der Finanzierung der Partei an 
sich oder für die Wahlwerbung erfolgen, veröf­
fentlicht werden. 

Meine Damen und Herren, ich lese Ihnen nun 
den Entschließungsantrag vor. 
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Entschließungsantrag 

des Abgeordnetefl Wabl, Genossinnen und Ge­
nossen, eingebracht im Zuge der DebalCe zur 
dringlichen Anfrage der Abgeordneten Dr. Haider. 
Mag. Schreiner betreflelld die geplante Kapicaler­
hö!IllIzg der Oesterreichisclzell Nationalbank 

Wir haben uns gedacht: Ehre, dem Ehre ge­
bührt! Die FPÖ hat heute wieder ein ganz wichti­
ges Thema auf die Tagesordnung gebracht, sie 
will die Läuterung der ÖVP und der SPÖ. Wir 
möchten, daß alle hier Anwesenden geläutert 
sind, auch die blauen Nicht-Freunde, und deshalb 
dieser Entschließungsantrag, meine Damen und 
Herren! 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung 'rvird allfgefordert. eine 
Novelle zum Bundesgesetz vom 2. 7. 1975 über die 
Aufgaben. Finanzierung und Wahlwerbung politi­
scher Parteien (Paneiengesetz) mit folgendem In­
hall vorzulegen: 

1. Der § 1 Abs. 5 el1lfällt. 

2. Der § .J Abs. 7 bis 10 wird wie folgt geändert: 

(7) In einer Anlage zum Rechenschaftsbericht 
(Spendenlisre) sind jene Spenden llllfer Angabe des 
Becrages soh'ie des Namens und der Anschrift des 
Spenders auszuweisen. die im Berichtsjahr enHve­
der an die betreffende politische Partei oder an 
eine ihrer Gliederungen (Landes-. Bezirks-. Lokal­
oder Teilorganisationen) geleistet ~i·erden. sofern 
sie den Betrag von 5 000 S übersteigen. 

(8) Politische Parteien. die Zuwendungen gemäß 
§ 2 erhalten. haben Spenden von mehr als 5 000 S 
(Abs.7) zurückzuweisen, wenn der Spender eine 
Zllstirnmung zur VeröffefllLichung gemäß Abs. 9 
verweigere: desgleichen sind anonyme Spenden als 
solche in der Spendenliste auszuweisen. Die Swn­
me dieser anonymen Spenden ist der betreffenden 
Partei von den ihr nach Veröffentlichung des Re­
chenschaftsberichts gemäß § 3 Abs. 2 zustehenden 
Zu\;vendungen abzuziehen. 

(9) Jede politische Panel hat bis zum 30. Sep­
tember des folgenden Jahres den Rechenschaftsbe­
richt samt Spendenliste im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" - also, damit wirklich jeder lesen kann, 
wie die Einflüsse sind - sowie in mindestens Dvei 
überregionalen Tageszeitungen zu veröffefllliclzen. 

( 10) Veröffellllic!zt eine politische Partei nicht 
fristgerecht - also damit wir auch eine Sanktion 
drinnen haben - gemäß Abs. 9 den Rechen­
schaftsbericht oder die SpeIldenliste. so hat der 
Bundeskanzler - nachdem er ja heute hier ver­
sprochen hat. in Zukunft für Anständigkeit und 
Sauberkeit zu sorgen - fällige Zuwendungen (§ 3 

Abs. 2) bis zur ordnungsgcmäßen Veröffelllli­
chul1g einzubehaltcn. 

Meine Damen und Herren von der SPÖ, von 
der ÖVP und von der FPÖ! Sie haben heute eine 
wunderbare Gelegenheit, Konsequenzen zu zie­
hen aus dem. was heute hier alles kritisiert wor­
den ist. Ich glaube, das ist wirklich echte Demo­
kratie. Hier wird sozusagen aus dieser Kritik her­
aus, welche vorgetragen werden muß in aller 
Schärfe, welche die Mißstände anprangern muß, 
ein konstruktiver Vorschlag und gibt allen hier in 
diesem Haus, meine Damen und Herren, Gele­
genheit - auch dem Kollegen Neisser. auch dem 
Kollegen Fuhrmann -, einen Schritt zu Transpa­
renz, einen Schritt zu mehr Demokratie zu set­
zen. Denn jeder Bürger und jede Bi.irgerin in 
Österreich haben das Recht, genau zu wissen, un­
ter welchem Einfluß ihre mögliche Partei steht, 
ob die Spenden von dieser Bank oder von jener 
Bank kommen, ob die Spenden vom Raiffeisen­
sektor kommen. ob die Spenden von der Indu­
striellenvereinigung kommen oder ob die Spen­
den von sonst irgendeinem ausländischen Adeli­
gen kommen. 

Damit es in Zukunft keine Mißverständnisse 
gibt, meine Damen und Herren, haben heute 
wirklich alle die Möglichkeit, diesem konstrukti­
ven Vorschlag der Grünen zuzustimmen. - Ich 
danke Ihnen im voraus! (Beifall bei den Grünen.) 
19J!2 

Präsident Dr. Lichal: Der soeben eingebrachte 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Wabl, 
Freundinnen und Freunde ist genügend unter­
stützt und steht daher mit in Behandlung. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Abgeordneter Ing. Maderthaner. - Bitte. Herr 
Abgeordneter, Sie haben das Wort. (Präsidentin 
Dr. Heide Sc h m i d t übernimmt den Vorsitz.) 

19'(!2 

Abgeordneter Ing. Maderthaner (ÖVP): Herr 
Präsident! Frau Präsidentin! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn Sie. meine Herren von der FPÖ, die Betei­
ligung der Bundeswirtschaftskammer, die völlig 
in Ordnung ist und keine Unsauberkeit in irgend­
einer Form gebracht hat, in den Dreck ziehen 
wollen, dann möchte ich hierzu doch einige Wor­
te sagen. 

Es ist Ihnen jedes Mittel recht, um hier Halb­
wahrheiten zu verbreiten. Herr Kollege Haiger­
moser, ich wäre ganz froh, wenn du vielleicht da­
bleiben würdest, denn ich möchte zu deinen Aus­
führungen schon ein paar Worte sagen. (Abg. 
Hai ger m 0 s e r: Ich geh' nicht hinaus.') Ich 
muß dir sagen, und ich halte ausdrücklich fest -
vielleicht solltest du dich einmal wirklich infor­
mieren -, daß die Bundeswirtschaftskammer 
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nicht an den Goldreserven der Nationalbank be­
teiligt ist. Sie ist lediglich am Grundkapital betei­
ligt. 

Und dann würde ich dir vorschlagen, daß du 
lesen solltest (Abg. Res c h: Lernen.' Er mllß es 
erst lernen.'), und zwar den § 78 Abs. 2. Da steht 
folgendes - ich darf zitieren -: ,.Im Falle der 
Auflösung ist den Aktionären das eingezahlte 
Grundkapital zurückzuerstatten" - das wurde 
heute schon einmal gesagt, aber ich möchte es 
noch einmal wiederholen -, "und im übrigen ge­
hen die Aktiva und die Passiva der Bank an jene 
Stelle über, die das Notenbankgeschäft weiter­
führt." 

Meine Damen und Herren! Ich würde Ihnen 
schon vorschlagen, daß Sie hier die Wahrheit sa­
gen. Aber, ~ollege Haigermoser, es paßt so in das 
Bild der FPO, in ihre Politik, daß sie die Ordnung 
hier zerstören will, daß sie das System ändern 
will. Sie sagt es jetzt schon immer öfter und ganz 
offen. Nur, meine Damen und Herren, wir erin­
nern uns noch der Zeiten, als es zu einer System­
änderung gekommen ist, die begonnen hat mit 
der Verunglimpfung der anderen. Aber - und 
das sollten wir den Menschen auch einmal klar 
und deutlich sagen - wir sind daran interessiert, 
Debatten zu führen, die auf Wahrheiten beruhen 
und nicht auf Halbwahrheiten. 

Es wird hier die Sozialpartnerschaft in den 
Schmutz gezogen. Dazu, meine Damen und Her­
ren, darf ich wohl eines sagen: Neben dem Fleiß 
unserer Bevölkerung, aller, die mitgearbeitet ha­
ben, seit wir die Zweite Republik gegründet ha­
ben, war auch das System dafür maßgebend, daß 
wir heute zu den wohlhabendsten Ländern gehö­
ren, war es gerade die österreichische Sozial part­
nerschaft, um die wir in vielen Ländern beneidet 
werden, die Wesentliches dazu beigetragen hat, 
daß sich dieser Staat und die Wirtschaft so gut 
entwickeln konnten. Das möchte ich ganz klar 
und deutlich feststellen. (Beifall bei 0 VP und 
SPÖ.) 

Sie ziehen auch unsere Währungspolitik in den 
Schmutz, obwohl heute feststeht, daß der Schil­
ling zu den härtsten Währungen auf dieser Welt 
zählt und daß alle Menschen Vertrauen in diese 
Währung haben. 

Weiters kritisieren Sie ständig den Proporz zwi­
schen SPÖ und ÖVP. Ja, meine Damen und Her­
ren, wissen Sie. warum die FPÖ immer den Pro­
porz kritisiert? - Weil sie überall überproportio­
nal bedient werden will und es auch tut, wenn sie 
das kann. Beispiele dafür gibt es genug. Wenn wir 
nur zurückdenken an die Zeit. als Sie Regierungs­
beteiligung und Einfluß hatten, da kann man ge­
nau nachlesen. wie überproportional damals Ihre 
Posten angewachsen sind. (Abg. Dr. K hol: Nor­
ben Steger, der größte Postenjägern 

Meine Damen und Herren! Ich würde im Inter­
esse einer seriösen Politik schon empfehlen, hier 
bei der Wahrheit zu bleiben und nicht Unwahr­
heiten oder Halbwahrheiten weiterzuverbreiten. 

Herr Kollege Bauer ist zwar jetzt nicht hier, 
aber ich möchte doch nochmals festhalten - Kol­
lege Wabl hat das auch schon getan -: Der Brief, 
der hier zitiert wird, stammt aus der Zeit, in der 
Kollege Bauer Staatssekretär im Finanzministeri­
~.m war. - I50mmentar überflüssig! (Beifall bei 
OVP und SPO.) NO! 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als vorläufig 
letzter zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Rosenstingl. Ich erteile es ihm. 

!9.li7 
Abgeordneter Rosenstingl (FPÖ): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Herren 
auf der Regierungsbank! Meine Damen und Her­
ren im Hohen Haus! Herr Kollege Maderthaner! 
Selbst wenn der Ausdruck nicht statthaft sein soll­
te im Hohen Haus, aber ich finde es lächerlich. 
daß Sie sich hierhersteIlen und den Kollegen Bau­
er angreifen. weil Herr Konecny von der Soziali­
stischen Partei einen für meine Begriffe unmora­
Iisc~en Brief geschrieben hat. (Beifall bei der 
FPO.) 

Ich finde das wirklich lächerlich, Lind ich finde 
es Ihrer Position als Präsident der Bundeswirt­
schaftskammer eigentlich nicht entsprechend, 
daß Sie sich so hier in diesem Hohen Haus verhal­
ten. (Abg. Mag. Sc h r ein e r: Macht er das in der 
Bllndeswirtschaftskammer auch so?) Sie stellen 
das ja so dar, als hätte Kollege Bauer diesen Brief 
geschrieben. Es fehlt ja nur noch, daß Sie heraus­
gehen und sagen, in Wahrheit ist das kein Treu­
handvertrag für die Sozialistische Partei. sondern 
ein Treuhandvertrag für die Freiheitliche Partei 
(Zwischenrufe bei der FPÖ) und daß alles, was 
wir miterleben - interessanterweise auch von der 
ÖVP miterleben -, daß Sie nicht zur Sache spre­
chen. daß Sie diesen Skandal, der da heute aufge­
deckt wurde. nicht verurteilen, in Ordnung ist. 
Ich finde es politisch unmoralisch, daß eine Partei 
in Österreich an der Nationalbank beteiligt ist. 
Bitte. reden Sie nicht an der Sache vorbei! (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Maderthaner! Es hat kein frei­
heitlicher Redner heute über die Währungspolitik 
in Österreich gesprochen. Bei der Debatte hat 
niemand über die Währungspolitik gesprochen. 
Wir haben davon gesprochen, daß wir der An­
sicht sind, daß die Beteiligungsverhältnisse an der 
Nationalbank nicht in Ordnung sind. Wir haben 
davon gesprochen, daß wir heutt:. aufgedeckt ha­
ben - das hat man vorher in Osterreich nicht 
gewußt -, daß die Sozialistische Partei an der 
Nationalbank beteiligt ist. Daher. bitte. lenken Sie 
nicht ab! 
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Ich frage mich eigentlich schön langsam: War­
um legt sich die ÖVP so auf die Schienen für die 
Sozialistische Partei? (Abg. Ing. M ade r I ha-
11 e r: Die B/llldes~'irtschaflskaml1ler wurde ange­
sprochen.' Dazll soll ich gar /lichts sagen?) Wenn 
wir weiter in dieser Angelegenheit untersuchen, 
meine Damen und Herren. vielleicht finden wir 
noch einen anderen Treuhandvertrag in Öster­
reich. Vielleicht gibt es auch einen Treuhandver­
trag der ÖVP mit irgendeinem ÖVP-nahen Un­
ternehmen. rAbg. Ing. M ade r t h a f1 e r: Die 
BUl1deswirtschaflskammer wllrde l'OIl Herrn Kol­
legen Haigermoser angesprochen.') Über die Wäh­
rungspolitik haben wir nicht gesprochen. I Abg. 
Ing. M ade r l hall e r: Das ist nicht einmal mehr 
eine Vierte/wahrheit jetzt.' I 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Aber 
es ist noch etwas für mich Erstaunliches passiert. 
Herr Präsident Lichal hat die Entscheidung, die 
Sitzung nicht zu unterbrechen, damit begründet, 
daß er der Meinung sei, es könne im Rahmen der 
Debatte noch zu einer Beantwortung der Frage 8 
unserer dringlichen Anfrage kommen. Das könne 
ja noch diskutiert werden, hat er gemeint. Diese 
Frage 8 ist bis jetzt nicht beantwortet worden. 
Wir haben nämlich in der Frage 8 gefragt - ich 
zitiere das -: "Wurden im Rahmen einer solchen 
Zulassung gemäß § 9 Abs. 3 Nationalbankgesetz 
auch Treuhandschaften über Nationalbankanteile 
genehmigt?" 

Jetzt ist uns großartig von Frau Kollegin Ede­
rer erklärt worden, das hätte man am Anfang ma­
chen müssen. Da gebe ich Ihnen recht. Nur, der 
Vertrag, der Notariatsakt. den wir vorliegen ha­
ben, ist zwar aus dem Jahr 1984, aber in diesem 
Notariatsakt wird auf die Treuhandschaft der so­
zialistischen Verlagsgesellschaft mit der Sozialisti­
schen Partei Bezug genommen. Es ist bis jetzt 
nicht geklärt, von wann der Treuhandvertrag 
stammt, wann er abgeschlossen wurde. Vielleicht 
schon bei der Nationalbankgründung, dann wäre 
er aber genehmigungspflichtig gewesen. Und das 
hat uns niemand von der Regierungsbank aus be­
antwortet. (Beifall bei der FPÖ. - Zwischenruf 
des Abg. Hai ger mo s er.) Es kann nämlich 
sehr wohl sein, daß hier ein Verstoß gegen das 
Gesetz vorliegt. 

Aber: Noch interessanter ist für mich, daß Herr 
Kollege Nowotny und auch der Herr Bundes­
kanzler hier erklärt haben, sie seien der Meinung, 
es sei doch ohne weiteres möglich lind sogar gut, 
wenn Wirtschaftsunternehmen an der National­
bank beteiligt sind. Ich finde das auch gut. Ich bin 
der Meinung, das könnte auch so sein. Man kann 
sich natürlich darüber unterhalten. welche Wirt­
schaftsunternehmen das sind, wieso das interes­
santerweise nur Wirtschaftsunternehmen sind, 
die der Sozialistischen Partei oder der ÖVP nahe­
stehen. Ich frage mich auch, warum die Bundes-

wirtschaftskammer als Wirtschaftsunternehmen 
bezeichnet wird. denn das ist auch kein Wirt­
schaftsunternehmen. aber ich weiß. daß es diesbe­
züglich Beteiligungen an Wirtscahftsunterneh­
men gibt. Ich halte es auch für bedenklich, daß 
sich die Bundeswirtschaftskammer an Wirt­
schaftsunternehmen beteiligt. aber ganz sicher ist 
für mich die Sozialistische Partei kein Wirt­
schaftsunternehmen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Nowotny! Sie haben sich wieder 
einmal - wie so oft - hier vom Pult aus in Ihrer 
eigenen Rede widersprochen. Ich würde wirklich 
Hochachtung haben. wenn Sie gesagt hätten: Es 
ist gut. wenn sich Wirtschaftsunternehmen betei­
ligen. Ich sehe aber ein, daß die Sozialistische 
Partei kein Wirtschaftsunternehmen ist. daher 
werden wir uns zurückziehen oder zumindest die 
Gelder, welche die Sozialistische Partei bekom­
men hat, zurückzahlen. 

Ich bin gespannt. wie Sie sich in der nächsten 
Zeit verhalten werden. Ich muß nämlich anneh­
men, weil ich gutgläubig bin. Sie haben bis heute 
nicht gewußt, daß die Sozialistische Partei an der 
Nationalbank beteiligt ist. (Beifall bei der FPÖ. -
Abg. Dr. F uhr man n: Mit einer sole/zen Unver­
frorenheit zum \-I/iederholten Male die Unwahrheit 
zu behaupten, das ist fast skandalös, Herr Rosen­
slingl.') Was ist skandalös? Daß ich behaupte, daß 
die Sozialistische Partei kein Wirtschaftsunter­
nehmen ist? (Abg. Dr. F uhr l1l a f1 Il: Nein, aber 
Sie behaupten in unverfrorener Weise zum wieder­
holten Male wider besseren Wissens, daß die SPÖ 
Geld bekommen hätte allS der Nationalbank.' ) 

Aus der Gewinnausschüttung muß sie Geld be­
kommen haben, weil bei einer Gewinnausschüt­
tung immer der Eigentümer Geld bekommt. Wer 
soll es denn bekommen haben? fAbg. Dr. F uhr­
man n: Sie stellen hier Vermutungen in den 
Raum! Wenn Sie solche Dinge behaupten, dann 
formulieren Sie korrekt!) 

Herr Kollege Fuhrmann! Dann gehen Sie als 
Klubobmann der Sozialistischen Partei hier an 
das Pult und erklären Sie, daß das alles nicht 
stimmt (Abg. Dr. F uhr man n: Da hätten Sie 
dem, Kollegen Nowotny zuhören müssen.'l. daß die 
Sozialistische Partei nicht beteiligt ist. (Beifall bei 
der FPÖ. - Abg. Dr. F uhr man n: Stellen Sie 
nicht eHvas als Tatsache in den Raum, was Sie ver­
muten.' Das ist die Methode. der Sie sich befleißi­
gen in Ihrer Partei.') 

Herr Kollege Fuhrmann! Sie behaupten jetzt, 
ich vermute, daß die Sozialistische Partei ... 
(Abg. Dr. F Li h r man 11: Schämen Sie sich.') Ich 
schäme mich nicht. (Abg. Dr. F II h r m a fl n: Aber 
es wäre günstig.') Wenn sich hier jemand schämen 
muß, dann sind das die Abgeordneten der Soziali­
stischen Partei f BeifaLL bei der FPÖ I, denn die 
Freiheitliche Partei ist nicht an der Nationalbank 
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beteiligt. Beteiligt an der Nationalbank mit einem 
Treuhanelvertrag. also mit einem Vertrag, der die 
Anteile verdecken soll. ist ... IAbg. Dr. F II h r -
m a fl Tl: Geben Sie diesen angeblichen Verrrag 
endlich her.' - Abg. H Cl i ger m 0 s e r: Sclzärnen 
Sie sich Herr Fuhrmanll.' Abg. Dr. 
F lllz r m a 1l11: Wir habeIl Ihnen das fünfmal ge­
sagt: Zeigen Sie UIlS den angeblichen Vertrag.' Sie 
sind flicht in der Lage dazu.') 

Ich zitiere aus einem Notariatsakt, in dem fest­
gehalten ist: die sozialistische Verlagsgesellschaft 
als Treuhänderin für die Sozialistische Partei. 
Also bitte, wenn das nicht stimmt, dann klären Sie 
auf, warum das keiner Ihrer Redner gesagt hat. 
Kommen Sie hier heraus, und sagen Sie zum Ab­
schluß der Debatte: Die Behauptungen in der 
dringlichen Anfrage sind unrichtig, die Sozialisti­
sche Partei ist nicht an der Nationalbank beteiligt! 
Wenn dem so ist, dann sagen Sie es hier. aber 
wenn dem nicht so ist. dann unterlassen Sie auch 
Zwischenrufe, die nicht stimmen! (Beifall bei der 
FPÖ. - Abg. Dr. F II fz r man n: ALso welche 
Zh'ischenrufe ich mache, überlassen Sie ruhig 
mir!! Aber stimmen sollten sie, Herr Kollege 
Fuhrmann. (Abg. Dr. F Cl h r mann: In dem Ton 
reden Sie in Ihrer Partei miteinander. aber nicht 
mit mir!) 

Ich warte eigentlich - es wird vielleicht nicht 
heute sein - auf die Aufklärung, wie die Mei­
nung des Herrn Bundeskanzlers und des Herrn 
Professors Nowotny vertretbar ist, daß nur Wirt­
schaftsunternehmen an der Nationalbank betei­
ligt sein sollen, die Sozialistische Partei aber an 
ihr beteiligt ist. 

Und als Abschluß möchte ich nur noch sagen: 
Ich finde es wirklich nicht richtig und politisch 
unmoralisch und unverantwortlich, daß eine Par­
tei in Österreich an .~er Nationalbank beteiligt ist. 
(Beifall bei der FPO. - Abg. Dr. F uhr man n: 
Sie reden von politischer Moral. bei dem, was sich 
in den letzten J" Tagen in Ihrer Partei abgespielt 
hat.') 19.15 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Wir gelangen zur A b s tim m u n g über den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Wabl 
und Freunde betreffend die geplante Kapitaler­
höhung der Oesterreichischen Nationalbank. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungstrag ihre Zustimmung erteilen 
wollen, um ein entsprechendes Zeichen. - Dies 
ist die M i nd e r he i t. (Rufe bei den Grünen: 
Was ist mit der FPÖ?) Der Antrag ist somit ab­
gelehnt. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich nehme die 
Verhandlungen über die Punkte 2 und 3 der Ta­
gesordnung wieder auf. 

Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete 
HeineIl. Ich erteile es ihr. 

19./6 
Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren vor allem von der FPÖ! Be­
vor Sie fluchtartig den Plenarsaal verlassen: Ich 
glaube. es ist schon peinlich, wenn derartige Ak­
tionen. wie sie heute hier im Haus stattgefunden 
haben, so schnell zerplatzen. 

Herzugehen und eine Diskussion in Gang zu 
setzen, die wichtig ist, aufzudecken, wie Parteien 
zu Geldmittel kommen, und dann selbst nicht den 
Mut zu haben (Abg. Mag. Bar m ii LI e r: Zur Sa­
che.' Zur Sache.'). aufzustehen und genau dem 
Antrag, der ja angeblich der Intention dieser 
Dringlichen zugrunde liegt, zuzustimmen, meine 
Damen und Herren - was hat das mit offener, 
ehrlicher Politik zu tun? Sie sind ja tatsächlich 
nur hier, um abzulenken davon. wie Sie Politik 
machen. Politik machen heißt für Sie, in die eige­
ne Tasche zu wirtschaften, denn sonst hätten Sie 
doch jetzt diesem Antrag zugestimmt, um das klar 
und deutlich auf den Tisch zu legen. 

Meine Damen und Herren! Das ist ein neuerli­
ches Zeichen, daß den drei politischen Parteien 
- SPÖ, ÖVP und FPÖ - das Wasser tatsächlich 
bis zum Hals steht. Sie haben nicht einmal mehr 
die Kraft gehabt, weil Ihnen das Wasser bis hier­
her steht (die Rednerin macht eine entsprechende 
Handbewegung), aufzustehen und zu sagen: Wir 
wollen diese undurchsichtige Parteienfinanzie­
rung beenden ... 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Frau Abgeord­
nete! Darf ich Sie darauf hinweisen, daß der Ta­
gesordnungspunkt "Bericht der Volksanwalt­
schaft" zur Debatte steht. 

Abgeordnete Christine Heindl (fortsetzend): 
Das paßt ganz genau dazu, Frau Präsidentin, 
denn es geht bei eier Volksanwaltschaft auch dar­
um - und darüber haben wir heute, ich weiß 
nicht, wie viele Stunden, diskutiert -, daß die 
Bürger Rechte bekommen sollen und es sich um 
eine Einrichtung handelt, die den Bürgern und 
Bürgerinnen zu ihrem Recht verhilft. Es ist auch 
ein Recht der Bürger und Bürgerinnen. daß sie 
erfahren, wie die politischen Parteien zu den 
Geldmitteln kommen. Und das steht in engstem 
Zusammenhang mit dem Volksanwaltschaftsbe­
richt, und ich sehe da überhaupt keinen U nter­
schied. (Beifall bei den Grünen.) 

Ich sehe gerade deswegen keinen Unterschied, 
weil die beiden Regierungsparteien in der Regie-
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rungserklärung genau das formulieren: "Es muß 
gelingen. diese Ziele der Politik dem Staatsbürger 
so nahe zu bringen, daß er ausreichend Vertrauen 
schöpft und die notwendige Geborgenheit er­
kennt ... " - Eine wunderschöne Formulierung, 
klingt so vertrauensselig. 

Woher soll denn bitte der Bürger ausreichend 
Vertrauen schöpfen. wenn die Parteienfinanzie­
rung derart verschleiert wird? Woher soll der 
Bürger. die Bürgerin ausreichend Vertrauen 
schöpfen, wenn die Volksanwaltschaftsberichte 
ständig dicker werden müssen. weil unzureichen­
de Gesetze dieses Haus verlassen und weil die 
Verwaltung mit ihren Entscheidungen säumig ist 
und ihre eigenen Entscheidungen - zum Beispiel 
Bescheide - nicht ernst nimmt und nicht kon­
trolliert? 

Das einzige. wozu es führt, ist, daß der Wider­
stand in der Bevölkerung ein ständig wachsender 
ist. Und das ist das Vertrauen, das man in die 
Politik haben kann, in das politische Verständnis 
der Österreicher und Österreicherinnen. 

Ihr politisches Verständnis, meine Damen und 
Herren, haben Sie jetzt vorhin mit dieser Abstim­
mung ganz klar und deutlich dokumentiert. Und 
damit haben Sie Ihre schönen Worte des heutigen 
Tages vor der Dringlichen zu dem gemacht, was 
sie wirklich sind, nämlich nur Worte für das Pro­
tokoll. Denn wenn Sie Ihre eigenen Worte ernst 
genommen hätten, wie wichtig Bürgerrechte sind, 
wie wichtig die Arbeit der Volksanwaltschaft ist, 
den Interessen der Bürger zum Durchbruch zu 
verhelfen, hätten Sie jetzt wenigstens aufstehen 
und diesem Antrag zustimmen müssen. Das hätte 
Ihnen sicherlich gutgetan und wäre nicht nur eine 
Pflichtübung gewesen, einmal vom Sessel aufzu­
stehen. 

Meine Damen und Herren! Die Berichte der 
Volksanwaltschaften haben - ich habe es schon 
vorhin gesagt - immer mehr an Umfang gewon­
nen. Die Menge der Bürger, die hier um Hilfe 
ruft, wird immer größer. Sie wird immer größer 
und versucht ständig, an die Türen dieses Hauses 
zu klopfen und zu sagen: Bitte. liebe, liebe Volks­
vertreter, gebt uns doch endlich einmal Rechte! 
- So höflich sind die Österreicher und Österrei­
cherinnen noch, ich weiß nicht, wie lange noch. 

Ein Recht, das Sie ihnen. meine Damen und 
Herren, gegeben haben, ist zum Beispiel die Ein­
richtung der Volksanwaltschaft. Ich finde sie sehr, 
sehr wichtig. 

Ein zweites Recht, das Sie gegeben haben, war 
die Einrichtung des Bürgerinitiativen- und Peti­
tionsausschusses. Ich habe ihn auch sehr wichtig 
gefunden. Nur. wie in diesem Ausschuß, in die­
sem Haus damit umgegangen wird, wie auch zum 
Beispiel mit den legistischen Empfehlungen der 

Volksanwaltschaft umgegangen wird, das ist ei­
gentlich eine Handschrift, die gleiche Hand­
schrift, die lautet: Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
Ihr seid uns am Wahltag sehr wert. Dazwischen 
dürft ihr uns einmal ein Brieferl schreiben, ent­
weder an die Volksanwaltschaft oder an den Peti­
tionsausschuß. Wir werden dieses Brieferl mit 
Eingangsstempel versehen, werden es von einem 
Ausschuß zum anderen schicken, und bis dorthin 
habt ihr hoffentlich alle vergessen, was ihr eigent­
lich gewollt habt. 

Genauso. meine Damen und Herren. gehen Sie 
mit den Anliegen der Bürger und Bürgerinnen 
um, die - ich betone es noch einmal - sehr ver­
antwortungsvoll sind, wo Sie sich als Gesetzgeber 
einiges davon abschneiden könnten an Übersicht, 
an Weitblick, an Maßnahmen für die Zukunft un­
seres Landes. 

Wenn die Bürgerinitiativen - es sind bis jetzt 
zirka an die 20, die allein Abfallinitiativen in das 
Haus eingebracht haben - verbindliche Abfall­
konzepte einfordern, dann heißt das doch nur, 
meine Damen und Herren, daß Sie bis jetzt kein 
Abfallkonzept verabschiedet haben. Wenn die 
Bürgerinitiativen ein verbindliches Verkehrskon­
zept einfordern, dann heißt das, daß Sie bis jetzt 
keines geschaffen haben. 

Und warum ich es im Zusammenhang mit dem 
Volksanwaltschaftsbericht noch einmal betone 
und gerade den Punkt der vielen, vielen Abfallin­
itiativen, ist, weil die Volksanwaltschaft genauso 
wie der Bürgerinitiativen- und Petitionsausschuß 
ständig mit den Anliegen der Abfallinitiativen 
konfronitiert wird, weil unser Land überdeckt 
wird mit Deponien, mit Sondermülldeponien, mit 
anderen Deponien, und hier keine Maßnahmen 
gesetzt werden, um die Bürger und Bürgerinnen 
vor diesem Versinken in den Müllbergen zu 
schützen. 

Die Volksanwaltschaft bemüht sich mit ihren 
Möglichkeiten, dem Bürger ein bißehen zum 
Recht zu verhelfen. Sie hat zumindest ein Instru­
mentarium an Beamten, die Erhebungen durch­
führen können, die die Sachlage prüfen können. 

Das führt dazu, daß man natürlich dann end­
lich erfährt, daß Landesregierungen falsche Aus­
künfte geben. Zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der Bürgerinitiative Bachmanning-Neukir­
chen hat die Landesregierung Auskunft gegeben. 
es wären die Sondermüllsilos geprüft worden. 
Tatsächlich hat sich gezeigt, daß die Prüfungen 
mehr als nur mangelhaft waren, daß Sondermüll­
silos gebaut wurden, ohne daß die entsprechende 
wasserrechtliche Genehmigung dagewesen wäre. 

All diese Dinge sind tagtägliche Lebenserfah­
rung unserer Österreicher und Österreicherin­
nen. Der einzige Platz, den sie haben, um diese 
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Anliegen einzubringen, ist eben die Volksanwalt­
schaft und war jetzt auch der Bürgerinitiativen­
und Petitionsausschuß. 

Die Bürgerinitiativen haben legistische Maß­
nahmen und die Verhinderung dieser Wahnsinns­
projekte gefordert. 

In vielen Fällen, wie gesagt, hat die Volksan­
waltschaft in ihren Papieren die Meinung vertre­
ten, wie man den Bürger schützen kann, wie die 
Verwaltungsbehörde tatsächlich im Interesse der 
Bürger zu handeln hätte, daß sie nicht ständig die 
Interessen der Betreiber von derartigen Müllpro­
jekten unterstützen sollte und dürfte. 

Manchmal ist es aber eigenartig, was die Volks­
anwaltschaft in den Stellungnahmen schreibt. Als 
Burgenländerin bin ich mit der Mülldeponie St. 
Johann in der Haide, die ganz genau an der stei­
risch-burgenländischen Grenze errichtet werden 
sollte, konfronitert. Hier hat die Bürgerinitiative 
klar und deutlich aufgelistet, wie sie ständig belo­
gen wurde, getäuscht wurde und welch negative 
Auswirkungen für diese gesamte Region eine der­
artige Deponie hätte. Das wissen die Volksanwäl­
te. Sie sind länger mit dieser Materie befaßt als 
der Bürgerinitiativen- und Petitionsausschuß. 
Und trotzdem, meine Damen und Herren, ist lei­
der nur die Stellungnahme gekommen, daß man 
nichts machen kann, weil zum Glück die Deponie 
mitten in einem Wald und damit in einer ver­
steckten Lage errichtet wird. 

Ich glaube, das ist ein BeispieL wie dringend 
notwendig es ist, die Gesetze zu ändern, die Ge­
setze dahin gehend zu ändern, daß in Zukunft die 
Volksanwaltschaft die Möglichkeit hat, hier klar 
und eindeutig Stellung zu nehmen, nicht nur um­
weltbezogen auf "schaut schön aus", sondern 
auch umweltbezogen auf die Auswirkungen auf 
Luft, Boden und die Gesundheit der Menschen. 
Ich bin mir sicher, daß die Volksanwaltschaft das 
tun wird, nur, die Gesetzgeber sind in dieser Hin­
sicht bis heute noch sehr, sehr säumig. 

Meine Damen und Herren! Diese Säumigkeit 
müßte doch endlich beendet werden, diese Säu­
migkeit, Gesetze zu machen, weIche die Bürger in 
den Mittelpunkt stellen, Gesetze, bei denen die 
Bürger auch mitreden können, wie sie sein sollen. 
Es liegen genug Vorschläge auf dem Tisch. 

Was aber auch sein muß - das zeigt der An­
sturm bei der Volksanwaltschaft, das zeigt der 
Ansturm beim Bürgerinitiativen- und Petitions­
ausschuß -: Es müssen mehr Rechte der Bürger 
eingebaut werden in alle Verwaltungsebenen. Die 
Bürger müßten automatisch miteinbezogen wer­
den, sie müßten mit ihren Anliegen hier vorstellig 
werden, damit es nicht weiter angeht. daß Projek­
te. welche die Umwelt und die Lebensqualität in 
unserem Land zerstören, weitergebaut werden 

und die Bürger erst im nachhinein ständig irgend­
wo eine Lamentieradresse suchen dürfen, denn 
mehr ist es leider heute noch nicht. 

Daher glaube ich. daß wir endlich darangehen 
müßten, die Volksanwaltschaft mit mehr Macht 
auszustatten, aber auch das Parlament endlich zu 
dem zu machen, was es sein sollte. Wir haben 
heute schon darüber diskutiert beim Verfassungs­
gerichtshofbericht, daß das Parlament Gesetzege­
ber werden müßte, und ein Gesetzgeber muß 
über ein freies Mandat verfügen. Ich möchte jetzt 
im Zusammenhang mit diesem Bericht ergänzen: 
ein freies, engagiertes Mandat. Ein freies Mandat, 
das es ermöglicht, die Anliegen der Bürger und 
Bürgerinnen hier im Haus auch dementsprechend 
zu vertreten, aber derart engagiert, daß man wirk­
lich etwas tut und es nicht weiter so dahinschlum­
mern läßt in diesem Dornröschenschlaf wie bis 
jetzt, dahinschlummern in umfangreichen Volks­
anwaltschaftsberichten, die - wir wissen es alle 
- doch etwas zu spät kommen, in denen ständig 
die Mängel der Verwaltung kritisiert werden. daß 
Zeiten der Entscheidung der Verwaltungsbehör­
den nicht eingehalten werden, daß - das muß ich 
auch dazusag~n - die Zeiten, mit denen man sich 
beschäftigt, sehr eigenartig sind. Es müßte eigent­
lich auch der Bürgerinitiativen- und Petitionsaus­
schuß momentan eine Rüge vom Verwaltungsge­
richtshof erhalten, wenn er eine Verwaltllngsein­
richtung wäre, daß er derart lange keine Sitzun­
gen abgehalten hat. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß die­
se Änderung im Umgang mit den Anliegen der 
Bürger dringend notwendig ist. 

Sie, meine Damen und Herren, müßten eigent­
lich hergehen und das, was Sie bis jetzt immer im 
Bürgerinitiativen- und Petitionsausschuß be­
schlossen haben, auch in den jeweiligen Fachaus­
schüssen in der gleichen Art und Weise vertreten. 
Ich habe schon einige Male betont: Das passiert 
nicht. Im Petitionsausschuß werden Empfehlun­
gen formuliert, im Fachausschuß werden sie von 
den gleichen Abgeordneten abgelehnt. Das ist ei­
gentlich unverständlich, wenn man bedenkt, daß 
es in vielen Fällen dieselben Menschen sind, die 
das so machen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube aber 
auch, daß dieses freie, engagierte Mandat dazu 
führen könnte, die momentanen Möglichkeiten 
auszunützen, das heißt tatsächlich von seiten ein­
zelner Abgeordneter gesetzliche Initiativen zu 
setzen, gesetzliche Initiativen im Interesse der 
Bürger und Bürgerinnen, so wie sie es uns mit 
ihren Wünschen vorgeben. Genau diese Initiati­
ven könnten wir hier setzen. 

Wenn Sie dazu bereit sind, dann wird auch der 
nächste Schritt sicher bald möglich sein, daß wir 
sowohl dem Bürgerinitiativen- und Petitionsalls-
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schuß als auch der Volkswanwaltschaft tatsäch­
lich mehr Rechte zugestehen, mehr Rechte des 
Redens hier im Hohen Haus - das ist heute 
schon von Kollegen Voggenhuber formuliert 
worden -, daß sich die Volksanwaltschaft bei al­
len Materien, mit denen sie befaßt ist. wenn sie 
Anregungen ins Haus bringt, hier zu Wort mel­
den kann, im Plenum. in den Ausschüssen. ge­
nauso wie es ein Minister tut und eine Ministerin: 
da haben wir leider zu wenige. 

Diese automatische Vertretungsinstanz hier ins 
Haus hereinzuholen wäre sehr wichtig und würde 
die Arbeit des Hohen Hauses enorm aufwerten. 
Dazu müßte es natürlich die Möglichkeit geben, 
Gesetzesanträge zu stellen. Das ist bitte das. was 
die Volksanwaltschaft können sollte und was ihr 
erlaubt sein müßte. Das gleiche müßte aber auch 
für den Bürgerinitiativen- und Petitionsausschuß 
gelten. der Bürgerinteressen zu vertreten hat: daß 
er Gesetzesanträge hier in das Haus einbringen 
kann, um die Bürgeranliegen wirklich ernst zu 
nehmen. 

Zusätzlich, meine Damen und Herren, glaube 
ich, daß es wichtig ist, all diesen Dingen einen 
gewissen Zeitrahmen zu geben und zu sagen: Bis 
zu einer gewissen Zeit muß es erledigt sein. 

Damit die Zeiteinschränkung nicht die Qualität 
zerstört. ist es natürlich unabdingbar, daß die 
Ausstattung der VolksanwaItschaft mit Personal 
ausreichend gesichert ist. Ich glaube nicht, daß sie 
bis jetzt ausreichend ist. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Frau Kollegin 
Heindl, Sie wissen, daß Sie eine Redezeitbe­
schränkung von 15 Minuten haben. Diese Zeit ist 
abgelaufen. - Bitte. 

Abgeordnete Christine Heindl (fortsetzend): 
Auf der anderen Seite verfügt der Bürgerinitiati­
ven- und Petitionsausschuß über keine fachliche 
Ausstattung und hat keinen Zugriff auf Experten, 
was aber sehr dringend notwendig wäre. 

Wenn hier heute von Herrn Abgeordneten Ett­
mayer, glaube ich, bejammert wurde, daß eigent­
lich jeder den Verwaltungsgerichtshof anruft, 
egaL welche Probleme er hat, daß er sozusagen 
der "Beichtstuhl" Österreichs ist. dann muß ich 
sagen: Das ist wichtig. Diese Anhäufung darf man 
nicht stoppen. (Abg. Mag. Bar müLl e r: Ihre 
Redezeit isc abgeLaufen.') Diese Überhäufung, 
Herr Kollege, wird nur dann eingeschränkt wer­
den, wenn wir andere Gesetze machen, Gesetze, 
die die Menschen in unserem Land ernst nehmen. 
Wenn wir in diesen Gesetzen auch die Umwelt 
berücksichtigen. meine Damen und Herren. und 
wenn wir endlich bereit sind, Bürgerrechte auch 
in der Verwaltung zu verankern (Abg. Ku b a: Sie 
reden 20 Minwen.') , dann wird der Ansturm auf 
die Volksanwaltschaft sicherlich wesentlich gerin-

ger werden. und dann wird auch der Ansturm auf 
elen Bürgerinitiativen- und Petitionsausschuß ge-
ringer werden. (PräsideflCin Dr. Heide 
Sc h In i d l gibt das Glockenzeichen.) 

In der Zwischenzeit, meine Damen und Her­
ren, hoffe ich, daß die Volksanwaltschaft und der 
Petitionsausschuß in Arbeit untergehen. - Dan­
ke. (Beifall bei den Grünen.) /C).33 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Die Frau 
Volksanwältin Messner hat sich zu Wort gemel­
det. Ich erteile es ihr. - Bitte. 

/9.33 
Volksanwältin Mag. Evelyn Messner: Frau Prä­

sidentin! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! 
Ich möchte nur in einigen wenigen Sätzen zu teil­
weise bisher Gesagtem, teilweise inhaltlichen 
Punkten aus meinem Geschäftsbereich Stellung 
nehmen. 

Grundsätzlich darf ich sagen, daß alle Be­
schwerden, die an die Volksanwaltschaft herange­
tragen werden, geprüft werden, wenn die Zustän­
digkeit der Volksanwaltschaft dafür besteht. Frau 
Abgeordnete Heindl, zu dem Beispiel, das Sie be­
treffend St. Johann in der Haide angeführt haben, 
darf ich Ihnen nur sagen, daß noch kein abge­
schlossenes Verwaltungshandeln vorliegt und daß 
elaher eine Prüfungsmöglichkeit der Volksanwalt­
schaft noch nicht besteht. (Abg. Chrisline 
He i 11 d I: Die Schönheit der Gegend ist zuwenig.') 
Ich kann Ihnen leider in dem Fall nur das sagen, 
was jetzt ... (Abg. Christine He i 11 d L: Ich weiß. 
die Gesetze sind mal1gelhaft.') Ich wollte das nur 
der Ordnung halber dazu sagen, damit Sie wissen, 
warum hier noch keine andere Stellungnahme an 
die Bürgerinitiative. die sich an die Volksanwalt­
schaft gewendet hat. ergehen konnte. 

Ich möchte nur kurz an einigen Beispielen auf­
zeigen, wie mit den legistischen Anregungen, die 
die Volksanwaltschaft an das Hohe Haus herange­
tragen hat, umgegangen wird. Ich darf sagen, daß 
seit 1977 rund die Hälfte der legistischen Anre­
gungen auch tatsächlich vom Hohen Haus umge­
setzt wurden. Das ist teilweise über den Weg von 
Regierungsvorlagen durch die Ressorts gesche­
hen, teilweise aber auch über den Weg von Erläs­
sen. 

Es ist in den vorliegenden Berichten auch auf 
einige Beispiele eingegangen worden. So wurde 
zum Beispiel dem Anliegen der Volksanwalt­
schaft zur Schaffung eines bundeseinheitlichen 
Behindertenausweises Rechnung getragen. Es 
wurde aber auch der Anregung, daß die Rückzah­
lungsfrist bei ungerechtfertigtem Bezug der Fa­
milienbeihilfe und die Möglichkeit der rückwir­
kenden Gewährung von Familienbeihilfe iden­
tisch sein sollten, bereits Rechnung getragen. Ein 
drittes Beispiel noch. Aufgrund eines sehr tragi-
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schen Falles, der auch im vorliegenden Bericht 
aufgezeigt worden ist. wurde vom Sozialminister 
initiiert, daß in Hinkunft bei Vollwaisen ein 
Antrag Pensionszahlungen nach beiden Elterntei­
len auslösen soll. 

Da es sich aber nach den Erfahrungen der 
Volksanwaltschaft bei Menschen. die wegen man­
gelnder Information keine fristgerechten Anträge 
stellen können. in der Regel wirklich um beson­
ders Schutzbedürftige handelt. bin ich sehr froh, 
daß Herr Abgeordneter Schranz heute hier ausge­
führt hat. daß man überlegen könnte, ob nicht in 
Härtefällen auch bei verspäteter· Antragstellung 
eine rückwirkende Leistungsgewährung bis zum 
Anlaß erfolgen könnte. 

Ich halte auch die für meinen Geschäftsbereich 
zutreffende inhaltliche Feststellung des Herrn 
Abgeordneten Schranz. daß es eine große Proble­
matik beim Umgehen der Sachverständigen mit 
den betroffenen Menschen gibt. für eine sehr we­
sentliche Unterstützung der Volksanwaltschaft. 
Ich glaube, daß die einschlägigen Ausführungen 
der Volksanwaltschaft im vorliegenden Bericht 
gerade durch das Betonen dieser Problematik hier 
im Hohen Haus ein noch größeres Gewicht erhal­
ten haben. 

Zusammenfassend und abschließend ist es, 
glaube ich, doch wesentlich. festzustellen, daß die 
Volksanwaltschaft meist aufgrund von Einzelbe­
funden Schwachstellen aufzeigt, die einerseits in 
der Gesetzeslage begründet sind, die oft aber 
auch im schwer faßbaren Raum der zwischen­
menschlichen Beziehungen liegen. 

Ich glaube. daß die vorliegenden Berichte der 
Volksanwaltschaft von der Verwaltung auch als 
konstruktive Kritik gesehen werden sollten. 
Wenn man sich mit den aufgezeigten Kritikpunk­
ten ernstlich und mit gutem Willen auseinander­
setzt - was ich nicht anzweifeln will -. kann die 
Volksanwaltschaft meiner Meinung nach doch ei­
nen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Ver­
trauens zwischen Bürger und Behörden leisten. 
Das ist letztendlich doch das Ziel jeder wirklich 
servicefreundlichen und kundenorientierten Ver­
waltung, und ich glaube, daß das auch ein ganz 
wesentlicher Auftrag für das Amtsverständnis als 
Volksanwalt sein sollte. - Danke. (Beifall bei 
SPÖ und ÖVP.J /9.37 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Gartleh­
ner. Ich erteile es ihm. 

/9.3 7 

Abgeordneter Ing. Gartlehner (SPÖ): Sehr ge­
ehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Damen und 
Herren von der Volksanwaltschaft! Meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen! Die Volksanwalt­
schaft hat sich als Instrument zur Bearbeitung 

von Bürgerbeschwerden sehr gut bewährt und 
sehr oft auch zur Findung von Rechtsli.icken bei­
getragen. 

Es ist ja bekannt, daß die Volksanwaltschaft 
heuer ihr 15jähriges Bestehen feiert. Ob es gefei­
ert wird. weiß ich nicht. Grund genug dazu, glau­
be ich. gäbe es auf alle Fälle. Die Erwartungen 
des Gesetzgebers. aber auch die des Bürgers be­
treffend die Problemlösungskapazität der Volks­
anwaltschaft haben sich, glaube ich, im wesentli­
chen erfüllt. Dort, wo der Goodwill der Behörden 
gegenüber den Volksanwälten gegeben war, 
konnten viele Beschwerdefälle positiv erledigt 
werden. In jenen Bereichen, in denen beharrende 
Elemente in der Verwaltung überwiegen - das 
gibt es ja bekanntlich auch -. sind diese Erledi­
gungen - so meine ich - wirklich rein subjektiv, 
oftmals erst unter Androhung der medialen Ver­
wertung einer bürgerfreundlichen Lösung zuge­
führt worden. 

Wir müssen uns natürlich über die Rolle der 
Verwaltung und der Volksanwaltschaft im Lichte 
der demokratischen Entwicklungen wirklich den 
Kopf zerbrechen. Es gibt Fälle, in denen rein 
rechtlich betrachtet die Volksanwaltschaft nicht 
zum Einschreiten befugt ist, aber mit ein bißchen 
gutem Willen der Beteiligten, nämlich auch der 
handelnden Behörden, eine ausgewogene Pro­
blemlösung gefunden werden könnte. 

Ich kenne einen konkreten Fall, mit dem zuge­
gebenermaßen die Volksanwaltschaft nichts zu 
tun haben sollte. Die konsenslose Abwassereinlei­
tung in eine private Kanalisationsanlage in Weyer 
in Oberösterreich hat zu großen Konflikten zwi­
schen den Beteiligten geführt. In seiner Ratlosig­
keit hat sich der Betroffene vergeblich um Hilfe 
an den Bürgermeister gewendet, und er kann es 
halt nicht verstehen, daß eine Behörde, die ei­
gentlich für Bürger handeln sollte und das trotz­
dem nicht tut, nicht beanstandet werden kann. 
weil es hiefür keine Regelung gibt. 

Daher ging der Geschädigte mit all seinen Pro­
blemen zur Volksanwaltschaft, die aufgrund der 
Rechtslage jedoch nur als Vermittler eingreifen 
konnte. Nach Jahren - das muß man sich einmal 
vorstellen - erfährt der betroffene Bürger dann 
über Vermittlung der Volksanwaltschaft, daß 
nichts zu machen ist und auch nichts zu machen 
war! - Solche Vorfälle erinnern mich irgendwo 
an dieses kafkaeske Beamtenbild: Ein Bürger 
macht eine Tür nach der anderen auf und landet 
immer wieder im Leeren. 

Als engagierter Bürger muß man sich bei derar­
tigen Fällen sehr wohl die Frage stellen. ob man 
nicht im Bereich der Verwaltungsreforrn drin­
gend Maßnahmen setzen sollte, um für mehr 
Transparenz zu sorgen. Transparenz und demo­
kratische Kontrolle der Verwaltung sind in einem 
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demokratischen Rechtsstaat unabdingbar, und 
wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um 
diese Kontrollinstrumentarien auszubauen. 

Mit Kontrolle allein ist es aber auch nicht ge­
tan. Das wissen wir. Wir müssen natürlich auch 
elie vielen positiv motivierten Mitarbeiter in der 
Beamtenschaft entsprechend würdigen. Eine 
Würdigung kann aber nicht nur in einer Parla­
mentsrede erfolgen, die bringt ja bekanntlich 
nichts, davon kann man sich ja nichts kaufen, son­
dern wir müssen wirklich ein entsprechend lei­
stungsbezogenes Besoldungssystem für elie öf­
fentlich Bediensteten schaffen. Wir müssen sie 
von überholten Aufgaben entlasten. und wir müs­
sen dafür sorgen, daß das Image der Beamten ins­
gesamt in der Öffentlichkeit ~ieder etwas besser 
wird. 

Der Beamtenstaatssekretär hat also hier auch 
große Motivationsarbeit zu leisten. und ich glau­
be. daß es durchaus angebracht ist, wenn der Ver­
waltungsreformminister ihn bei diesen Gedanken 
kräftig unterstützt. Minister Weiss könnte etwa 
eine Ideenbörse - das ist ja nichts Neues. das hat 
es ja im Bundeselienst bereits einmal gegeben im 
Rahmen eies betrieblichen Vorschlagswesens, wie 
ich gehört habe - wieder aktivieren und elie aus 
der Beamtenschaft kommenden Ideen gezielt auf­
greifen und umsetzen. Ich bin überzeugt, daß es 
durch die Einbindung der Beamten, durch die 
Beobachtung eier Vorgänge durch elie Medien, 
elurch eine demokratische Kontrolle eier Verwal­
tung durch elie Bürger und natürlich durch ent­
sprechende legistische Begleitmaßnahmen durch 
den Nationalrat möglich sein müßte, Fälle, wie 
ich sie kurz angerissen habe, in Zukunft hintan­
zuhalten. - Danke schön. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 19.';2 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Volksan­
walt Kohlmaier hat sich zu Wort gemeldet. - Bit­
te, Herr Volksanwalt. 

19.42 
Volksanwalt Dr. Kohlmaier: Frau Präsidentin! 

Hohes Haus! Nur einige kurze Anmerkungen zur 
Debatte. Herr Abgeordneter Schranz hat vorge­
schlagen, elaß die Volksanwälte. wenn sie gesetz­
geberische Anregungen machen. auch eine Ko­
stenberechnung durchführen. Dieser Gedanke ist 
sicher diskussionswürdig. Ich möchte aber schon 
jetzt darauf hinweisen, daß wir die technischen 
Möglichkeiten für eine solche Kostenberechnung 
nicht haben, sondern daß man die Frage dieser 
Kosten dann lösen müßte. wenn die Absicht be­
steht, einem inhaltlichen Vorschlag der Volksan­
waltschaft näherzutreten. 

Abgeordneter Voggenhuber hat in einer für die 
Volksanwaltschaft sehr freundlichen Rede rekla­
miert. es sollten mehr amtswegige Prüfverfahren 
durchgeführt werden. Ich darf hier berichten, daß 

die Volksanwälte in den letzten Jahren die Zahl 
der amtswegigen Prüfverfahren ganz maßgeblich 
gesteigert haben und daß die letzte statistische 
Erfassung rund 100 amtswegige Verfahren pro 
Jahr ergibt. Also ich glaube, daß dem Anliegen 
des Herrn Abgeordneten Voggenhuber schon 
sehr entsprochen wird, indem wir uns wirklich 
bemühen, auch diesen Gedanken der Verfassung. 
daß vermutete Mißstände aufgegriffen werden, 
ernst zu nehmen und in die Wirklichkeit umzu­
setzen. 

leh möchte dazu nur etwas schon auch klarstel­
len. Wenn Herr Abgeordneter Voggenhuber als 
Beispiel die Flüchtlingsproblematik gebracht hat, 
so ist natürlich schon zu überlegen. ob die Volks­
anwaltschaft bei einer Thematik, die auf politi­
scher Ebene lebhaft diskutiert wird und zu der 
sich Regierungsmitglieder und Abgeordnete zu 
Wort melden. sozusagen auch begleitend gleich­
zeitig ihren Standpunkt deponieren sollte. Es be­
steht bei uns eher die Neigung, in eine laufende 
politische Debatte, an der sich auch das Hohe 
Haus beteiligt. als Volksanwaltschaft nicht einzu­
greifen, sondern nur dort, wo wir glauben. daß 
eine korrigierende und prüfende Maßnahme auf 
sachlicher Ebene erforderlich ist. 

Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die 
Volksanwälte haben heute eine sehr große Freude 
erlebt durch die zahlreichen Wortmeldungen, die 
in die Richtung gegangen sind. daß der Dialog 
zwischen dem Hohen Haus und der Volksanwalt­
schaft verstärkt wird. Es gab sogar konkrete Vor­
schläge, etwa eine Enquete durchzuführen oder 
in anderer geeigneter Weise Fragen, die schon 
längere Zeit bestehen, einmal gemeinsam konkret 
anzugehen. 

Die Volksanwaltschaft hat im März vorigen 
Jahres eine Veranstaltung durchgeführt, bei der 
wir Anregungen ausgesprochen haben, wie man 
die Möglichkeiten der Volksanwaltschaft und 
auch ihre Befugnisse erweitern könnte. Und es ist 
eigentlich sehr schön und erfreulich, daß nach ei­
nem Jahr dieser Gedanke so weit herangereift ist, 
daß er heute sehr ernsthaft von mehreren Abge­
ordneten in die Diskussion geworfen worden ist. 

Wir würden es außerordentlich begrüßen, 
wenn im Wege einer parlamentarischen Enquete 
oder wie immer einmal die Möglichkeit bestünde, 
systematisch und gründlich über die Volksanwalt­
schaft, deren Weiterentwicklung, deren bisherige 
Entwicklung und vor allem über die Zusammen­
arbeit mit dem Hohen Haus zu sprechen. Das 
wäre für uns eine wirklich hochwillkommene Ge­
legenheit, Vorschläge dafür zu unterbreiten, wie 
wir auch das Parlament besser bedienen können. 
Und es ist, glaube ich, nicht verfehlt, wenn ich 
auch darauf hinweise, daß die Volksanwälte im­
mer wieder im Bewußtsein ihrer Arbeit und ge­
genüber den Beschwerdeführern und den Behör-
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den darauf hinweisen, daß ihr eigentlicher Auf­
traggeber die gesetzgebenden Körperschaften. 
also der Hohe Nationalrat und die Landtage. sind. 

Erlauben Sie mir, Hohes Haus. am Schluß noch 
eine persönliche Anmerkung zu Herrn Abgeord­
neten Scheibner. Herr Abgeordneter Scheibner 
hat kritisiert, daß ich mit dem Moderator der in­
zwischen eingestellten Sendung eine persönliche 
Auseinandersetzung geführt hätte, die eigentlich 
im Medium nichts zu suchen gehabt hätte. Ich 
lege wirklich Wert auf die Feststellung - das ist 
mir wichtig, und ich bitte, mir das zu glauben -, 
daß ich mit Herrn Strobl niemals eine persönliche 
Auseinandersetzung geführt habe, sondern daß 
die Volksanwälte gemeinsam versucht haben, in 
Verhandlungen mit der Rundfunkführung eine 
Änderung des Sendungsstils herbeizuführen, 
nämlich Jene Änderung, die auch in diesem Ho­
hen Haus immer wieder verlangt wurde. Es war 
allerdings so, daß der Moderator versucht hat, 
sich gegen diese Änderung durch persönliche An­
griffe auf die Volksanwaltschaft zur Wehr zu set­
zen. Und er hat mehrmals die Sendung dazu be­
nützt, die Volksanwälte - ich sage es noch ein­
mal - persönlich anzugreifen, ihre Arbeit anzu­
greifen, auch ihre Qualifikation anzugreifen. Und 
der letzte Eklat ist dadurch entstanden, daß ich 
mich in einer Sendung geweigert habe, in eine 
solche Auseinandersetzung einzutreten, sondern 
mehrmals verlangt habe, daß zur Sache gespro­
chen wird. 

Wenn man also angesichts dieser Entwicklung 
sagt, ich hätte eine persönliche Auseinanderset­
zung geführt, so ist das nicht richtig. Der Herr 
Abgeordnete möge mir verzeihen, wenn ich das 
in dieser Form richtigstelle, aber ich habe auf­
grund vieler Ärgernisse, die ich hatte - Sie ken­
nen sie ja -, das Bedürfnis gehabt, das auch ein­
mal hier vor diesem Hohen Haus zu sagen. 

Darf ich mit dem versöhnlichen Wort schlie­
ßen: Es ist immerhin gelungen, die Problematik 
zu bereinigen. Es ist also eine ausgestandene Sa­
che. Ich habe mich sehr über die Aussagen des 
Herrn Abgeordneten Frischenschlager in diesem 
Zusammenhang gefreut, denn es hätte uns Volks­
anwälten in dieser schwierigen Situation, als wir 
wirklich das Gefühl hatten, wir stehen allein da, 
gutgetan, wenn auch in einer Weise beigetragen 
worden wäre, eine sachliche Lösung herbeizufüh­
ren wie sie oftmals in diesem Haus vorher ange­
klu~gen ist. - Ich danke. fEeitall bei ÖVP, SPÖ 
und FPÖ.J 19 . ..J.9 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Srb. Ich er­
teile es ihm. 

19 . ..J.9 
Abgeordneter Srb (Grüne): Meine Dame und 

Herren Volksanwälte! Herr Staatssekretär! Herr 

Bundesminister! Frau Präsidentin! Hohes Haus! 
Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich 
möchte als letzter Redner unserer Fraktion und 
wahrscheinlich auch als einer der letzten Redner 
zu diesem Tagesordnungspunkt noch kurz einige 
Gedanken zum Bereich des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales vorbringen, zu jenem Bereich 
also - und ich habe jetzt vor allem den Dreizehn­
ten Bericht. der sich auf das Jahr 1989 bezieht. im 
Auge -. in dem es 866 Beschwerden beziehungs­
weise sonstige Anliegen gegeben hat. 

Damit steht dieser Bereich unangefochten an 
der Spitze aller Ministerien, die von der Volksan­
waltschaft behandelt werden. Nahezu ein Viertel 
aller Fälle resultiert daraus. Es wird vermerkt, 
daß auch weiterhin ein deutliches Ansteigen die­
ser Fälle zu registrieren ist. 

Meine Damen und Herren! Allein diese Zahlen 
zeugen von der Bedeutung, welche der Arbeit der 
beiden Volksanwältinnen - erst der Volksanwäl­
tin Franziska Fast und jetzt ihrer Nachfolgerin 
Mag. Evelyn Messner - und ihrer Mitarbeiterin­
nen und Mitarbeiter zukommt. Dieser Bericht 
zeigt auch auf. wie viele Menschen in diesem 
Land soziale Probleme beziehungsweise Schwie­
rigkeiten in diesen Bereichen mit den Behörden 
haben, ganz einfach betroffen sind. Dieser Be­
richt - im speziellen dieser Abschnitt - zeugt 
auch vom großen Engagement der Volksanwalt­
schaft insgesamt. Ich möchte daher bei dieser Ge­
legenheit ganz, ganz herzlich der Volksanwalt­
schaft für ihr großes Engagement an der Seite der 
Betroffenen, der benachteiligten Menschen dieses 
Landes danken! 

Meine Damen und Herren! Wir ersehen aus 
diesem Bericht, daß - auch diesmal wieder - die 
Sozialversicherung jener Bereich ist, über den es 
die meisten Beschwerden gibt. Auch in diesem 
Bericht wird beklagt, daß Gesetzesnovellierungen 
oft viel zu spät veröffentlicht werden. - Das ist 
ein ganz gravierender Punkt! 

Ich halte es einerseits für sehr wichtig, daß das 
aufgezeigt wird, andererseits aber für sehr. sehr 
bedauerlich, daß es auch diesmal wieder diese 
Klage geben muß. Folge dieser verspäteten Ver­
öffentlichung war, daß etwa Pensionsanpassun­
gen nicht termingerecht veranlaßt werden konn­
ten. 

Als Beispiel: Der Inhalt der 48. ASVG-Novelle 
wurde erst am 29. Dezember des Jahres 1989 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Wenn man be­
denkt. meine Damen und Herren, daß notwendi­
ge Dienstanweisungen, notwendige Vorkehrun­
gen hiefür zu treffen sind, die aber bereits im 
Herbst 1989 erfolgt sind - die Veröffentlichung 
im Bundesgesetzblatt geschah jedoch erst Ende 
des Jahres 1989 -, kann man einmal mehr erken-
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nen. wie in unserem Lande mit den Bürgerinnen 
und Bürgern umgegangen wird. 

Meine Damen und Herren! Der Grund für die­
se Verspätung lag darin, daß sich die Koalition 
wieder einmal nicht einig werden konnte. wie die 
4g. ASVG-Novelle aussehen soll: Es wurde ge­
feilscht bis zum letzten Moment, was zur Folge 
hatte, daß die Bürgerinnen und Bürger dieses 
Landes. daß jene Menschen, die einen Rechtsan­
spruch auf Sozialleistungen haben, diese Leistun­
gen - eine Erhöhung beziehungsweise Valorisie­
rung - mit Verspätung bekommen haben. Es hat 
in den konkreten Fällen erst eine Nachzahlung im 
Monat Februar oder März gegeben. 

Meine Damen und Herren! Generell taucht in 
diesem Bericht auch immer wieder die Forderung 
auf, wie dringend notwendig eine Verbesserung 
der Information der betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger dieses Landes durch die Sozialversi­
cherungsträger wäre. Es gibt eine Reihe von Fäl­
len. aus denen ganz klar hervorgeht - wir wissen 
das auch aus vielen anderen Beispielen -, wo es 
Versäumnisse gibt. so etwa ein Versäumnis, daß 
Menschen oft nicht einmal richtig informiert, 
aufgeklärt wurden. Es gab zahlreiche Unterlas­
sungen. 

Meine Damen und Herren! Ich kann mich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß die Sozialbüro­
kratie schon manchmal so nach dem Motto: "Mir 
san mir!" vorgeht. Manchmal denken sich die 
Mitarbeiter vielleicht nichts beziehungsweise 
nicht viel und machen halt "Dienst nach Vor­
schrift", ohne wirklich hinzuhören, was das Pro­
blem dieses oder jenes Menschen ist, welches An­
liegen er hat und wie man ihm am besten helfen 
könnte. 

Meine Damen und Herren! Mit diesen Dingen 
muß endlich einmal Schluß gemacht werden! 
(Beifall der Abg. Chrisline Heindl.) 

Meine Damen und Herren! Nicht die Bürger 
sind für die Sozial- oder Gesundheitsbürokratie 
in diesem Lande zuständig, sondern die Sozial­
und Gesundheitsbürokratie ist zuständig und hat 
da zu sein für die Bürger! Nur so kann es sein -
aber nicht umgekehrt! (Beifall der Abgeordneten 
Christine HeindL wut Maser.) 

Generell zeigt dieser Bericht auch die Notwen­
digkeit auf, die zahlreichen Anregungen einflie­
ßen zu lassen in eine Pensionsreform, die sich 
noch immer im Verhandlungsstadium befindet, 
obwohl eine solche Reform schon vor Jahren an­
gekündigt worden ist. Ich betone nochmals: All 
diese wertvollen Anregungen, die in diesen Be­
richten stehen, sollten berücksichtigt werden. Das 
ist ein Appell an den Sozialminister, und ich wer­
de diesem das auch noch bei anderer Gelegenheit 
sagen, daß eben all diese wertvollen Anregungen, 

die die Volksanwälte im Laufe der letzten Jahre 
auf dem Gebiete des Sozialwesens gesammelt ha­
ben, berücksichtigt werden. 

Nur dann, wenn das auch berücksichtigt wird. 
haben wir die Gewißheit, daß die Arbeit eier 
Volksanwälte nicht vergeblich war lind daß die 
Probleme, elie Nöte, die die Bürger und Bürgerin­
nen unseres Landes haben, in Zukunft möglichst 
ausgeschaltet werden. soweit es natürlich geht. 
Daß man natürlich nicht immer alles im vorhin­
ein wissen und regeln kann, ist klar. 

Viele Beschwerdeführer - darauf möchte ich 
jetzt etwas näher eingehen - empfinden es als 
besonders schmerzlich, was geschieht, wenn ihre 
Anträge nicht fristgerecht eingebracht worden 
sind. - Die Folge ist, daß es dann zu wirklichen 
Härtefällen kommt. Solche Härtefälle entstehen 
durch die meiner Meinung nach viel zu strenge 
Handhabung des Antragsprinzips eben seitens 
verschiedener Sozialversicherungsanstalten; die 
Frau Volksanwältin hat ja das in ihren Ausfüh­
rungen bereits erwähnt. 

Die Volksanwaltschaft meint dazu in ihrem Be­
richt, daß auf das Antragsprinzip nicht generell 
verzichtet werden könne. - So soll es sein, meine 
Damen und Herren, allerdings bin ich der Mei­
nung, daß alle Sozialversicherungsanstalten dar­
aufhin überprüft werden sollten, ob die generelle 
- ich betone: die generelle - Aufrechterhaltung 
des Antragsprinzips überhaupt noch sinnvoll, 
überhaupt noch notwendig ist. 

Man sollte doch versuchen, eine grundsätzliche 
Lösung dieses Problems anzustreben. Ich bin mir 
dessen nicht so sicher. ob die Aufrechterhaltung 
dieses Prinzips wirklich in allen Fällen notwendig 
ist. Besondere Bedeutung kommt dem auch des­
wegen zu, da damit ein Verlust auf Rechte ver­
bunden ist, ein Verlust auf Rechte aufgrund einer 
verspäteten Antragstellung. Das ist in meinen Au­
gen der Kernpunkt des Problems, denn da geht es 
- Frau Volksanwältin, Sie haben das schon ange­
schnitten - um das Schicksal von Menschen, die 
zumeist oder im besonderen Ausmaß den sozial 
benachteiligten Schichten angehören. 

Oft kennen sich diese Menschen auch über­
haupt nicht aus in dieser verworrenen, in dieser 
komplizierten Sozial bürokratie. Es gibt ja sehr 
zahlreiche Novellierungen, sei es der Sozialgeset­
ze, etwa des ASVG oder anderer Materien. 

Meine Damen und Herren! Sie wissen es ja 
selbst: Oft kennen sich nicht einmal mehr die Ex­
perten mit dieser Materie so richtig aus. oft ver­
tritt auch der Experte A diese Meinung, der Ex­
perte B jedoch eine entgegengesetzte Meinung. 
Jeder legt ein Gesetz anders aus. 
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Meine Damen und Herren! Wir sollten also 
wirklich durchzusetzen versuchen, daß besonders 
jenen Menschen geholfen wird, die sozial ohnehin 
stark benachteiligt sind, die sich oft aufgrund ih­
rer Lebensumstände, ihrer Schul- und Berufsaus­
bildung nicht jenes Wissen, jene Fertigkeiten an­
eignen konnten, die hiefür notwendig wären. Ih­
nen sollten wir durch sinnvolle Änderungen be­
ziehungsweise Erleichterungen helfen. Die vielen 
im Bericht aufgezeigten Fälle zeigen ja, wie drin­
gend erforderlich dies wäre. 

Meine Damen und Herren! Tatsache ist, daß es 
die Absicht des Gesetzgebers war - das steht ja 
sehr klar und deutlich in den Erläuternden Ber­
merkungen -, daß anspruchsberechtigte Perso­
nen jene Leistungen erhalten, die sie zur Bestrei­
tung ihres Lebensunterhaltes brauchen. 

Zum Schluß meiner Ausführungen: Es muß 
meiner Überzeugung nach gefordert werden, daß 
die Gewährung von Leistungen in Zukunft mög­
lichst nicht mehr mit einem Antragsprinzip ver­
knüpft ist, sondern vielmehr mit jenem Zeit­
punkt, ab dem die Voraussetzungen für eine Er­
bringung erfüllt sind. 

Meine Damen und Herren! Man könnte in die­
sem Zusammenhang auch eine Anregung aufgrei­
fen, die im Bericht der Volksanwälte steht, daß 
man eben sagt: Wir bauen ein Sicherheitsnetz ein, 
wir bauen eine drei, fünf oder sieben Jahre dau­
ernde Verjährungsfrist ein, denn dann kann es 
nicht mehr zu solchen Härtefällen kommen, wie 
das jetzt oft der Fall ist. 

Hohes Haus! Ich schließe mich jener Meinung 
an, die schon einige Vorrednerinnen und Vorred­
ner geäußert haben, daß nämlich das, was im Be­
richt der Volksanwälte aufgezeigt, jedoch unerle­
digt geblieben ist, an einen Fachausschuß des Na­
tionalrates weitergeleitet werden muß. 

Meine Damen und Herren! Ich plädiere dafür, 
daß die Volksanwaltschaft ausgebaut wird, was 
dringend erforderlich wäre. Damit soll gleichzei­
tig einhergehen, daß ihre Rechte und ihre Mög­
lichkeiten gestärkt werden. 

Mein Kollege Voggenhuber hat das bereits aus­
geführt: Damit muß unbedingt verbunden sein 
das Rederecht der Volksanwälte hier im Plenum 
des Nationalrates. (Ruf bei der ÖVP: Das gibt es 
doch ohllehin.') Damit muß aber auch verbunden 
sein ein Initiativrecht. 

Hohes Haus! Es würde der wichtigen Einrich­
tung der Volksanwaltschaft gerecht werden, wür­
den diese dringend notwendigen Schritte tatsäch­
lich gesetzt werden. - Danke schön. (Beifall bei 
den Grünen.) ::O.!J.+ 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als letzter zu 
diesem Tagesordnungspunkt zu Wort gemeldet 

ist Herr Abgeordneter Barmüller. Ich erteile es 
ihm. 

::'O.()4 

Abgeordneter Mag. Barmüller (FPÖ): Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren auf der 
Regierungsbank! Hohes Haus! Herr Volksanwalt 
Kohlmaier, ich möchte mich jetzt auch nicht ver­
schweigen zu der heute schon so oft besproche­
nen Sache mit dem Moderator Strobl, weil ich 
mich damals auch dazu geäußert habe, allerdings 
verteidigend für den Moderator StrobL weil ich 
die Vorgangsweise in der Sendung insgesamt 
wirklich irritierend gefunden habe, daß nämlich 
ein Beschwerdeführer, der sich von Ihnen kon­
krete Hilfe erwartet, sitzengelassen wird. Das wa­
ren damals mein Informationsstand und meine 
Anschauung. Ich nehme Ihre heutige Erklärung 
zur Kenntnis und sehe damit die Sache auch an­
ders. - Das dazu. 

Zu den Ausführungen des Abgeordneten Anto­
ni, der die Ansicht der sozialdemokratischen 
Fraktion zum Entschließungsantrag der Abge­
ordneten Scheibner und Kollegen dargelegt hat. 
Herr Abgeordneter Antoni, ich habe das, was Sie 
gesagt haben, nicht korrekt gefunden, und zwar 
aus dem einfachen Grund, weil es sich dabei um 
einen Entschließungsantrag handelt, der sage und 
schreibe fünf Zeilen umfaßt. Ich zitiere den ge­
samten Antrag: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, die 
geeigneten Veranlassungen zu treffen, damit in 
Hinkunft jene Grundwehrdiener, die in Aus­
übung ihrer Dienstpflicht leicht fahrlässig Schä­
den verursachen, nicht nach dem Organhaft­
pflichtgesetz zu Schadenersatzleistungen heran­
gezogen werden." 

Daß Sie von der SPÖ bei einem solchen Ent­
schließungsantrag, den Sie ja bereits um 14 Uhr 
schriftlich bekommen haben, nicht einig darüber 
werden konnten, ob Sie dem zustimmen oder 
nicht, kann ich wirklich nicht verstehen. Noch 
dazu, wo Sie sagen, daß das auch Ihr Anliegen sei, 
daß auch Sie das so haben wollen. Seit 14 Uhr 
denken Sie darüber nach, ob Sie die Bundesregie­
rung auffordern sollen, diesbezüglich aktiv zu 
werden. 

Ich halte das nicht gerade für eine gute "Be­
gründung", die Sie, Herr Abgeordneter Antoni. 
gegeben haben, nicht mitzugehen dabei. Ich glau­
be eher, es liegt daran, daß es Sie stört, daß Abge­
ordneter Scheibner vor Ihnen von der sozialde­
mokratischen Fraktion sich dieses Themas ange­
nommen hat. Das dürfte der tatsächliche Grund 
sein; so sehe ich das. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich möchte aber jetzt noch einen ganz konkre­
ten Fall aus dem Bericht der Volksanwaltschaft 
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herausgreifen. (Abg. K ra/ l: IIlflen geht es um ei­
nen Gag. uns llm die Sache.') 

Bei diesem Fall geht es um einen Kindesvater 
aus Wien. dessen Sohn im Jahre 1973 im Ambu­
latorium Nord der Wiener Gebietskrankenkasse 
gegen Pocken geimpft wurde - dies. obwohl das 
Kind ein Risikokind war und aus diesem Grunde 
von der Pockenimpfung hätte zurückgestellt wer­
den müssen. 

Die Folge war. daß das Kind erkrankt ist. daß 
seither eine schwere intellektuelle Leistungsein­
schränkung und eine schwere Sprachstörung ge­
geben sind. Passiert ist das 1973. Der Beweis. daß 
das Folge dieser Impfung war. konnte erst im Jah­
re 1984 erbracht werden. Es mußte allerdings 
dann der Kindesvater die ernüchternde Erfah­
rung machen, daß die Schadenersatzansprüche, 
die er geltend gemacht hatte, nach dem Impfscha­
dengesetz nicht abgedeckt waren. 

Dieser Kindesvater hat dann die Versicherung 
geklagt, und diese hat - wie es Versicherungen 
eben so eigen ist - zuerst einmal gesagt: Nein, da 
gibt es überhaupt kein zivilrechtliches Verschul­
den, für das wir geradezustehen hätten. Die Ver­
sicherung hat dann eine wesentlich "elegantere" 
Lösung gefunden. Diese Lösung schaut so aus, 
daß die Versicherung gesagt hat: Die Pockenimp­
fung ist gesetzlich vorgeschrieben. und wenn das 
gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Amtshaf­
tungsgesetz anzuwenden. Laut Amtshaftungsge­
setz ist es so - ich zitiere den § 6 Abs. 1 zweiter 
Satz -: .,Ist dem Geschädigten der Schaden nicht 
bekannt geworden oder ist der Schaden aus einem 
Verbrechen entstanden, so verjährt der Ersatzan­
spruch erst nach zehn Jahren nach der Entste­
hung des Schadens." 

Es ist das Wort "erst" unrichtig, denn üblicher­
weise beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre. Also, 
es müßte korrekt heißen: .,Schon nach zehn Jah­
ren" . 

Da dieser Schaden, der 1973 entstanden ist, erst 
1984 nachgewiesen werden konnte. hat die Versi­
cherung richtigerweise gesagt: Laut Amtshaf­
tungsgesetz ist das ein Jahr zu spät. Damit ist eine 
Verjährung eingetreten, und der Kindesvater 
konnte bezüglich seiner Schadenersatzansprüche 
durch die Finger schauen. 

Meine Damen und Herren! Ich will nicht ver­
schweigen, daß es dann doch noch 1990 zu einer 
Kulanzlösung in diesem Falle gekommen ist. -
Damit kann es aber doch nicht getan sein. denn 
das Problem dabei ist doch konkret der § 6 Abs. 1 
Amtshaftungsgesetz. das in einem solchen Falle 
eine 10jährige Verjährungsfrist vorsieht, die je­
doch nUE für den Staatsbereich gilt, während 
sonst in Osterreich nach dem ABGB eine 30jähri­
ge Verjährungsfrist gilt; auch nach dem Impfscha-

dengesetz ist eine 30jährige Verjährungsfrist vor­
gesehen. 

Es hat bereits der Herr Gesundheitsminister im 
Ministerrat diesbezüglich einen Vorstoß unter­
nommen. ist aber dort am Veto des Finanzmini­
sters gescheitert. - Das ist doch wirklich bedenk­
lich! Meine Damen und Herren. es hat sich be­
reits Frau Abgeordnete Haller von der Freiheitli­
chen Partei im vorigen Jahr vehement eier Proble­
me jener Babys angenommen. die Schäden infol­
ge einer TBC-Impfung erlitten haben 
beziehungsweise wo zu erwarten ist, daß Schäden 
noch in Zukunft auftreten können. 

Da der soeben konkret aufgezeigte Fall kein 
Einzelfall ist. meine ich, daß der Standpunkt eier 
Volksanwaltschaft, was ihre legistischen Anre­
gungen betrifft. vollkommen richtig ist, wenn es 
im Bericht heißt: 

"Diese Verjährungsregelung begünstigt den 
Staat in einer unsachlichen Weise, und es ist da­
her wünschenswert. daß eine Novellierung ge­
macht wird, wo man diese Verjährungsfrist auch 
den anderen Verjährungsfristen im ABGB an­
gleicht." 

Ich möchte Ihnen abschließend nur sagen, mei­
ne Damen und Herren von der VolksanwaIt­
schaft: Ich werde diese Ihre Anregung gerne auf­
greifen. - Ich danke Ihnen. (Bei/all bei der FPÖ.) 
:!(J.()9 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zum Wort ist 
niemand mehr gemeldet. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wünscht die Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort? - Das ist nicht der Fall. 

Daher kommen wir zur Ab s tim m u n g, 
die ich über jeden Ausschußantrag getrennt vor­
nehme. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Antrag des Ausschusses, den Zwölften· Bericht 
eier Volksanwaltschaft (111-5 eier Beilagen) zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die dem 
ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. - Das 
ist ein s tim m i g zur K e n n t n i s g e -
no m me n. 

Ich lasse nunmehr über den Antrag des Aus­
schusses, den Dreizehnten Bericht der Volksan­
waltschaft (111-66 der Beilagen) zur Kenntnis zu 
nehmen. abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren. die diesen 
Bericht zur Kenntnis nehmen wollen, um ein Zei­
chen. - Auch elas ist ein s tim m i g zur 
K e n n t n i s gen 0 m m e n. 
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Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Scheibner und Genossen betreffend die Schaden­
ersatzpflicht von Grundwehrdienern. 

Ich bitte jene Damen und Herren. die für die­
sen Entschließungsantrag eintreten. um ein ent­
sprechendes Zeichen. - Das ist die M i nd er­
h e i t und daher a b gel e h n t. 

4. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Antrag 3001 A der Abgeordneten Dr. 
Fuhrmann, Dr. Neisser und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz über besondere Hilfeleistungen 
an \Vachebedienstete des Bundes und deren Hin­
terbliebene (Wachebediensteten -Hilfeleistungs­
gesetz - \VHG) (415 der Beilagen) 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Wir gelangen 
nunmehr zum 4. Punkt der Tagesordnung: An­
trag 300/A betreffend ein Bundesgesetz über be­
sondere Hilfeleistungen an Wachebedienstete des 
Bundes und deren Hinterbliebene. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Dr. Antoni. 
Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Dr. Antoni: Frau Präsidentin! 
Herr Staatsekretär! Ich bringe den Bericht des 
Verfassungsausschusses über den Antrag der Ab­
geordneten Dr. Fuhrmann, Dr. Neisser und Ge­
nossen betreffend ein Bundesgesetz über beson­
dere Hilfeleistungen an Wachebedienstete des 
Bundes und deren Hinterbliebene. 

Mit dem vorliegenden Entwurf wird vor allem 
den Forderungen nach einer besseren Versorgung 
der Hinterbliebenen von im Dienst tödlich verun­
glückten Wachebeamten Rechnung getragen. 

Als Hilfeleistungen für die Hinterbliebenen 
werden eine einmalige Geldleistung sowie die 
vorläufige Übernahme von Ansprüchen durch 
den Bund als Träger von Privatrechten normiert. 
Auf diese Leistungen besteht ein Anspruch, wenn 
der Bedienstete einen tödlichen Dienst- oder Ar­
beitsunfall erleidet. Dieser Unfall muß in einem 
örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusam­
menhang mit dem der Dienstpflicht des Wache­
beamten eigenen Element des Aufsuchens der 
Gefahr oder des Verbleibens im Gefahrenbereich 
stehen. 

Weiters sieht der Entwurf auch für Wachebe­
dienstete. die im Dienst eine Körperverletzung 
oder eine Gesundheitsschädigung erlitten haben, 
eine vorläufige Übernahme der Ansprüche des 
Wachebediensteten gegenüber dem Täter durch 
den Bund vor. 

Diese besonderen Hilfeleistungen sind vom 
Bund auf Grund einer Auslobung durch den zu­
ständigen Bundesminister dem Wachebedienste­
ten oder seinen Hinterbliebenen zu erbringen. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
3. März 1992 in Verhandlung gezogen und nach 
Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. Fuhr­
mann, Dr. Neisser, Gratzer, Voggenhuber und 
Dr. Ofner sowie des Staatssekretärs Kostelka 
mehrstimmig beschlossen. dem Hohen Hause elie 
Annahme eies Gesetzentwurfes zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ver­
fassungsausschuß somit den An t rag. der Na­
tionalrat wolle dem dem schriftlichen Ausschuß­
bericht angeschlossenen Gesetzesentwurf die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Frau Präsidentin! Für den Fall, daß Wortmel­
dungen vorliegen, bitte ich. die Debatte fortzuset­
zen. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich danke für 
den Bericht. 

Als erster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord­
neter Fuhrmann. Ich erteile es ihm. (Abg. Dr. 
o f fl e r: Fasse dich kurz.' - Abg. Dr. F uhr -
man Il: Ja.') 

20.13 
Abgeordneter Dr. Fuhrmann (SPÖ): Sehr ge­

ehrte Frau Präsidentin! Herr Staatsekretär! Ho­
hes Haus! Der Wunsch des Kollegen Ofner ist mir 
Befehl: Ich werde mich kurz fassen, wie er mir 
zugerufen hat. während ich herausgegangen bin. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich deshalb in die Rednerliste eintragen 
lassen, weil ich befürchten mußte, daß dieses Ge­
setz heute nicht einstimmig zustande kommen 
würde. Da ich aber jetzt festgestellt habe, daß alle 
Fraktionen nur Proredner gemeldet haben, kann 
ich mich nun in der Tat kurz fassen. Ich hätte es 
sehr bedauert, wenn wir eine solch positive Sache 
nicht in vollem Einvernehmen in diesem Haus 
hätten beschließen können. Ich fasse daher das 
Abstimmungsverhalten des Kollegen Voggenhu­
ber im Verfassungsausschuß nur als einen Hin­
weis darauf auf, daß ihm halt nicht gepaßt hat, 
daß nicht alles, was er gewollt hat, in dieses Ge­
setz einfließen konnte. 

Meine Damen und Herren! Wir machen heute 
eine Lücke zu für die Beschäftigten dieser Repu­
blik. die aufgrund ihres Berufes das genaue Ge­
genteil von dem tun müssen, was normalerweise 
ein Mensch macht, wenn er eine Gefahr heran­
kommen sieht. nämlich ihr auszuweichen bezie­
hungsweise, wenn er schon in Gefahr ist. zu ver­
suchen, möglichst aus ihr herauszukommen. 

Diese Berufsgruppe, um die es hier geht. näm­
lich die Vertragsbediensteten des Bundes in Gen­
darmerie, Sicherheitswache, Kriminal-, Justizwa­
che oder Zollwachedienst, hat als Pflicht in ihrer 
Berufsausübung, daß sie die Gefahr nicht nur 
nicht meiden darf, sondern daß sie die Gefahr 
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auch aufsuchen muß und. wenn sie sich in Gefahr 
befindet und es notwendig ist für die Sicherheit 
der anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger die­
ses Landes, auch in dieser Gefahr zu verbleiben 
hat. Daß man bei diesem erhöhten beruflichen 
Risiko für Beamte, in Ausübung ihres Dienstes 
getötet zu werden, zumindest die Sicherheit aibt 
daß ihre Hinterbliebenen. ihre Witwe oder ihr~ 
Kinder. dann nicht in finanzieller Not sein müs­
sen. dieses gewisse Gefühl der persönlichen Si­
cherheit für diese Beamten sind wir. meine sehr 
g~ehrten Dam~n und Herren, als Dienstgeber, ist 
ehe Republik Osterreich diesen Menschen schul­
dig und auch den Familien dieser Männer, die 
nun wissen können. daß sie dann, wenn der Gatte. 
wenn der Vater schon einen Beruf ausübt für die­
se Republik, in dem er gefährdeter ist als andere 
und wenn die Familie e:entuell schon den Verlus~ 
d~s geliebte~ Men.sche~ erleiden muß, wenigstens 
mcht noch e1l1er f1l1anzlellen Notlage ins Auge se­
hen müssen. 

Wir haben noch etwas hineingebracht, das von 
vornherein gar nicht vorgesehen gewesen ist. Wir 
haben in diesem Gesetzesantrag jetzt auch drin­
nen. daß ein schwer verletzter Beamter dieser Be­
rufsgruppe, . wenn er in seiner Erwerbsfähigkeit 
voraussichtlIch durch mindestens sechs Monate 
behindert ist durch seine Verletzung, auch auf 
diese Leistungen Anspruch erheben kann. Des 
weiteren - wie ich glaube, ist das auch nicht un­
wesen~lic.h - wurde eine Konstruktion geschaf­
fen, die, 111 etwa angepaßt an die Regelungen des 
U~~erh.altsvorschußgesetzes, der geschädigten Fa­
mIlIe e1l1es solchen Beamten die Möglichkeit ein­
räumt, eine Vorschußleistung der Republik zu er­
halten, wenn noch ein Verfahren gegen einen 
Schädiger läuft und wenn nicht aufgrund einer 
bestehenden Unfallversicherung et cetera diese 
Ersatzansprüche ohnehin abgedeckt sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Man 
muß einbekennen, wenn man ein solches Gesetz 
beantragt und schlußendlich auch beschließt daß 
man es immer noch besser machen könnte' daß 
man es immer noch günstiger für Betroffen~ ma­
chen kö?nte u.nd daß es immer noch Gruppen 
geben WIrd, bel denen man berechtigterweise sa­
gen kann, warum diese nicht auch dazugenom­
men werden. Sehen wir dieses Gesetz, das wir 
heu~e. worüber ich mich freue, einstimmig be­
schließen werden. als einen wichtigen ersten 
Schritt. eine Lücke in unserem Sozialgefüge ge­
schlossen zu haben. Denken wir aber weiter und 
halten wir den Diskussionsprozeß durchaus auf­
recht. Schauen wir uns an, ob es nicht noch die 
eine oder andere Lücke gibt, die dadurch nicht 
geschlossen wird und die wir dann in hoffentlich 
genauso großem Einvernehmen wie heute auch 
~~ch schließen können. (Beifall bei SPÖ und 
OVP.) ::'0.18 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Pirker. Ich 
erteile es ihm. 

::'0.18 
Abgeordneter Dr. Pirker (ÖVP): Frau Präsi­

dentin! Herr Minister! Hohes Haus! Mit dem Wa­
chebediensteten-Hilfeleistungsgesetz schaffen wir 
ein Gesetz, das endlich besondere Hilfeleistungen 
an verunglückte Wachebeamte des Bundesdi'en­
stes und deren Hinterbliebene vorsieht. Ich glau­
be, wir tragen damit einer langjährigen und be­
rechtigten Forderung Rechnung. Berechtigt des­
halb. weil, wie Klubobmann Fuhrmann auch 
schon ausgeführt hat, die Wachebediensteten 
mehr, und zwar wesentlich mehr, als andere Be­
rufsgruppen hohen berufsbedingten Risken aus­
gesetzt sind. 

Ich möchte das an einigen Beispielen, die sich 
rund um dieses Datum ranken, zu dem das Gesetz 
seine Gültigkeit haben wird, darstellen. 

Herbst 1990. Es ist der letzte doppelt tragische 
Fall, t.ragisch aufgrund der menschlichen Gege­
benheIten und auch tragisch, weil er sich wenige 
Tage vor dem Datum ereignet hat. an dem das 
Gesetz seine Gültigkeit hatte, nämlich am 
1. 1. 1991. Der Gendarmeriebeamte Habres ist 
auf einer Patrouillenfahrt unterwegs, wird von 
zwei Kriminellen gestellt und kaltblütig erschos­
sen. Zurückbleiben eine Witwe und zwei Kinder. 
Die Witwe muß mit nicht ganz 11 000 S das Aus­
langen für die nunmehr reduzierte Familie fin­
den. 

Ich darf noch stellvertretend für andere Fälle 
zwei Beispiele bringen; das sind Fälle, die jetzt in 
den Genuß dieses Gesetzes kommen werden. 

Frühjahr 1991 - es ist der erste Fall -: ein 
tragischer Bootsunfall auf der Donau, bei dem 
drei Zollwachebeamte ihr Leben lassen, weil sie 
mit einem russischen Frachter kollidieren. Drei 
tote Wachebeamte, drei Familien, die zurückblei­
ben mit größten finanziellen Problemen. 

Und ich nehme als letztes den Fall, der den 
Anstoß gegeben hat, dieses Gesetz heute hier zu 
beschließen: Es ist der Fall des Sicherheitswache­
beamten Ferdinand Schrottenbach, der in etwa 
vor einem Jahr, am 16. März 1991, bei einem 
Banküberfall von einem Räuber auf offener Stra­
ße erschossen worden ist. Zurückgeblieben sind 
eine Frau. ein unversorgtes Kind und eine Menge 
finanzielle Sorgen. 

Ich glaube, diese Fälle zeigen auf, in welcher 
Gefahr sich Exekutivbeamte sehr oft befinden 
u.nd daß es äußerst dringend und notwendig war, 
ell1 solches Gesetz zu beschließen. 

Was mit diesem Gesetz erreicht werden kann 
sind drei Punkte: Erstens - um es in aller Kürz~ 
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zu sagen - die Versorgung der Hinterbliebenen, 
für die der Beamte zu sorgen hatte. 1 Million ist 
immerhin etwas. Als zweites: Der Bund bevor­
schußt die Ansprüche der Beamten gegenüber 
dem Täter. Auch das erachte ich als etwas We­
sentliches. Und drittens: Der Bund bevorschußt 
auch entstehende Gerichtskosten. die bei der 
Durchsetzung von Ansprüchen von seiten der Be­
amten oder der Hinterbliebenen anfallen. 

Mit diesen Hilfen, die sehr konkret sind und die 
rückwirkend greifen werden. können zwar 
menschliche Verluste nicht abgegolten werden, 
aber mit diesen Hilfen können zumindest die fi­
nanziellen Sorgen gemildert werden. 

Hohes Haus! Wir dürfen uns aber, nachdem 
wir den Beschluß über dieses Gesetz einstimmig 
- so hoffe ich - gefaßt haben werden, nicht be­
quem zurücklehnen, sondern wir müssen die zu­
ständigen Minister, nämlich die Minister Lösch­
nak, Lacina und Michalek, auffordern, die Vor­
sorgemaßnahmen. welche die Beamten besser vor 
solchen Übergriffen schützen, weiter zu verbes­
sern, im Budget Vorsorge zu treffen, daß eine 
verbesserte Ausbildung und eine verbesserte Wei­
terbildung in Zukunft möglich werden, daß die 
Ausrüstung zum Schutz der Beamten verbessert 
werden kann. Ich denke hier nur an die jüngsten 
Anfragen und Diskussionen im Zusammenhang 
etwa mit den Schutzwesten. Es ist Vorsorge zu 
treffen, daß genügend Personal vorhanden ist. 
Hier fällt mir der Fall ein, wo Anordnungen kom­
men, daß an Stelle von drei Zollwachebeamten 
im Nachtdienst nur mehr zwei Zollwachebeamte 
Dienst machen sollen. Jeder weiß, daß das mit 
erhöhten Risken, großen Gefahren und wenig Ef­
fizienz verbunden ist. Daher mehr Personal an 
die entsprechende Stelle. Auch hier ist Vorsorge 
zu treffen. 

Mit diesem Hilfeleistungsgesetz wollen wir 
wachrütteln für präventive Maßnahmen. Darüber 
hinaus soll aber dieses Gesetz der Exekutive, die 
wir brauchen, die wir schätzen, zeigen, daß wir als 
Parlament die Gefahr richtig einschätzen, in der 
sich die Exekutivbeamten im Dienst befinden. 
Und als letztes hoffe ich, daß dieses Gesetz mit 
den Hilfeleistungen, die wir den Beamten und 
den Hinterbliebenen geben können, auch eine 
motivierende Wirkung auf die Beamtenschaft 
hat. - Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abge­
ordneten der SPÖ.) :}.O.::'4 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Gratzer. 
Ich erteile es ihm. 

::.n.::'5 
Abgeordneter Gratzer (FPÖ): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Herr Staatsekretär! Hohes 
Haus! Es ist mir ein Vergnügen, einmal festzu­
stellen, daß ich mich meinen Vorrednern wirklich 

vollinhaltlich anschließen kann, und ich werde 
mich daher auch kurz fassen können. Es gibt nur 
mehr zwei Punkte, die ich erwähnen möchte. 

Das eine - was hier schon betont wurde -: Es 
war nicht unbedingt von vornherein klar, daß alle 
vier Fraktionen zustimmen werden. Es ist ja an 
und für sich nicht um einen so großartigen, aber 
wiederum doch nicht unbedeutenden Punkt ge­
gangen. Es haben die Grünen ursprünglich beab­
sichtigt, hier einen eigenen Weg zu gehen, weil 
eben die Besonderheit der Leistung der Exekuti­
ve, die Besonderheit, die Gefahr aufzusuchen, zu­
nächst nicht als diese Besonderheit dargestellt 
wurde. 

Es war die Absicht - und dieser Versuch hat 
sicher auch seine Berechtigung -, daß man die 
Verbrechensopfer nicht vergißt, aber es ist eben 
bei diesem Gesetz in erster Linie darum gegan­
gen, aufzuzeigen, daß die besondere Leistung der 
Exekutive, nämlich sich selbst in die Gefahr hin­
einzubegeben und, wenn es notwendig ist, auch in 
der Gefahr zu verharren, um diese Gefahr von 
Bürgern abzuwenden, eben etwas Außergewöhn­
liches ist. 

Als zweite Feststellung möchte ich hier schon 
noch deponieren, daß wir natürlich zustimmen 
aus Überzeugung, aber auch noch aus einem an­
deren Grund: Der Antrag der Abgeordneten 
Fuhrmann und Neisser ist ja nicht allzu neu, denn 
schließlich waren es die Vertreter der Aktionsge­
meinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher, die 
bereits vor acht Monaten hier in diesem Hause 
eine Petition eingebracht haben mit sehr ähnli­
chem, fast gleichlautendem Wortlaut. Wir haben 
allerdings nicht erst die Zulagenverhandlung ab­
gewartet, sondern sind bereits zu einem Zeit­
punkt unabhängig von den Geldforderungen im 
Herbst tätig geworden. 

Daß der Antrag, das heißt diese Petition, von 
uns hier eingebracht, im wesentlichen übernom­
men wurde, zeigt sich daran, daß selbst die Sum­
me, nämlich 1 Million, von den Antragstellern 
genau übertragen wurde. 

Damit darf ich schon zum Ausdruck bringen, 
daß wir auch in dieser Angelegenheit, wie in so 
vielen anderen auch, das Thema vorgegeben ha­
ben. Für die Abschreibübung sei der großen Koa­
lition natürlich in Form unserer Zustimmung ge­
dankt. (Beifall bei der FPÖ.) ~O.::'7 

Präsidentin 01'. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Abgeordneter Anschober. Ich 
erteile es ihm. 

211.::'7 
Abgeordneter Anschober (Grüne): Meine sehr 

verehrten Damen lind Herren! Hohes Haus! Es 
hat in der jüngeren und in der jüngsten Vergan­
genheit eine Serie von Übergriffen lind eine gene-
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relle Brutalisierungszunahme in der Öffentlich­
keit und auch Amokläufe, die etliche Exekutivbe­
amte getroffen haben, zu verzeichnen gegeben; 
eine Entwicklung, die man nicht durch dieses eine 
punktuelle Gesetz, durch diesen einen Gesetzes­
antrag verändern, in den Griff bekommen, korri­
gieren kann. Der Gesetzesantrag stellt aber mei­
nes Erachtens trotz etlicher Mängel, die unserer 
Ansicht nach vorliegen, einen kleinen Schritt in 
die richtige Richtung dar. Als solchen möchte ich 
diesen Schritt durch unsere Zustimmung auch 
würdigen. 

Für mich ist ein wesentlicher Kritikpunkt die 
gewählte Rechtsform der Auslobung. Ich hätte 
mir hier wirklich gewünscht, daß es zu einem klar 
definierten und fixierten gesetzlichen Anspruch 
gekommen wäre, der alle Interpretationsband­
breiten ausschließt. - Das ist der eine Punkt. 

Der zweite Punkt ist die Frage, inwieweit nicht 
auch nach diesem richtigen Schritt im Bereich der 
Verbrechensopferhilfeleistung Reformen und 
Maßnahmen notwendig sein werden, um auch 
weiter verbessernd eingreifen zu können. 

Meine Damen und Herren! Ganz wichtig ist, 
nach dieser einen punktuellen Antwort nicht zur 
Tagesordnung überzugehen, sondern wirklich 
klarzustellen, daß es im wesentlichen darum geht, 
die Ursachen für diese Entwicklung in den Griff 
zu bekommen. Diese Ursachen wurden vom Kol­
legen Pirker schon kurz angerissen. Ich möchte 
aber noch weitergehen. 

Ich denke, ausgehend von diesem einen 
punktuellen richtigen Schritt, muß man sich ei­
nerseits generell überlegen, welche Breitband­
maßnahmen in Richtung Kampf gegen die zuneh­
mende Gesamtbrutalisierung dieser Gesellschaft 
- und das ist ein weites, sehr weites Aufgabenge­
biet - zu treffen wären. 

Andererseits ist in diesem Land - das ist auch 
mit eine Ursache für viele der geschilderten Fälle, 
die von den Vorrednern bereits erörtert wurden 
- die Frage des liberalen Waffenbesitzes eine 
ganz wesentliche Frage. Dies darf und kann kein 
Dogma mehr sein, wenn wir uns die Entwicklung 
der letzten Monate in diesem Bereich ansehen. 
Das heißt, daß dieses Parlament vor der Notwen­
digkeit der Verschärfung des Waffenbesitzgeset­
zes steht. (Beifall bei den Griinen.) 

Der dritte Punkt - das widerspricht eigentlich 
diesen Intentionen und diesem kleinen richtigen 
Reformschritt - meiner Kritik. was U rsachenbe­
kämpfung betrifft, ist die geplante Gewerbeord­
nungs-Novelle des Wirtschaftsministers, gerade 
was den Bereich Waffenbesitz betrifft. Wenn die­
se Novelle, so wie sie jetzt im Entwurf vorliegt -
dieser Entwurf steht jetzt am Ende seiner Begut­
achtungsfrist -, tatsächlich Realität werden soll-

te, so stehen wir vor der Situation. daß der Waf­
fenhandel in Österreich bedeutend liberalisiert 
werden würde. Ich hoffe, daß durch die verschie­
denen Einwendungen, die bereits in der Öffent­
lichkeit vorhanden sind, ... fAbg. Illgrid Ti­
c Iz y - 5 c Iz red e r: Herr Kollege Anschober.' Es 
sollen Sicherheitsmaßnahmel1 in anderen Geset­
zen, im Sicherheilsgesetz, allfgenommen H:erden! 
Es gibt auch Allj1agell!J 

Es gibt Auflagen, aber wesentliche Vorausset­
zungen, die jetzt für elen Waffenhandel gelten, 
würden in Zukunft, das heißt nach dieser Novel­
le, nicht mehr gelten. (Abg. Illgrid Ti c h y -
5 ehr e der: Nein, das iSE ein Mißverständnis.') 
Das bestätigt das Innenministerium, das bestäti­
gen etliche Landeshauptleute, da gibt es eine gan­
ze Reihe an Interventionen, die höchst ange­
bracht sind. In einer Zeit des Aufkeimens von 
neonazistischen Bewegungen, in einer Zeit mit 
Waffennarren an allen Ecken und Enden darf es 
nicht machbar sein. daß in diesem Land ein leich­
terer Zugang zu Waffen ermöglicht wird. 

Schließlich zum letzten Punkt - Kollege Pir­
ker hat diesen kurz angezogen -: Im Bereich des 
Beschaffungswesens der Exekutive Österreichs 
gibt es einigen Reformbedarf, es ist zu wirklich 
unverständlichen Beschaffungsmaßnahmen ge­
kommen. Ich erinnere nur an die Schutzwesten­
beschaffung. die meiner Ansicht nach zu Recht 
vor allem von der oberösterreichischen Personal­
vertretung der Exekutive kritisiert wurde. Mit 
12-Kilogramm-Westen, während es - im Ver­
gleich dazu - 2-Kilogramm-Westen gibt, ist es 
sehr, sehr schwer, für einen effizienten Schutz zu 
sorgen. Ich glaube, daß sich dieses Parlament den 
Bereich des Beschaffungswesens in der österrei­
chischen Exekutive verstärkt wird anschauen 
müssen. 

Der dritte prophylaktische Schutzbereich -
neben dieser einen punktuellen Maßnahme -
muß die generelle Reform der Exekutive sein; er­
stens im Ausbildungsbereich, zweitens im Bereich 
der notwendigen Spezialisierung der Exekutivbe­
amten und der Exekutivbeamtin der Zukunft, 
drittens - eine unabdingbare Notwendigkeit -
der Überstundenabbau und viertens die Schutz­
ausrüstung, die ich bereits angesprochen habe. In 
Summe ist das ein kleiner Schritt in die richtige 
Richtung, der trotzdem in etlichen Bereichen un­
serer Ansicht nach Verbesserungen erforderlich 
machen würde. Da das aber von allen Rednern als 
der Anfang eines Diskussionsprozesses dargestellt 
wurde. zur Lückenschließung im sozialen Netz ei­
nerseits und als Beginn der Ursachenbekämpfung 
der Zunahme von Übergriffen und Gewalt ande­
rerseits. wird es zu diesem Gesetz meine Zustim­
mung geben. - Danke. (Beifall bei den Griillen.) 
~().3" 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
gelangt Herr Abgeordneter Elmecker zu Wort. 
Bitte. 

~().3.f .. 
Abgeordneter Elmecker (SPO): Frau Präsiden­

tin! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! In 
aller Kürze einige Bemerkungen zu meinen Vor­
rednem. Herr Kollege Pirker hat als notwendige 
Folgemaßnahme zu diesem Gesetz, aber auch in 
der gesamten Diskussion, eine verstärkte Aus­
und Fortbildung gefordert. Es ist sicherlich dem 
Hohen Haus und auch Kollegen Dr. Pirker nicht 
entgangen, daß das Innenressort schon seit länge­
rer Zeit am Konzept der Sicherheitsakademie ar­
beitet, und diese Sicherheitsakademie wird nach 
den Plänen des Ministeriums mit 1. Jänner 1993 
Wirklichkeit werden. Ich glaube, daß gerade im 
Bereich der Aus- und Fortbildung sehr, sehr viel 
durch diese Sicherheitsakademie geleistet werden 
kann. 

Nun zur Ausrüstungsfrage, die auch vom Kol­
legen Anschober diskutiert wurde. Ich halte die 
Diskussion im Zusammenhang mit den Vorfällen 
in Oberösterreich, diese Westen-Diskussion, für 
nicht ganz zielführend, und zwar aus dem ganz 
einfachen Grund: weil diese tragischen Vor­
kommnisse bei einem Erhebungsfall waren. Es ist 
in der Regel nicht üblich und nicht Brauch, bei 
Erhebungsfällen die Kugelweste anzuziehen. Es 
ist tragisch gewesen, daß der Täter blindlings und 
in Mordabsicht auf den einen Gendarmeriebeam­
ten geschossen hat, obgleich er nicht verfolgt 
wurde. 

Herr Kollege Gratzer! Zur Abschreibübung, 
die Sie hier kritisiert oder für die Sie sich bedankt 
haben, darf ich Ihnen schon sagen, daß die Ge­
werkschaften, beide großen Fraktionen, mit dem 
Staatssekretär und auch mit der Regierung länge­
re Zeit verhandelt haben und daß es keiner Ab­
schreibübung bedurfte. Ich bin aber froh darüber, 
daß auch Sie heute dazu die Zustimmung geben. 

Kollege Anschober, zur Auslobung: Gerade die 
Auslobung garantiert den Gesetzesanspruch. 
Eine Lösung mittels eines Fonds, die auch disku­
tiert wurde, hätte den Gesetzesanspruch nicht im 
dezidierten Falle ergeben. 

Ich gebe Ihnen völlig recht, wenn Sie meinen, 
daß die zunehmende Brutalität ein gesellschafts­
politisches Problem ist. Ich gebe zu bedenken, 
elaß man auch an eier Aufklärung der Bevölke­
rung sehr intensiv wird arbeiten müssen. Ein De­
tailpunkt: die zunehmende Brutalität von Kinder­
spielen, zum Beispiel von Computerspielen. Man 
wird das viel mehr öffentlich diskutieren, da viel 
mehr Aufklärung betreiben müssen, damit die 
Brutalität nicht schon beim Kleinkind und dann 
beim Schulkind gefördert wird. (Beifall der Abg. 
Adelheid Praller.) 

Der Grund meiner Wortmeldung ist aber ei­
gentlich die Wortmeldung des Kollegen Voggen­
huber im Ausschuß, der dort gemeint hat, dieses 
Gesetz würde Ungleichheiten schaffen, und zwar 
deswegen, weil wir dem Wachebeamten. der im 
Dienst tödlich verunglückt, der körperlichen 
Schaden erleidet, sozusagen eine VorzugsteIlung 
geben würden. Es ist schon einige Male erwähnt 
worden, daß sich der Wachebeamte ja in die Ge­
fahr begeben muß. Ich möchte daher das Hohe 
Haus daran erinnern, daß wir das Sicherheitspoli­
zeigesetz, das mit Mai des nächsten Jahres in 
Kraft treten wird, beschlossen haben, in dem wir 
dezidierte Aufgaben für die Sicherheitspolizei 
formuliert haben. 

Gerade in diesen Wochen beginnt die Einschu­
lung, es beginnen Einschulungskurse für unsere 
Exekutivbeamten, und ich möchte nur einige 
wichtige Sachen aus dem Sicherheitspolizeigesetz 
in Erinnerung rufen lind daran demonstrieren, 
wie wir als Gesetzgeber die Exekutivbeamten ver­
pflichtet haben, sich ex lege in Gefahr zu begeben 
und im Gefahrenbereich auch zu verbleiben. 

Ich zitiere: Erscheinen Leben, Gesundheit oder 
Vermögen von Menschen unmittelbar gefährdet, 
so trifft die Sicherheitsbehörden die erste allge­
meine Hilfeleistungspflicht. Die Sicherheitsbe­
hörden sind hiebei zunächst verpflichtet, festzu­
stellen, ob tatsächlich eine Gefahr vorliegt. Ist 
dies der Fall, so haben sie für unaufschiebbare 
Hilfe zu sorgen und die Umstände, die für die 
Gefahr maßgeblich sind, zu klären. Sobald sich 
ergibt, daß die Abwehr der Gefahr in die Zustän­
digkeit einer anderen Behörde fällt, ist für deren 
Verständigung zu sorgen. Im § 10 haben wir for­
muliert: Den Sicherheitsbehörden obliegt die Ab­
wehr allgemeiner Gefahren, sie haben rechtswid­
rigen, allgemein gefährlichen Angriffen vorzu­
beugen. 

Dann kommt auch noch die Verpflichtung: 
Den Sicherheitsbehörden obliegt der Schutz der 
verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik 
und ihrer Handlungsfähigkeit sowie der Schutz 
der demokratischen Freiheiten der Menschen im 
Bundesgebiet. Sie haben rechtswidrigen Angrif­
fen gegen diese Rechtsgüter vorzubeugen. 

Wenn dann Sicherheitsbeamte, wenn dann 
Exekutivbeamte in Erfüllung dieser Aufgaben, 
die wir, der Gesetzgeber, die die Gesellschaft ih­
nen auftragen, leider auch das Leben lassen müs­
sen oder verunglücken, dann gebührt es ihnen, 
daß wenigstens für die Hinterbliebenen bezie­
hungsweise für die finanziellen Forderungen des 
Bea~lten vorgesorgt ist. damit wenigstens das fi­
nanzielle Leid, wenn schon nicht das menschliche 
Leid, erleichtert werden kann. 

Daher bin ich froh, daß wir dieses Gesetz für 
unsere Wachebeamten. für unsere Exekutivbe-
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amten, heute hier ein~~immig beschließen wer­
den. (Beifall bei der SPO.) llJ . .JO 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste ge­
langt Frau Abgeordnete Gatterer zu Wort. Bitte. 

::IJ . .JII 

Abgeordnete Edeltraud Gatterer (ÖVP): Frau 
Präsident! Herr Minister! Hohes Haus! Da wir 
uns, wie ich glaube. auf dieses gute Gesetz eini­
gen. kann ich meinen Debauenbeitrag - auch in 
Ihrem Sinne - kurz halten. 

Wie meine Kollegen bereits ausgeführt haben, 
ist es ja auch in der Gesetzgebung so, daß manch­
mal traurige Anlaßfälle - ich erinnere noch ein­
mal an den ein Jahr zurückliegenden Fall Schrot­
tenbach - Mißstände bewußt'machen und damit 
Forderungen, wie zum Beispiel die Forderung 
der Exekutive nach einer besseren Hinterbliebe­
nenvorsorge, endlich als gerecht anerkannt wer­
den. 

Ich möchte der Initiative von ÖVP und SPÖ, 
insbesondere Dr. Neisser und Klubobmann Fuhr­
mann, ganz herzlich auch im Namen der Frauen 
und im Namen der Kinder danken, die dieses Ge­
setz ja ganz wesentlich betrifft. Mit diesem Gesetz 
wurde nicht nur einer langjährigen Forderung der 
Exekutive Rechnung getragen, sondern im wahr­
sten Sinn des Wortes endlich diese Lücke in unse­
rem Sozialstaat geschlossen. Für Wachebedien­
stete - das sind im Sinne des Gesetzes Beamte 
und Vertragsbedienstete des Bundes im Gendar­
merie-, Sicherheitswache-, Kriminal-, Justizwa­
che- oder auch im Zolldienst. denen eine Gefah­
renzulage zusteht - bedeutet die Ausübung ihres 
Dienstes - auch das wurde heute schon einige 
Male gesagt -, daß sie sich der Gefahr stellen 
müssen oder, wortwörtlich, daß sie die Gefahr su­
chen müssen, und das sehr oft unter Einsatz ihres 
eigenen Lebens, unter Einsatz ihrer Gesundheit. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß nicht diese 
Verpflichtung den Beamten, den Wachebedien­
steten Sorge bereitet, sondern vielmehr hat ihnen 
Sorge bereitet der Umstand, daß es nach einem 
Dienstunfall keine Hilfe gab, LInd sie empfanden 
das Fehlen dieser Hilfe als besonders ungerecht 
und belastend. Ein Dienstunfall bedeutet nicht 
nur unendliches menschliches Leid in der Familie 
- das wurde heute in einigen Fällen schon aufge­
zeigt -, sondern es hat in den meisten Fällen 
auch eine finanzielle Katastrophe für die jungen 
Witwen mit kleinen Kindern. für Beamte, die 
nach einem Dienstunfall dienstunfähig waren LInd 
ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten, bedeu­
tet. 

Mit diesem Gesetz wird endlich eine bessere 
Versorgung für die Hinterbliebenen geschaffen. 
Ich darf vielleicht noch ergänzen: Hinterbliebene 
sind Ehegatten und unversorgte Kinder. Es soll in 

Zukunft eine einmalige Geldleistung in der Höhe 
von 1 Million Schilling geben, um eben Härten 
auszugleichen. 

Ebenso wichtig neben der Absicherung der 
Hinterbliebenen ist es auch. daß es eine Hilfelei­
stung für Wachebedienstete gibt, die einen Ar­
beits- oder Dienstunfall gehabt haben und dabei 
verletzt worden sind, daß es eine Vorauszahlung 
des Bundes für Ansprüche gegenüber den Tätern 
geben wird. daß es also eine wirkliche Hilfestel­
lung nicht nur für Hinterbliebene, sondern auch 
für verletzte Beamte geben wird. Dabei soll die 
finanzielle, die wirtschaftliche Seite der Person 
mitberücksichtigt werden und auch die Tatsache, 
daß dieser Schaden durch keine U nfallversiche­
rung gedeckt ist. 

Sehr positiv für uns ist es auch, daß dieses Ge­
setz rückwirkend beschlossen werden soll und da­
mit die schweren Fälle des Vorjahres mitberück­
sichtigt werden. 

Generell möchte ich sagen, daß diese Hilfestel­
lung ja nicht nur eine Absicherung für Hinterblie­
bene von Wachebediensteten ist, sondern im 
Grunde auch ganz wesentlich zu einem vermehr­
ten Schutz der Bevölkerung beitragen wird. (Bei­
fall bei ÖVP lind SPÖ.J 20.45 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als letzter 
Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Gfner. Ich erteile es ihm. 

2IJ..J5 
Abgeordneter Dr. Ofner (FPÖ): Frau Präsi­

dentin! Herr Staatssekretär! Meine Damen und 
Herren! Ich werde nicht länger reden, als der 
Herr Berichterstatter für seine Ausführungen ge­
braucht hat. Es geht darum, daß Hinterbliebenen 
nach Exekutivbeamten - welcher Korpszugehö­
rigkeit auch immer - dann, wenn diese Beamten 
im Dienste ums Leben kommen, in unkompli­
zierter, unbürokratischer Weise finanziell gehol­
fen wird. 

Es gibt eine Gruppe von Personen, die auch in 
Erfüllung eines solchen Dienstes zum Handkuß 
kommen können, ohne in die Gruppe derjenigen 
zu gehören, die heute zu den "Begünstigten" zu 
zählen sind: Das sind die Soldaten des Bundes­
heeres dann, wenn sie exekutivartigen Dienst, 
etwa im Grenzeinsatz oder einem ähnlichen Be­
reich, versehen. Ich glaube daher. daß man bei­
zeiten auf die Idee hätte kommen können, auch 
sie in diese Regelung einzubeziehen. Ich habe 
eine Anmerkung in dieser Richtung auch im Ver­
fassungsausschuß .gemacht, und ich muß sagen, 
ich habe positive Außerungen von seiten der Re­
präsentanten der Regierungsparteien hiezu erfah­
ren. Ich merke daher an, daß ich mir vorstellen 
könnte, daß bei passender Gelegenheit eine No­
vellierung in diese Richtung stattfindet, Heeres-

63. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)116 von 117

www.parlament.gv.at



6640 Nationalrat XVIII. GP - 6.~. Sitz.ung - 12. März. 1 l)92 

Dr.Ofner 

angehörige im exekutivartigen Dienst wie Polizi­
sten. Gendarmeriebeamte et cetera abzusichern. 
(Beifall bei FPÖ, SPÖ und ÖVP.) ~() . ./6 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zum Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Schluß­
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen jetzt zur A b s tim m LI n g über 
den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 415 
der Beilagen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für die­
sen Gesetzentwurf sind, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

1ch bitte jene Damen und Herren, die dem vor­
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
ihre Zustimmung geben wollen, um ein Zeichen. 
- Der Gesetzentwurf ist auch in dritter Lesung 
a n gen 0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

1ch gebe bekannt. daß in der heutigen Sitzung 
die Anfragen 2614/J bis 2660/J eingelangt sind. 

Die n ä eh s te Sitzung des Nationalrates, die 
für Mittwoch. den 1. April. 11 Uhr. in Aussicht 
genommen ist. wird auf schriftlichem Wege ein­
berufen werden. 

Die Sitzung wird mit einer Fragestunde begin­
nen. 

Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe! 

Die jetzige Sitzung ist ge s chI 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 20 Uhr 47 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 920ieli 
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